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Zusammenfassung 

Das VSG Untere Niederrhein (VSG UN) ist ein landes- bis bundesweit bedeutendes Brut- und 

Rastgebiet für eine Reihe von Arten nach Art. 4 der EU-VSRL. Für die hier überwinternden Bläss- 

und Saatgänse hat es sogar internationale Bedeutung. 

Zur Beendigung des Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2001/5003  haben sich EU-KOM und das 

Land NRW im Jahr 2008  auf eine Erweiterung des VSG UN um 5.538 ha auf nun insgesamt 

25.809 ha geeinigt (Verordnung vom 28.4.2009). Gleichzeitig verpflichtete sich das Land NRW 

gegenüber der EU-KOM zur Erarbeitung eines Maßnahmenplans für das VSG mit dem Ziel der 

Sicherung bzw. Erreichung eines guten Erhaltungszustands der  wertbestimmenden Brut- und 

Rastvogelarten. 

Das vorliegenden Maßnahmenkonzeptes (MAKO) wurde durch das LANUV unter Zuarbeit der 

vier im VSG UN tätigen Biologischen Stationen (Biologische Station Westliches Ruhrgebiet e.V., 

Biologische Station im Kreis Wesel e.V., Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V., NABU-

Naturschutzstation in Kranenburg e.V.) erarbeitet.  

Das MAKO VSG UN fokussiert sich auf die wertbestimmenden Arten, die entsprechend der 

Bekanntmachung des damaligen MUNLV ausschlaggebend für die Meldung des Gebietes als EU-

VSG waren. Von den vorgesehenen Maßnahmen profitieren jedoch auch viele weitere Arten des 

Art. 4 der EU-VSRL, die im VSG UN vorkommen. 

Das VSG UN, das sich mit einer Flächengröße von 25.809 ha über Teile der Kreise Kleve und 

Wesel sowie der Stadt Duisburg erstreckt, ist eine weitläufige, vornehmlich landwirtschaftlich 

geprägte Auenlandschaft. Flächenmäßig überwiegt mit rund 51% das Grünland, dessen Flächen-

anteil jedoch in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen ist.  An zweiter Stelle der Flächen-

nutzung steht mit rund 26% die Ackernutzung, Gewässer nehmen mit rund 18% den dritten Platz 

ein.   

Auf Lebensräume und wertbestimmende Vogelarten wirken im VSG UN seit Jahrzehnten und 

weiter anhaltend zahlreiche Einflussfaktoren. Dies sind vor allem die Veränderungen des Was-

serhaushaltes, u. a. bedingt durch die Sohleintiefung des Rheins, die Landwirtschaft, der Boden-

abbau, die vielfältigen Freizeitnutzungen (einschließlich Jagd und Angelfischerei), der Flächen-

verbrauch und die Zerschneidung durch Infrastruktur. Die Auswirkungen dieser Faktoren werden 

im MAKO VSG UN ausführlich dargestellt. 

Unter dem Einfluss dieser Landschaftsinanspruchnahmen entwickelten sich die Bestände der 

wertbestimmenden Vogelarten unterschiedlich. In einem guten Erhaltungszustand befinden sich 

beispielsweise die überwinternden nordischen Wildgänse. Erhebliche Bestandabanahmen sind 

dagegen bei einigen Grünland- und Wasservogelarten zu verzeichnen, deren lokale Populationen 

im VSG UN in einen schlechten Erhaltungszustand hinein geraten sind.  
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Neben ausführlicher Darstellung der Erkenntnisse zu den einzelnen wertbestimmenden Arten (z. 

B. Bestandsentwicklung,  Gefährdungsursachen) und ihrer räumlichen Verteilung im VSG UN 

werden sie zur Identifikation der notwendigen Maßnahmen in ökologische Gilden eingeteilt. Für 

jede Gilde werden Entwicklungsperspektiven, Zielsetzungen, Maßnahmen und Maßnahmenum-

fang dargestellt.  

Zu den vorgesehenen Maßnahmen zählen einerseits gebietsübergreifende Maßnahmen, die 

grundsätzlich möglichst im gesamten VSG UN umgesetzt werden sollen und nicht räumlich 

konkretisiert werden. Andererseits werden Maßnahmen für sog. Such- / Schwerpunkträume 

vorgeschlagen, in denen diese Maßnahmen schwerpunktmäßig zu realisieren sind. Für die 

Maßnahmen werden, soweit möglich und sinnvoll, auf das gesamte VSG UN bezogene Zielgrö-

ßen angegeben. Folgende Maßnahmen stehen im Vordergrund des MAKO: 

• Schutzmaßnahmen für nordische Wildgänse (im gesamten VSG UN): z. B. Beibehaltung 

der Jagdverschonung und der Fraßschadensentschädigung, Verbesserung der Nahrungs-

situation auf Äckern im Winter (u. a. durch Zwischenfruchtanbau) 

• Erhalt des Grünlandanteiles im VSG UN (ca. 13.100 ha) 

• Förderung und Optimierung des Feuchtgrünlandes (in Schwerpunkträumen), v. a. für die 

in ihren Beständen z. T. stark zurück gehenden Wiesenlimikolen: z. B. grünlandvogelge-

rechte Bewirtschaftung (Zielgröße rund 5.000 ha), Erhöhung der Bodenfeuchte (Zielgröße 

rund 2.500 ha), Anlage von Blänken oder Flutmulden in 20 Schwerpunkträumen 

• Gestaltung von Gewässern: z. B. naturnahe Ufergestaltung, Röhrichtentwicklung (Zielgrö-

ße rund 170 ha) 

• Minimierung der Störungen durch Freizeit- und Erholungsnutzung, Jagd und Angelfische-

rei: v. a. Ausweisung von zehn Ruhezonen, Durchsetzung bestehender und in sensiblen 

Gebieten Einführung zusätzlicher Regelungen 

• Aussagen zu den Themenbereichen Infrastruktur und Energie 

• Spezielle Artenschutzmaßnahmen, zum Beispiel Anlage und Betreuung von Nistflößen für 

die Trauerseeschwalbe. 

Für die einzelnen Such- / Schwerpunkträume werden die vorgesehenen Maßnahmen sowie die 

jeweils zu fördernden wertbestimmenden Arten in 34 Gebietssteckbriefen dargestellt und  zu-

sammengefasst. 

Ein weiterer Bestandteil des MAKO VSG UN ist ein Monitoring-Rahmenkonzept für die wertbe-

stimmenden Vogelarten, das in einem separaten Monitoringplan noch zu konkretisieren ist. Für 

die wertbestimmenden Brutvogelarten wird ein ein- bis dreijähriger Turnus vorgeschlagen, für die 

Rastvogelarten soll ein spezielles Stichprobenverfahren entwickelt werden. Neben dem Monito-

ring der Vogelbestände soll in sechsjährigem Turnus ein Qualitätsmonitoring der Habitate der 

wertbestimmenden Arten durchgeführt werden. Darüber hinaus ist ein jährlicher Bericht der für die 

Maßnahmenumsetzung zuständigen Gebietskörperschaften vorgesehen.  
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Das MAKO VSG UN ist zwar kein orts- und flächenscharfer Umsetzungsplan, gibt aber Hinweise 

für Umsetzungs- und Finanzierungsinstrumente. In der Vergangenheit wurden bereits verschie-

dene Umsetzungsinstrumente, z. T. mit großem Erfolg, angewandt, beispielsweise die Rückver-

pachtung öffentlicher Flächen unter Auflagen, der Vertragsnaturschutz oder auch gesamtstaatlich 

repräsentative Projekte. Für einige NSG oder FFH-Gebiete wurden Managementpläne erstellt, die 

in Teilen bereits umgesetzt sind. 

Die Kosten zur Fortsetzung bisheriger Maßnahmen und vor allem der vorgeschlagenen zusätzli-

chen Maßnahmen belaufen sich grob geschätzt auf eine Summe von 13 Mio. Euro jährlich für die 

angenommene Umsetzungsphase von 10 Jahren. Darin sind nicht die Kosten enthalten, die über 

die Synergiewirkung mit Umsetzungen im Rahmen der WRRL entstehen (Nebenrinnenanlage, 

Tieferlegung des Rheinvorlandes). Nach der Umsetzungsphase wird mit laufenden Kosten von 

ca. 3 Mio Euro zur Finanzierung der Umsetzung von Dauermaßnahmen gerechnet. 

Das MAKO VSG UN weist schließlich auf weitere Vogelarten hin, die für das VSG UN charakteris-

tisch sind. Dies sind insbesondere Vogelarten der Auenwälder wie Pirol und Nachtigall sowie 

Arten der niederrheinischen Kulturlandschaft wie der Steinkauz. Für diese Arten werden im MAKO 

VSG UN jedoch keine speziellen Maßnahmen vorgeschlagen.  
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1 Einleitung 

Der Untere Niederrhein ist ein landes- bis bundesweit bedeutendes Brutgebiet für Uferschnepfe, 

Rotschenkel, Wachtelkönig, Trauer- und Flussseeschwalbe sowie für verschiedene Entenarten 

(DOER et al. 2009). Als Rastgebiet hat die Region eine internationale Bedeutung für überwintern-

de Gänse, insbesondere für die Blässgans (WILLE et al. 2007), und viele weitere Wat- und Was-

servogelarten. Deshalb wurde der Kernbereich 1983 als Ramsar- und EG-Vogelschutzgebiet 

„Unterer Niederrhein“ (VSG UN) ausgewiesen. Trotz tief greifender anthropogener landschaftli-

cher Veränderungen, verbunden mit teilweise starken Rückgängen vieler Vogelarten, hat der 

Untere Niederrhein bis heute eine herausragende Bedeutung für die Vogelwelt. 

 

Im Rahmen einer Gebietsüberprüfung durch das Land NRW wurde das VSG UN 2004 in seinen 

bisherigen Abgrenzungen modifiziert und dabei auch verkleinert. Aufgrund der aus Sicht der EU-

Kommission (EU-KOM) nicht akzeptablen Verkleinerung des Vogelschutzgebiets eröffnete die 

EU-KOM im Oktober 2006 gegen die Bundesrepublik Deutschland das Vertragsverletzungsver-

fahren Nr. 2001/5003.  Im Jahr 2008 haben sich EU-KOM und das Land NRW auf eine Erweite-

rung des VSG UN um 5.538 ha auf nun insgesamt 25.809 ha geeinigt (Verordnung vom 

28.4.2009). Gleichzeitig verpflichtete sich das Land NRW gegenüber der EU-KOM zur Erarbei-

tung eines Maßnahmenplans für das VSG mit dem Ziel der Sicherung bzw. Erreichung eines 

guten Erhaltungszustands der  wertbestimmenden Brut- und Rastvogelarten. Auf dieser Grundla-

ge  wurde das Vertragsverletzungsverfahren im März 2009 eingestellt. 

 

Mit Verordnung vom 28.04.2009 wurde die Flächenerweiterung vollzogen. Das Ministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft (heute Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-

schaft, Natur- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen) erteilte daraufhin mit Erlass vom 19. 

Juni 2009 dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LA-

NUV) den Auftrag, ein Maßnahmenkonzept für das VSG UN (MAKO VSG UN) zu erarbeiten.  

 

Im Sommer 2009 beauftragte dann das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW die vier im EU-Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein tätigen Biologischen Stationen 

(Biologische Station Westliches Ruhrgebiet, Biologische Station im Kreis Wesel, Naturschutzzent-

rum im Kreis Kleve und NABU-Naturschutzstation in Kranenburg) auf der Basis von einzelnen 

Werkverträgen mit der gemeinsamen Erstellung eines ersten Vorschlags für das Maßnahmen-

konzept sowie mit den dazu notwendigen Datenauswertungen und Ergänzungskartierungen.  

 

In allen Phasen des Planungsprozesses wurde großer Wert auf die Beteiligung und Einbeziehung 

der betroffenen Interessen- und Nutzergruppen gelegt. Bereits im Vorfeld der eigentlichen Maß-

nahmenplanung wurden Informations-Rundschreiben versandt und auf Wunsch erläuternde 

Gespräche durchgeführt. Nachdem ein präsentabler Maßnahmenentwurf für das MAKO VSG UN 

vom LANUV erarbeitet war, fanden mit den betroffenen Behörden, Gebietskörperschaften und 
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Interessengruppen ausführliche Informationsveranstaltungen, sogenannte „Runde Tische“ statt. 

Der Entwurf der Endfassung wurde auf der Internetseite des LANUV vorgestellt und im Februar 

2011 in einer nochmaligen Runde von Informationsveranstaltungen mit den vorgenannten Stellen 

erörtert. Die im Anschluss daran gefertigte Endfassung wurde dem MKULNV zur Weiterleitung an 

die EU-Kommission berichtet. 

 

Das MAKO VSG UN bezieht sich ausschließlich auf die innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes 

Unterer Niederrhein gelegenen Flächen. Es hat den Charakter eines Fachkonzeptes, das die zur 

Sicherung bzw. Verbesserung der Erhaltungszustände der wertbestimmenden Vogelarten des 

VSG UN erforderlichen Maßnahmen ableitet und darstellt. Es ist kein Umsetzungsplan im Sinne 

einer flächenscharfen Planung, sondern das MAKO VSG UN beschränkt sich auf die Darstellung 

der notwendigen Entwicklungsziele und Maßnahmenvorschläge für die einzelnen Teilgebiete des 

VSG UN. Auf der Grundlage dieser Fachplanung sind die Maßnahmen durch die zuständigen 

Kreise Kleve und Wesel und die kreisfreie Stadt Duisburg im Dialog mit den Grundeigentümern 

und Nutzungsberechtigten zu konkretisieren und umzusetzen. Insbesondere sollte das MAKO 

auch Eingang in die Landschaftsplanung finden. 

 

Im Maßnahmenkonzept kann nicht im Einzelnen auf Landes-, kommunale oder privatwirtschaftli-

che Planungen und Planungsabsichten eingegangen werden, die nicht auf die Zielerreichung des 

VSG UN ausgerichtet sind. Die Abstimmung mit solchen Planungen kann erst bei der späteren 

Umsetzungsplanung erfolgen. 

 

Zielsetzung der Vereinbarung mit der EU-KOM ist, dass das MAKO VSG UN maßgeblich zur 

Optimierung des VSG UN beiträgt. Diese Aufgabe wird das MAKO nur übernehmen können, 

wenn zukünftig ambitionierte Anstrengungen zu seiner Umsetzung unternommen werden. Es ist 

darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Berichtspflicht nach Art. 12 der VS-RL über die umge-

setzten Maßnahmen der EU-KOM regelmäßig zu berichten ist.  

 

Das MAKO VSG UN entfaltet als solches keine Rechtsverbindlichkeit. Durch Erlass des MKULNV 

ist jedoch eine Rahmenverbindlichkeit für die Beachtung der Vorgaben des MAKO VSG UN bei 

kommunalen Planungen durch die Behörden beabsichtigt. Das Land wird die Umsetzung der 

Planung durch ein regelmäßiges Monitoring begleiten und sich jährlich zum Stand der Umsetzung 

von den Kreisen berichten lassen. 

 

In Abhängigkeit von den Ergebnissen des Monitorings (s. Kap. 6) und der weiteren Landschafts-

entwicklung im VSG UN ist das MAKO VSG UN ggf. fortzuschreiben. 
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2 EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ 

2.1 Lage  

Das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ (VSG UN) erstreckt sich mit einer Flächengröße 

von 25.809 ha von der Stadt Duisburg im Südosten entlang des Rheins über die Kreise Wesel 

und Kleve bis zur deutsch-niederländischen Grenze im Nordwesten. Das Gebiet umfasst die 

rezente Rheinaue, dazu gehören zum Beispiel die großen Naturschutzgebiete (NSG) „Bislicher 

Insel“, „Altrhein Bienen-Praest, Millinger und Hurler Meer“ und „Salmorth“. Die Gebietsabgrenzung 

beinhaltet aber auch viele Niederungsbereiche, die zur ehemaligen Rheinaue gehören, z.B. die 

NSG „Düffel, Kellener Altrhein und Flussmarschen“, „Momm-Niederung“, Teile der „Walsumer 

Rheinaue“ oder „Hetter, Millinger Bruch“ (Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebiets-

schutz in Deutschland 1993, Mooij 1997, Sudmann 1998). Naturräumlich gehört der Niederrhein 

zum nördlichen Teil des Niederrheinischen Tieflands. Daran schließen sich im Süden die Nieder-

rheinische Bucht, nach Norden und Westen die Niederlande und nach Osten die Westfälische 

Bucht an. 

 

2.2 Lebensräume, Landschaftsgeschichte und Landscha ftsentwicklung 

Der Untere Niederrhein zwischen Duisburg und Emmerich ist eine weitläufige, vom Rheinverlauf 

geprägte Flusslandschaft mit vielen Abgrabungsgewässern, einzelnen Altarmen und kleineren 

sekundären Auenwäldern; sie wird im Wesentlichen landwirtschaftlich genutzt. Ursprünglich war 

der Untere Niederrhein eine sumpfige, „wilde“ Auenlandschaft. Sand- und Kiesbänke, Nebenrin-

nen, Altarme, Flutmulden, Röhrichte und Seggensümpfe wechselten sich mit Auenwäldern ab. 

Hochwässer überschwemmten mit Ausnahme der flachen Geländerücken und Flussdünen regel-

mäßig das gesamte Niederungsgebiet. Am Flussufer wuchs Weidengebüsch, dem sich Silberwei-

denwald als Weichholzaue und Eichen-Ulmenwald als Hartholzaue anschloss. Ab etwa 600 v. 

Chr. wurden die höher gelegenen Uferwälle besiedelt und landwirtschaftlich genutzt, so dass 

diese zur Römerzeit fast vollständig entwaldet waren. Auch die ersten Hochwasserschutzwälle 

gehen vermutlich auf diese Zeit zurück. Hochwasserschutzmaßnahmen in Form des Deichbaus 

hatten enorme Auswirkungen auf die Auenlandschaft, da sukzessiv ausgedehnte potenzielle 

Überflutungsräume dem Hochwasserregime entzogen wurden, die dann verstärkt landwirtschaft-

lich genutzt werden konnten. So entwickelte sich über Jahrhunderte hinweg ein geschlossenes 

Deich- und Poldersystem, dessen historische Spuren auch heute noch in Form von Alt- oder 

Schlafdeichen im Landschaftsbild zu erkennen sind. Ende des 18. Jahrhunderts kam es zu 

weiteren Eingriffen in das Auenregime durch Deichausbau, Anlage von Uferbefestigungen, 

Sohlvertiefung oder Beseitigung von Kiesinseln mit massiven Auswirkungen auf die Rheinaue und 

damit auf das heutige VSG. Dennoch führten immer wieder Deichbrüche zu großflächigen Über-

flutungen. Als Zeugnis dieser Deichbrüche sind noch heute die Kolke bzw. Woyen (z. B. Rindern-

sche Kolke im NSG Salmorth) als kleine, meist kreisrunde Gewässer, die durch einstrudelndes 

Wasser entstanden, im Gelände zu finden. Im Schutz der Deiche entwickelte sich eine bäuerlich 



 
2    EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“  

 

16 LANUV NRW 2011 

geprägte Landschaft mit Ackerbau und Grünlandwirtschaft, die typische niederrheinische Kultur-

landschaft mit Kopfbäumen sowie Weißdorn- und Schlehenhecken, die auch heute noch vielerorts 

zu erkennen und lokal gut erhalten ist. 

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts erfuhr der Niederrhein weitere tiefgreifende Veränderungen z. B. 

durch weitere systematische Deichbaumaßnahmen. Am Rand des Ruhrgebiets hinterließen 

Verstädterung und Industrialisierung ihre Spuren. Großflächige Abgrabungen und Bergsenkungen 

veränderten die Landschaft vor allem im Kreis Wesel. Im Nordwesten des Gebiets behielt die 

Landwirtschaft zwar ihren prägenden Charakter, doch kam es durch die Intensivierung der Land-

wirtschaft auch hier zu erheblichen Veränderungen der Kulturlandschaft. 

Heute erstrecken sich entlang des Rheins großflächige Wiesen, Mähweiden und Weiden, die zu 

einem geringen Anteil extensiv genutzt werden. Binnendeichs schließen sich in weiten Bereichen 

Äcker und Grünland an, die mit Ausnahme von Teilen der Düffel und Hetter intensiv bewirtschaftet 

werden. In der Düffel, der Momm-Niederung und der Walsumer Rheinaue ist die alte Kulturland-

schaft mit vielen Hecken aus Weißdorn und Schlehe sowie zahlreichen Kopfweiden am besten 

erhalten geblieben. Sechs rezente und mit dem Rhein in Verbindung stehende Altarme bei Wesel, 

Xanten, Rees, Bienen, Grietherort und Griethausen gehören bis heute zu den prägenden Land-

schaftselementen der Rheinaue und des VSG UN. Neue Feuchtgebiete sind im Orsoyer Rhein-

bogen und in der Walsumer Rheinaue nördlich von Duisburg durch Bergsenkungen infolge des 

untertägigen Steinkohleabbaus entstanden. Zusätzlich prägen viele Auskiesungsseen das Bild 

zwischen Wesel und Rees.  

Die vorherrschenden Landnutzungen im VSG UN sind (nach abnehmender Flächengröße) Grün-

land, Acker und Gewässer (vgl. Tab. 1). Landwirtschaftliche Nutzung (Grünland-, Ackernutzung) 

findet auf 76,5% (19.738 ha) der Fläche des VSG UN statt. Das Grünland nimmt 50,9% der 

Gesamtfläche des VSG und 66,5% der landwirtschaftlichen Nutzfläche ein. 

Tab. 1: Landnutzungen und ihre Flächenanteile an der Gesamtfläche und der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che des VSG UN.  

Landnutzung Fläche [ha] Anteil am 
VSG [%] 

Anteil an landwirt-
schaftl. Nutzfläche 

[%] 

Grünland (inkl. Obstwiesen und Feldgrasanbau) 13.124 50,9 66,5 

Acker 6.614 25,6 33,5 

Gewässer (inkl. Hafenanlagen) 4.672 18,1 - 

Wald, Gehölz 786 3,0 - 

Gesteinsbiotope, Pionierstandorte 295 1,1 - 

Sukzessionsflächen 174 0,7 - 

Siedlung, Industrie 79 0,3 - 

Sonstiges (z. B. Garten, Ruderalflächen) 66 0,3 - 
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2.3 Bedeutung für die Vogelwelt 

Der Untere Niederrhein hat für die Vogelwelt Nordrhein-Westfalens, Deutschlands und Europas 

eine herausragende Bedeutung, und zwar sowohl als Brut- als auch als Rast- und Überwinte-

rungsgebiet. 

Unter den Brutvögeln gilt das vor allem für die Arten der Feuchtgebiete. Im VSG UN brüten vier 

Fünftel des landesweiten Bestandes der Flussseeschwalbe, von der Trauerseeschwalbe gibt es 

hier die einzigen Kolonien in Nordrhein-Westfalen. Landesweit bedeutend sind auch die Bestände 

von Löffel-, Schnatter-, Krick-, Knäk- und Tafelente, aber auch von Blaukehlchen, Wasserralle 

und Teichrohrsänger. Flussregenpfeifer und Uferschwalbe – einst Bewohner der Kiesufer und 

Uferabbrüche entlang des Rheins – finden in den zahlreichen Kiesgruben geeignete Ersatzle-

bensräume. Die Weißwangengans hat am Reeser Meer eines ihrer südlichsten Brutvorkommen 

und auf der Bislicher Insel befindet sich die landesweit größte Brutkolonie des Kormorans. 

In der Kulturlandschaft beherbergen die Feuchtwiesen bedeutende Vorkommen von Rotschenkel, 

Uferschnepfe, Großem Brachvogel und Wachtelkönig. Regelmäßig, aber nicht alljährlich kommt 

auch das Tüpfelsumpfhuhn vor. Unter anderem Aussetzungsprojekte in den Niederlanden haben 

zur Rückkehr des Weißstorchs geführt. In den Hecken, Kopfbaumreihen und Streuobstwiesen 

brüten der Charaktervogel des Niederrheins, der Steinkauz, und die Hohltaube. Die Bestände 

beider Arten sind von nationaler Bedeutung, insbesondere für den Steinkauz spielt das Gebiet 

überregional eine wichtige Rolle.  

Im Winter prägen 140.000 - 180.000 überwinternde Bläss-, Saat- und Weißwangengänse das 

Gebiet. Diese Rolle des VSG UN als Rast- und Überwinterungsgebiet nordischer Wildgänse ist 

von internationaler Bedeutung. Dazu kommen einige tausend Graugänse und Pfeifenten sowie 

mit Ringel-, Rothals-, Kurzschnabel- und Zwerggänsen weitere, teilweise sehr seltene Wintergäs-

te. Die Zahlen überwinternder Singschwäne und Zwergschwäne gehen in den letzten Jahren stark 

zurück. Von den vielen im Gebiet rastenden Wasservogelarten erreichen Löffel- und Schnatteren-

te international bedeutende Bestände. Für elf weitere Wasservogelarten hat das VSG UN bun-

desdeutsche Bedeutung (NWO 2010a). Lach- und Sturmmöwen versammeln sich im Mittwinter 

auf den Abgrabungsgewässern entlang des Rheins zum Schlafen. Mit über 10.000 Individuen ist 

das Reeser Meer derzeit der bedeutendste Schlafplatz der Sturmmöwe im deutschen Binnenland. 

Die Zahl rastender Watvögel ist gegenüber den 1980er Jahren stark zurückgegangen. Während 

noch in den 1990er Jahren bis zu 100.000 Kiebitze gezählt wurden, sind es aktuell deutlich unter 

20.000. Auch viele andere Arten (z. B. Kampfläufer, Bruchwasserläufer, Dunkler Wasserläufer) 

sind deutlich zurückgegangen und werden nur noch selten beobachtet. Dagegen haben die 

Rastbestände des Silberreihers und des Löfflers in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Der 

Silberreiher erreichte während seines Maximums im Oktober/November 2008 und 2009 einen 

Gesamtbestand von 200-300 Individuen, davon rd. 100 am Bienener Altrhein. Unter dem Aspekt 

der sich verändernden Vogelwelt erscheinen in Zukunft Anpassungen des VSG UN in Hinblick auf 

die Festlegung der wertbestimmenden Zielarten und daraus abzuleitender Schutzmaßnahmen 

notwendig. 
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2.4 Eigentumsverhältnisse  

Der größte Teil der Gebietskulisse des VSG UN (rund 80%, s. Tab. 2) befindet sich in Privatbesitz 

(Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Kirchengemeinden etc.). Flächen im Bundes-, Landes- 

und Kommunalbesitz sowie im Eigentum des Regionalverband Ruhr (RVR) und der Nordrhein-

Westfalen-Stiftung (NRW-Stiftung) nehmen mit über 19% jedoch einen recht großen Teil der 

VSG-Fläche ein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch Gewässerflächen (inkl. Rhein) in diese 

Kalkulation mit eingegangen sind. 

Tab. 2: Eigentumsverhältnisse im VSG Unterer Niederrhein. 

Eigentumsflächen im VSG 
„Unterer Niederrhein“ 

Eigentümer 

ha* %* 

Land NRW 1.868 7,2 

Bundesrepublik Deutschland 1.199 4,6 

Kreise und Kommunen 1.113 4,3 

RVR 788 3,1 

NRW-Stiftung 80 0,3 

Summe öffentliche Eigentümer 5.048 19,6 

   

Privat 20.761 80,4 

*Geringfügige Ungenauigkeiten in der Bilanz kommen durch Rundung der Einzelwerte zustande. 

Der relativ hohe Anteil von Flächen in öffentlichem Eigentum erleichtert die Umsetzung von 

notwendigen Maßnahmen. Die öffentlichen Flächen stehen daher in besonderem Fokus für das 

MAKO VSG UN. 

 

2.5 Rechtliche Grundlagen 

2.5.1 EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG bzw. 200 9/147/EG), FFH-Richtlinie 
(92/43/EWG) und BNatSchG 

Nach Art. 4 der EU-Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, für die in 

Anhang I der Richtlinie aufgeführten europäischen Vogelarten sowie für Vogelarten nach Art. 4 

Abs. 2 besondere Schutzgebiete auszuweisen und langfristig zu sichern. Laut Art. 3 der FFH-

Richtlinie muss das Netz „Natura 2000“, zu denen die Vogelschutzgebiete nach VS-RL zählen,  

den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes 
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der Habitate der zu schützenden Arten gewährleisten. Nach Art. 6 (2) FFH-RL sind geeignete 

Maßnahmen zu treffen, um in den besonderen Schutzgebieten die Verschlechterung der Habitate 

der Arten sowie Störungen von Arten, für die diese Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermei-

den. Grundlage zur Erfüllung dieser EU-rechtlichen Vorgaben bezogen auf das gesamte VSG UN 

ist der vorliegende Maßnahmenplan.  

 

Für die Zielsetzung, die wertbestimmenden Vogelarten des VSG UN in einen günstigen Erhal-

tungszustand zu bringen bzw. sie in einem solchen zu halten,  sind nicht nur die in diesem MAKO 

vorgeschlagenen Maßnahmen notwendig, sondern auch der Schutz vor  Plänen und Projekten, 

die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des VSG UN führen oder führen 

können (Art. 6 FFH-RL und § 33 BNatSchG). 

 

Art. 3 (2) der Flora-Fauna-Habitat FFH-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, für bestimmte 

Lebensraumtypen (Anh. I) sowie Tier- und Pflanzenarten des Anh. II der FFH-RL besondere 

Schutzgebiete auszuweisen. Innerhalb des VSG „Unterer Niederrhein“ sind 24 FFH-Gebiete 

ausgewiesen (s. Tab. 17, Anhang). Da die Mitgliedsstaaten nach Art. 6 (2) der FFH-Richtlinie 

verpflichtet sind, eine Verschlechterung dieser Gebiete zu vermeiden, dürfen ihre Schutzziele 

auch durch Maßnahmen für das Vogelschutzgebiet grundsätzlich nicht beeinträchtigt werden. Sie 

wurden daher bei der Erarbeitung des Maßnahmenkonzeptes berücksichtigt. Andererseits erge-

ben sich auch Synergien zwischen dem FFH-Gebietsschutz und den Schutzanforderungen des 

VSG, die im MAKO VSG UN genutzt werden. 

 

Durch Bekanntmachung der Europäischen Vogelschutzgebiete in NRW vom 17.12.2004 (Ministe-

rialblatt des Landes NRW vom 26.01.2005) und Verordnung der Landesregierung NRW vom 

28.04.2009 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Nr. 15 v. 29.05.2009)  unterliegt das gesamte 

VSG UN dem gesetzlichen Schutz nach § 48c Abs. 5 Landschaftsgesetz NRW. 

 

2.5.2 Landesentwicklungsplan (LEP) 

Im Landesentwicklungsplan für das Land Nordrhein-Westfalen (LEP) ist die Abgrenzung des 

RAMSAR-Gebietes „Unterer Niederrhein“ dargestellt. Das VSG UN ist zu einem erheblichen Teil 

als Gebiet für den Schutz der Natur (GSN) ausgewiesen, die übrige Gebietskulisse als Freiraum. 

Beinahe alle GSN haben - unter anderem - wertbestimmende Vogelarten des VSG UN als 

Schutzzweck. Als generelles Ziel für GSN und RAMSAR-Gebiete wird formuliert: 

„Gebiete für den Schutz der Natur sowie Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung sind für 

den Aufbau eines landesweiten Biotopverbundes zu sichern und durch besondere Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu erhalten, zu entwickeln und, soweit möglich, 

miteinander zu verbinden; (...)“ 
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Darüber hinaus ist der Untere Niederrhein im LEP als wertvolle Kulturlandschaft dargestellt, die zu 

erhalten und zu entwickeln ist: 

„In den Großlandschaften des Landes sollen wertvolle Kulturlandschaften mit nachhaltigen Nut-

zungen und hohem Anteil naturnaher Bereiche vorbildlich erhalten werden. Sie sind hinsichtlich 

ihrer charakteristischen Eigenart und der für den Naturraum typischen Biotope und Landschafts-

strukturen besonders zu pflegen und zu entwickeln.“   

 

Die Angaben beziehen sich auf den derzeit gültigen LEP 1995. Derzeit ist eine Fortschreibung 

„LEP 2025“ in Bearbeitung. 

 

2.5.3 Gebietsentwicklungsplan (GEP) 

Der Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf aus dem Jahr 1999 (GEP99, 

inkl. Änderungen) weist den größten Teil des VSG UN als Bereich zum Schutz der Natur aus. Der 

übrige Teil wird als Bereiche für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

oder als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich dargestellt. Der Teil des VSG UN südlich von 

Wesel ist Bestandteil eines Regionalen Grünzuges.  

 

Für die Bereiche zum Schutz der Natur gilt: 

„Bei allen Planungen, Maßnahmen und Nutzungen ist die Erhaltung der naturschutzwürdigen 

Gebiete bzw. Lebensräume zu beachten und die angestrebte Entwicklung und der Aufbau eines 

Biotopverbundes zu fördern. 

Zur Umsetzung der Ziele soll die auf Vertragsbasis gestützte Kooperation zwischen Land- bzw. 

Forstwirtschaft und dem Naturschutz verstärkt Anwendung finden. Maßnahmen und Nutzungsän-

derungen, die der Biotopentwicklung dienen, sind auf land- und forstwirtschaftlich genutzten 

Flächen vorrangig auf der Grundlage freiwilliger Vereinbarungen (Kooperationsprinzip) zu planen 

und durchzuführen.“ 

 

Die Regionalen Grünzüge sollen insbesondere der ökologischen Vernetzung dienen. Der GEP 

erteilt für diese Bereiche den Auftrag zur Entwicklung und Verbesserung:  

„Die Regionalen Grünzüge sollen durch eine ökologische Aufwertung des Freiraumes, den Wie-

deraufbau von zerstörter oder beeinträchtigter Landschaft sowie durch die Vernetzung vereinzelt 

vorhandener ökologischer Potentiale entwickelt und verbessert werden. (…)“ 

 

Darüber hinaus sind Überschwemmungsbereiche des Rheins dargestellt. Diese Bereiche sind laut 

GEP vorrangig für den Hochwasserschutz zu entwickeln. 
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„Die Überschwemmungsbereiche der Fließgewässer sind als Vorranggebiete für den vorbeugen-

den Hochwasserschutz zu erhalten und für den Abfluss und die Retention von Hochwasser zu 

entwickeln. (…) Zur Vergrößerung des Rückhaltevermögens sind an ausgebauten und einge-

deichten Gewässern – insbesondere am Rhein – die Möglichkeiten der Rückgewinnung von 

Retentionsraum durch technische Maßnahmen wie Deichrückverlegung, gesteuerte Rückhalte-

räume sowie – wo möglich und sinnvoll – Gewässerrenaturierung zu nutzen.“ 

 

Der gesamte Untere Niederrhein wird im GEP gemäß LEP als Wertvolle Kulturlandschaft gekenn-

zeichnet. 

 

2.5.4 Landschaftspläne (LP) 

Für einen großen Teil des VSG UN liegen rechtskräftige Landschaftspläne vor. Des Gebiet der 

Stadt Duisburg und des Kreises Wesel (LP Alpen-Rheinberg, Dinslaken-Voerde, Hamminkeln, 

Sonsbeck-Xanten, Wesel) sind vollständig beplant. Im Kreis Kleve liegt im Bereich des VSG UN 

zur Zeit nur für die Stadt Rees ein rechtskräftiger LP vor, für die Bereiche Düffel, Emmerich/Kleve, 

Bylerward/Hetter und Kalkar gibt es keine rechtskräftigen LP. Die Schutzziele der Natur- und 

Landschaftsschutzgebiete wurden bei der Erarbeitung des MAKO VSG UN berücksichtigt.  

Naturschutzgebiete (NSG) und Landschaftsschutzgebie te (LSG) 

Im VSG UN sind 32 Naturschutzgebiete (NSG) mit einer Gesamtfläche von 14.243 ha ausgewie-

sen (s. Tab. 18, Anhang), von denen einige allerdings nur teilweise innerhalb der VSG-Kulisse 

liegen. Damit sind 55% der Fläche des VSG UN als NSG gesichert. Darüber hinaus sind 6.762 ha 

LSG ausgewiesen (s. Tab. 19, Anhang). Diese umfassen 26% der Fläche im VSG UN. Damit sind 

insgesamt rund 21.000 ha (81%) der Fläche des VSG UN als NSG oder LSG gesichert. Diese 

Schutzgebiete beherbergen nahezu alle Vorkommen der wertbestimmenden Brutvogelarten des 

VSG UN (s. Tab. 3). Alle wichtigen Habitate der wertbestimmenden Vogelarten der Brutvogelgil-

den (s. Kap. 3.2) Grünlandvögel, Röhrichtvögel, Wasservögel sind somit innerhalb des VSG UN 

durch NSG-Ausweisung naturschutzrechtlich gesichert bzw. durch LSG-Verordnungen geschützt. 

Tab. 3: Anteil der Brutvorkommen wertbestimmender Vogelarten in NSG im VSG UN. 

Vogelart 
Anzahl Brutpaare 2010  im 

VSG 
%-Anteil in NSG 

%-Anteil in NSG 

und LSG 

Wachtelkönig 0-5 100% 100% 

Großer Brachvogel 45-47 > 90% 100% 

Uferschnepfe 100-105 > 95 % 100% 
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Vogelart 
Anzahl Brutpaare 2010  im 

VSG 
%-Anteil in NSG 

%-Anteil in NSG 

und LSG 

Rotschenkel 60-65 100% 100% 

Schwarzkehlchen 100-115 > 95% 100% 

Wiesenpieper 380-410 > 80% 100% 

Knäkente 8-11 100% 100% 

Löffelente 37-45 100% 100% 

Tafelente 8 100% 100% 

Trauerseeschwalbe 37 100% 100% 

Flussregenpfeifer 120-140 > 80% 100% 

Flussseeschwalbe 120-140 22% 100% 

Teichrohrsänger 420-500 > 90% 100% 

Blaukehlchen 13-15 100% 100% 
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3 Bestandsentwicklung, Ziele und Maßnahmen für die 
wertbestimmenden Vogelarten 

Zur Methodik 

Das MAKO VSG UN fokussiert seine Datenaufbereitung, Analysen und Maßnahmenvorschläge 

auftragsgemäß auf die wertbestimmenden Arten des VSG UN, die Arten also, für die das VSG UN 

ausgewiesen wurde (vgl. Bekanntmachung der Europäischen Vogelschutzgebiete in Nordrhein-

Westfalen des MUNLV v. 17.12.2004). Für das MAKO VSG UN wurden die vorhandenen Daten 

zu den Vorkommen der wertbestimmenden Vogelarten von den vier im VSG UN tätigen Biologi-

schen Stationen (Biologische Station Westliches Ruhrgebiet, Biologische Station im Kreis Wesel, 

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve und NABU-Naturschutzstation in Kranenburg) im Auftrag des 

LANUV zusammengestellt und ihre Bestandsentwicklung analysiert. Die Betrachtungen beginnen 

in den 1980er Jahren, dem Zeitraum, in dem der Untere Niederrhein als EG-VSG und Ramsar-

Gebiet benannt wurde. 2010 wurden aktuelle Brutvogelkartierungen in den wichtigsten Gebieten 

des VSG UN von den genannten Biologischen Stationen im Auftrag des LANUV durchgeführt. Die 

Brutvorkommen der wertbestimmenden Brutvogelarten sind in Karte 3 für den Zeitraum 2005 – 

2010 dargestellt (im Fall Dornicksche Ward auf Grund nicht ausreichender aktuellerer Daten auch 

aus dem Jahr 2004). Die kumulative Darstellung hat den Vorteil, dass Vorkommensschwerpunkte 

optisch deutlich werden – verbunden mit dem Nachteil, dass aktuelle Vorkommen untergewichtet 

werden. Zudem ist bei der Interpretation der Daten zu berücksichtigen, dass die Teilgebiete des 

VSG UN im dargestellten Zeitraum mit unterschiedlicher Intensität untersucht wurden. 

Die Vorkommensdaten der Rastvögel beruhen auf ehrenamtlich durchgeführten Zählungen 

(Wasservögel) aus dem Zeitraum 2004/05 - 2009/10, die mehrmals im Jahr (z. T. auch jährlich) in 

bestimmten Teilgebieten des VSG UN durchgeführt wurden (NWO 2010a). Die Bestandsdaten zu 

den nordischen Wildgänsen stammen aus den internationalen Gänsezählungen der Winter 

2004/05 - 2008/09, die ebenfalls im Auftrag des LANUV durch die NWO ausgewertet wurden 

(NWO 2010b). 

 

Neben den Daten zur Bestandssituation und -entwicklung der wertbestimmenden Vogelarten ist 

die Darstellung der gebietsübergreifenden Einflussfaktoren, die sich auf Bestandsentwicklung und 

Erhaltungszustand der wertbestimmenden Arten lang- und kurzfristig auswirken, zentraler Be-

standteil des MAKO VSG UN. In Kenntnis dieser Einflussfaktoren müssen die notwendigen 

Schutzmaßnahmen abgeleitet werden. Die wichtigsten Einflussfaktoren im VSG UN (Landwirt-

schaft, Wasserhaushalt, Flächenverbrauch, Bodenabbau, Infrastruktur, Energie, Freizeitnutzung, 

Jagd und Fischerei) werden ausführlich in Kap. 9 erläutert. Sie werden hier nicht vorangestellt, um 

den Leser rascher zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zu führen.  

 

Aus den artbezogenen Erkenntnissen und aus den Erkenntnissen des Kap. 9 werden die notwen-

digen Maßnahmen abgeleitet (s. Kap. 4) und ihre räumliche Zuordnung vorgeschlagen (s. Kap. 5). 
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Ökologische Gilden 

Die wertbestimmenden Vogelarten werden ökologischen Gruppen, sog. Gilden, zugeordnet. In 

Gilden, hier Habitatgilden, werden Arten mit ähnlichen Habitatansprüchen zusammengefasst. Die 

Verwendung des Gildenansatzes ermöglicht auf der Grundlage artbezogener Analysen die 

gruppenbezogene Ableitung notwendiger Maßnahmen. Eine einzelartbezogene Maßnahmendar-

stellung wäre mit Wiederholungen verbunden und würde die Gesamtschau verkomplizieren. Es 

werden folgende Gilden gebildet:   

 

1. Nordische Wildgänse (Rastvögel) 

• Blässgans, Saatgans, Weißwangengans 

 

2. Brutvögel 

• Gilde Grünlandvögel: Weißstorch, Wachtelkönig, Großer Brachvogel, Uferschnep-

fe, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Wiesenpieper 

• Gilde Röhrichtvögel: Tüpfelsumpfhuhn, Teichrohrsänger, Blaukehlchen, Große 

Rohrdommel  

• Gilde Wasservögel: Knäkente, Löffelente, Tafelente, Trauerseeschwalbe 

• Gilde Ufervögel: Flussregenpfeifer, Flussseeschwalbe 

 

3. Rastvögel 

• Gilde Acker- und Grünlandvögel: Singschwan, Zwergschwan, Goldregenpfeifer, 

Kampfläufer 

• Gilde Wasservögel: Schnatterente, Löffelente, Tafelente, Zwergsäger 

• Gilde Ufervögel: Bruchwasserläufer, Dunkler Wasserläufer, Grünschenkel, Wald-

wasserläufer  

 

Im Folgenden werden, nach Gilden geordnet, die einzelnen wertbestimmenden Arten vorgestellt. 

Die Bestandsentwicklung wird artbezogen seit Anfang der 1980er Jahre – dem Zeitpunkt der 

ersten Meldung als EU-VSG UN (1983) - untersucht und verantwortliche Einflussfaktoren disku-

tiert. Die Maßnahmenfolgerungen für das MAKO VSG UN werden dann jedoch gildenbezogen 

abgeleitet. Auf die ausführliche Darstellung der Einflussfaktoren in ihrer Veränderungswirkung auf 

den Unteren Niederrhein in Kap. 9 wird nochmals verwiesen.  
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Hinweis: 

Neben den wertbestimmenden Arten laut Bekanntmachung der Europäischen Vogelschutzgebiete 

in Nordrhein-Westfalen des MUNLV v. 17.12.2004 und den im Standard-Datenbogen aufgeführ-

ten Arten treten im VSG UN folgende weitere Arten nach Art. 4 der EU-VSRL auf: 

Seeadler   Anhang I  Regelmäßiger Durchzügler 

Löffler    Anhang I  Regelmäßiger Durchzügler 

Fischadler   Anhang I  Regelmäßiger Durchzügler 

Stelzenläufer   Anhang I  Unregelmäßiger Brutvogel 

Säbelschnäbler  Anhang I  Unregelmäßiger Brutvogel 

Sumpfohreule   Anhang I  Regelmäßiger Durchzügler 

Schwarzstsorch  Anhang I  Regelmäßiger Durchzügler 

Beutelmeise   Art. 4 (2)  Regelmäßiger Brutvogel 

Flussuferläufer  Art. 4 (2)  Regelmäßiger Durchzügler 

Kormoran   Art. 4 (2)  Regelmäßiger Brutvogel 

Gartenrotschwanz  Art. 4 (2)  Regelmäßiger Brutvogel 

Schwarzhalstaucher  Art. 4 (2)  Unregelmäßiger Brutvogel 

Reiherente   Art. 4 (2)  Regelmäßiger Wintergast und Brutvogel 

Sturmmöwe   Art. 4 (2)  Regelmäßiger Wintergast und Brutvogel 

 

Entwicklungsziele für die wertbestimmenden Vogelart en 

Entwicklungsziel Bestandsgröße im VSG UN  

Das MAKO VSG UN benennt als Maßgabe für Entwicklungsziele für die wertbestimmenden Arten 

Zielwerte für eine Zeitperspektive von ca. 20 Jahren. Der transparenteste Weg, Zielgrößen für die 

Bestandsentwicklung der wertbestimmenden Vogelarten zu erhalten, ist die Orientierung an der 

Bestandsgröße der 1980er Jahre, dem Zeitraum der ersten Meldung als VSG UN. Das ist für viele 

Arten eine sehr anspruchsvolle Zielgröße, da enorme Veränderungen der Landschaft und der 

Landschaftsnutzung seit den 1980er Jahren am Unteren Niederrhein eingetreten sind (vgl. Kap. 2 

und 9). Andererseits wirken auch starke bestandsbeeinflussende Faktoren außerhalb des VSG 

UN auf die Arten ein, wie z. B. Entwicklungen in Nachbarpopulationen oder Einflüsse während 

des Zuges und in Überwinterungsquartieren. Auf der anderen Seite haben sich seit 1983 manche 

Arten ausgesprochen positiv entwickelt, so dass dieser Ansatz für sie nicht Ziel führend wäre. Für 

diese Arten steht die Stabilisierung des Bestandes bzw. des Aufwärtstrends im Vordergrund.  

Die dargestellte Zielsetzung lässt sich nur bei ambitionierter Umsetzung der in diesem MAKO 

vorgeschlagenen Maßnahmen erreichen. Sie entspricht jedoch dem Auftrag der EU VS-RL. Unter 
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Berücksichtigung der genannten VSG-externen Bestands beeinflussenden Faktoren und der 

Erfahrungen im Umsetzungsprozess sind jedoch die Zielgrößen zukünftig ggf. an neue Realitäten 

anzupassen. 

Entwicklungsziel guter Erhaltungszustand 

Für die Beschreibung des Erhaltungszustandes lokaler Populationen spielen neben der Be-

standsgröße die Parameter Habitatqualität und Beeinträchtigungen eine Rolle. Für die FFH-Arten 

wurde bundesweit ein Bewertungsverfahren als Standard entwickelt (ABC-Bewertungsverfahren, 

s. MKULNV 2010). In Anlehnung an dieses Verfahren wurden vom LANUV auch ABC-

Bewertungsbögen für Vogelarten entwickelt. So kann über eine artspezifische Bestimmungsmat-

rix, in der die Parameter Habitatzustand, Populationsgröße und Beeinträchtigungen berücksichtigt 

werden, der Erhaltungszustand ermittelt werden. Nach EU-weiter Abstimmung bedeutet A = 

günstig/hervorragender, B = günstig / guter und C = ungünstig/schlechter Erhaltungszustand einer 

lokalen Population. Als lokale Population wird hier naturschutzfachlich und pragmatisch in der 

Regel ein räumlich abgrenzbares Vorkommen bezeichnet, das unter Handlungs- und Manage-

mentgesichtspunkten als Einheit wirken kann. Auch Schutzgebiete können als Bezugsraum für 

lokale Populationen dienen. In großen Schutzgebieten, wie dem VSG UN, sollten räumlich deut-

lich abgrenzbare Vorkommen in diesem Sinne als eigene lokale Populationen gelten, z. B. die 

Uferschnepfen-„Gruppe“ in der Düffel oder diejenige in der Hetter. 

Die Bewertung des Erhaltungszustandes der wertbestimmenden Arten ist für die Zielformulierung 

der angestrebten Artentwicklung im VSG UN ergänzend zur o. g. reinen Bestandsgrößen-

Zielsetzung sinnvoll. Ziel ist ein günstiger Erhaltungszustand der wertbestimmenden Arten im 

VSG UN. Daraus folgt, dass für alle Arten mindestens der Erhaltungszustand B zu erreichen ist. 

Wünschenswert ist die Weiterentwicklung zum Zustand A. Da in dem Bewertungsverfahren für 

lokale Populationen die Parameter Habitatqualität, Bestandsgröße und Beeinträchtigungen 

bewertungsrelevant sind, andererseits die Populationsgröße in der Regel nicht direkt beeinfluss-

bar ist, bleiben als „Stellgrößen“ zur Verbesserung des Erhaltungszustandes insbesondere die 

Verbesserung der Habitatqualität und die Verringerung bzw. Vermeidung von Beeinträchtigungen. 

Hier ist der direkte Zusammenhang zur Maßnahmenplanung im MAKO VSG UN gegeben. 

Für die Zielsetzung der durch das MAKO VSG UN anzustoßenden Entwicklung der wertbestim-

menden Arten ergeben sich damit zwei Zielgrößen (Gesamtbestand im VSG UN und Erhaltungs-

zustand lokaler Populationen). Zur ihrer Erreichung wird von einer mittelfristigen Zeitspanne von 

ca. 20 Jahren ausgegangen. Ggf. ist eine Anpassung der Zielgrößen notwendig (s.o.). 

 

Zusammengefasste Zielsetzung für die Artenentwicklung: 

• Für alle wertbestimmenden Arten ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes zu 

vermeiden und mindestens der Erhaltungszustand B zu erreichen bzw. im Zustand A zu stabi-

lisieren. 

• Für Arten, die längerfristig im Bestand zurückgehen, gilt: 

1. Trendumkehr (Beendigung des Abwärtstrends)  
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2. Stabilisierung des Positivtrends 

3. sukzessives Erreichen der Bestandszielgröße (orientiert am Bestand der 1980er Jah-

re) 

• Für Arten, die sich seit den 1980er Jahren im Bestand stabil verhalten oder im Trend zuneh-

men: 

1.   Stabilisierung des Trends  

2. sukzessives Erreichen der Bestandszielgröße 

Mit diesen Zielwerten stehen Messgrößen zur Verfügung, deren sukzessive Erreichung im Rah-

men eines Monitorings verfolgt werden kann (vgl. Kap. 6). 
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3.1 Gilde Nordische Wildgänse (Rastvögel) 

Zu dieser Gilde zählen die wertbestimmenden Arten Blässgans, Saatgans und Weißwangengans. 

Tab. 4: Entwicklung der Rastbestände der nordischen Wildgänse im VSG UN im Zeitraum 1979-1983 bis 
2000-2005 mit Angabe des Bestandstrends und des Erhaltungszustands. 
(Drei Zeitschnitte: 1979-83 (Angaben aus MILDENBERGER 1982, SUDMANN 1998), und 2000-2005 (DOER et 
al. 2009, Mooij 2008). Trend (25 Jahre): -- >50%, - 21-50%, 0 +/- 20%, + 21-50%, ++ >50%. Angegeben 
werden Maximalzahlen der jeweiligen Rastbestandszählungen. Erhaltungszustand A, B und C siehe s. o.) 

Art 
geschätzter 
Rastbestand 

1979-1983 

geschätzter 
Rastbestand 

2000-2005 
Trend  

Erhaltungs-
zustand 

 

Blässgans 5.500-55.000 
140.000-

180.000 
++ 

A 

Saatgans 20.600-65.000 7.000-20.000 -- B 

Weißwangengans 50-100 800-2..000 ++ A 

 

Blässgans ( Anser albifrons) 

Bestandsentwicklung im VSG UN  

Laut MILDENBERGER (1982) war die Blässgans bis in die 1950er Jahre ein relativ seltener Durch-

zügler und Wintergast. Seit Mitte der 1950er Jahre mehrte sich die Zahl der Beobachtungen. Ab 

Anfang der 1960er Jahre zählt Mildenberger die Art zu den regelmäßigen Wintergästen. Im 

Februar 1963 wurden erstmals mehr als 200 Individuen gezählt. Seitdem nahmen die Winterma-

xima stetig zu. Ab Ende der 1970er Jahre beschleunigte sich die Bestandszunahme bis 1987/88 

ein Wintermaximum von 140.000 Individuen erreicht wurde (vergl. WILLE 1998). Seitdem 

schwankt das Wintermaximum zwischen 140.000 und 180.000 Individuen (MOOIJ 2008, BALLASUS 

2004).  

Die am Unteren Niederrhein überwinternden Blässgänse halten sich nur zum Teil innerhalb der 

Grenzen des VSG UN auf (BALLASUS 2004). 

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

Die Blässgans kommt in NRW als lokal häufiger Durchzügler und Wintergast vor. Die Brutgebiete 

liegen in der nordrussischen Tundra. Die Art kann von Mitte/Ende September bis Anfang April in 

NRW beobachtet werden, wobei die maximalen Überwinterungszahlen im Dezember/Januar 

erreicht werden. 

Das bedeutendste Rast- und Wintervorkommen in NRW liegt am Unteren Niederrhein. Insgesamt 

werden dort im Winterhalbjahr regelmäßig 140.000-180.000 gezählt. Zusätzlich überwintern im 
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VSG „Weseraue“ und an der Rur (Kreis Heinsberg) bis zu 5.000 Blässgänse (2000-2009) (NWO 

2010b). 

Abb. 1: Entwicklung des maximalen Überwinterungsbestandes der Blässgans am Unteren Niederrhein 
(Biologische Station im Kreis Wesel e.V., Quelle: NWO-Gänsezählungen, NWO 2010B). 

 
Abb. 2: Vorkommen der Blässgans in Nordrhein-Westfalen (LANUV 2010). 

In Deutschland überwintern je nach Witterung 250.000-450.000 Blässgänse (20-45 % der westpa-

läarktischen Population). Die Zahl der durchziehenden Blässgänse übersteigt den Winterbestand 
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bei Weitem. Abhängig vom Witterungsverlauf ziehen 750.000-1.200.000 (50-100 % der westeuro-

päischen Population) durch Norddeutschland Richtung Niederlande und Belgien. 

 

Lebensraum und Gefährdung 

Als Überwinterungsgebiete bevorzugt die Blässgans ausgedehnte, ruhige Grünland- und Acker-

flächen in den Niederungen großer Flussläufe. Sie fressen vor allem auf Grünland, zu geringeren 

Anteilen jedoch auch auf Ackerflächen. Stehende Gewässer und störungsarme Uferabschnitte der 

Flüsse werden als Schlaf- und Trinkplätze aufgesucht (BALLASUS 2001, 2005). 

Die größte Gefährdung der hiesigen Gänsebestände sind Änderungen in der Landschaftsnutzung, 

Bejagung sowie erhöhte Störungshäufigkeit. Darüber hinaus sind ihre Brutgebiete und ihr jährli-

cher Reproduktionserfolg durch die Klimaveränderung stark gefährdet (MOOIJ 2009, ZÖCKLER & 

LYSENKO 2000). 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Deutschland trägt für die in Mittel- bzw. Westeuropa überwinternde Population der Eurasischen 

Blässgans eine hohe bis sehr hohe Verantwortung, da bis zu 45% der Population in Deutschland 

überwintern und vor allen Dingen nahezu die gesamte Subpopulation auf dem Weg in die westeu-

ropäischen Wintergebiete durch Deutschland zieht und hier zeitweilig Zwischenrast macht.  

Das VSG UN hat eine herausragende Bedeutung für die westpaläarktische Population der Bläss-

gans, weil dort im Winterhalbjahr regelmäßig 140.000-180.000 gezählt werden. Darüber hinaus ist 

der Niederrhein die Drehscheibe („Konzentrations- und Verteilerzentrum“ des Zug- und Überwin-

terungsgeschehens) des westeuropäischen Blässganszuges, wo in jedem Winter bis zu 1 Mio. 

Blässgänse (60-85 % der Population) durchziehen (KRUCKENBERG & WILLE 2004). 

 

Saatgans ( Anser fabalis) 

Bestandsentwicklung im VSG UN  

Nach NEUBAUR (1957) überwinterten in den 1950er Jahren ca. 1.000 Saatgänse am Unteren 

Niederrhein, wobei er feststellt, dass die Art damit weniger häufig ist als früher. MILDENBERGER 

(1982) berichtete für die 1970er Jahre über einen Bestand von 10.000-15.000 Saatgänsen. 

Nachdem  in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre eine Zunahme des Überwinterungsbestandes 

eingesetzt hatte, beschleunigte diese Entwicklung sich Ende der 1970er Jahre und erreichte 

Anfang der 1980er Jahre mit einem Wintermaximum von 60.000- 70.000 (9-17,5 % der westpalä-

arktischen Population) einen Höchststand. Sprunghaft ab 1988/89 nahm der Bestand jedoch 

ebenso schnell wieder ab und verharrt seitdem auf einem Niveau von 10.000 – 20.000 Vögeln 

(1,5-5 % der Population) (MOOIJ 2008). 

Die am Unteren Niederrhein überwinternden Saatgänse halten sich nur zum Teil innerhalb des 

VSG UN auf (BALLASUS 2004, 2005). 
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Abb. 3: Entwicklung des maximalen Überwinterungsbestandes der Saatgans am Unteren Niederrhein 
(Biologische Station im Kreis Wesel e.V., Quelle: NWO-Gänsezählungen, NWO 2010b). 

Überregionale Bestandsentwicklung 

In NRW ist die Saatgans ein regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Die nordrhein-

westfälischen Wintergäste gehören zu den Tundrasaatgänsen der Subspezies Anser fabalis 

rossicus und stammen aus den Tundren Nordeuropas und Russlands. Sie erscheinen ab Okto-

ber, erreichen im November/Dezember ein Bestandmaximum und ziehen bis Anfang März wieder 

ab. Waldsaatgänse (A. f. fabalis) sind gegenwärtig äußerst selten in NRW, müssen jedoch laut 

MILDENBERGER (1982) früher mit Anteilen von 10 (-25) % Ende der 1970er Jahre häufiger gewe-

sen sein (Heinecke & Sudmann in Vorber). 

Traditionell lagen die bedeutendsten Rast- und Wintervorkommen in NRW im VSG UN. Jedoch 

scheint in den letzten Jahren eine Schwerpunktverschiebung zur Ruraue im Kreis Heinsberg statt 

zu finden, wo in den letzten Jahren jährlich maximal 4.000-7.000 Saatgänse gezählt wurden. 

Parallel dazu zeigte die Saatgans am Unteren Niederrhein einen rückläufigen Tendenz (NWO 

2010b). 

In Deutschland überwintern zwei Subspezies der Saatgans, im Nordosten Deutschlands (Meck-

lenburg-Vorpommern und Nordost-Brandenburg) vornehmlich Waldsaatgänse und in den übrigen 

Teilen der Norddeutschen Tiefebene vornehmlich Tundrasaatgänse. Insgesamt werden in 

Deutschland in den synchron erfassten Zählgebieten im Winter maximal 200.000-260.000 Saat-

gänse gezählt.  
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Abb. 4: Vorkommen der Saatgans in Nordrhein-Westfalen (LANUV 2010). 

Lebensraum und Gefährdung 

Als Überwinterungsgebiete bevorzugt die Saatgans ausgedehnte, ruhige Acker- und Grünlandflä-

chen in den Niederungen großer Flussläufe. Als Nahrungsflächen werden Getreide- und Futter-

grasflächen, abgeerntete Äcker (Rüben, Mais etc.) und Grünland genutzt; Grünland einschließlich 

Ackergras macht nur bis zu 30 % der Nahrungsflächen am Unteren Niederrhein aus (vergl. 

Ballasus 2005). Stehende Gewässer und störungsarme Uferabschnitte der Flüsse werden zum 

Schlafen und Trinken aufgesucht.  

Die größte Gefährdung der hiesigen Gänsebestände sind Änderungen in der Landschaftsnutzung, 

Bejagung sowie erhöhte Störungshäufigkeit. Darüber hinaus sind ihre Brutgebiete und ihr jährli-

cher Reproduktionserfolg durch die Klimaveränderung stark gefährdet (MOOIJ 2009, ZÖCKLER & 

LYSENKO 2000). 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Deutschland trägt für die in Mittel- bzw. Westeuropa überwinternde Population der Saatgans eine 

hohe bis sehr hohe Verantwortung, da bis zu 50% der Tundrasaatgans- und über 50 % der 

Waldsaatgans-Population in Deutschland überwintern. Darüber hinaus ziehen mehr als 250.000 

im Westen Europas überwinternde Saatgänse durch Deutschland und machen hier zeitweilig 

Zwischenrast.  

Das VSG UN hat eine große Bedeutung für die westpaläarktische Population der Tundrasaat-

gans, weil dort im Winterhalbjahr regelmäßig 5.000-20.000 (1-5% der Population), maximal bis zu 

30.000 Individuen gezählt werden. Darüber hinaus hat der Niederrhein wahrscheinlich nicht nur 

für die Blässgans, sondern auch für die Saatgans eine „Drehscheibenfunktion“ (s. o.) im westeu-

ropäischen Überwinterungsgeschehen. 
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Weißwangengans ( Branta leucopsis) 

Bestandsentwicklung im VSG UN   

Laut MILDENBERGER (1982) überwinterten seit Anfang der 1960er Jahre regelmäßig einige Weiß-

wangengänse entlang des Rheines in den Kreisen Kleve und Wesel. Seit den 1970er Jahren 

haben die Zahlen stetig und ab Mitte der 1990er Jahre auf ein Maximum von über 1.000 Individu-

en im Frühjahr zugenommen. Diese Entwicklung und die Zunahme von Frühjahrsbeobachtungen 

im Osten Deutschlands deutet daraufhin, dass sich seit den 1990er Jahren eine neue küstenferne 

Wanderroute von den Niederlanden über den Niederrhein und Ostdeutschland Richtung Osten 

gebildet hat (WILLE et al. 2007, NWO 2010). Darüber hinaus brüten seit Anfang der 1990er Jahre 

bis zu 25 Weißwangenganspaare im VSG UN (SUDMANN 2007). 
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Abb. 5: Entwicklung des maximalen Überwinterungsbestandes der Weißwangengans am Unteren Nieder-
rhein (Biologische Station im Kreis Wesel e.V., Quelle: NWO-Gänsezählungen, NWO 2010b). 

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

Die Weißwangengans kommt in NRW als Durchzügler und Wintergast vor. Die Brutgebiete liegen 

in Spitzbergen, der Barentssee-Region und im Baltikum. Mittlerweile haben sich auch im mitteleu-

ropäischen Raum Brutkolonien von wenigen bis zu einigen 1.000 Paaren etabliert (Niederlande, 

Norddeutschland, auch NRW). Die Wintergäste erscheinen in NRW ab Anfang November, errei-

chen maximale Bestandszahlen im Januar/Februar und ziehen im März wieder ab (NWO 2010b). 
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Abb. 6: Vorkommen der Weißwangengans in Nordrhein-Westfalen (LANUV 2010).  
(Grau hinterlegt: Rastgebiet, schwarzer Punkt: Brutvorkommen.) 

Das bedeutendste Rast- und Wintervorkommen in NRW liegt im VSG UN mit aktuell bis zu 3.400 

Individuen. Regelmäßige Brutvorkommen befinden sich in den VSG UN sowie „Moore des Müns-

terlandes“ und „Weseraue“. Der Gesamtbestand beträgt mind. 34-37  BP (2006). 

Im 19. Jahrhundert war die Weißwangengans an der deutschen Küste ein regelmäßiger Zugvo-

gel. ROHWEDDER (1875) bezeichnet die Art als „ziemlich häufig“, NIETHAMMER (1938) sogar als 

„zunehmend“. Danach setzte ein Rückgang ein und das Vorkommen der Art war auf nur wenige 

Plätze entlang der Wattenmeerküste beschränkt. Nachdem in den 1970er Jahren ein langsames 

Wachstum der Winterbestände eingesetzt hat wurden in den 1980er Jahren Maxima von 40.000-

60.000 Weißwangengänse ermittelt (PROKOSCH 1991). Gegenwärtig werden bei den internationa-

len Gänsezählungen in Deutschland durchschnittlich über 100.000 Weißwangengänse gezählt. 

 

Lebensraum und Gefährdung 

Als Überwinterungsgebiete bevorzugt die Weißwangengans im Binnenland ruhige und kurzrasige 

Grünlandflächen in den Niederungen großer Flussläufe sowie störungsarme Gewässer als 

Schlafplätze. Zum Trinken werden Süßwasserseen und – pfützen aufgesucht. 

Die größte Gefährdung der hiesigen Gänsebestände sind Änderungen in der Landschaftsnutzung 

sowie erhöhte Störungshäufigkeit. 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Deutschland trägt eine sehr hohe Verantwortung für die russisch-baltische Population der Weiß-

wangengans, da sich zeitweise über 50% der Population an der deutschen Wattenmeerküste 
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aufhält. Damit dürfte Deutschland das zweitwichtigste Rastgebiet für die Weißwangengans auf 

ihrem Zugweg sein. Obwohl der Anteil der Population, der über den Niederrhein in die Brutgebiete 

zieht, noch recht gering ist (ca. 0,5 %), scheint dieser Anteil in den letzten Jahren stetig zu wach-

sen. Damit steigt die internationale Bedeutung des VSG UN.  

 

Entwicklungsperspektiven und Maßnahmen für die Gild e Nordische Wildgänse (Rast-
vögel) 

Zu der Gilde der nordischen Wildgänse zählen die Arten Blässgans, Saatgans und Weißwan-

gengans. Diese Arten weisen unterschiedliche Bestandsentwicklungen seit Anfang der 1980er 

Jahre im VSG UN auf (Ballasus 2001, 2004, Wille 1998, Wille et al. 2007). Deutliche Erhöhung 

der Rast- und Überwinterungsbestände sind bei Blässgans und Weißwangengans festzustellen. 

Dagegen schwanken die Rastbestände der Saatgans.  Seit 1987/88 ist jedoch bei der Saatgans 

eine deutliche Abnahme zu beobachten. Verantwortlich für die unterschiedlichen Rastbestands-

entwicklungen können zum einen die jeweiligen Verlagerungen der Winterquartiere in Europa bei 

Blässgans und Saatgans sein, zum anderen die deutliche Zunahme der Brutbestände bei der 

Weißwangengans in Nordosteuropa. Weitere Faktoren für die positive Entwicklung bzw. Stabili-

sierung der Rastbestände begründen sich auf laufende Schutzmaßnahmen im VSG UN, z. B. 

Jagdverschonung, Fraßschadensentschädigung, Sicherung der Nahrungsflächen und Schaffung 

von ungestörten Schlafplätzen.   

Um die Rastbestände der nordischen Wildgänse zu stabilisieren sind zusätzliche Maßnahmen 

insbesondere für die Saatgans notwendig u. a. Belassen von Ernteresten (z. B. Rüben) bzw. 

Winterstoppeln und deutliche Vermehrung von Zwischenfruchtanbau (vergl. Ballasus 2005). 

Möglichst alle Ackerflächen im VSG UN sollten im Winter bewachsen sein (Wintergetreide, 

Zwischenfruchtanbau, Stehenlassen von Ernteresten), Spätbeweidung oder Spätschnitt bei 

Grünlandflächen, Schaffung von Ruhezonen sowie Reduzierung der Störungen durch Freizeit-

nutzung (Spaziergänger mit freilaufenden Hunden, Hubschrauber, Ballonfahrer etc.).    

Generell sollte der Rastbestand der nordischen Gänse durch ein Monitoring (monatliche Zählung 

von September bis März, Ermittlung des Jungvogelanteils) überwacht werden.  

Zielsetzung: 

Sicherung der Rastpopulation der nordischen Wildgänse in Höhe der Durchschnittswerte der 

letzten Jahre (soweit die „gebietsinterne“ Sicherstellung möglich ist). Sicherung des guten Erhal-

tungszustandes, in dem sich insbesondere Bläss- und Weißwangengans zurzeit befinden (s. 

Tab. 4). 



 
3    Bestandsentwicklung, Ziele und Maßnahmen für die wertbestimmenden Vogelarten  

 

36 LANUV NRW 2011 

3.2 Brutvögel 

In Tab. 5 werden die Brutbestände der wertbestimmenden Vogelarten im VSG UN für verschie-

dene Zeitschnitte zusammenfassend dargestellt. Zusammenfassend zeigt die Tabelle auch den 

Trend der wertbestimmenden Arten im Zeitraum 1983 (erste Meldung des VSG UN) bis heute, 

ihren Erhaltungszustand und den Bestandszielwert. Der Bestandszielwert orientiert sich an den 

Bestandszahlen der 1980er Jahre bzw. am Aufwärtstrend der letzten Jahre (s. oben). Beim 

Rotschenkel und Schwarzkehlchen wird als Zielwert ein höherer Bestand angegeben als aus den 

1980er Jahren bekannt. Dies begründet sich darin, dass diese Arten von den erheblichen Verbes-

serungen des Feuchtgrünlandangebotes profitieren werden, das für die Erreichung des Zielwertes 

der Uferschnepfe notwendig ist („Mitzieheffekt“). Zur Ableitung des Zielwertes für die Uferschnep-

fe siehe Abschnitt „Zielsetzung“ unter Grünlandvögel (Brutvögel). Ein historisch orientierter Ziel-

wert von 300 BP der Uferschnepfe erscheint aufgrund der heutigen landschaftlichen Gesamtsitua-

tion kaum realistisch, daher wird er auf 200 – 250 BP gesetzt. 

Tab. 5: Bestandsentwicklung, Erhaltungszustand und Zielsetzung für die wertbestimmenden Brutvogelarten 
(nach Gilden Grünland-, Röhricht-, Wasser- und Ufervögel geordnet) im VSG UN  
(Quellen: MILDENBERGER 1982, SUDMANN 1998, HOLLAND & WILLE 1991, MOOIJ 1997b. RL = Gefährdungs-
grad nach der aktuellen Roten Liste NRW (SUDMANN et al. 2008), 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = 
Vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = Gefährdet, R = Extrem selten, V = Vorwarnliste, Zusatz S 
= von Schutzmaßnahmen abhängig. Erhaltungszustand A, B und C siehe s. o.) 

Vogelart RL 
Anzahl 

BP 1983 

Anzahl 

BP 2010 

Trend 1983 – 2010 

(Veränderung in %) 

Erhaltungs-

zustand 

Zielsetzung 

ca. 20 Jahre 

Weißstorch 3 S 0 11 ++ B ~ 20 BP 

Wachtelkönig 1 S 20-40 0-5 --      (~90 %) C 20-40 Rufer 

Großer Brachvogel 2 S 0-3 45-47 ++ B > 50 BP 

Uferschnepfe 1 S 280-300 100-105 --      (65 %) C ~ 300 BP 

Rotschenkel 1 S 45-60 60-65 = C 80-100 BP 

Schwarzkehlchen 3 S 70-90 100-115 + B > 120 BP 

Wiesenpieper 2 S k.A. 380-410 -- C > 500 BP 

Tüpfelsumpfhuhn 1 S 0-3 0 -- - 
Wieder-

ansiedlung 

Teichrohrsänger * 300-400 420-500 == B > 500 BP 

Blaukehlchen 2 S 1-3 13-15 ++ B 20-30 BP 

Große Rohrdom-

mel 
0 4-5 0 -- - 

Wieder-

ansiedlung 

Knäkente 1 S 15-35 8-11 --       (68 %) C > 30 BP 

Löffelente 2 S 50-100 37-45 --       (51 %) C ~ 100 BP 



 
  Maßnahmenkonzept für das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ 

 

LANUV NRW 2011 37 

Vogelart RL 
Anzahl 

BP 1983 

Anzahl 

BP 2010 

Trend 1983 – 2010 

(Veränderung in %) 

Erhaltungs-

zustand 

Zielsetzung 

ca. 20 Jahre 

Tafelente 3 20-30 8 --       (68 %) C > 30 BP 

Trauerseeschwalbe 1 S 18-35 37 = B > 70 BP 

Flussregenpfeifer 3 140-150 103-120 -        (29 %) B > 150 BP 

Flussseeschwalbe 3 S 7-12 120-140 ++ B ~ 200 BP 

 

 

3.2.1 Gilde Grünlandvögel (Brutvögel) 

Weißstorch ( Ciconia ciconia) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

Nach NEUBAUR (1957, zit. nach VAN DEN BERGH et al. 1986) brüteten in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts allein um Kleve 20 bis 25 Storchenpaare, wobei die Entwicklung schon ab 1922 

„stark rückläufig“ war. Ab 1948 war der Weißstorch am Unteren Niederrhein ausgestorben. Seit 

1992 gibt es wieder Weißstorchpaare während der Brutzeit, seit 1996 die erste erfolgreiche Brut 

im Bereich des VSG UN (KERSTEN et al. 1997). Seitdem ist der Weißstorch wieder als regelmäßi-

ger Brutvogel am Unteren Niederrhein mit bis zu 11 (2010) BP in einem Jahr vertreten (Karte 3). 

Damit man erkennen kann, wie regelmäßig Weißstörche in den oft über Jahre hinweg genutzten 

Horsten brüteten, werden die Horststandorte in den Karten für die einzelnen Jahre künstlich 

auseinander gezogen dargestellt. Der stetige Bestandsanstieg basiert jedoch auf Paaren, bei 

denen bis einschließlich 2010 meistens mindestens ein Brutpartner aus v. a. niederländischen 

Wiederansiedlungsprogrammen stammt. Die Jungstörche zeigen überwiegend normales Zugver-

halten (JÖBGES & CONRAD 2005). In einigen bislang nicht zur Brut genutzten Bereichen des VSG 

UN übersommern seit einigen Jahren regelmäßig Weißstörche, in der Rheinaue Walsum als 

einem dieser Teilbereiche kam es dann 2010 zur Brutansiedlung.  

Es sei als Randnotiz vermerkt, dass die Brutplätze des Weißstorchs zum großen Teil außerhalb 

des VSG UN liegen. Die Nahrungsflächen liegen dagegen zu großen Teilen im VSG UN. Weiter 

vom VSG UN entfernte Brutstandorte, wie der seit 2009 besetzte Horst nordwestlich von Appel-

dorn, fließen dagegen nicht in diese Auswertung ein. 

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

Der Brutbestand des Weißstorchs in NRW entwickelte sich seit 1934 mit über 20 BP bis in die 

1980er Jahre hinein negativ, mit einem Tief in den Jahren 1988 bis 1991 bei nur noch 3 Paaren. 

Seitdem steigt der Bestand – auch dank intensiver Artenschutzmaßnahmen – wieder kontinuier-

lich an und liegt 2004/2005 bei 23 (JÖBGES & CONRAD 2005) und 2009 bei 25 BP außerhalb von 

Minden-Lübbecke. Neben dem durchgehend mit Wildstörchen besetzten Brutbereich im Kreis 

Minden-Lübbecke und dem wiederbesiedelten Niederrhein haben sich in den letzten Jahren im 
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Raum Soest / Paderborn und Münster weitere Vorkommensschwerpunkte vom Weißstorch in 

NRW etabliert. 

Bundesweit hat sich der Weißstorch von 9.000 Paaren 1934 auf ein Minimum von etwa 3.000 

Paaren Ende der 1980er Jahre reduziert. In den 1990er Jahren stieg der Bestand langsam wieder 

auf über 4.000 Paare Ende der 1990er Jahre an (THOMSEN et al. 2001). Der Bestandsanstieg 

setzte sich auch in den Folgejahren fort und erbrachte für 2004/2005 beim sechsten weltweiten 

Weißstorch-Zensus einen Bestand von 4.200 bis 4.300 BPn in Deutschland (SÜDBECK et al. 2007, 

http://bergenhusen.nabu.de/weissstorch/zensus). 

 

 
Abb. 7: Die Entwicklung des Weißstorchen-Brutbestands und -erfolgs am Unteren Niederrhein seit der 
Wiederbesiedlung 1995 bis 2009. 
(Quelle: NABU-Naturschutzstation e.V., Datengrundlage: AG Weißstorch, mündl. Mitt. Mooij). 

Lebensraum und Gefährdung 

Der Weißstorch besiedelt vor allem die offenen, grünlandgeprägten Niederungen mit Feuchtwie-

sen und Gewässern. Insbesondere in Horstnähe müssen nahrungsreiche Viehweiden oder 

extensiv genutzte, artenreiche Wiesen vorhanden sein. Als Niststandorte dienen Einzelbäume, 

Gebäude in Ortschaften sowie Nisthilfen auf Masten. 

Wichtigster Gefährdungsfaktor in den Brutgebieten ist die Verschlechterung der Lebensraumquali-

tät. Bedingt durch intensivere landwirtschaftliche Nutzung entsteht Nahrungsmangel, der in zu 

geringem Bruterfolg mündet. Wichtigste Faktoren sind die großflächige Entwässerung der Land-

schaft, das Verschwinden von Feuchtlebensräumen, insbesondere von Nass- und Feuchtwiesen, 

der Grünlandumbruch, zu hohe Nutzungsintensität und die zu hohe Düngung sowie der Einsatz 

von Pestiziden. Verluste treten insbesondere auf dem Zuge und in den Überwinterungsgebieten 

(v. a. durch Stromschlag) auf (BAUER et al. 2005). Im Mai und Juni kann es durch Nass- und 

Kälteperioden zu erhöhter Sterblichkeit bei Nestlingen kommen. 
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Bedeutung des VSG UN für die Art 

Das VSG UN stellt mit seiner Lage entlang der Rheinschiene, den dortigen Lebensräumen und 

der Lebensraumausstattung ein wichtiges Brutgebiet für den Weißstorch dar. Die Brutpaardichte 

ist vergleichsweise mit der Population im Kreis Minden-Lübbecke gering, zeigt aber Entwick-

lungspotenzial. Einige Horstplätze wie die Bislicher Insel oder Zyfflich sind seit Jahren dauerhaft, 

andere mit Unterbrechungen oder nur in Einzeljahren besiedelt.  

 

Wachtelkönig ( Crex crex) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

Der Wachtelkönig zeigte seit jeher jährlich stark schwankende Bestände. Schon in den 1950er 

Jahren galt die Art als zurückgehend. In den 1960er Jahren wurden Maxima um die 120 Rufer 

von Düsseldorf bis zur niederländischen Grenze festgestellt, während in den 1970er Jahren das 

Maximum für Wesel und Kleve nur noch 60 bis 70 Rufer betrug (MILDENBERGER 1982). SUDMANN 

(1998) schätzte den Bestand für den Unteren Niederrhein Anfang der 1980er Jahre auf nur noch 

20 bis 40 Rufer. Für den Kreis Kleve schätzten HOLLAND & WILLE (1991) für die Jahre 1989/1990 

lediglich zwei bis 10 Reviere. Mit der europaweiten Zunahme (SCHÄFFER & KOFFIJBERG 2004) 

fanden WINK et al. (2005) Ende der 1990er Jahre wieder bis zu 43 Rufer im ganzen Rheinland 

vor, davon deutlich mehr als die Hälfte am Unteren Niederrhein (SUDMANN 1998, DOER et al. 

2009). Seither hat der Bestand wieder deutlich abgenommen. Lediglich im Bereich Hübsche 

Grändort sind noch regelmäßig Rufer zu hören, bis zum Jahr 2007 ebenso in der Walsumer 

Rheinaue. Die übrigen Beobachtungen wechseln von Jahr zu Jahr zwischen unterschiedlichen 

Gebieten. Dabei wurden – bei unterschiedlicher, aber in keinem Jahr vollständiger Abdeckung der 

Gebiete – nur noch Gesamtzahlen zwischen 0 und 11 Revieren im gesamten VSG UN festge-

stellt. Auffällig ist dabei, dass in den beiden letzten Jahren keine Rufer mehr gehört wurden, 

obwohl ein Großteil der geeigneten Gebiete kontrolliert wurde. Somit ist ganz aktuell ein deutli-

cher Rückgang zu verzeichnen, der mit geringen Zahlen am niederländischen Rhein und 2010 in 

ganz Mitteleuropa zusammen fällt (www.kwartelkoning.nl). 

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

Nach SUDMANN et al. (2008) beherbergte NRW im Jahr 2005 etwa 100 bis 200 Wachtelkönigre-

viere. Im Niederrheinischen Tiefland haben die Anzahlen danach langfristig mäßig bis stark 

abgenommen (> 20 %) und kurzfristig sogar sehr stark (> 50 %). Daher wird die Art sowohl für 

ganz NRW als auch für das Niederrheinische Tiefland in die Kategorie 1 eingeordnet mit dem 

Hinweis auf die Abhängigkeit von artspezifischen Schutzmaßnahmen („S“). 

In ganz Deutschland schätzen SÜDBECK et al. (2007) 1300 bis 1900 Reviere, wobei die Anzahlen 

langfristig abnehmen, kurzfristig aber als konstant angesehen werden. Direkte menschliche 

Einflüsse gelten aber auch hier als Risikofaktor. Deutschlandweit gilt die Art als „stark gefährdet“. 
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Lebensraum und Gefährdung 

Die bevorzugten Brutgebiete des Wachtelkönigs sind feuchte, extensiv genutzte Wiesen und 

Weiden oder junge Brachen, vielfach in Flussvorländern. Dabei siedeln sich die Vögel nur an, 

wenn die Wiesen bei Ankunft im Juni noch Deckung bieten, also nicht gerade gemäht sind. Für 

eine erfolgreiche Brut sollte darüber hinaus die Deckung bis in den August hinein gegeben sein. 

In vielen Regionen brüten Wachtelkönige vermehrt in unterschiedlichen Typen von Äckern (MÜL-

LER & ILLNER 2001; KOFFIJBERG & NIENHUIS 2003). Aufgrund der späten Brut ist die Art sehr 

empfindlich für die kurzen Nutzungsintervalle der heutigen Landwirtschaft. Haben Mähwiesen 

nach einer frühen Mahd wieder die nötige Höhe und Dichte erreicht, dass ein Nest angelegt 

werden kann, reicht die Zeit bis zur nächsten Mahd meist nicht aus, um die Eier auszubrüten. 

Gelingt es doch, werden die Küken oft Opfer der Mähmaschinen, weil sie sich drücken statt zu 

fliehen, insbesondere, wenn Wiesen von außen nach innen gemäht werden.  

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

In NRW gibt es zwei Schwerpunkte in der Brutverbreitung des Wachtelkönigs. Das ist zum einen 

das Gebiet von der Lippe bei Soest bis zur Hellwegbörde, wo Extensivweiden, Brachen und Äcker 

als Brutplätze dienen (NWO 2002) und an zweiter Stelle der Untere Niederrhein mit Bruten vor 

allem im Grünland. Darüber hinaus gibt es nur verstreute Beobachtungen aus NRW. 

 

Großer Brachvogel ( Numenius arquata) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

MILDENBERGER (1982) gab für die 1970er Jahre nur gelegentliche Bruten im VSG UN an, so zum 

Beispiel eine erfolgreiche Brut aus dem Raum Kranenburg 1979 (V. Wille in MILDENBERGER 

1982). VAN DEN BERGH et al. (1986) gaben für die Düffel 1978 einen Bestand von 8 Revieren an, 

dieser lokale Bestand ist Anfang der 1980er Jahre vorübergehend erloschen. Ende der 1980er 

Jahre setzte wieder eine Besiedlung der Düffel und anderer Grünlandgebiete am Unteren Nieder-

rhein ein, nachdem die Bestände in den benachbarten Niederlanden zugenommen hatten. Das 

betraf die Gebiete Kranenburger Bruch 1986, Salmorth 1992, Emmericher Ward 1993, Deichvor-

land bei Grieth 1995 und 1996 sowie den Grietherorter Altrhein 1998. 1999 brüteten 14 Paare in 

der Düffel. SUDMANN (1998) schätzte den Bestand am Unteren Niederrhein auf 15-30 BP. Sal-

morth wird seit 1996 (bis 2000 mit 1-2 BP) mit steigender Bestandszahl (2004 und 2008: Maxima 

mit 7 Paaren) besiedelt. Der Altrhein Bienen-Praest ist seit 2000, der Grietherorter Altrhein seit 

2005 und die Emmericher Ward seit 2007, jeweils mit ein bis zwei BP, sowie die Hetter seit 2005 

(max. 7 BP 2010) durchgängig besiedelt. Dazu kommen noch Gebiete, die zeitweilig BP aufwei-

sen, z. B. Hübsche Grändort (zuletzt 2006) und die Dornicksche Ward 2004. Im Jahr 2010 wurden 

bei der – in Bezug auf den Großen Brachvogel weitgehend flächendeckenden – Erfassung insge-

samt 45 Reviere vom Großen Brachvogel festgestellt. 

Der höchste Bestand mit zunehmender Tendenz kommt nach wie vor in der Düffel vor. Die 

Erfassung im Jahr 2010 ergab im NSG „Düffel, Kellener Altrhein und Flussmarschen“ 26 Reviere, 
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das entspricht knapp 60 % des Bestands im gesamten VSG UN. Mit der Erfassung 2010 wurde 

ein neuer Maximalbestand ermittelt, was im Wesentlichen auf den besseren Abdeckungsgrad der 

Kartierung sowie der positiven Bestandsentwicklung der Art in der Düffel zurückzuführen ist. 

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

In NRW brüteten um 1999/2000 in den beobachteten Bereichen rund 600 Paare, davon < 5 % im 

Rheinland (AG WIESENVOGELSCHUTZ DER BIOLOGISCHEN STATIONEN 2000, PÜCHEL-WIELING et al. 

2005). 

Der Bestandsanstieg in NRW begann in den 1980er Jahren und dauert unverändert an. Für 2005 

wird der Bestand mit 626 BPn angegeben (SUDMANN et al. 2008). 

Bundesweit ist der Große Brachvogel in der aktuellen Roten Liste von 2 auf 1 hoch gestuft wor-

den (SÜDBECK et al. 2007). Der Bestand liegt bei 3.300 Paaren. In neun Bundesländern nimmt die 

Art nach wie vor ab, neben NRW weist nur Bremen eine Bestandszunahme auf. Ähnlich wie am 

Niederrhein befinden sich dort die Brutvorkommen mit Bestandszunahmen im Grünland und nicht 

in alten Heide- und Moorgebieten.  

 

Lebensraum und Gefährdung 

Am Niederrhein besiedelt der Große Brachvogel die extensiven Grünlandflächen in offener bis 

zum Teil mit Hecken oder Baumgruppen strukturierter Kulturlandschaft. Hier ist er vor allem auf 

Lehmböden, in der Niederung aber auch Niedermoorböden anzutreffen. Bei der Erfassung 2010 

zeigten sich drei Vorkommensschwerpunkte mit den höchsten Revierdichten beim Großen Brach-

vogel: der zentrale Teilbereich des NSG Düffel nördlich der Ortslage Kleyen, das NSG Salmorth 

und der Große Hetterbogen im NSG Hetter (vgl. Karte 3). Auffällig ist, dass in all diesen Berei-

chen ein hoher Anteil Extensivgrünlands im öffentlichen Besitz existiert. Der Große Brachvogel 

scheint also von einer langjährigen Extensivierung zu profitieren. Dabei spielt die Bodenfeuchte 

anscheinend keine so große Rolle wie bei der Uferschnepfe, denn bei dieser zeigen sich in zwei 

der drei genannten VSG UN-Bereiche langfristige Bestandsabnahmen. Lebensraumverlust durch 

Umbruch von Grünland, fortschreitende Melioration und ausbleibender Bruterfolg durch zu hohe 

Nutzungsintensität und/oder Prädation sind die wichtigsten Gefährdungsursachen im VSG UN. 

Dazu kommen Störungen durch frei laufende Hunde oder andere Formen der Freizeitnutzung. 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Das VSG UN hat für den Großen Brachvogel eine überregionale Bedeutung. Im Gegensatz zu 

vielen anderen Brutgebieten in den meisten Bundesländern nimmt der Bestand am Unteren 

Niederrhein zu (WEISS et al 1999, SÜDBECK et al. 2007). Die Ursachen hierfür lassen sich nur 

vermuten, hängen aber auch von der Zunahme der Art in den Niederlanden ab (SOVON 2002, 

vgl. auch oben).  
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Uferschnepfe ( Limosa limosa) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

1970er Jahre: Aus den Kartendarstellungen bei MILDENBERGER (1982) ergeben sich im VSG UN 

für die 1970er Jahre 160 bis 280 BP, allerdings sind diese Angaben unvollständig, wie schon 

HOLLAND & WILLE (1991) bemerken, da Gebiete wie die Düffel und der linksrheinische Raum 

zwischen Kleve und Kalkar nicht berücksichtigt wurden. Für den gesamten Bearbeitungsraum 

Nordrhein wurden zwischen 1975 bis 1977 300 bis 370 BP angegeben (MILDENBERGER 1982).  

1980er Jahre: Zum Zeitpunkt der Ausweisung des VSG UN 1983 betrug der Bestand hier rund 

300 Paare (Mildenberger 1982; mit Ergänzungen nach HOLLAND & WILLE 1991). 1989 umfasste 

der Bestand im VSG UN noch 170 BP (AG WIESENVOGELSCHUTZ, unveröffentl. Daten, Stand 

Dezember 2009). In einzelnen Gebieten gab es starke Bestandsabnahmen im Vergleich mit den 

1970er Jahren: In der Düffel wurden 1978 noch 78 BP festgestellt (VAN DEN BERGH et al. 1986), 

1989 waren es nur noch 32. Auf Salmorth sank die Brutpaarzahl von 20-30 zu Beginn der 1970er 

Jahre (MÖLLER 1972) auf 10 BP (AG WIESENVOGELSCHUTZ, unveröffentl. Daten, Stand Dezember 

2009). 

 
Abb. 8: Geschätzte Bestandsmaxima der Uferschnepfe im gesamten EU-Vogelschutzgebiet „Unterer 
Niederrhein“ in Bezugsjahren von etwa 10jährigem Abstand und deren Entwicklung seit Unterschutzstellung 
1983.  
(Quelle: NABU-Naturschutzstation e.V.; Datengrundlage: Zeitraum 1979-83 aus MILDENBERGER (1982) mit 
Ergänzungen von HOLLAND & WILLE (1991); 1991: Daten AG Wiesenbrüter NRW; Zeitraum 1994-98 aus 
SUDMANN (1998); Zeitraum 2006-2010 Biologische Stationen.) 

1990er Jahre: Nach Angaben der AG WIESENVOGELSCHUTZ (unveröffentl. Daten, Stand Dezember 

2009) lagen die Anzahl der BP im Kreis Kleve von 1990 bis 1998 zwischen 166 (1991) und 76 

(1998) 



 
  Maßnahmenkonzept für das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ 

 

LANUV NRW 2011 43 

Zählt man das im Jahr 1991 nicht mit erfasste Deichvorland bei Grieth zu den Bestandsdaten der 

AG WIESENVOGELSCHUTZ hinzu, ergibt sich für 1991 ein geschätzter Bestand von 185-200 Paa-

ren. Die Bestandsentwicklung innerhalb der 1990er Jahre ist deutlich negativ. Insbesondere von 

1994 auf 1995 schrumpfte der Brutbestand um ein Drittel (AG WIESENVOGELSCHUTZ, unveröffentl. 

Daten, Stand Dezember 2009). Der Trend im Kreis Wesel ist gleichlaufend. Der Bestand ging von 

38 (1990) auf 8 Paare (1998) zurück, der Tiefstand lag 1997 bei nur 6 Paaren. Im Gebiet des 

heutigen VSG UN ging der Bestand von 1990 mit 175 BP auf 84 BP in den kartierten Bereichen in 

1998 zurück (AG WIESENVOGELSCHUTZ, unveröffentl. Daten, Stand Dezember 2009). SUDMANN 

(1998) schätzt den Gesamtbestand im VSG UN auf 50-150 Paare im Zeitraum 1994-1998. Der 

Rückgang von 1983 bis in die 1990er Jahre betrug mind. 50 %. Auffällig ist zudem, dass in 

rheinnahen Gebieten Salmorth, Bienener Altrhein, Emmericher Ward und Dornicksche Ward die 

Bestände besonders stark abnahmen (AG WIESENVOGELSCHUTZ , unveröffentl. Daten, Stand 

Dezember 2009), während tiefliegende und rheinferne Gebiete wie die Hetter und der Südteil der 

Düffel geringe Abnahmen zu verzeichnen hatten und bis heute die größten Bestände aufweisen. 

2000er Jahre: Im neuen Jahrtausend lag der Bestand von 2000 bis 2005 bei 50-81 BP (WINK et 

al. 2005, PÜCHEL-WIELING et al. 2005). Für die letzten Jahre ergeben die für das vorliegende 

Maßnahmenkonzept ausgewerteten Daten im Zeitraum von 2006-2009 50-73 BP. Hierbei ist aber 

zu beachten, dass nicht alle Gebiete kartiert worden sind, u. a. sind weite Teile der Düffel in allen 

Jahren unberücksichtigt. Die Kartierungen im Jahr 2010 haben einen Bestand von 100 Paaren 

ergeben, was vermutlich dem kompletten Bestand im VSG UN entspricht. In den letzten Jahren 

konzentrieren sich die verschiedenen lokalen Vorkommen in wenigen, durch relative hohe Boden-

feuchte geprägte Bereiche: Düffel, Hetter, Rheinvorland Vynen-Wardt und Orsoyer Rheinbogen 

(s. Karte 3). Bezüglich des 2010 erfassten Bestands ist zu beachten, dass es sich in diesem Jahr 

um ein relativ gutes Uferschnepfen-Brutjahr mit ungewöhnlichen Witterungsbedingungen und 

einer verzögerten Vegetationsentwicklung im Grünland gehandelt hat. So zeigt sich ein über-

durchschnittlicher Brutbestand auch im langjährig flächendeckend untersuchten NSG „Hetter, 

Millinger Bruch“. Hier wurde mit 45 Revieren der zweithöchste Bestand (nach 2003) der letzten 

fünfzehn Jahre erfasst (s. Abb. 9). 

Die Uferschnepfe hat seit 1983 im gesamten VSG UN einen dramatischen Bestandsrückgang von 

über 65 % erlebt (Abb. 8), der in mehreren Schüben parallel zu Intensivierungsschüben in der 

Landwirtschaft erfolgte. Die Bestandssituation in den einzelnen Vorkommensgebieten des VSG 

UN zeigt Tab. 6. 

Die Bestandsentwicklung in der Hetter seit 1970 zeigt diesen Verlauf exemplarisch und stellt 

gleichzeitig das wohl positivste Beispiel für den Bestandsverlauf der Uferschnepfe am Unteren 

Niederrhein dar (Abb. 9). 
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Abb. 9: Bestandsentwicklung der Uferschnepfe im Naturschutzgebiet Hetter - Millinger Bruch von 1970 bis 
2010. (Quelle: NABU-Naturschutzstation e.V.) 

Zwar war der Bestandsrückgang in der Hetter wie überall dramatisch, die Art ist aber anders als in 

vielen anderen Gebieten als Brutvogel erhalten geblieben. Zudem konnte der Rückgang gestoppt 

werden (s. Tab. 6). Seit Mitte der 1990er Jahre schwankt der Bestand zwischen 25 und 50 BP, 

ohne dass über diesen Zeitraum ein negativer Trend erkennbar wäre. 

Tab. 6: Vorkommen der Uferschnepfe im VSG UN in 2010. 

Teilgebiet Brutbestand 2010 Trend 

NSG Hetter, Millinger Bruch 45 BP � 

Düffel 35 BP � 

Orsoyer Rheinbogen 9 BP � 

NSG Gut Grindt 8 BP � 

Salmorth 1 BP � 

Bislicher Insel 1 BP � 

Auf dem Büssum 1 BP � 

VSG UN  100 BP ���� 
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Zusammengefasst bleibt festzustellen, dass der bedrohliche Bestandsrückgang seit den 1970er 

Jahren in der Hetter und hier vor allem auf den Naturschutzflächen gegen Ende der 1990er Jahre 

gestoppt wurde, ohne dass bisher eine Trendumkehr eingeleitet werden konnte. Im gesamten 

VSG UN setzt sich der negative Trend demgegenüber fort. 

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

Der Trend von ganz NRW ist vergleichbar mit dem des Unteren Niederrheins, da er auch zu 

einem großen Teil aus dem Niederrhein-Trend resultiert. WEISS et al. (1999) schätzen den lan-

desweiten Bestand der Uferschnepfe im Zeitraum 1980-82 auf 520 Reviere. Mitte der 1990er 

Jahre brach der Bestand, ausgehend von 350 bis 371 Paaren zwischen 1991 und 1994, um etwa 

100 BP ein. Der Rückgang setzte sich fort und fand 1999-2001 mit ca. 175 BP seinen Tiefpunkt. 

Darauf erholte sich der Bestand wieder bis auf 230 BP 2005 (SUDMANN et al. 2008), um dann 

erneut abzusinken.  

Bundesweit wird der Uferschnepfenbestand auf 4.700 BP geschätzt. Der langfristige Trend  ist 

negativ, der aktuelle Trend ist stark negativ mit einer Abnahme von mehr als 50 % des Bestandes 

(SÜDBECK et al. 2007). Insbesondere die Brutbestände im Binnenland haben zum Teil dramati-

sche Bestandsrückgänge hinnehmen müssen (HÖTKER et al. 2007). Die Art hat viele ehemalige 

Brutgebiete geräumt, Brutbestände ganzer Regionen sind erloschen, eine Trendumkehr ist, vor 

allem im Binnenland, nicht erkennbar. 

 

Lebensraum und Gefährdung 

Die Uferschnepfe benötigt feuchtes bis nasses, extensiv genutztes Grünland, gerne in der Nähe 

von flachen Gewässern. Das Grünland muss im Frühjahr zur Erreichbarkeit von Nahrung kurzra-

sig sein und darf nicht zu stark aufgedüngt sein, damit die Nahrungsverfügbarkeit erhalten bleibt 

und Gelege nicht überwachsen. Jungvögel müssen eine lückige, kraut- bzw. blütenreiche Vegeta-

tion zur Aufnahme epigäisch lebender Invertebraten als Nahrung der ersten Wochen vorfinden. 

Den Hauptgefährdungsfaktor in den Brutgebieten im VSG UN stellt die Intensivierung der land-

wirtschaftlichen Nutzung dar (s. Kap. 9.1). Hinzu kommt die Trockenlegung der Landschaft, zum 

einen durch die fortgeschrittene Rheineintiefung, zum anderen durch eine fast flächendeckende 

Entwässerung (vgl. Kap. 9.2). Beide Faktoren müssen zum Erhalt der Uferschnepfenpopulation 

im Sinne ihrer Lebensraumansprüche gestaltet werden. Die Bergsenkungen in der Rheinaue 

Walsum dagegen führen dazu, dass das Deichvorland, in dem die Uferschnepfe brütet, zuneh-

mend länger durch Frühjahrs- und Sommerhochwässer überflutet wird, was kleinflächig zu Brut-

verlusten führen kann. Auf der anderen Seite können Wiesenbrüter wie die Uferschnepfe von den 

feuchteren Bodenverhältnissen in den Bergsenkungsbereichen auch profitieren, z. B. im Orsoyer 

Rheinbogen. Alle Aspekte führen zu einem Verlust geeigneter Lebensräume, insbesondere durch 

den Umbruch von Grünland zu Ackerland oder anderen Nutzungsformen. Die Gefährdung der 

Brutlebensräume besteht auf lokaler Ebene darin, dass (Schlaf- und Nahrungs-) Gewässer 

beseitigt werden, verstärkt gedüngt wird, Senken im Grünland trocken gelegt und in der Folge 

intensiver bewirtschaftet werden. Im Einzelnen wirken dann späte Erstbearbeitung durch Walzen 
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und Schleppen (Verlust der ersten Gelege) und frühe erste Mahd (Verlust Gelege und nichtflügger 

Jungvögel) negativ. Hoher Düngemitteleinsatz führt nicht nur zu einer Verarmung an Pflanzenar-

ten und wirbellosen Nahrungstieren der Uferschnepfen (BEHRENS et al. 2007), sondern auch zu 

einer häufigeren Störung auf der Fläche durch mehrfache Mahd in der Brutzeit. Gemähte Flächen 

können etwa zwei Wochen nach der Mahd kurzzeitig Nahrung bieten, sind aber vor allem bei 

mehrschüriger Nutzung über Jahre hinweg als dauerhafte Nahrungsflächen in der Brutzeit und 

insbesondere für die Jungvögel ungeeignet. Gut geeignet wären extensive Rinderweiden und 

zweischürige Mähwiesen (mit später erster Mahd), die aber mangels Wirtschaftlichkeit stark 

rückläufig sind. 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Innerhalb von NRW hat die Uferschnepfe im VSG UN das Schwerpunktvorkommen. Die landes-

weite Bestandsentwicklung hängt maßgeblich von diesem VSG UN ab. In einigen Jahren brütet 

die Hälfte des im Jahr 2005 auf 230 Paare geschätzten NRW-Bestandes am Niederrhein. Hier 

werden in Teilgebieten auch die höchsten Brutdichten erreicht. Das VSG UN stellt einen wichtigen 

brutgeografischen Trittstein zu den niederländischen Beständen her.  

 

Rotschenkel ( Tringa totanus) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

Zwischen 1970 und 1983 schwankte der Bestand des Rotschenkels zwischen 45 und 60 BP in 

rheinnahen Gebieten zwischen Wesel und der Landesgrenze (MILDENBERGER 1982). Bis Ende 

der 1980er Jahre wurde der Bestand als stabil eingestuft (HOLLAND & WILLE 1991). Das Brutareal 

erstreckte sich 1978 bereits bis Duisburg-Walsum (WINK et al. 2005). Punktuell waren die Brutbe-

stände rückläufig (MOOIJ 1997b) bzw. wurden besiedelte Flächen geräumt (WINK et al. 2005). 

SUDMANN (1998) gibt den Bestand am Unteren Niederrhein für die 1990er Jahre mit 30-40 Paaren 

an, PÜCHEL-WIELING et al. (2002) gehen von 40-45 Paaren aus. Beides würde einen deutlichen 

Bestandsrückgang gegenüber den 1970er und 1980er Jahren bedeuten, der aber durch die 

Nichteinbeziehung von jährlich unterschiedlichen Kartierungslücken in die Schätzwerte von 

SUDMANN (1998) und PÜCHEL-WIELING et al. (2002) zustande kommen kann. Aus den Kartierun-

gen der Biologischen Stationen im Zeitraum 2005 bis 2009 ergibt sich ein Brutbestand von 41-72 

Revieren im VSG UN (vgl. Karte 3). Die Erfassung von 58 Revieren im Jahr 2010 im Rahmen 

dieses Maßnahmenkonzepts dürfte für den Rotschenkel – bis auf das in diesem Jahr nicht unter-

suchte Deichvorland bei Grieth – im VSG UN weitgehend vollständig sein. Es lässt sich in den 

letzten Jahren ein deutlicher Rückgang von 72 Revieren in 2005 auf nur noch 58 im Jahr 2010 

feststellen, der insbesondere durch Bestandsrückgänge in Rheinvorlandgebieten wie im NSG 

Deichvorland bei Grieth, der Emmericher Ward oder dem Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen 

zustande kommt. 
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Überregionale Bestandsentwicklung 

Im Jahr 2000 wird der Bestand des Rotschenkels mit 50 Paaren für NRW beziffert (PÜCHEL-

WIELING et al. 2002). Seitdem schwankt der Bestand mit 42-62 Paaren um diesen Wert (unveröff. 

Daten der AG WIESENVOGELSCHUTZ, Stand Dezember 2009). Diese Zahlen basieren jedoch auf 

einer nicht flächendeckenden, jährlichen Erfassung und sind insofern nicht vollständig. Die neue 

Rote Liste von NRW gibt für das Jahr 2005 einen Bestand von 74 BP an. Die Art wird als vom 

Aussterben bedroht und von Schutzmaßnahmen abhängig eingestuft (SUDMANN et al. 2008). 

2008 lag die Anzahl der in den betreuten Schutzgebieten erfassten BP bei 46 (unveröff. Daten der 

AG Wiesenvogelschutz, Stand Dezember 2009). 

Bundesweit zeigt die Art einen langfristig negativen Trend, aktuell aber keine weitere signifikante 

Bestandsabnahme, so dass der Rotschenkel in der aktuellen Roten Liste von 2 (stark gefährdet) 

auf die Vorwarnliste abgestuft werden konnte. Der deutsche Gesamtbestand wird 2005 auf 

12.000 Paare eingeschätzt (SÜDBECK et al. 2007). SUDMANN et al. (2008) geben für NRW einen 

gleichbleibenden Trend in den letzten 25 Jahren an. Der Rotschenkel zeigt eine Abnahme über 

viele Jahre in den Binnenlandbeständen, an den Küsten jedoch eine Stabilisierung bzw. einen 

leichten Bestandsanstieg (HÖTKER et al. 2007).  

 

Lebensraum und Gefährdung 

Die von MILDENBERGER (1982) festgestellte Verbreitung der Brutvorkommen am Unteren Nieder-

rhein zeigt entlang des Rheins eine deutliche Bindung an einen 4 bis 6 Kilometer breiten Streifen 

mit Dauergrünland auf Auenlehmböden. Aktuelle Brutvorkommen, z. B. in der Düffel finden sich 

auch in 10 km Entfernung von der rezenten Rheinaue. Wichtig neben offenem, extensiv bewirt-

schaftetem Feuchtgrünland ist die Nähe zu flachen Tümpeln, Kolken, nassen Senken oder Fließ-

gewässern mit flachen Uferabschnitten. Für den Neststandort ist punktuell Deckung gebende 

Vegetation nötig, Sitzwarten werden gerne genutzt. 

Der Rotschenkel ist vor allem durch die Zerstörung und Degradierung der Brutlebensräume 

gefährdet. Zu den Gefährdungsursachen zählen Grünlandverlust, Nutzungsintensivierung durch 

Entwässerung, Grundwasserabsenkung mit folgender Austrocknung der Feuchtwiesen und hohe 

Düngegaben oder hohe Viehdichten. Mit der Düngung verbunden sind immer früher liegende 

Mahdzeitpunkte und eine zeitgleiche Mahd auf einem Großteil der besiedelbaren Flächen, wo-

durch die Art besonders stark betroffen ist, da sie von allen Wiesenlimikolen am spätesten brütet. 

Auch die zunehmende Störung durch intensivere Freizeitnutzung trägt zur Gefährdung bei. Alle 

genannten Gefährdungsfaktoren reduzieren den Bruterfolg oder senken die Habitatqualität, so 

dass die Vögel aufgrund schlechter Kondition nicht brüten oder abwandern (BAUER et al. 2005, 

THYEN et al. 2008).  

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Im VSG UN brüten 75-90 % des Bestandes von NRW (PÜCHEL-WIELING et al. 2002, Daten AG 

Wiesenbrüterschutz). Für keine andere Wiesenvogelart hat das VSG UN eine entsprechend hohe 

landesweite Bedeutung. 
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Tab. 7: Rotschenkelbestand 1998/99 und 2009/10 in den Vorkommensgebieten Düffel, Salmorth und 
Emmericher Ward im Nordwesten des VSG UN.  
(Daten für Düffel und Emmericher Ward 1998 aus NABU-NATURSCHUTZSTATION 1999 und 2000 sowie für 
Salmorth und Deichvorland bei Grieth 1999 aus AG WIESENVOGELSCHUTZ 2000; Daten für den Zeitraum 
2009/10 stammen aus den Kartierungen der Biologischen Stationen.) 

Rotschenkel-Reviere 

Gebiet 1998/99 2009/10 

Ehemalige Rheinaue: NSG „Düffel, Kellener Altrhein und Flussmarschen“ 0 12 

Rheinvorland: NSG „Salmorth“ 8 5 

Rheinvorland: NSG „Emmericher Ward“ 2 1 

Rheinvorland: NSG „Deichvorland bei Grieth“ 16 9 

Summe 26 27 

 

Schwarzkehlchen ( Saxicola rubicola) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

In den Kreisen Kleve und Wesel galt das Schwarzkehlchen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts als häufiger Brutvogel. Bis Mitte der 1960er Jahre – als der Brutbestand im nördlichen 

Rheinland auf 2.000±700 Paare geschätzt wurde - scheint der niederrheinische Schwarzkehl-

chen-Bestand weitgehend stabil, danach setzte jedoch ein Rückgang ein. Mit Ausnahme des 

stabilen Bestandes in der Düffel war der niederrheinische Bestand in den 1980er Jahren erlo-

schen. In den 1990er Jahren kam es zu einer erneuten Ausbreitung, die vornehmlich vom Be-

stand in der Düffel ausging (WINK et al. 2005). Seit 2000 siedelten sich einzelne Schwarzkehl-

chenpaare auch in der Hetter, auf der Bislicher Insel, im Orsoyer Rheinbogen und Binsheimer 

Feld an. Die Schwarzkehlchen-Population im VSG UN wird in den letzten Jahren auf  etwa 100 

BP beziffert. 

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

In NRW ist das Schwarzkehlchen vor allem im Tiefland zerstreut verbreitet, mit einem Schwer-

punkt im Rheinland. Die bedeutendsten Brutvorkommen liegen in den VSG „Wahner Heide“, 

„Senne“, „Schwalm-Nette-Platte“ und „Unterer Niederrhein“ mit jeweils über 50 BPn. Der Gesamt-

bestand wird auf 400-500 BP geschätzt (2000-2006). In der Periode 1970-1990 wurde eine starke 

Abnahme (>50%) festgestellt, seitdem gibt es örtlich wieder Zunahmen bzw. Neuansiedlungen. 

Der Bestand des Schwarzkehlchens in Deutschland wird gegenwärtig auf 17.000-21.000 Indivi-

duen bzw. 5.700-7.100 BP geschätzt. Zwischen 1970 und 1990 wurde eine starke Abnahme der 

Bestände festgestellt. Seit 1990 gab es eine rasante Neu-/Wiederbesiedlung insbesondere von 

Stilllegungs- und Ausgleichsflächen, speziell in mehreren Ostdeutschen Bundesländern.  Deshalb 

wurde das Schwarzkehlchen in der neuesten Ausgabe der Roten Liste der Brutvögel Deutsch-

lands (SÜDBECK et al. 2007) in der Vorwarnliste aufgenommen. 
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Lebensraum und Gefährdung 

Der Lebensraum des Schwarzkehlchens im VSG UN sind magere Offenlandbereiche mit kleinen 

Gebüschen, Hochstauden, strukturreichen Säumen und Gräben. Besiedelt werden Grünlandflä-

chen, Moore, Brach- und Ruderalflächen. Wichtige Habitatbestandteile sind höhere Einzelstruktu-

ren als Sitz- und Singwarte sowie kurzrasige und vegetationsarme Flächen zum Nahrungserwerb.  

Gefährdung: 

- Verlust oder Entwertung von mageren Grünländern, Brach- und Ruderalflächen sowie struk-

turreichen Säumen und Gräben. 

- Nutzungsänderung bzw. -intensivierung bislang ungenutzter oder extensiv genutzter Mager-

grünländer und Brachen sowie Brutverluste durch landwirtschaftliche Arbeiten (v. a. Düngung, 

Biozideinsatz, Mahd vor Anfang August, hohe Viehdichten). 

- Intensive Unterhaltung von Gräben und Säumen (v. a. Mahd oder Beweidung mit großen 

Viehdichten vor Anfang August). 

- Verschlechterung des Nahrungsangebotes an Insekten. 

- Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli). 

- Verlust von Zäunen (Warten, Jagdansitzen). 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Der Schwarzkehlchen-Bestand des VSG UN stellt mit 100 bis 115 BP zwischen 20 und 25 % des 

NRW-Bestandes. Damit gehört das VSG UN zu den bedeutendsten Schwarzkehlchen-

Brutgebieten in NRW. 

 

Wiesenpieper ( Anthus pratensis) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

Bis in den 1990 Jahren wurden die größten und stabilsten Wiesenpieperbestände im Rheinland 

im Bereich des VSG UN festgestellt, wobei es sich um 1.000 – 1.500 BP (12-18 % des geschätz-

ten NRW-Bestandes) handelte. Während es im Rheinland seit Anfang der 1980er Jahren deutli-

che Bestandsrückgänge gab, zeigten sich im Bereich des VSG UN erst in den 1990er Jahren die 

ersten rückläufigen Tendenzen. Mittlerweile hat die fortschreitende Intensivierung der Landwirt-

schaft auch die meisten Flächen im VSG UN voll erfasst und vielerorts brechen die Wiesenpiep-

erbestände zusammen. Auf einem Teil der Flächen sind die Bestände bereits erloschen (MILDEN-

BERGER 1984, WINK et al. 2005). Gegenwärtig erreicht der hiesigen Bestand nur noch maximal 

rund einem Drittel des Bestandes der 1980er Jahre. 
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Überregionale Bestandsentwicklung 

In NRW tritt der Wiesenpieper als mittelhäufiger Brutvogel mit nur noch lückenhaft Verbreitung 

auf. Vor allem im Bergischen Land, im Weserbergland sowie lokal am Niederrhein bestehen 

größere Verbreitungslücken. In vielen Gegenden sind seit einigen Jahren erhebliche Bestandsab-

nahmen zu verzeichnen. Der Gesamtbestand wird gegenwärtig auf etwa 8.000 BP geschätzt 

(2006/ÖFS in KIEL 2007). 

Mit ca. 300.000-360.000 Individuen bzw. 96.000-130.000 BP ist der Wiesenpieper in Deutschland 

nicht unmittelbar vom Aussterben bedroht. Die Tatsache jedoch, dass die Art einen langfristig 

rückläufigen Bestandstrend zeigt und in den letzten Jahrzehnten vielerorts mehr als die Hälfte des 

Bestandes verloren bzw. große Teile ihres ehemaligen Verbreitungsgebietes vollständig geräumt 

hat, hat dazu geführt, dass sie in der neuesten Ausgabe der Roten Liste der Brutvogel Deutsch-

lands (SÜDBECK et al. 2007) in der Vorwarnliste aufgenommen wurde. 

 

Lebensraum und Gefährdung 

Der Lebensraum des Wiesenpiepers besteht aus offenen, baum- und straucharmen feuchten 

Flächen mit höheren Singwarten (z. B. Weidezäune, Sträucher). Die Bodenvegetation muss 

ausreichend Deckung bieten, darf aber nicht zu dicht und zu hoch sein. Bevorzugt werden exten-

siv genutzte, frische bis feuchte Dauergrünländer, Heideflächen und Moore sowie Tundren, 

Dünen und Salzmarschen, mit einer Vegetation unterschiedlicher Wuchshöhe. Hier besiedeln sie 

mit Vorliebe Weideflächen mit einer artenreichen Vegetation mit unterschiedlicher Wuchshöhe 

und blanken Bodenstellen. 

Bevorzugt werden Flächen mit Gras- bzw. Heidebulten, in denen das Nest versteckt wird und 

kürzere insektenreichen grasigen Flächen, die zur Nahrungsaufnahme gebraucht werden. Dar-

über hinaus werden Kahlschläge, Windwurfflächen, Brachen und Ackergebiete besiedelt.  

Gefährdung: 

- Verlust oder Entwertung von extensiv genutzten Dauergrünländern und Brachen (Sukzession, 

Umbruch in Ackerland) 

- Veränderung des Wasserhaushaltes in Feuchtgrünländern (v. a. Grundwasserabsenkung, 

Drainage) 

- Nutzungsänderung bzw. -intensivierung bislang ungenutzter oder extensiv genutzter Grün-

landflächen, Brachen und Ackerflächen sowie Brutverluste durch landwirtschaftliche Arbeiten 

(v. a. intensive Düngung, Gülle, Biozide, Mahd vor Anfang Juli, hohe Viehdichten) 

- Störung durch Spaziergänger und freilaufende Hunde 

- Verschlechterung des Nahrungsangebotes an Insekten 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 
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Mit seinem hohen Grünlandanteil gehört das VSG UN zu den traditionellen Siedlungsschwerpunk-

ten des Wiesenpiepers in NRW. Verglichen mit den übrigen Flächen des Niederrheins findet man 

auf den rheinnahen Grünlandflächen  – aufgrund der geringeren Nutzungsintensität - immer noch 

den geringsten Bestandsrückgang und die höchsten Siedlungsdichten. Hier sind die Vorausset-

zungen, den Wiesenpieper als Brutvogel zu erhalten, am günstigsten. 

 

Entwicklungsperspektiven und Maßnahmen für die Gild e Grünlandvögel (Brutvö-
gel) 

Zu den charakteristischen Gründland-Brutvogelarten im VSG UN gehören Weißstorch, 

Wachtelkönig, Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Wiesen-

pieper und Bekassine. Auch Knäkente und Löffelente als Brutvögel flacher Grünlandblänken 

können zu dieser Gilde gezählt werden (s. Wasservögel). Diese Arten weisen unterschiedli-

che Bestandsentwicklung seit Mitte der 1980er Jahr auf. Zunehmende Brutbestände durch 

Ausbreitung und Erhöhung der Siedlungsdichte verzeichnen Weißstorch, Großer Brachvo-

gel und Schwarzkehlchen. Dagegen nehmen Wachtelkönig, Uferschnepfe und Wiesenpie-

per seit Jahren deutlich ab. Der Rotschenkelbestand weist eine stabile Population auf, 

jedoch auf geringem Niveau. Ohne bestandssichernde Maßnahmen ist ein vollständiges 

Erlöschen insbesondere von Uferschnepfe und Wachtelkönig nicht auszuschließen, weil das 

Populationsniveau dieser Arten mittlerweile sehr niedrig ist. Die Hauptgründe für den teil-

weise dramatischen Rückgang der Grünlandarten sind im Verlust und Umwandlung des 

Grünlandes in Acker, in der Nutzungsintensivierung der Landwirtschaft, Entwässerung, 

Trockenjahre und auch Prädation begründet. Insbesondere die Rheinvorländer verlieren 

zusehends die Bedeutung als Brutbereiche für die Uferschnepfe, da sie insbesondere durch 

die Rheinvertiefung immer trockener werden. Im VSG UN ist der Erhalt bzw. die Ausweitung 

von Weide- und Wiesenflächen mit extensiver, d. h. an die Belange der Wiesenvögel ange-

passter Bewirtschaftungsweise sowie die Erhöhung der Bodenfeuchte für die Grünlandvögel 

von sehr großer Bedeutung. Es sollte ein großflächiges Gebietsmanagement betrieben 

werden, in dem beispielsweise Regelungen für gestaffelte Mahd, zum Wasserhaushalt und 

für Ruhezonen zur Verminderung von Störungen eingerichtet werden. Untersuchungen zum 

Bruterfolg sind notwendig, ggf. sind daraufhin Gelegeschutz und Maßnahmen zur Sicherung 

der Jungvögel auf Flächen ohne Bewirtschaftungsauflagen notwendig. Erste durchgeführte 

Maßnahmen im NSG Hetter (Erhöhung der Bodenfeuchte, Vertragsnaturschutz) konnten 

den Brutbestand z. B. der Uferschnepfe auf niedrigem Niveau stabilisieren.  
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Zielsetzung 

Für die Formulierung von Zielsetzungen ist die Orientierung an den Belangen der Ufer-

schnepfe als „Gilden-Leitart“ sinnvoll, da sie die anspruchsvollste Art der Gilde ist. Von 

Maßnahmen, die der Uferschnepfenförderung dienen, profitiert die ganze Artengilde dieses 

Lebensraums. Auf der Basis eines Raumanspruches der Uferschnepfe von pauschal etwa 

bis zu 10 ha pro Einzelpaar und dem Ziel von 300 BP (Bestandsniveau der 1980er Jahre) 

wäre im VSG UN die großflächige Entwicklung von „Extensiv“- und Feuchtgrünland als 

geeigneter Uferschnepfenlebensraum in einer Größenordnung von bis zu 3.000 ha anzu-

streben. Essenzielle Bedeutung kommt dem Lebensraum Feuchtgrünland zu. Erhaltung und 

insbesondere Wiederherstellung für Grünland mit ausreichender Bodenfeuchte erscheint in 

ca. 15 Schwerpunkträumen (s. Kap. 5)  realisierbar mit einer Flächen-Zielgröße von rund 

2.500 ha. Unter Berücksichtigung des Verhaltens der Uferschnepfe, dass die Art in geeigne-

ten Habitaten die Siedlungsdichte kolonieartig verdichtet, ist bei der Habitatzielgröße für 

Feuchtgrünland von rund 2.500 ha ein Bestandsziel von 300 BP Uferschnepfen erreichbar. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn die Feuchtgrünlandkomplexe als potenzielle Kernareale 

für Bestandszunahme und Wiederansiedlungen der Uferschnepfe in größere Areale mit 

grünlandvogelgerechter Bewirtschaftung eingebettet sind, die den Uferschnepfen damit 

auch als Lebensraum zur Verfügung stehen. Das macht einen deutlich größeren Flächen-

umfang an Grünland mit grünlandvogelgerechter Bewirtschaftung notwendig, als er bisher 

im VSG UN anzutreffen ist. Daneben ist auch außerhalb dieser „Entwicklungsräume für die 

Uferschnepfe“ an möglichst vielen Stellen (d. h. in den Schwerpunkträumen der Maßnah-

menumsetzung, s. Kap. 5) - auch für die anderen Wiesenvogelarten – eine solche extensi-

vere Bewirtschaftung anzustreben. Da das bisherige Ausmaß extensiv bewirtschafteter 

Flächen (rund 3.400 ha, s. Kap. 4) und ihre räumliche Verteilung im VSG UN nicht ausrei-

chen, um alle Arten in einen günstigen Erhaltungszustand zu bringen, sollten die Flächen 

mit grünlandvogelgerechter Bewirtschaftung um rund ein Drittel auf eine Zielgröße von ca.  

5.000 ha vermehrt werden. Darin eingeschlossen sind die 2.500 ha Flächen mit erhöhter 

Bodenfeuchte. Aufgrund der heutigen Landschafts- und Landnutzungssituation stellen die 

Ziele für Flächen mit ausreichender Bodenfeuchte und grünlandvogelgerechter Bewirtschaf-

tung eine anspruchsvolle, aber realisierbare Zielsetzung dar.  

Die NSG Düffel und Hetter beherbergen zurzeit die höchsten Bestände der Uferschnepfe 

und stellen die erste Priorität für weitere Lebensraum verbessernde Maßnahmen dar. An 

zweiter Stelle folgen Gebiete mit Restvorkommen und ehemaligen Vorkommen von Ufer-

schnepfen (s. Tab. 6) sowie Gebiete, die vom Rotschenkel besiedelt sind (s. Kap. 5).  

Die Arten Wachtelkönig, Uferschnepfe, Rotschenkel und Wiesenpieper, deren Erhaltungs-

zustand mit C bewertet wurde, sind über geeignete Maßnahmen mindestens in den Erhal-

tungszustand B zu bringen. Die in B eingestuften Arten sind mindestens in diesem Erhal-

tungszustand zu sichern bzw. nach A zu entwickeln. 
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3.2.2 Gilde Röhrichtvögel (Brutvögel) 

Tüpfelsumpfhuhn ( Porzana porzana) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

Das Tüpfelsumpfhuhn ist in den letzten Jahrzehnten nur vereinzelt im Gebiet anzutreffen. Bis 

Mitte des 20sten Jahrhunderts war die Art noch regelmäßig am Niederrhein vertreten, MILDEN-

BERGER (1982) schätzte den damaligen Gesamtbestand für das Rheinland auf „kaum mehr als 50 

Paare“, wobei der Schwerpunkt am Unteren Niederrhein lag. Um 1980 vermutete er nur noch 

unter 10 Paare im ganzen Rheinland, während SUDMANN (1998) für diesen Zeitraum lediglich 

zwei Brutplätze mit je 1 bis 3 Paaren im VSG UN angibt. WINK (1987) konnte nur noch einen 

Brutnachweis für den Unteren Niederrhein am Bienener Altrhein verzeichnen. HOLLAND & WILLE 

(1991) konnten im Kreis Kleve 1989 und 1990 keine Tüpfelsumpfhühner nachweisen. Auch für die 

1990er Jahre bis 2000 gaben WINK et. al (2005) nur zwei Reviere an, diesmal im Kranenburger 

Bruch und in der Rheinaue Walsum, sowie eine Brutzeitbeobachtung am Bienener Altrhein. Nur 

das Revier in der Walsumer Rheinaue war von 1983 bis 1994 regelmäßig besetzt, ist seither aber 

verlassen (MEßER schrift.) 

Aus den weiteren 2000er Jahren liegen keine Brutnachweise vor, lediglich ein Brutverdacht 2009 

am Millinger Meer (s. Karte 3). DOER et al. (2009) schätzen dennoch mit 0 bis 2 Tieren einen 

unregelmäßig vorhandenen Bestand. 

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

SUDMANN et al. (2008) schätzen den Bestand für NRW für 2005 auf unter 10 BP. Für das Nieder-

rheinische Tiefland konstatieren sie langfristig einen mäßigen bis starken Rückgang (> 20 %) und 

kurzfristig eine starke Abnahme (20-50 %). Somit wird die Art sowohl für ganz NRW als auch für 

das Niederrheinische Tiefland in die Kategorie 1 eingeordnet mit dem Hinweis auf die Abhängig-

keit von artspezifischen Schutzmaßnahmen („S“). 

SÜDBECK et al. (2007) geben für ganz Deutschland langfristig eine Abnahme und kurzfristig 

konstante Bestände an, wobei für NRW sogar von einer Abnahme um über 50 % ausgegangen 

wird. Daher steht die Art auch deutschlandweit in der Kategorie 1.  

 

Lebensraum und Gefährdung 

Das Tüpfelsumpfhuhn brütet an vegetationsreichen Gewässerufern und in Verlandungszonen 

sowie in vegetationsreichen Sumpf- und Feuchtgebieten mit Röhrichten und Großseggenriedern. 

Da diese Lebensräume durch sinkende Grundwasserstände, Melioration und Regulierung von 

Gewässern, aber auch durch Sukzession mit Weidenbüschen stark zurückgegangen sind, hat die 

Art die Mehrzahl ihrer Brutplätze verloren. 
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Bedeutung des VSG UN für die Art 

In NRW gibt es mit den Rieselfeldern in Münster nur einen regelmäßigen Brutplatz des Tüpfel-

sumpfhuhns (NWO 2002). Daneben ist der Untere Niederrhein das einzige Gebiet, wo im Laufe 

der Jahre immer wieder vereinzelte Rufer nachgewiesen werden konnten.  

 

Teichrohrsänger ( Acrocephalus scirpaceus) 

Bestandsentwicklung im VSG UN  

Die Verbreitung des Teichrohrsängers erstreckt sich im Rheinland entsprechend den Schilfvor-

kommen hauptsächlich auf das Tiefland in den Kreisen Wesel, Kleve und Viersen. Das deutsch-

niederländische Grenzgebiet am Unteren Niederrhein sowie das Schwalm-Nette-Gebiet sind 

besonders dicht besiedelt (WINK et al. 2005). Ursprünglich kam die Art bis Mitte der 1950er Jahre 

mehr oder weniger häufig in geeigneten Biotopen des Tieflandes und der größeren Flusstäler als 

Brutvogel vor, nahm aber bedingt durch die Zerstörung des Lebensraumes (Melioration, Verfül-

lung von Kleingewässern, Gewässerausbau, Freizeitbetrieb an Uferzonen und Grabenpflege) 

erheblich ab (MILDENBERGER 1984). Am Unteren Niederrhein brüteten in den 1970er Jahren ca. 

250 bis 300 Paare, wobei auch für diesen Zeitraum Angaben über Bestandrückgänge von der 

Halbinsel Salmorth vorliegen (MILDENBERGER 1984). HOLLAND & WILLE (1991) nennen für 1989/90 

im RAMSAR-Gebiet des Kreises Kleve einen Bestand von 200 bis 250 BP mit stabilem Entwick-

lungstrend. Auch für die 1990er Jahre bestätigt SUDMANN (1998) einen weiterhin konstanten 

Brutbestand und schätzt das Vorkommen am Unteren Niederrhein auf 300 bis 400 BP. WINK et al. 

(2005) geben für die 1990er Jahre im Rheinland einen Brutbestand von 1.000 bis 1.900 Paaren 

an und stellen im Vergleich der Jahre 1974-1984 und 1990-2000 eine Arealvergrößerung des 

Teichrohrsänger um 58 % fest. Als Hauptursache hierfür wird vermutet, dass die durch Eutrophie-

rung bedingte Ausweitung der Schilfbestände sowie die Neuschaffung von Feuchtbiotopen (z. B. 

in Braunkohlen-Gebieten) für die Art förderlich waren (WINK et al. 2005).  

Der ermittelte Brutbestand im VSG UN schwankt in den Jahren 2005 bis 2009 zwischen 219 und 

283 BP. Im Rahmen der 2010 durchgeführten Kartierungen konnten insgesamt 348 BP festge-

stellt werden. Der Teichrohrsänger weist teilweise stark schwankende Bestände auf. Bei dieser 

Art ist von einem größeren Brutbestand auszugehen, da trotz der 2010 erweiterten Kartierkulisse 

viele potenzielle Lebensräume nicht begangen wurden. Zusätzlich wurde bedingt durch die 

teilweise sehr frühen Kartiergänge in einigen Kartiergebieten und die in diesem Frühjahr späte 

Ankunftszeit dieser Art in ihren Brutgebieten der Brutbestand nicht bzw. nicht vollständig erfasst. 

Lokal kam es in den letzten Jahren zu starken Bestandsabnahmen (z.B. Millinger Meer), die sich 

mit einer Verringerung und Verschlechterung der Röhrichte korrelieren lassen.  

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

Laut SUDMANN et al. (2008) gilt der Teichrohrsänger in NRW als ungefährdet und besitzt schät-

zungsweise einen Brutbestand von 6.000 Paaren. Die Art wird als mäßig häufiger Brutvogel für 
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das Niederrheinische Tiefland eingestuft und lässt in den letzten 25 Jahren eine Zunahme um 

mehr als 25 % erkennen (SUDMANN et al. 2008). Auch deutschlandweit ist der Teichrohrsänger 

ungefährdet und zeigt ebenfalls eine deutliche Zunahme des Bestandes in den letzten 25 Jahren 

(SÜDBECK et al. 2007).  

 

Lebensraum und Gefährdung  

Schilfvegetation entlang stehender oder langsam fließender Gewässer stellen das Bruthabitat des 

Teichrohrsängers dar (WINK et al. 2005). Röhrichtverlust, Störung und Beeinträchtigung der 

Brutgebiete durch intensive Freizeit- oder Angelnutzung, Uferbelastung oder Schilfmahd sind die 

Hauptgefährdungsfaktoren dieser Art (BAUER & BERTHOLD 1997, SUDMANN et al. 1996). Am 

Unteren Niederrhein kommt es besonders durch Nutriafraß in Kombination mit Fraßschäden von 

Graugänsen zu großflächigen Röhrichtverlusten (NATURSCHUTZZENTRUM IM KREIS KLEVE 2009). 

Des Weiteren führt die allgemeine Austrocknung der Aue (vgl. Kapitel 6.2.) und das damit einher-

gehende Absinken der Wasserstände zu einem Trockenfallen der Röhrichte, die sich dadurch für 

den Teichrohrsänger in ihrer Habitatqualität verschlechtern bzw. im schlimmsten Fall nicht mehr 

als Bruthabitat zur Verfügung stehen. 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art  

Die Brutvorkommen im VSG UN gehören laut SUDMANN (1998) zu den fünf bedeutendsten Vor-

kommen in NRW. Bereits in den 1980er Jahren weist WINK (1988) darauf hin, dass die Tiefland-

population in engem Zusammenhang mit der großen niederländischen Population steht.  

 

Blaukehlchen ( Luscinia svecica)  

Bestandsentwicklung im VSG UN 

Anfang des 20. Jahrhunderts war das Blaukehlchen in geeigneten Lebensräumen des Nieder-

rheins ein verbreiteter, lokal häufiger Brutvogel. Einer der wichtigsten Verbreitungsschwerpunkte 

war die Stromaue des Unteren Niederrheins. Um 1930 brüteten im Rheinland – trotz Rückgang – 

noch mindestens 200 Paare. Seit den 1930er Jahren gingen die Bestände stark zurück, wobei die 

Bestandsabnahme am Unteren Niederrhein wesentlich später einsetzten als andernorts. Anfang 

der 1980er Jahre galt die Art am Unteren Niederrhein als ausgestorben. Anschließend gab es 

eine Neu-/Wiederbesiedlung, u. a. in den grenznahen Bereichen des VSG UN, wo sich im Kra-

nenburger Bruch, in der Düffel, in der Emmericher Ward und am Bienener Altrhein einige Paare 

ansiedelten (MILDENBERGER 1984, SUDMANN 1998, WINK et al. 2005). 

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

Das Blaukehlchen ist ein Zugvogel, der als Langstreckenzieher in den Trocken- und Feuchtsa-

vannen Afrikas überwintert. In NRW kommt er als seltener Brutvogel nur noch lokal im Tiefland 

vor. Die bedeutendsten Brutvorkommen liegen in den VSG „Unterer Niederrhein“, „Schwalm-
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Nette-Platte“, „Moore des Münsterlandes“, „Heubach-Niederung“ und „Rieselfelder Münster“. Der 

NRW-Brutbestand wurde 2008 auf 97 Reviere beziffert (Pleines & Jöbges 2010).  

Jahrzehnte lang gehörte das Blaukehlchen zu den am stärksten bedrohten Vogelarten Deutsch-

lands, bis in den 1980er Jahren eine Erholungsphase einsetzte, wodurch der bundesdeutsche 

Bestand von ca. 1000 BP in den 1970er Jahren auf gegenwärtig 22.000-25.000 Individuen bzw. 

7.400-8.300 BP zunahm. Die stärkste Zunahme wurde in den Marschen und Mooren Niedersach-

sens (gegenwärtig ca. 3.000 BP) und Bayerns (gegenwärtig ca. 1.700 BP) beobachtet.  

 

Lebensraum und Gefährdung 

Ursprüngliche Lebensräume des Blaukehlchens sind Feuchtgebiete in den Flussauen mit hoch 

anstehendem Grundwasser, Überschwemmungsbereiche mit wechselnden Wasserständen und 

offenen Wasserflächen, Übergangsbereiche vom Röhricht zum Bruchwald und Altschilfbeständen. 

Darüber hinaus besiedelt es Strauch- und offene Waldtundren, Moore, Klärteiche, Rieselfelder, 

gelegentlich auch Schilfgräben in der Agrarlandschaft und neuerdings sogar Raps-  und Getreide-

felder auf feuchten Standorten. Zur Nahrungssuche benötigt das Blaukehlchen offene Strukturen 

wie Schlammufer, kurzrasige Grünlandbereiche und sonstige offene Bodenstellen.  

Durch die Meliorierung der Landschaft und Intensivierung der Landschaftsnutzung sind, insbe-

sondere seit Mitte des 19. Jahrhunderts, viele traditionellen Blaukehlchen-Lebensräume verloren 

gegangen. Vielerorts wurde der Wasserstand reguliert und abgesenkt, verschwanden Weidedi-

ckichten und Gebüsche, degenerierten bzw. verschwanden Schilfflächen, wurden feuchte Brach-

flächen in Nutzung genommen. In der Folge wurden die niederrheinischen Brutplätze nach und 

nach aufgegeben. Darüber hinaus bewirkte die zunehmende Vereinheitlichung der Vegetation 

und der Einsatz von Chemie in der Landwirtschaft einen Rückgang der Vielfalt und Menge der 

Insektenfauna. 

Damit ergeben sich folgende Gefährdungen: 

- Verlust oder Entwertung von Altgrünländern bzw. Altschilfbeständen in Feuchtgebieten, 

Mooren, Klärteichen und Rieselfeldern mit feuchten Gebüschen und offenen Schlammflächen. 

- Degradation und Sukzession in den Röhrichtlebensräumen. 

- Vereinheitlichung der Flächennutzung und damit Fehlen von Saumstrukturen und 

(Schilf-)Gräben durch Drainage, Melioration 

- Veränderung des Wasserhaushaltes in Feuchtgebieten (v. a. Grundwasserabsenkung bzw. 

Stabilisierung des Grundwasserpegels). 

- Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli), z. B. durch Freizeitnutzung. 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Im Rheinland findet man das Blaukehlchen als Brutvogel fast ausschließlich im Grenzraum zu den 

Niederlanden sowie in Teilen der ehemaligen Rheinaue. Damit liegt der eindeutige Schwerpunkt 

der Verbreitung der Art im Rheinland in den Kreisen Kleve und Viersen, also am Unteren Nieder-
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rhein. Obwohl der hiesige Bestand mit weniger als 20 BP relativ klein ist, brüteten damit rund 20% 

des NRW-Bestandes im Jahre 2008 im VSG UN (Pleines & Jöbges 2010). 

 

Große Rohrdommel ( Botaurus stellaris) 

Bestandsentwicklung im VSG UN  

Bis Anfang der 1980er Jahre war die Rohrdommel ein regelmäßiger Brutvogel am Unteren Nie-

derrhein. Die Vorkommen lagen vor allem an den Altrheinarmen mit ausgedehnten Röhrichten 

und Flachwasserzonen, so zum Beispiel am Bienener Altrhein, am Birtener Altrhein, der Bislicher 

Insel, an der Kalflack und dem Breijpott bei Kleve-Kellen. Aufgrund der heimlichen Lebensweise 

wurden die Bestände nur geschätzt: In den 1970er Jahren waren es noch 5-10 Paare, für den 

Zeitraum 1979-83 gibt SUDMANN (1998) noch 4-5 Paare an, die dann in der zweiten Hälfte der 

1980er Jahre erloschen (MILDENBERGER 1982,  WINK et al. (2005). Zurzeit ist die Rohrdommel nur 

noch als seltener Rast- und Überwinterungsvogel zu beobachten, wobei in der Düffel mit dem 

Wyler Meer und dem Kranenburger Bruch und zudem am Bienener Altrhein noch einige Gebiete 

unregelmäßig aufgesucht werden. Da in unmittelbarer Nachbarschaft in den Niederlanden noch 

Brutvorkommen vorhanden sind (FAUNAWERKGROEP GELDERSE POORT 2002), erscheint eine 

Wiederbesiedlung bei Vorhandensein geeigneter Biotope realistisch. 

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

Laut SUDMANN et al. (2008) gilt die Rohrdommel in NRW als ausgestorben. Der letzte Brutnach-

weis wurde 1992 in den Fleuthkuhlen im Kreis Kleve erbracht. Auch Deutschlandweit ist die Art 

stark zurückgegangen und vom Aussterben bedroht (SÜDBECK et al. 2007). 

 

Lebensraum und Gefährdung  

Altrheine, Kolke und Wässerungen mit ausgedehnten Röhrichten und mehrjährigen Schilfbestän-

den in ausgeprägten Flachwasserzonen sind das Bruthabitat der Rohrdommel. Als Hauptursache 

des Aussterbens gelten der Rückgang der Röhrichte und die zunehmende Beunruhigung des 

Lebensraums durch intensive Freizeit- oder Angelnutzung; eine Reihe kalter Winter in den 1980er 

Jahren beschleunigte dann das Aussterben. 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art  

Der Untere Niederrhein war neben den Krickenbecker Seen immer das bedeutendste Gebiet für 

diese Art im Landesteil Nordrhein. Großräumig betrachtet stand das niederrheinische Vorkommen 

in engem Zusammenhang mit dem großen niederländischen Vorkommen. Auch in den Niederlan-

den ist der Bestand der Art stark rückläufig. In der Grenzregion De Gelderse Poort wurden 1989 

noch 37, im Jahr 2000 nur noch 9 Territorien festgestellt (FAUNAWERKGROEP GELDERSE POORT 

2002).  
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Entwicklungsperspektiven und Maßnahmen für die Gild e Röhrichtvögel (Brutvö-
gel) 

Zu den typischen Brutvogelarten der Gilde Röhrichtvögel im VSG UN gehören Teichrohr-

sänger, Tüpfelsumpfhuhn, Blaukehlchen und Große Rohrdommel. In den letzten Jahren 

sind die Große Rohrdommel sowie das Tüpfelsumpfhuhn im VSG UN ausgestorben. Als 

Ursachen für das Aussterben der beiden Röhrichtbewohner sind u. a. ihr überregionaler 

Rückgang  sowie im VSG UN der Habitatverlust und die Beeinträchtigung des Röhrichtgür-

tels durch Grundwasserabsenkungen anzusehen. In den letzten Jahren kam es auch zu 

Schilffraß durch Nutria und Graugans. Der Brutbestand des Teichrohrsängers ist als stabil 

zu bezeichnen. Unter den Röhrichtvögeln nimmt nur das Blaukehlchen aktuell leicht zu. Um 

eine Wiederbesiedlung bzw. Stabilisierung und Förderung der Röhrichtvögel im  VSG UN zu 

erreichen, sind die Erhaltung sowie die Entwicklung von Röhrichten und natürlichen Uferbe-

reichen entlang der Gewässer (v. a. Altarme, Abgrabungen) von großer Bedeutung. Hierbei 

sollte besonders die intensive Nutzung von Uferbereichen durch Angler ebenso wie die 

Beweidung von Gewässerufern vermieden werden, um eine Beeinträchtigung des Röhricht-

gürtels durch Tritt und Verbiss zu verhindern. Das Hauptproblem ist die Verbuschung, u.a. 

wird das Röhricht von Weidengebüsch verdrängt. Hier müssen regelmäßig Pflegemaßnah-

men  erfolgen. Von diesen Maßnahmen profitieren auch weitere Röhrichtbewohner wie 

Rohrweihe, Wasserralle, Schilfrohrsänger oder auch Bartmeise. Großflächige nasse Röh-

richtbestände könnten auch den ausgestorbenen Arten Große Rohrdommel und Tüpfel-

sumpfhuhn wieder eine Ansiedlung ermöglichen.  

Zielsetzung: 

Die Zielsetzung für die Entwicklung der Röhrichtvögel umfasst die mittelfristige Wiederan-

siedlung der Großen Rohrdommel und des Tüpfelsumpfhuhns sowie die Förderung der 

Teichrohrsänger-Population auf etwa 500 Reviere und der Blaukehlchen-Vorkommen auf 20 

bis 30 Reviere. Dazu ist an mehreren Stellen im VSG UN die Entwicklung von wasserstän-

digen Röhrichtbeständen mit einer Flächengröße von mindestens 30 ha und mit einer 

Gesamtflächengröße von 100 – 150 ha notwendig. Die Rohrdommel als anspruchsvolle 

Leitart dieser Gilde benötigt für ein Einzelrevier mit einem bis zwei Weibchen mindestens 5-

10 ha. Vorkommen mit mehreren Männchen und mehreren Weibchen benötigen daher 

mindestens 30 ha Röhricht-Habitatfläche. Aus populationsökologischen Gründen sollten in 

mehreren Gebieten Röhrichtentwicklungen mit einer Zielfläche von mindestens 30 ha im 

VSG UN ermöglicht werden.  

Die Erhaltungszustände von Teichrohrsänger und Blaukehlchen sind mindestens in Stufe B 

zu halten (mit Entwicklungstrend zu A). 
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3.2.3 Gilde Wasservögel (Brutvögel) 

Knäkente ( Anas querquedula) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

Anfang des 20sten Jahrhunderts ein seltener Brutvogel nahm die Knäkente erst in den 1950er 

Jahren im Rheinland deutlich zu und erreichte ihre Maximalbestände in den 1960er Jahren mit 

140 bis 160 BP in den Kreisen Kleve und Wesel, in denen seit jeher der Schwerpunkt ihrer 

Verbreitung im Rheinland lag. Schon 1975 war die Anzahl dort aber wieder auf 65 bis 75 Paare 

gesunken (MILDENBERGER 1982) und zum Zeitpunkt der Ausweisung des VSG UN wurde der 

Bestand auf 15-35 Paare geschätzt (s. Tab. 4). HOLLAND & WILLE (1991) schätzten, dass es in 

den Jahren 1989/1990 nur noch 5 bis 15 BP im Kreis Kleve gab. SUDMANN (1998) gab dieselbe 

Spanne für die 1990er Jahre sogar für den gesamten Unteren Niederrhein an mit einer Abnahme 

gegenüber 1980. WINK et al. (2005) vermuteten in den 1990er Jahren im gesamten Rheinland nur 

noch 5 bis 25 BP, wobei die Art fast vollständig auf das VSG UN beschränkt war. DOER et al. 

(2009) dagegen geben für den Unteren Niederrhein wieder 20 bis 30 Paare an.  

Schwerpunkte mit regelmäßig mehreren BPn stellen die Emmericher Ward, der Bienener Altrhein 

und seine Umgebung sowie die Rheinaue Walsum dar. In der Summe wurden maximal 16 BP 

erfasst, aufgrund der nicht flächendeckenden Kartierungen ist aber von einer höheren tatsächli-

chen Anzahl auszugehen. 2010 konnten trotz größerer Gebietskulisse lediglich 8 BP nachgewie-

sen werden. Grund hierfür ist jedoch der extrem niedrige Rheinwasserstand im Frühjahr und das 

Ausbleiben eines Frühjahrshochwassers, was in vielen Gebieten zu sehr niedrigen Wasserstän-

den in den Brutgewässern geführt hat, so dass viele Enten die Brut ausgesetzt haben. Es kann 

also in schlechten Jahren noch von Brutbeständen um 10 Paare, in guten um 20 ausgegangen 

werden. Gegenüber den Anzahlen zu Beginn der 1980er zeigt sich damit eine mäßige und ge-

genüber denen der 1970er Jahre eine starke Abnahme. 

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

Für das Jahr 2005 schätzen SUDMANN et a. (2008) den Bestand in NRW auf 50 bis 60 BP. Im 

Niederrheinischen Tiefland ist langfristig ein mäßiger bis starker Rückgang (> 20 %) zu erkennen, 

während die Bestände in den letzten 25 Jahren sehr stark abgenommen haben (> 50 %). Daher 

wird die Knäkente sowohl für ganz NRW als auch für das Niederrheinische Tiefland in die Katego-

rie 1 eingeordnet. In den übrigen Teilen NRWs gilt die Art mit Ausnahme der Westfälischen 

Bucht / dem Westfälischen Tiefland als ausgestorben. 

SÜDBECK et al. (2007) schätzen in ganz Deutschland einen Brutbestand von 1200 bis 1500 

Paaren, bei lang- und kurzfristiger (20 - 50 %) Abnahme. Bundesweit wird die Art in die Katego-

rie 2 eingestuft. 
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Lebensraum und Gefährdung 

Die Knäkente brütet an kleinen, flachen, vegetationsreichen Stillgewässern bevorzugt in feuchtem 

Grünland. Dies können sowohl stark verkrautete Altwässer als auch Blänken auf extensiv genutz-

ten Wiesen und Weiden sein. Die weitgehende Beseitigung dieser kleinen Gewässer- und Über-

gangsstrukturen hat zu einer starken Abnahme von geeigneten Brutplätzen geführt. Die Intensi-

vierung der umgebenden Grünlandflächen führt darüber hinaus zu Nest-Verlusten durch Ausmä-

hen. Auf Störungen durch Freizeitnutzung scheint die Art empfindlicher zu reagieren als andere 

Enten (eigene Beobachtungen NZ Kleve). Als Weitstreckenzieher ist die Art zudem durch Jagd 

auf dem Durchzug und Austrocknung von Gewässern im Überwinterungsgebiet betroffen. 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

In Westfalen verteilt sich die Knäkente auf mehrere Brutgebiete, während im Landesteil Nordrhein 

fast nur der Untere Niederrhein besetzt ist. Das VSG UN ist das bedeutendste Brutgebiet in NRW. 

 

Löffelente ( Anas clypeata) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

Auch die Löffelente war Anfang des 20sten Jahrhunderts ein seltener Brutvogel im Rheinland und 

nahm Mitte des Jahrhunderts zu, bis zu einem Maximalbestand von 200 BP im Jahr 1971, mit 

einem deutlichen Schwerpunkt am Unteren Niederrhein. MILDENBERGER (1982) bezeichnete die 

Löffelente für die 1970er Jahre als zweithäufigste brütende Entenart am Niederrhein nach der 

Stockente. Aus der Zeit der Ausweisung des VSG UN (1983) liegen keine konkreten Zahlen vor, 

die Schätzungen belaufen sich auf 50-100 Paare. HOLLAND & WILLE (1991) stellten eine deutliche 

Abnahme fest, beispielsweise für den Bienener Altrhein von 35 bis 40 Paaren in den 1960er 

Jahren auf 1 bis 6 in den Jahren 1989/1990. Für den gesamten Kreis Kleve schätzten sie zu dem 

Zeitpunkt noch 45 bis 60 BP. Ende der 1990er Jahre gingen WINK et al. (2005) nur noch von 

einem Bestand von 15 bis 40 Paaren im gesamten Rheinland aus, wobei diese fast ausschließlich 

am Unteren Niederrhein und überwiegend im VSG UN lokalisiert waren. Entsprechend geben 

auch DOER et al. (2009) für den Unteren Niederrhein 20 bis 40 Paare an.  

Im Jahr 2005 konnten die Biologischen Stationen auf ihren Betreuungsflächen 37 BP der Löffelen-

te feststellen, wobei nicht alle potenziellen Brutgebiete bearbeitet wurden. In den anschließenden 

Jahren wurde durchschnittlich nur gut ein Drittel davon festgestellt, bei jährlich wechselnden 

Bearbeitungsgebieten. Erst 2010 wurden wieder 37 BP ermittelt, diesmal auf einer größeren 

Gebietskulisse. Dafür waren aber in einigen Gebieten aufgrund niedriger Wasserstände weit 

weniger Löffelenten als in anderen Jahren anzutreffen. Einige Gebiete sind regelmäßig besetzt, 

wie z. B. Salmorth, der Bienener Altrhein, das Millinger Meer und die Rheinaue Walsum, andere 

nur sporadisch. 

Somit kann abgeschätzt werden, dass die Bestände zwischen 25 und 50 Paaren liegen, womit sie 

die Angaben von WINK et al. (2005) und DOER et al. (2009) übersteigen.  
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Überregionale Bestandsentwicklung 

SUDMANN et al. (2008) schätzen für das Jahr 2005 (bzw. die Mitte der 2000er Jahre) einen Be-

stand in NRW von 50 bis 90 BP. Dabei ist der langfristige Trend im Niederrheinischen Tiefland 

konstant, der kurzfristige dagegen stark abnehmend (> 50 %). Die Einordnung erfolgt in die 

Kategorie 2. 

Deutschlandweit sind dagegen langfristig eine Abnahme und kurzfristig konstante Bestände zu 

erkennen (SÜDBECK et al. 2007). Daher wird die Art in die Kategorie 3 eingestuft. 

 

Lebensraum und Gefährdung 

Die Brutplätze der Löffelente befinden sich an flachen, vegetationsreichen Gewässern wie z. B. 

flachen Seen, Altwässern, wobei im Gegensatz zur Knäkente offeneres Wasser bevorzugt wird. 

Benachbarte Feuchtwiesen dienen als Neststandort. Mit dem Verlust von geeigneten Brutgewäs-

sern und extensivem Grünland gingen Bruthabitate verloren. 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Die Brutbestände der Löffelente im VSG UN machen bis zur Hälfte des Gesamtbestands von 

NRW aus, wobei sich der Rest überwiegend auf mehrere westfälische Brutgebiete verteilt. Das 

VSG UN ist das wichtigste Brutgebiet in NRW. 

 

Tafelente ( Aythya ferina) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

Laut Mildenberger (1982) ist die Tafelente seit 1957 Brutvogel am Unteren Niederrhein mit insge-

samt 10-20 BP an den Altrheinen Bienen-Praest und Emmerich Grondstein, am Millinger Meer 

und auf der Bislicher Insel. Bis in den 1980er Jahren nahmen die Bestände langsam zu, wobei 

weitere Brutvorkommen auch im Orsoyer Rheinbogen, in der Walsumer Rheinaue und im Raum 

Düffel / Salmorth gefunden wurden und der Gesamtbestand VSG UN 1983 ca. 30 BP erreicht 

haben dürfte. Danach waren die Bestände wieder rückläufig und es brüten gegenwärtig nur noch 

wenige Tafelentenpaare im VSG UN (MILDENBERGER 1982, MOOIJ 1997a, SUDMANN 1998, WINK et 

al. 2005, ZWFD 1993). 

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

Die Tafelente tritt in NRW als sehr seltener Brutvogel im Einzugsbereich von Rhein, Lippe, Ems 

und Weser auf. Der Brutbestand ist nach einer Zunahme bis in die 1980er Jahre in den letzten 

Jahrzehnten wieder rückläufig und liegt nur noch bei 50 BPn (2006). 



 
3    Bestandsentwicklung, Ziele und Maßnahmen für die wertbestimmenden Vogelarten  

 

62 LANUV NRW 2011 

 
Abb. 10: Index der Entwicklung des Brutbestandes des Tafelente relativ zum Jahr 1990 (= 100 %) für den 
Zeitraum 1968 – 2006. 

Der bundesdeutsche Brutbestand der Tafelente (s. Abb. 10) wird vom EBCC und DDA gegenwär-

tig auf 20.000–30.000 Vögel bzw. 3.300-4.400 BP geschätzt. Nachdem der Tafelentenbestand 

insbesondere in den 1960er Jahren eine deutliche Zunahme zeigte, hat sich der Bestand in den 

1970er und 1980er Jahren stabilisiert und zeigt seit Anfang der 1990er Jahre einen eindeutigen 

Rückgang. Insgesamt ist der langjährige Trend 1970-2005 rückläufig. 

 

Lebensraum und Gefährdung 

Tafelenten brüten an meso- bis eutrophen Stillgewässern mit offener Wasserfläche und Ufervege-

tation. Bevorzugt werden größere Gewässer (ab 5 ha), aber auch künstliche Feuchtgebiete wie 

Stauseen, Rieselfelder, Baggerseen und/oder Fischteiche. 

Gefährdung: 

- Verlust oder Entwertung von Stillgewässern und Feuchtgebieten mit offener Wasserfläche und 

störungsarmen Verlandungszonen als Brutgebiete. 

- Verlust oder Entwertung von Still- und Fließgewässern mit störungsarmen Verlandungszonen 

sowie von Überschwemmungsflächen. 

- Veränderung des Wasserhaushaltes in Feuchtgebieten sowie im Feuchtgrünland (v. a. 

Grundwasserabsenkung, Drainage). 

- Verschlechterung der Gewässergüte durch Nährstoff- und Schadstoffeinträge (v. a. Dünger, 

Gülle, Biozide sowie Abwassereinleitungen). 

- Störungen an den Brutplätzen (April bis August) sowie Störungen an Rast-, Mauser- und 

Nahrungsplätzen (z. B. Angeln, Wassersport, Bootsfahrten, Jagdausübung, freilaufende Hun-

de). 
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Bedeutung des VSG UN für die Art 

Am Unteren Niederrhein brüten gegenwärtig wahrscheinlich weniger als 10 BP, womit weniger als 

20% der in NRW brütenden Tafelenten im VSG UN zu finden sind. Trotzdem gehört das VSG UN 

für die NRW-Population zu den TOP 5 Brutgebieten.   

 

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger) 

Bestandsentwicklung im VSG UN  

Die Bestände der Trauerseeschwalbe in NRW sind im Laufe des 20. Jahrhunderts bis auf die 

Brutkolonie am Bienener Altrhein im Kreis Kleve erloschen (VOSSMEYER 2006). Dieser Brutplatz, 

dessen erster sicherer Brutnachweis aus dem Jahr 1914 stammt, wird bereits von MILDENBERGER 

(1982) als einzig regelmäßig besetzter Brutplatz bezeichnet. Andere sporadische Brutvorkommen 

waren aus den Gebieten Emmericher Ward, Millinger Meer, Hurler Meer, Haffener Altrhein (heute: 

Reeser Altrhein) und an weiteren Gewässern bei Kleve bekannt (MILDENBERGER 1982).  

Ende der 1950er wurde am Bienener Altrhein ein Bestand von 80 BP erreicht, der von 1957 bis 

1990 von 77 auf sieben BP absank und Anfang der 1990er Jahre trotz des Einsatzes von Nisthil-

fen völlig zusammenbrach (NIEHUES & SCHWÖPPE 2001, VOSSMEYER 2006). Nach einem erneuten 

Ausbringen von Brutflößen durch das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve konnte der Bestand ab 

1997 wieder aufgebaut werden und erreichte 2003 mit 69 bis 71 BP seinen bisherigen Höchst-

stand (VOSSMEYER 2006). In den Jahren 2005 bis 2009 brüteten nun wieder 47 bis 58 BP in den 

Kolonien am Bienener Altrhein und dem Millinger Meer. Im Jahr 2010 wurde mit 37 BP und einem 

sehr geringem Bruterfolg ein starker Bestandseinbruch festgestellt. 

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

Die sehr seltene Trauerseeschwalbe gilt sowohl landesweit als auch für den Naturraum Nieder-

rheinisches Tiefland als vom Aussterben bedroht. Ohne konkrete artspezifische Schutzmaßnah-

men ist eine höhere Gefährdung zu erwarten (SUDMANN et al. 2008). Bundesweit ist die Art 

ebenfalls als vom Aussterben bedroht eingestuft und weist einen Brutbestand von 760 bis 790 

BPn mit einem langfristigen Negativtrend auf (SÜDBECK et al. 2007).  

 

Lebensraum und Gefährdung  

Als Brutbiotop werden vegetationsreiche Altrheinarme und Kolke mit ausgedehnten Verlandungs- 

und Flachwasserzonen besiedelt, die ausgedehnte Schwimmblattvegetation und offene Schlamm-

flächen aufweisen (MILDENBERGER 1982, WINK 1987). Die Nester liegen meist nur knapp über der 

Wasseroberfläche, bevorzugt auf Bülten oder Schwimmblattvegetation, wie Seerose und Krebs-

schere. Im Gegensatz zur Flussseeschwalbe ist die Trauerseeschwalbe auch verstärkt zur Insek-

tenjagd über Grünlandflächen zu beobachten, jedoch werden zur Nahrungsaufnahme stehende 

Gewässer bevorzugt (MILDENBERGER 1982, SUDMANN 1998). Der Rückgang bzw. die Vernichtung 

der zum Nisten geeigneten Wasserpflanzen infolge von Gewässerverschmutzung oder der 
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Verlust wichtiger Nahrungsgebiete (Gewässer, Feuchtgrünland, Extensivweiden) sind eine große 

Gefährdung für die Trauerseeschwalbe (BAUER et al. 2005). 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art  

Wie bereits erwähnt, stellt das Brutvorkommen im VSG UN das einzige Brutgebiet in NRW dar.  

Wahrscheinlich handelt es sich um die südlichen Ausläufer der großen niederländischen Popula-

tion, deren Bestände durch intensive Schutzbemühungen stabil sind (NIEHUES & SCHWÖPPE 2001, 

VAN DIJK et al. 2009).  

 

Entwicklungsperspektiven und Maßnahmen für die Gild e Wasservögel (Brutvögel) 

Zu der Gilde der Wasservögel im VSG UN gehört neben den Entenarten Knäkente, Löffel-

ente und Tafelente auch die Trauerseeschwalbe. Innerhalb dieser Artengilde sind unter-

schiedliche Bestandsentwicklungen seit 1983 festzustellen. Deutliche Brutbestandsabnah-

men verzeichnen Knäkente (- 68 %), Löffelente (- 51 %) und Tafelente (-68 %). Die genau-

en Gründe für den festgestellten Bestandsrückgang sind nicht bekannt. Der Verlust geeig-

neter Brutplätze wird als entscheidender Faktor für die Rückgänge angenommen. Dagegen 

ist der Brutbestand der Trauerseeschwalbe trotz erheblicher Bestandsschwankungen 

(Erlöschen der Population, Wiederbesiedlung aufgrund von direkten Schutzmaßnamen, 

Installation von Nistflößen) zurzeit stabil bzw. leicht zunehmend.          

Zur Verbesserung der Populationssituation der Entenarten ist die Verbesserung ihrer Brut-

habitate erforderlich. Zu den wichtigsten Lebensraum verbessernden Maßnahmen zählen 

die Anlage von Blänken, die Ausdehnung und Wiederherstellung von feuchtem Extensiv-

grünland und das Zurückdrängen der Verbuschung am Gewässerufer. Hierdurch ergeben 

sich erhebliche Synergien mit den Maßnahmen für die Brutvogelgilde Grünlandvögel. Die 

Wasserstände sollten dynamisiert werden, winterliche Hochwässer zugelassen und der 

Abfluss des Winterwassers verzögert werden. Die Wasserführung in Altarmen, Tümpeln, 

naturnahen Senken und Blänken im Grünland sollte bis zum Abschluss der Brutzeit der 

Entenvögel andauern. Abgrabungen sollten naturnah mit ausgedehnten Flachwasserzonen 

gestaltet werden.    

Die Population der Trauerseeschwalbe kann durch das Ausbringen von Brutflößen auf 

weiteren geeigneten Gewässern außerhalb des Bienener Altrheins und des Millinger Mee-

res gefördert werden, z. B. Reliktabgrabung Reeserward, Reeser Altrhein, Hagener Meer, 

Rindernsche Kolke oder Bislicher Insel (s. Kap. 5). Um das Nahrungsangebot für die Trau-

erseeschwalben zu verbessern, sollte zusätzlich im Umfeld der jeweiligen Brutkolonien die 

Entwicklung von insektenreichen Grünland angestrebt werden. Wichtig ist es auch, - vor 

allem für den Bruterfolg - die bestehenden und potenziellen Brutplätze der Arten vor Störun-

gen, insbesondere vor intensivem Freizeitverhalten zu schützen. 
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Zielsetzung: 

Die Zielsetzung dieser Maßnahmen wird sein, die Brutpopulation der Trauerseeschwalbe 

dauerhaft auf rund 70 BP, der Knäk- und Tafelente auf über 30 BP und der Löffelente auf 

über 100 BP zu fördern. Die Arten Knäkente, Löffelente und Tafelente, deren Erhaltungszu-

stand mit C bewertet wurde, sind über geeignete Maßnahmen mindestens in den Erhal-

tungszustand B zu bringen.      

 

 

3.2.4 Gilde Ufervögel (Brutvögel)  

Flussregenpfeifer ( Charadrius dubius)  

Bestandsentwicklung im VSG UN 

Der Flussregenpfeifer gilt als regelmäßiger Brutvogel des Rheinlandes, dessen Verbreitung sich 

hauptsächlich auf die Niederungen entlang des Rheintales erstreckt (MILDENBERGER 1982, WINK 

et al. 2005). Bedingt durch die ständige Veränderung der bevorzugten Bruthabitate v. a. durch 

Sukzession und Erosion weist die Art kleinräumig erhebliche Bestandsschwankungen auf, die 

jedoch laut MILDENBERGER (1982) keine Auswirkung auf den Gesamtbestand im Rheinland 

haben. In den 1970er Jahren lag der Bestand im Rheinland bei 400 bis 500 BP, wovon 140 bis 

150 BP auf den Unteren Niederrhein mit den Kreisen Kleve und Wesel sowie den Bereich Duis-

burg entfielen (MILDENBERGER 1982). SUDMANN (1998) schätzte den Brutbestand am Unteren 

Niederrhein für den Zeitraum 1994 bis 1998 ungefähr gleich bleibend auf 120 bis 180 BP. WINK et 

al. (2005) hingegen stellten für das gesamte Rheinland in den 1990er Jahren eine leichte Be-

standsabnahme des Flussregenpfeifers auf 270 bis 500 Paare fest, obwohl sich das Verbrei-

tungsareal seit Ende der 1970er Jahre durch die Entstehung neuer Auskiesungsflächen vergrö-

ßert hat. 

Im Zeitraum 2005 bis 2009 konnten die beteiligten Stationen für das VSG UN einen Bestand von 

49 (2009) bis 91 (2005) BP ermitteln, wobei in keinem Jahr alle potenziellen Brutgebiete bearbei-

tet wurden. Durch die im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes 2010 durchgeführten Kartierungen 

war es möglich, fast alle potenziellen rheinnahen Brutgebiete innerhalb des VSG UN zu kartieren. 

Dabei wurden insgesamt 103 BP des Flussregenpfeifers festgestellt (s. Karte 3). Die bereits aus 

dem Jahr 2005 als Brutgebiete bekannten Gebiete Dornicksche Ward und Deichvorland bei 

Grieth fehlen jedoch bei dieser Bestandserfassung. Es ist daher von einem größeren Brutbestand 

auszugehen. Insgesamt ist aufgrund der Datenlage keine definitive Aussage zur Bestandsent-

wicklung des Flussregenpfeifers im VSG UN möglich. Im Vergleich zu den von DOER et al. (2009) 

angegebenen Bestandsschätzungen von 100-150 BPn im VSG UN, ist aber von einer leichten 

Bestandsabnahme auszugehen. 

Insgesamt ist die Art im VSG UN entlang des gesamten Rheinufers verbreitet, davon ausgenom-

men sind nur Bereiche mit Blocksteinschüttungen bzw. starker Verbuschung. Zusätzlich sind 

regelmäßig Bruten aus frischen Abgrabungsbereichen bekannt, die bereits MILDENBERGER (1982) 
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als weiteren Brutschwerpunkt neben den Kiesufern des Rheins nennt. Während in den 1980er 

Jahren auf großen Bereichen der Mutterboden abgeschoben wurde und die Kiesfläche längere 

Zeit zur Nestanlage zur Verfügung stand, wird der Abbaubetrieb fast nur noch als Nassabgrabung 

durchgeführt. Dadurch brüten in den Kiesgruben deutlich weniger Flussregenpfeifer als früher.       

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

Laut SUDMANN et al. (2008) wird der Bestand für NRW auf 500 BP geschätzt und die Art für das 

Niederrheinische Tiefland als selten und gefährdet eingestuft; langfristig ist ein mäßiger bis 

starker Rückgang zu erkennen. Bundesweit liegt eine Bestandsschätzung von 4.500 bis 5.700 BP 

vor, wonach der Flussregenpfeifer als selten, aber ungefährdet gilt (SÜDBECK et al. 2007). 

 

Lebensraum und Gefährdung 

Ursprünglich brütet die Art an Ufern dynamischer Fließgewässer und auf Schotter-, Kies- und 

Sandinseln. Bereits seit den 1930er Jahren werden jedoch zunehmend anthropogene Biotope wie 

Kies- und Sandabgrabungen, Kläranlagen, Stauseen, Bauland und Industriebereiche (Flachdä-

cher) besiedelt (MILDENBERGER 1982, BAUER  et al. 2005, WINK et al. 2005). Entscheidend für die 

Besiedlung ist das Vorhandensein vegetationsfreier Flächen, die eine heterogene Bodenstruktur 

zwecks Tarnmöglichkeiten aufweisen (BAUER  et al. 2005). Hauptgefährdungsursache ist der 

Verlust der ursprünglichen Lebensräume durch wasserbauliche Maßnahmen, die Eutrophierung 

ehemals oligo- bis dystropher Bruthabitate (Weidenaufwuchs, Verkrautung, Änderung des Ab-

baubetriebes) sowie die erhebliche Beeinträchtigung des Bruterfolges durch intensive Freizeitnut-

zung an den Brutplätzen. Zudem weist die Art eine starke Abhängigkeit zu Sekundärlebensräu-

men auf. Diese unterliegen häufig einer sehr schnellen Sukzession, werden aufgefüllt oder rekul-

tiviert (BAUER  et al. 2005) und sind tendenziell einer stärkeren Freizeitnutzung ausgesetzt.  

 

Bedeutung des VSG UN für die Art  

Laut SUDMANN (1998) zählen die Vorkommen des Flussregenpfeifers im VSG UN mit 30 % des 

landesweiten Brutbestandes zu den fünf bedeutendsten Vorkommen in NRW.  

 

Flussseeschwalbe ( Sterna hirundo) 

Bestandsentwicklung im VSG UN  

In den 1930er und 1940er Jahren gilt die Art am Unteren Niederrhein nur noch als unregelmäßi-

ger Brutvogel, seit 1951 wieder als regelmäßiger, aber seltener Brutvogel. Die wenigen Brutvor-

kommen von 10 bis 15 BP befanden sich in den 1970er Jahren in den Kreisen Kleve und Wesel 

(MILDENBERGER 1982). SUDMANN (1998) gibt für das VSG UN im Zeitraum 1979 bis 1983 einen 

Bestand von 7 bis 12 BP an, die sich auf die Kolonien Diersfordter Waldsee und Reeserschanz 

sowie ein Einzelpaar in der Emmericher Ward verteilen. In den darauf folgenden Jahren verzeich-

nete die Art eine Bestandszunahme auf 86 bis 115 BP im Jahr 1998 (SUDMANN 1998) und ca. 145 
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BP im Jahr 2000 (SUDMANN et al. 2003). Die Art nistet seit 1980 meist auf Nistflößen, die auf den 

Baggerseen Reeser Meer, Lohrwardtsee, Diersfordter Waldsee und auf dem Auesee in Wesel 

ausgebracht wurden. Zunehmend brüten Flussseeschwalben auf naturnäheren Kiesinseln, z. B. 

auf dem Diersfordter Waldsee. MEYER & SUDMANN (2009) zufolge haben die Hilfsmaßnahmen in 

Form von Nistflößen zu einer positiven Entwicklung des Brutbestands geführt.  

Im VSG UN hat sich der Bestand der Flussseeschwalbe von 96 BP im Jahr 2005 auf 122 BP im 

Jahr 2009 positiv entwickelt. Seit 2008 verteilt sich der Brutbestand fast ausschließlich auf die drei 

Koloniestandorte Diersfordter Waldsee (mit zwei Teilkolonien auf Nistfloß und Insel), Auesee und 

Reeser Meer (MEYER & SUDMANN 2009). Es ist davon auszugehen, dass sich der momentane 

Brutbestand am Unteren Niederrhein bei 120-140 BP eingependelt hat (MEYER & SUDMANN 

2009).  

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

Die Flussseeschwalbe wird für NRW mit einem Bestand von 110 bis 165 BP als gefährdet einge-

stuft, wobei ohne artspezifische Schutzmaßnahmen eine höhere Gefährdung zu erwarten wäre. 

Im Niederrheinischen Tiefland gilt sie als selten und abhängig von Naturschutzmaßnahmen, die 

nicht langfristig gesichert sind (SUDMANN et al. 2008). Laut SUDMANN et al. (2008) weist die Art 

eine deutliche Bestandszunahme (mehr als 25 % in 25 Jahren) auf. Deutschlandweit ist die 

Flussseeschwalbe stark gefährdet und weist sowohl langfristig als auch kurzfristig eine Bestands-

abnahme auf (SÜDBECK et al. 2007). In den letzten Jahren haben sich zum Flussseeschwalben-

Bestand im VSG UN auch kleinere Brutkolonien in der Weseraue im Kreis Minden-Lübbecke 

sowie eine Kolonie bei Rhede im Kreis Borken etabliert. 

 

Lebensraum und Gefährdung  

Die Nester der Flussseeschwalbe sind sowohl auf vegetationsarmen Sand- und Kiesflächen 

naturnaher Flüsse und Seen als auch auf Schlammbänken zu finden (MILDENBERGER 1982, 

BAUER & BERTHOLD 1997). In Baggerseen als Sekundärbiotopen ist es für den Bestandserhalt 

wichtig, geeignete Brutplätze wie flache Kiesinseln zu schaffen. Da das Nistplatzangebot ein 

limitierender Faktor ist, sind inzwischen die Brutkolonien auf Nistflöße beschränkt, wo es laut 

SUDMANN et al. (2003) allerdings durch intra- und interspezifische Nistplatzkonkurrenz zu einem 

verringerten Bruterfolg kommt. Nach Nahrung, die sich überwiegend aus Jungfischen und Insek-

tenlarven zusammensetzt, wird bevorzugt im oberflächennahen Gewässerbereich gesucht, 

sowohl in stehenden und langsam fließenden Gewässern als auch in Ruhigwasserzonen des 

Rheins (MILDENBERGER 1982). Die Gefährdungsfaktoren sind vielfältig, sie reichen von der Zerstö-

rung des Lebensraumes durch Gewässerausbau und -begradigung über Schadstoffbelastungen 

bis hin zu Störungen in Brutgebieten durch Freizeitaktivitäten.  
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Bedeutung des VSG UN für die Art  

Die BP im VSG UN stellen den landesweit bedeutendsten Brutbestand dar, der Anfang der 

1980er Jahre durch den Einsatz von Brutflößen vor dem Aussterben bewahrt werden konnte. Da 

die Bestände der Flussseeschwalbe an Nord- und Ostsee rückläufig sind, gewinnen die Binnen-

landvorkommen zunehmend auch an nationaler Bedeutung (SUDMANN 1998, SUDMANN et al. 

2003).  

 

Entwicklungsperspektiven und Maßnahmen für die Gild e Ufervögel (Brutvögel) 

Im VSG UN gehören zu der Gilde der Ufervögel der Flussregenpfeifer und die Flussseeschwal-

be. Beide Arten besitzen ihren landesweiten Vorkommensschwerpunkt am Unteren Niederrhein, 

weisen jedoch unterschiedliche Bestandsentwicklungen auf. Der Flussregenpfeifer nimmt seit 

Jahren kontinuierlich ab (Rückgang seit 1983 um rund 30%). Dagegen hat der Brutbestand der 

Flussseeschwalbe durch direkte Artenschutzmaßnahmen (Installierung von Nistflößen) seit 1983 

deutlich zugenommen, aktuell auf 120-140 BP. 

Um einer weiteren Abnahme des Flussregenpfeifer-Brutbestands entgegen zu wirken und die 

Art langfristig als Brutvogel im VSG UN zu erhalten, sind auch für diese Art Artenschutzmaß-

nahmen umzusetzen. Dazu sollten naturnahe Bruthabitate wie Sand- und Kiesbänke am Rhein 

und in Abgrabungsgewässern (Sekundärhabitate) vor Beeinträchtigungen durch Freizeitnutzung 

und Angelei störungsfrei gehalten werden. Zusätzlich muss die Sukzession auf den Brutflächen 

in den Abgrabungen verhindert bzw. zurückgedrängt werden. Für die Flussseeschwalben sollten 

die bisherigen Schutzmaßnahmen fortgesetzt und ausgebaut werden. Hierbei ist auch auf die 

regelmäßige Überholung und Verankerung der Nistflöße zu achten, da die Nisthilfen bislang fast 

die einzigen sicheren Brutmöglichkeiten bieten. So steht insbesondere die Schaffung von meh-

reren störungsarmen Brutplätzen wie Kiesinseln im Vordergrund, da Kolonien an Flussufern 

wegen Prädation und anthropogener Störungen nicht auf Dauer bestehen können. Auch eine 

Verbesserung des Nahrungsangebots z. B. durch Anlage ausgedehnter Flachwasserzonen in 

Abgrabungsgewässern sollte angestrebt werden. Des weiteren sollte die zukünftige Bestands-

entwicklung in einem Monitoring erfasst und in ausgewählten Kolonien auch der Brut- und 

Reproduktionserfolg alljährlich untersucht werden. 

Zielsetzung: 

Als Zielsetzung für die Entwicklung der Ufervögel sind die Förderung der Flussregenpfeifer-

Population auf mindestens 150 Reviere und der Flussseeschwalben-Population auf rund 200 BP 

anzustreben. Der Erhaltungszustand dieser Arten im VSG UN muss günstig bleiben.   
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3.3 Rastvögel 

In Tab. 8 werden die Rastbestände wertbestimmender Vogelarten (ohne Gänse, Siehe Kap. 3.1) 

zusammenfassend dargestellt. DOER et al. (2009) und NWO (2010a) haben zuletzt die aktuellsten 

Daten zusammengestellt. Die Ergebnisse fließen in die Artdarstellungen der entsprechenden 

Gänsearten ein. Aufgrund der hohen Schwankungen von Rastbeständen und ihrer starken Ab-

hängigkeit von Einflussgrößen außerhalb des VSG UN werden für die Rastvögel (im Gegensatz 

zu den Brutvögeln) keine konkreten Rastbestandszahlen als Zielwerte angegeben. 

Tab. 8: Entwicklung der Rastbestände ausgewählter wertbestimmender Arten im VSG UN in den Jahren 
1979-1983 bis 2005-2009 (nach Gilden geordnet). 
(Drei Zeitschnitte: 1979-83 (Angaben aus MILDENBERGER 1982, SUDMANN 1998), und 2000-2005 (DOER et 
al. 2009, NWO 2010a). Trend (25 Jahre): -- >50%, - 21-50%, 0 +/- 20%, + 21-50%, ++ >50%. Ind. = Anzahl 
Individuen. Wegen nicht ausreichend verfügbarer Rastbestandsdaten sind die im Text behandelten Arten 
Dunkler Wasserläufer, Waldwasserläufer und Grünschenkel hier nicht berücksichtigt. Angegeben werden 
Maximalzahlen der jeweiligen Rastbestandszählungen. Zum Erhaltungszustand A, B und C siehe s.o.) 

Art 
geschätzter 

Rastbestand (Ind.)  
1979-1983 

geschätzter 
Rastbestand (Ind.)  

2005-2009 
Trend  

Erhaltungs-
zustand  

Singschwan 50-150 5-50 -- C 

Zwergschwan 100-300 0-30 -- C 

Goldregenpfeifer 8.000-10.000 0-25 -- C 

Kampfläufer 400-800 10-30 -- C 

Schnatterente 20-40 600-1.400 ++ B 

Löffelente 300-600 600-1.400 + B 

Tafelente 3.500-5.000 600-1.450 -- B 

Zwergsäger 150-300 50-250 - A 

Bruchwasserläufer 100-200 20-50 -- C 

 

 

3.3.1 Gilde Acker- und Grünlandvögel (Rastvögel) 

Singschwan ( Cygnus cygnus) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

MILDENBERGER (1982) nennt den Singschwan nur für die Kreise Kleve und Wesel einen regelmä-

ßigen Wintergast und gibt für die 1960er und 1970er Jahre Rastbestände von 40-80 Singschwä-

nen für das gesamte Rheinland (davon 30-65 am Niederrhein) an. WINK et al. (2005) geben keine 

Zunahme der Rasterfrequenz in den 1990er Jahren gegenüber der Erfassung von 1983-86 an. 

Nach SUDMANN (1998) haben die Singschwan-Rastbestände im VSG UN von 50-150 (1979-83) 
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auf 20-50 Ind. in den 1990er Jahren abgenommen. Diese Entwicklung setzte sich im Folgenden 

fort: Im Bereich des VSG UN wurden bei der Synchronzählung im Januar 2005 nur 6 Singschwä-

ne gezählt (KLADNY, schr. Mitt., WAHL & DEGEN 2009). Während der Rastvogelzählungen der 

Biologischen Stationen wurden seit 2004/05 in allen Jahren und sechs Gebieten maximal 6 Ind. 

gezählt. DOER et al (2009) und NWO (2010a)  schätzen den maximalen Rastbestand des Sing-

schwans auf 5-20 Individuen im VSG UN für den Zeitraum 2000-2005. Gegen den bundesweiten 

Trend nehmen die Singschwan-Rastbestände am Niederrhein also deutlich ab. Hauptgrund 

hierfür ist, neben der Nahrungssituation die Tatsache, dass wegen den milderen Wintern ein 

immer größerer Anteil der Singschwäne vom Ostseeraum bis zur Elbe überwintert (Wahl & Degen 

2009).  

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

SUDFELDT et al. (2000) geben als Winterrastbestand des Singschwans in NRW für die 1990er 

Jahre 180 Ind. an. Insbesondere zu Beginn der 1990er Jahre nahm die Rastpopulation wie im 

übrigen Mittel- und Westeuropa deutlich zu (SUDFELDT et al. 2000). Bei der letzten Synchronzäh-

lung im Januar 2005 wurde allerdings keine weitere Zunahme festgestellt; in ganz NRW wurden 

133 Singschwäne gezählt und der Winterbestand auf 150 geschätzt (WAHL & DEGEN 2009). 

Die Winterrastbestände des Singschwans haben in ganz Deutschland seit Beginn der Wasservo-

gelzählung deutlich zugenommen (jährlich um etwa 4 %), bei der Synchronzählung 1994/95 

wurden in Deutschland 15.500 Ind. gezählt (SUDFELDT et al. 2003). Bei der nächsten Synchron-

zählung im Januar 2005 waren es bereits gezählte 27.160 und geschätzte 29.000 Singschwäne in 

Deutschland (WAHL & DEGEN 2009). 

 

Lebensraum und Gefährdung 

In den 1970er und 80er Jahren ästen Singschwäne am Niederrhein überwiegend auf Grünland 

(MILDENBERGER 1982, SUDMANN 1998). Danach hat ein Habitatwechsel stattgefunden, so dass 

sich ein Großteil des Winterrastbestands mittlerweile von Raps ernährt (SUDFELDT et al. 2003). 

Bei der Synchronzählung 2005 wurde ein Anteil von 76 % für die Nutzung von Rapsflächen 

ermittelt (WAHL & DEGEN 2009). Dieser Habitatwechsel zur energiereichen Nahrung Raps wird als 

einer der Hauptgründe für den Bestandsanstieg seit Beginn der 1990er Jahre angesehen (SUD-

FELDT et al. 2003). Im Jahr 2007 nahm Winterraps in den Kreisen Kleve und Wesel nur 1-2% der 

landwirtschaftlichen Betriebsflächen ein (LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NRW 2008), so dass diese 

Nahrungsquelle hier den Schwänen kaum zur Verfügung steht. Eine größere Bedeutung als 

Rasthabitat haben im VSG UN hingegen winterlich überstaute Grünlandbereiche, insbesondere 

im Deichvorland. Mit der zunehmenden Grundwasserabsenkung in Folge der Trockenlegung der 

Landschaft sowie der Rheineintiefung treten solche Überschwemmungssituationen immer selte-

ner auf. Daher hat das VSG UN als Rastgebiet deutlich an Attraktivität verloren.  
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Bedeutung des VSG UN für die Art 

Die Hauptüberwinterungsgebiete des Singschwans in Deutschland liegen entlang der Ostseeküs-

te und der Mittelelbe sowie mit abnehmender Wichtigkeit in den Flussniederungen von Oder, 

Weser und Ems sowie am Bodensee (SUDFELDT et al. 2003). Eine ähnliche Winterverbreitungssi-

tuation hat auch die letzte Synchronzählung im Januar 2005 ergeben (WAHL & DEGEN 2009). 

Bis Beginn der 1990er Jahre rasteten am Niederrhein ein Viertel bis die Hälfte des Nordrhein-

Westfälischen Singschwan-Bestands (SUDFELDT et al. 2000) bzw. 4/5 des Rheinland-

Winterbestands (MILDENBERGER 1982). Der Niederrhein war zu diesem Zeitpunkt ein Rastgebiet 

von landesweiter Bedeutung (SUDFELDT et al. 2000). Im Zeitraum 1988 bis 1993 kamen mit 

durchschnittlich 71 Ind. im Winter etwa die Hälfte der rastenden Singschwäne NRWs an der 

Weserstaustufe Schlüsselburg vor (ZIEGLER 2005). Nach den Zunahmen waren es dort 1993 bis 

1998 sogar durchschnittlich 145 Individuen, bevor die Rastbestände dann bis 2003 wieder auf 

107 abfielen (ZIEGLER 2005). Die Bedeutung der Weserstaustufe für die Singschwanbestände in 

NRW hat also zugenommen, während die Bedeutung des VSG UN stark abgenommen hat (vgl. 

auch SUDMANN 1998). 

 

Zwergschwan ( Cygnus bewickii) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

Nach MILDENBERGER (1982) wurde der Niederrhein erst in den 1950er Jahren zum regelmäßigen 

Rastgebiet des Zwergschwans. Für die 1960er und 1970er Jahre gibt er Rastbestände von 150-

300 Zwergschwänen für den Unteren Niederrhein im Bereich der Kreise Kleve und Wesel an. 

WINK et al. (2005) geben eine leichte Zunahme der Rasterfrequenz in den 1990er Jahren gegen-

über der Erfassung von 1983-86 an. Andererseits haben die Rastbestände im VSG UN laut 

SUDMANN (1998) von 100-300 Anfang der 1980er Jahre auf 50-200 Ind. in den 1990ern leicht 

abgenommen. In den letzten 10 Jahren ist der Rastbestand des Zwergschwans nahezu erlo-

schen: SUDMANN (2004) nennt für die Wasservogelzählung Zahlen von unter 5 Individuen (als 

Summe über den gesamten Winter) im VSG UN aus dem Zeitraum 1999/2000 bis 2003/04, allein 

im ersten Winter wurden in der Summe 23 Ind. festgestellt. Im Bereich des VSG UN wurden bei 

der Synchronzählung im Januar 2005 nur 2 Zwergschwäne gezählt (KLADNY, schr. Mitt., WAHL & 

DEGEN 2009). Während der Rastvogelzählungen der Biologischen Stationen wurden seit 2004/05 

zweimal Maximalzahlen von 5 Ind. in jeweils einem Gebiet erfasst. DOER et al (2009) schätzen 

den maximalen Zwergschwan-Rastbestand des Unteren Niederrheins für den Zeitraum 2000-

2005 auf 0-25 Individuen. NWO (2010a) ermittelte für den Zeitraum 2005-2009 einen Bestand von 

2-10 Individuen. 

 

Überregionale Bestandsentwicklung 

NRW wird nach SUDFELDT et al. (2000) seit Anfang der 1990er Jahre nur noch während der 

Zugzeiten und von versprengten Trupps als Rastgebiet genutzt. In den vorangegangenen Jahr-

zehnten fand zumindest am Niederrhein demgegenüber noch Überwinterung statt (MILDENBER-
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GER 1982). In den 1990er Jahren lag der mittlere Rastbestand bei 100 und das Maximum bei 250 

Ind., die wichtigsten Rastgebiete waren damals der Untere Niederrhein und die Weserstaustufe 

Schlüsselburg (SUDFELDT et al. 2000). Während für den Niederrhein entsprechende Rastzahlen 

nicht mehr erreicht werden, ist eine solch negative Entwicklung an der Weserstaustufe Schlüssel-

burg bis 2003 nicht festzustellen gewesen (ZIEGLER 2005). Bei der Synchronzählung im Januar 

2005 wurden in ganz NRW nur noch 6 Zwergschwäne gezählt (WAHL & DEGEN 2009). 

Deutschland hatte bis Ende der 1980er Jahre als Winterrastgebiet des Zwergschwans eine 

untergeordnete Rolle, etwa 4-5 % des nordwest-europäischen „Flyway“-Bestands rasteten hier im 

Mittwinter (SUDFELDT et al. 2000, SUDFELDT et al. 2003). Zu dieser Zeit überwinterte der größte 

Teil der Zwergschwäne in Nordwesteuropa, insbesondere den Niederlanden und England. Die 

wichtigsten Überwinterungsgebiete Deutschlands liegen im Nordwesten Niedersachsens, z. B. 

dem Emsland, im Westen Schleswig-Holsteins, an der Unterems und im mittleren Elbetal. In 

diesen Rastgebieten zeigt sich in den letzten Jahren ein Anstieg der Winterbestände (bis zu einer 

Verdreifachung), der vermutlich auf einer Verlagerung der Überwinterungsgebiete Richtung Osten 

zurückgeht (WAHL & DEGEN 2009). Im Januar 2005 wurde mit 3.390 Ind. in ganz Deutschland bei 

der Synchronzählung ein Anteil von 20 % am nordwesteuropäischen Rastbestand erfasst (WAHL 

& DEGEN 2009). Die höchsten Zwergschwan-Rastzahlen werden traditionell auf dem Heimzug im 

März erreicht, die Hauptrastgebiete liegen im Westen Schleswig-Holsteins, im Emsland sowie an 

der Elbe in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachen. In Deutschland rasteten im März 2005 

geschätzte 11.000 Zwergschwäne (WAHL & DEGEN 2009). Nach Zunahmen insbesondere in den 

1970er Jahren (SUDFELDT et al. 2000, SUDFELDT et al. 2003), nahm die biogeographische Popula-

tion Nordwesteuropas seit Mitte der 1990er Jahre um etwa ein Drittel ab (WAHL & DEGEN 2009). 

 

Lebensraum und Gefährdung 

MILDENBERGER (1982) nennt das Rasthabitat am Niederrhein vergleichbar mit dem des Sing-

schwans, allerdings zeigten Zwergschwäne mehr Neigung zum Fressen auf trockenen Flächen. 

Wie beim Singschwan hat auch der Zwergschwan einen Habitatwechsel hin zur Nutzung von 

Ackerflächen, insbesondere Raps, aber auch Wintergetreide und Maisstoppeln vollzogen (WAHL & 

DEGEN 2009). Wenn winterlich überstautes Grünland im Habitatangebot enthalten ist, wird dieses 

bevorzugt genutzt (WAHL & DEGEN 2009). Insofern verlieren die Rastgebiete am Niederrhein mit 

ausbleibenden Hochwassersituationen und Überschwemmungen zunehmend an Habitatqualität. 

Die erhebliche Zunahme verschiedener Störungen durch Naherholung, Freizeitaktivitäten, Luft-

verkehr u. v. m., dürften für den Zwergschwan eine entscheidende Rückgangsursache sein. 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Der Niederrhein hatte bis in die 1990er Jahre eine große Bedeutung für rastende Zwergschwäne, 

er war neben der Weserstaustufe Schlüsselburg der landesweit wichtigste Rastplatz (SUDFELDT et 

al. 2000, WINK et al. 2005). Diese Bedeutung hat das Gebiet mittlerweile vollständig verloren, es 

rasten nur noch einzelne Familienverbände bei besonderen Witterungsbedingungen. Dieser 

Bedeutungsverlust ist nicht mit der allgemeinen Abnahme der Rastbestände um ein Drittel seit 
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Mitte der 1990er Jahre zu erklären (vgl. WAHL & DEGEN 2009), da die Rastbestandsabnahmen am 

Unteren Niederrhein viel größer ausgefallen sind. 

Goldregenpfeifer ( Pluvialis apricaria) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

MILDENBERGER (1982) benennt den Unteren Niederrhein in den Kreisen Kleve und Wesel als 

wichtigstes Goldregenpfeifer-Rastgebiet im Rheinland, das verstärkt auf dem Heimzug (Durch-

zugsmaximum erste Aprildekade) und dem Wegzug (Maximum im Okt./Nov.) und in geringerem 

Maße auch zur Überwinterung genutzt wird. Die Truppgrößen lagen regelmäßig bei 50 bis 300 

Vögeln, Extremwerte bei 3.000 Ind. in einem Trupp (MILDENBERGER 1982). Die wichtigsten Gebie-

te waren schon in den 1970er Jahren die Hetter, der Bienener Altrhein und die Düffel. Allein für 

Düffel und Salmorth geben VAN DEN BERGH et al. (1986) bis in die 1970er Jahre Durchzugsbe-

stände von 500 bis 1.000 Ind. und Winterrastzahlen von 50 bis 100 Ind. an. SUDMANN (1998) gibt 

für 1979-83 Rastbestände von 8.000-10.000 Goldregenpfeifern im VSG UN. Diese waren bis 

1994-98 auf 300-1.200 Ind. deutlich zurückgegangen (SUDMANN 1998). Bei WINK et al. (2005) 

finden sich ebenfalls die Schwerpunktvorkommen von der Düffel bis zur Hetter, aus den Raster-

karten ergibt sich ein grob geschätzter Winterbestand von 45 bis 430 Ind. in den 1990er Jahren.  

Solche Rastbestände werden mittlerweile vermutlich nicht einmal mehr zu den Zugzeiten, ge-

schweige denn im Winter erreicht. Im zentralen Teil der Düffel nördlich der Ortslage Kleyen wurde 

im Zuge der monatlichen Rastvogelzählungen von 1997 bis 2004 nur im November 2004 ein 

Einzelvogel festgestellt (NABU-NATURSCHUTZSTATION 2005). Auch in der Hetter rasten seit den 

2000er Jahren nur noch in einzelnen Jahren kleine Trupps, während noch in den 1990er Jahren 

Trupps von maximal 600 Ind. festgestellt wurden NABU-NATURSCHUTZSTATION 2007b). Bei den 

europaweiten Goldregenpfeiferzählungen im Oktober 2003 und 2008 wurde am gesamten Unte-

ren Niederrhein kein einziger Goldregenpfeifer erfasst; dieses kann jedoch durch die frühen 

Zähltermine z. T. methodisch bedingt sein (HÖTKER 2004, WAHL 2009). Für den Zeitraum 2000-

2005 wird der Maximal-Rastbestand (November-März) auf 0-25 Goldregenpfeifer am gesamten 

Niederrhein geschätzt (DOER et al 2009). In den letzten Jahren haben sich die Bislicher Insel 

(max. 80) und die Hetter (max. 37 Individuen) als die bedeutendsten Rastplätze gezeigt. 

 

Lebensraum und Gefährdung 

Am Niederrhein rasten Goldregenpfeifer bevorzugt im Grünland, sie können aber auch zusammen 

mit Kiebitzen auf Äckern beobachtet werden (MILDENBERGER 1982, SUDMANN 1998). Bei der 

deutschlandweiten Erfassung wurde über die Hälfte der Goldregenpfeifer auf Äckern erfasst, 

allein in Niedersachsen überwog der Grünlandanteil (HÖTKER 2004). Die Abnahme der Rastbe-

stände von Kiebitzen und Goldregenpfeifern im Grünland des Niederrheins verläuft auffällig 

parallel. Daraus könnte abgeleitet werden, dass mit zunehmender Nutzungsintensivierung das 

Nahrungsangebot an epigäisch lebenden Evertebraten im Verlauf der letzten Jahrzehnte deutlich 

abgenommen hat. Außerdem zeigen Goldregenpfeifer eine Präferenz für feuchtes bis nasses 

Grünland, auch wenn sie nicht auf einen bestimmten Feuchtegrad angewiesen sind. Zur genauen 



 
3    Bestandsentwicklung, Ziele und Maßnahmen für die wertbestimmenden Vogelarten  

 

74 LANUV NRW 2011 

Analyse der Gefährdungsfaktoren und Rückgangsursachen von landgebunden rastenden Zugvo-

gelarten besteht bisher noch ein großes Wissensdefizit bzgl. der Rasthabitatansprüche. 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Der Niederrhein hatte bis in die 1980er Jahre eine große Bedeutung als Durchzugsgebiet für den 

Goldregenpfeifer (MILDENBERGER 1982). Heute rasten hier nur noch kleinere Trupps von Goldre-

genpfeifern (SUDMANN 1998). Die nach wie vor vorhandenen großen Grünlandlandschaften des 

Niederrheins bieten bei entsprechender Gestaltung und Bewirtschaftung nach wie vor das Poten-

zial für ein bedeutendes binnenländisches Rastgebiet des Goldregenpfeifers. 

 

Kampfläufer ( Philomachus pugnax) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

MILDENBERGER (1982) bezeichnet den Kampfläufer als eine der häufigsten durchziehenden 

Limikolenarten am Niederrhein. SUDMANN (1998) schätzt den Durchzugsbestand im Zeitraum 

1979-83 auf 400-800 regelmäßig im Durchzugsmaximum gleichzeitig anwesende Kampfläufer, 

die Hauptdurchzugszeiten waren mit März bis April und Juli bis Oktober relativ lang ausgedehnt. 

Schwerpunktvorkommen lagen im Bereich von schlammigen Gewässerufern, z. B. in der Emmeri-

cher Ward oder am Bienener Altrhein. Darüber hinaus gab es zu dieser Zeit auch noch regelmä-

ßig überwinternde Kampfläufer, die zusammen mit Kiebitzen und Goldregenpfeifern im Grünland 

rasteten. Diese Durchzugs-Rastbestände aus der Zeit der VSG UN-Ausweisung waren bis in die 

1990er Jahre auf geschätzte 50-150 Kampfläufer zurückgegangen (SUDMANN 1998). Laut WINK et 

al. (2005) gibt es seit den 1990er Jahren keine regelmäßigen Überwinterungen am Unteren 

Niederrhein mehr. Auch die Rastbestände dürften in den letzten zehn Jahren weiter zurückge-

gangen sein, die letzte Schätzung (bezogen auf den Zeitraum 2000-2005) geht von Maximalbe-

ständen von 10-30 Kampfläufern im Bereich des VSG UN aus (DOER et al. 2009). Das komplette 

Fehlen des Kampfläufers im Rahmen der Rastvogelzählungen ist auf die Beschränkung der 

Zählungen auf das Winterhalbjahr zurückzuführen. 

 

Lebensraum und Gefährdung 

Zur Durchzugszeit rasten Kampfläufer vorwiegend an Gewässerufern mit seichten Wasserstän-

den und Schlammbänken, die es am Niederrhein insbesondere an den Altrheinarmen gibt (MIL-

DENBERGER 1982, SUDMANN 1998). Demgegenüber überwinterten Kampfläufer – mit Kiebitzen 

und Goldregenpfeifern vergesellschaftet – im (feuchten) Grünland (MILDENBERGER 1982). Die 

Rückgänge in den Rastzahlen des Kampfläufers haben zum einen überregionale Ursachen in 

einem Rückgang des Brutbestands der gesamten Flyway-Population (vgl. BIRDLIFE INTERNATIO-

NAL 2004a, SUDFELDT 1997). Auf der anderen Seite werden aber auch Verschlechterungen der 

regionalen Rastbedingungen zum Teil verantwortlich sein. So sinken die Wasserstände in den 

typischen Durchzugs-Rasthabitaten im Rheinvorland mit sinkenden Rheinwasserständen kontinu-
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ierlich. Auch das noch in den 1970er und 80er Jahren zur Überwinterung genutzte Grünland in 

der Rheinniederung scheint heute keine ausreichende Habitatqualität mehr zu bieten. 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Vor etwa 30 Jahren hatte der Niederrhein innerhalb des Rheinlandes und eingeschränkt auch 

landesweit eine wichtige Bedeutung für rastende Kampfläufer zu den Durchzugszeiten (MILDEN-

BERGER 1982, SUDMANN 1998). Ob die landesweite Bedeutung heute noch in dem Maße existiert, 

lässt sich nach den starken Rückgängen in den Rastzahlen nicht mehr mit Sicherheit sagen. 

 

Entwicklungsperspektiven und Maßnahmen für die Gild e Acker- und Grünlandvö-
gel (Rastvögel)  

Zu den wertbestimmenden Vogelarten, die auf Ackerstandorten und Grünland rasten bzw. 

teilweise überwintern, zählen Sing- und Zwergschwan, Goldregenpfeifer und Kampfläufer. 

Auch Kiebitz und Großer Brachvogel können dieser Gilde zugeordnet werden. Insgesamt 

nehmen die Rastbestände der vorgenannten Arten seit den 1980er Jahren deutlich ab. Nur 

der Große Brachvogel hat in den letzten Jahren zunehmende Rast- und Winterbestände im 

VSG UN mit einem maximalen Rastbestand von 1.100 bis 2.000 Individuen aufgebaut.  

Die Gründe für den deutlichen Rückgang der übrigen Arten sind nur teilweise bekannt. Als 

Ursachen werden beispielweise angenommen: Rückgang der Populationen in Europa 

(Kampfläufer), Verlagerung der Zugwege (Goldregenpfeifer), Verlagerung der Winterquartie-

re (Sing- und Zwergschwan) sowie Verschlechterung des Nahrungsangebotes auf Acker- 

und Grünlandstandorten (Kiebitz, Goldregenpfeifer).           

Um jedoch die Rastbestände der Vogelarten dieser Gilde zu stabilisieren und zu fördern, 

sind unterstützende Maßnahmen insbesondere auf Grünlandstandorten notwendig: Erhö-

hung des Beweidungsanteils, Erhöhung der Bodenfeuchte und Vermehrung von Flächen mit 

grünlandvogelgerechter Bewirtschaftung sowie deutliche Reduzierung von Störungsfaktoren 

(siehe Kap. 3.2, Brutvögel).  

Zielsetzung 

Erhöhung und Förderung der Rast- und Winterpopulation von Sing- und Zwergschwan 

sowie der Rastpopulationen von Kampfläufer und Goldregenpfeifer. Alle Arten der Gilde 

Acker- und Grünlandvögel (Rastvögel) wurden mit dem Erhaltungszustand C bewertet. Über 

geeignete Maßnahmen (Habitatverbesserung, Reduzierung von Störungen) ist der Erhal-

tungszustand dieser Arten von C nach B zu bringen. 
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3.3.2 Gilde Wasservögel (Rastvögel) 

Schnatterente ( Anas strepera) 

Bestandsentwicklung im VSG UN  

Die Schnatterente gilt seit den 1970er Jahren im Rheinland als regelmäßiger Rastvogel, der bis 

Ende der 1980er Jahre nur in geringer Anzahl anzutreffen war. Teilweise verweilten die Individuen 

bis zum Frost, konnten danach jedoch nur noch in geringer Anzahl auf eisfreien Gewässern 

beobachtet werden (MILDENBERGER 1982). MOOIJ (1996) gibt für die Art in den 1970er Jahren 15 

Individuen, in den 1980er 30 Individuen und für die 1990er 40 Individuen als Rastbestand an. 

Sowohl MILDENBERGER (1982) als auch WINK et al. (2005) weisen auf den November als Durch-

zugshöhepunkt hin. Seit 1979 gilt die Schnatterente als Brutvogel im Rheinland (MILDENBERGER 

1982, WINK 1987).  

SUDMANN (1998) nannte für den Zeitraum 1979-83 einen Rastbestand von 20 bis maximal 40 

Individuen am Unteren Niederrhein. Anfang der 1990er Jahre erfuhr die Art dann eine sprunghafte 

Bestandszunahme ihrer mitteleuropäischen Brutpopulation, die sich auch auf den im VSG UN 

durchziehenden und überwinternden Bestand (50 bis 200 Individuen) auswirkte (SUDMANN 1998, 

WINK et al. 2005). Auch SUDFELDt et al. (2000) bestätigten für den Unteren Niederrhein einen 

Rastbestand von maximal 200 Individuen.  

Die positive Bestandsentwicklung der Schnatterente setzte sich in den Jahren 2000 bis 2005 

weiter fort, DOER et al. (2009) und SUDMANN (2004) nannten für die Art einen deutlich positiven 

Entwicklungstrend und schätzten den Rastbestand im VSG UN auf 400 bis 550 Individuen. Das 

vorläufige Maximum wurde im Winter 2007/08 mit rund 1.400 Individuen errreicht (NWO 2010a). 

Laut SUDMANN (2004) besaß die Walsumer Rheinaue als Überwinterungsgebiet im Zeitraum 

1999/00 bis 2003/04 mit mehr als ein Drittel der Rastbestände die größte Bedeutung für die 

Schnatterente im VSG UN, derzeit rastet dort ein Viertel der Bestände (NWO 2010a). Überdurch-

schnittlich hohe Bestände wiesen zudem auch die Gebiete Bislicher Insel und Bienener Altrhein 

auf. 

 

Lebensraum und Gefährdung 

Die Schnatterente ernährt sich hauptsächlich von Wasserpflanzen, wobei auch Insekten und 

Mollusken aufgenommen werden (SUDMANN 1998). Die Winterquartiere der nordwesteuropäi-

schen Population reichen von Nordwesteuropa bis zum Mittelmeer und dem Schwarzen Meer 

(SUDFELDT et al. 2000, WAHL & SUDFELDT 2005). Im Rheinland überwintert die Schnatterente laut 

WINK et al. (2005) besonders am Rhein und seinen Nebengewässern, wie Altrheinarmen oder 

überfluteten Rheinauen. Zur Nahrungsaufnahme werden dort bevorzugt seichte, im Uferbereich 

mäßig bewachsene Gewässer sowie Flachwasserbereiche in überflutetem Grünland aufgesucht 

(MILDENBERGER 1982). 

Zu den möglichen Gefährdungsursachen zählen z. B. Störungen durch den Menschen bei der 

Nahrungsaufnahme, für die die Schnatterente viel Zeit benötigt, sowie direkte und indirekte 

Auswirkungen der Jagd (Verwechslungsgefahr mit der Stockente) (BAUER & BERTHOLD 1997). 
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Bedeutung des VSG UN für die Art 

MILDENBERGER (1982) nannte die Altrheine und Baggerseen in den Kreisen Kleve und Wesel als 

die wichtigsten Rastplätze im Rheinland. Aktuell rasten jährlich mehr als 1 % des Flyway-

Bestandes im VSG UN, das damit als Rastgebiet für die Schnatterente von internationaler Bedeu-

tung ist (NWO 2010a).  

 

Löffelente ( Anas clypeata) 

Bestandsentwicklung im VSG UN  

Außerhalb der Brutzeit wird die Art am Unteren Niederrhein als regelmäßiger und häufiger Rast-

vogel beobachtet. Der Rastbestand im VSG UN wurde in den 1970er Jahren auf 250 Individuen, 

in den 1980er auf 500 Individuen und für die 1990er Jahre auf 300 Individuen geschätzt (MOOIJ 

1996). Dies deckt sich mit den Angaben von SUDMANN (1998), der für den Unteren Niederrhein 

Anfang der 1980er Jahre einen Rastbestand der Löffelente von 300 bis maximal 600 Tieren 

angab. In den 1990er Jahren erhöhte sich der Rastbestand auf 400 bis 800 Individuen und erfüllte 

somit regelmäßig das 1%-Kriterium (400 Individuen) (SUDMANN 1998). Laut DOER et al. (2009) 

liegen die Zugmaxima der Löffelenten in den Monaten Oktober und November und wiesen Anfang 

der 2000er mit 500 bis 900 Individuen einen stabilen Rastbestand auf. In den Jahren 2005 bis 

2009 stiegen die Rastbestände kontinuierlich auf zuletzt 1.400 Individuen an (NWO 2010a). Die 

höchsten Rastbestände fanden sich am Bienener Altrhein ein, an dem durchschnittlich fast ein 

Drittel des gesamten Rastbestandes beobachtet wurde, weitere bedeutsame Gebiete sind die 

Bislicher Insel und die Walsumer Rheinaue (NWO 2010a).   

 

Lebensraum und Gefährdung 

Die Brutgebiete der in Nordwesteuropa überwinternden Löffelenten reichen von Mitteleuropa bis 

ins Baltikum und nach Nordwest-Russland (WAHL & SUDFELDT 2005). Während der Zugzeit sucht 

die Art bevorzugt die flacheren Altrheinarme und Hochflutrinnen mit vielen Wasserpflanzen und 

hohem Planktongehalt auf (Sudmann 1998). Im Gegensatz zu WINK et al. (2005) und MILDEN-

BERGER (1982), die als Rast- und Nahrungsplätze vor allem Altrheine, Abgrabungen und ruhige 

Rheinbuchten nennen, weist SUDMANN (1998) darauf hin, das Kiesgruben nur selten aufgesucht 

werden.  

Die Art wird durch den Verlust von Feuchtgebieten und jagdliche Verfolgung gefährdet (BAUER & 

BERTHOLD 1997).  

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Während des Herbstzuges überschreiten jedoch die Bestandszahlen des VSG UN (700 bis 

maximal 1.400 Individuen) und in den Rieselfeldern Münster (400 bis maximal 700 Individuen) 

regelmäßig das internationale 1%-Kriterium. Die große internationale Bedeutung wird an der 

Zunahme der Rastbestände deutlich, die gegenwärtig 2,5 % des Flyway-Bestands erreichen. 
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Während die nordestlich-europäische Population konstant bleibt, steigen die Rastbestände im 

VSG UN kontinuierlich an. 

 

Tafelente ( Aythya ferina)  

Bestandsentwicklung im VSG UN  

In den 1960er und 1970er Jahren wurde eine starke Rastbestandszunahme festgestellt, die laut 

MILDENBERGER (1982) vermutlich in engem Zusammenhang mit dem Vorhandensein von Bagger-

seen und Einwanderung der Dreikantmuschel stand. In den 1970er Jahren waurden am gesam-

ten Rheinverlauf die höchsten Tafelenten-Rastbestände festgestellt. Durchschnittlich wurden im 

Rheinland zum Mittwinter ca. 5.000 bis 7.000 Tafelenten gezählt, der Winterbestand betrug in den 

1970er Jahren maximal 15.000 Individuen (MILDENBERGER 1982). Im Gegensatz zu NRW und 

den Niederlanden, wo die Hauptrastbestände meist im November und Januar ermittelt werden, 

liegt das Wintermaximum am Unteren Niederrhein im Januar/Februar (MILDENBERGER 1982, WINK 

et al. 2005, DOER et al. 2009). Für den Zeitraum 1979 bis 1983 schätzte SUDMANN (1998) den 

Rastbestand am Unteren Niederrhein auf 3.500 bis maximal 5.000 Individuen. Somit wurde das 

RAMSAR-Kriterium in diesem Zeitraum immer erfüllt. Durch die Verringerung des Rastbestands in 

den 1990er Jahren auf 1.000 bis 2.500 Exemplare verlor das VSG UN für die Tafelente den 

Status als international bedeutsames Rastgebiet (SUDMANN 1998, DOER et al. 2009). Im Zeitraum 

2000-2005 ging der Rastbestand weiter zurück und erreichte nur noch 800 bis 1.500 Individuen 

(NWO 2010a). 

Seit dem Winter 1999 / 2000 liegen die Rastbestände in den meisten Jahren zwischen 800 und 

1.5000 Individuen. Lediglich in den Wintern 2002/03 und 2003/04 wurden 2.500 Individuen er-

reicht (NWO 2010a). Mit einem Maximum von 501 Individuen (Wintersaison 2004/05) und auch 

vergleichsweise hohen Rastbeständen in den übrigen Jahren, stellt der Auesee im Kreis Wesel 

vermutlich das wichtigste Rastgebiet im VSG UN dar. SUDMANN (2004) beobachtete, dass sich 

die Tafelenten im VSG UN auf viele Teilflächen verteilten und keine starken Konzentrationen 

aufwiesen. 

 

Lebensraum und Gefährdung 

Die Tafelente hat ihr Verbreitungsgebiet in den letzten Jahrzehnten stark ausgeweitet, es reicht 

von Zentral-Skandinavien und Estland bis nach Spanien. Die Mehrheit der aus Russland, dem 

Baltikum und Skandinavien stammenden Brutvögel überwintert in Großbritannien und den Nieder-

landen, in milden Wintern verbleibt ein Großteil auch auf der Ostsee (SUDFELDT et al. 2000). 

Bevorzugte Rast- und Überwinterungsgebiete sind Baggerseen, insbesondere wenn sie noch in 

Verbindung zum Strom stehen, und andere stehende Gewässer sowie Stromabschnitte mit 

ruhigen Buchten und Flussbereiche zwischen den Buhnen (MILDENBERGER 1982, WINK et al. 

2005). Zur Nahrungssuche werden Gewässer mit ausgedehnten Beständen submerser und 

emerser Vegetation aufgesucht, in denen die Tafelente nach Muscheln, Würmern und Insekten-

larven taucht (MILDENBERGER 1982, SUDMANN 1998).  



 
  Maßnahmenkonzept für das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ 

 

LANUV NRW 2011 79 

Die Art wird durch den Verlust oder die Entwertung von Still- und Fließgewässern mit störungsar-

men Verlandungszonen sowie von Überflutungsflächen in den Flussniederungen gefährdet.  

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Mit Bestandsmaxima von jeweils 2.500 Individuen in den Wintersaisons 2002/03 und 2003/04 

zählt das VSG UN zu den bundesweit bedeutenden Rastplätzen der Tafelente. Zusätzlich ist der 

Untere Niederrhein, zum Beispiel in Kältewintern, als Ausweichgebiet für weiter östlich überwin-

ternde Rastbestände von großer Bedeutung (SUDMANN 2004).  

 

Zwergsäger ( Mergus albellus) 

Bestandsentwicklung im VSG UN  

In den Wintermonaten 1955 bis 1967/68 wurden alljährlich 700 bis 800 Zwergsäger im Rheinland 

gezählt, die sich größtenteils am Unteren Niederrhein aufhielten (MILDENBERGER 1982). Seit Ende 

der sechziger Jahre setzte im Rheinland ein steter Bestandsrückgang ein, der bis heute andauert. 

So schätzte SUDMANN (1998) den Rastbestand im VSG UN für den Zeitraum 1979 bis 1983 auf 

150 bis maximal 300 Individuen, der das damalige RAMSAR-Kriterium von 250 Individuen erfüllte. 

In den 1990er Jahren sank der Rastbestand weiter auf 100 bis maximal 250 Tiere, so dass das 

1%-Kriterium nur noch in kalten Wintern erfüllt wurde (SUDMANN 1998, WINK et al. 2005).   

In den darauf folgenden Wintern 1999/2000 bis 2003/04 schwankten die Rastbestände des 

Zwergsägers im VSG UN beträchtlich. SUDMANN (2004) beobachtete in den Saisons 1999/2000 

bis 2001/02 nur 40 bis 70 Individuen, konnte aber in der Saison 2002/03 eine Überschreitung des 

Schwellenwerts für die bundesweite Bedeutung (150 Individuen) feststellen. Im Winter 2003/04 

wurde dieser Wert ebenfalls nur knapp unterschritten (SUDMANN 2004). Im Zeitraum 2005 bis 

2009 schwankten die Bestände zwischen 60 und 250 Individuen (NWO 2010a). Das seit 2002/03 

auf 400 Individuen erhöhte 1 %-Kriterium wurde hingegen nicht mehr erfüllt.  

Laut SUDMANN (2004) treten die Zwergsäger in Westeuropa und damit auch am Unteren Nieder-

rhein nur dann in größeren Anzahlen auf, wenn das Oderhaff als bedeutendstes Überwinterungs-

gebiet zugefroren ist. Die Zugmaxima liegen meist in den Monaten Januar und Februar (SUDMANN 

2004, DOER et al. 2009). Der Rastbestand des Zwergsäger konzentriert sich auf die Gewässer 

zwischen Wesel und Rees, wobei regelmäßig etwa ein Viertel des Rastbestandes im Gebiet 

Bislicher Insel überwintert. Weitere wichtige Teilflächen sind die Walsumer Aue, der Auesee und 

der Bienener Altrhein (NWO 2010a). Aktuell gilt die Art im VSG UN auf allen größeren Gewässern 

als regelmäßiger, aber sehr seltener Rastvogel, für den mit einem Maximum von 93 Individuen 

(2005/06) das NSG Bislicher Insel vermutlich landesweit sein wichtigstes Rastgebiet darstellt.  

In Deutschland überwinterten Ende der 1990er Jahre rund 50% des zu dieser Zeit geschätzten 

Bestandes der europäischen Winterpopulation (SUDFELDT et al. 2003). Insbesondere in kalten 

Wintern, wenn die Ostseegebiete - in denen knapp 70% der nordwesteuropäischen Population 

überwintert - zufrieren, setzt ein ausgeprägtes Kältefluchtverhalten nach Westen ein (SUDFELDT et 

al. 2000). Dann können auch an binnenländischen Gewässern in NRW hohe Bestandszahlen von 
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500 bis 600 Individuen erreicht werden, statt der in Normalwintern meist nur üblichen 200 Indivi-

duen (SUDFELDT et al. 2000).  

 

Lebensraum und Gefährdung 

Das Brutgebiet des Zwergsägers erstreckt sich von Skandinavien bis hin zum Pazifik (SUDFELDT 

et al. 2000, SUDMANN 2004). Die wichtigsten Überwinterungsgebiete stellen das Kaspische Meer, 

das Schwarze Meer und die Ostsee dar, daneben existieren weitere Rastgebiete von internationa-

ler Bedeutung in Westeuropa, die insbesondere in kalten Wintern aufgesucht werden (SUDFELDT 

et al. 2000, SUDFELDT et al. 2003).  

Laut SUDMANN (1998) ist diese Fisch jagende Art am häufigsten auf dem Rhein anzutreffen, rastet 

jedoch auch auf Altrheinen und Abgrabungsgewässern. MILDENBERGER (1982) nennt zusätzlich 

schlammige Flachwasserzonen von Baggerseen, die bei Mittelwasser mit dem Strom in Verbin-

dung stehen sowie ruhige Wasserflächen zwischen den Buhnen des Rheins als bevorzugtes 

Biotop des Zwergsägers. 

Zu den Gefährdungsursachen zählen z. B. Störungen durch den Menschen, der Verlust oder die 

Entwertung von Still- und Fließgewässern mit Flachwasserzonen sowie Verschlechterung der 

Nahrungsverfügbarkeit.  

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Bis Ende der 1980er Jahre stellte das VSG UN ein bedeutendes Winterquartier für den Zwergsä-

ger dar, das regelmäßig das RAMSAR-Kriterium erfüllte (MILDENBERGER 1982, SUDMANN 1998). 

Infolge der Abnahme der Rastbestände hat der Untere Niederrhein seitdem an Bedeutung für die 

Art verloren, ist aber noch immer sowohl von landesweiter als auch in kälteren Wintern von 

bundesweiter Bedeutung. Außerdem weist das Gebiet eine wichtige Funktion als Ausweichgebiet 

für weiter östlich überwinternde Rastbestände auf. 

 

Entwicklungsperspektiven und Maßnahmen für die Gild e Wasservögel (Rastvö-
gel)  

Zu der Gilde der rastenden Wasservögel (Durchzügler, Wintergäste) im VSG UN zählen die 

wertbestimmenden Arten Schnatterente, Löffelente, Tafelente und Zwergsäger. Auch Arten 

wie Pfeifente, Krickente, Spießente, Reiherente, Schellente, Gänsesäger, Kormoran, Knä-

kente, Silberreiher, Sturm- und Lachmöwe als Rastvögel der Altarme, Abgrabungen und des 

Rheins können zu dieser Gilde gezählt werden. Die für das VSG UN wertbestimmenden 

Wasservogelarten weisen langfristig unterschiedliche Trends auf. Zunehmende Rastbe-

stände weisen Schnatterente und Löffelente auf, Abnahmen sind bei den Arten Tafelente 

und Zwergsäger zu verzeichnen. Auch die Arten Pfeifente, Krickente, Reiherente und 

Schellente weisen positive Rastbestände auf. Dagegen sind bei Stockente und Spießente 

abnehmende Bestände zu beobachten. Der Überwinterungsbestand des Gänsesägers 
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schwankt je nach Winterhärte und Winterflucht erheblich. Die Hauptgründe für die Trends 

der Wasservogelarten sind vielschichtig: einerseits Zunahme und Arealausdehnung des 

Brutbestandes, Zunahme störungsfreier Abgrabungsgewässer im  Winter und verbessertes 

Nahrungsangebot in den Abgrabungsgewässern; andererseits  Verlagerung der Winterquar-

tiere in Abhängigkeit der Winterhärte, Störungen durch Jagd und Freizeitnutzungen.      

Um jedoch die Rastbestände der Wasservögel zu stabilisieren und zu fördern, sind zusätzli-

che Maßnahmen notwendig: Es ist ein Gebietsmanagement im VSG UN erforderlich, in dem 

vor allem Regelungen zur Einrichtung von Ruhezonen, zur Jagd und Angelfischerei, zum 

Freizeitverhalten und zur Besucherlenkung vereinbart werden.     

Zielsetzung 

Stabilisierung und Förderung der Rastbestände von Schnatterente, Löffelente, Tafelente 

und Zwergsäger. Die günstigen Erhaltungszustände B der wertbestimmenden Arten im VSG 

UN  sind mindestens zu erhalten und ggf. in Erhaltungszustand A zu verbessern, der für den 

Zwergsäger erreicht ist. 

 

 

3.3.3 Gilde Ufervögel (Rastvögel) 

Bruchwasserläufer ( Tringa glareola) 

Bestandsentwicklung im VSG UN 

In den 1970er Jahren war der Bruchwasserläufer im gesamten Rheinland auf Schlammflächen 

von Kläranlagen, Altrheinen und Talsperren zu finden. Er wurde ähnlich häufig beobachtet wie der 

Waldwasserläufer. Der Durchzug konzentrierte sich auf Juni/Juli bis September und April bis Mai. 

Übersommerer wurden gelegentlich beobachtet (MILDENBERGER 1982). Auch für die 1990er Jahre 

bezeichnete SUDMANN (1998) die Art als regelmäßigen Durchzügler mit Rastbeständen bis zu 50 

bis 100 Tieren, was jedoch weit unter der Schätzung für den Waldwasserläufer liegt. Nur in 

wenigen Gebieten (z. B. Flutmulde Bislicher Insel) ist er regelmäßig anzutreffen. Aktuell werden 

die Bestände aber nur noch auf 20 bis 50 Individuen geschätzt (Tab. 8). Somit hat die Art im 

Laufe der vergangenen Jahrzehnte am Unteren Niederrhein deutlich abgenommen, vermutlich 

auch noch seit den 1990er Jahren. 

 

Lebensraum und Gefährdung 

Das Brutgebiet des Bruchwasserläufers erstreckt sich von Skandinavien über das Baltikum bis 

nach Russland in Taiga und Tundra. Die Art zieht in breiter Front quer durch Europa und überwin-

tert in Mittel- bis Südafrika. In Europa gibt es kaum nennenswerte Konzentrationen (DELANY et al. 

2009). 
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Die bevorzugten Nahrungsflächen am Unteren Niederrhein sind schlammige aber auch vegetati-

onsbestandene Uferzonen oder Flachwasserbereiche an Gewässern jeder Größenordnung. Auch 

kleine Tümpel im Acker wie z. B. im Bergsenkungsbereich im Binsheimer Feld gehören hierzu. 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

In seiner Gesamtheit erreicht der Untere Niederrhein ähnliche Rastmaxima wie die Rieselfelder in 

Münster, wo in den 2000er Jahren Maxima von 40 bis 150 festgestellt wurden (SCHIELZETH et al. 

2001, www.rieselfelder-muenster.de), jedoch das VSG UN nur 20 bis 50 Individuen. Es gibt viele 

weitere Rastgebiete in NRW, wo jedoch nur weit geringere Anzahlen erreicht werden, wie z. B. 

die Rieselfelder Windel mit maximal 3 bis 23 Tieren (SCHLEEF et al. 1999). 

 

Dunkler Wasserläufer ( Tringa erythropus)  

Bestandsentwicklung im VSG UN 

MILDENBERGER (1982) bezeichnete den Dunklen Wasserläufer als einen regelmäßigen Durch-

zügler im Rheinland mit Schwerpunkt auf den Altwässern am Unteren Niederrhein. Der Schwer-

punkt lag im Herbstzug im August und September, im Frühjahr rasteten weit weniger Vögel, dann 

im April und Mai. Auch SUDMANN (1998) bezeichnete die Art als regelmäßigen Durchzügler mit 

Maximalbeständen von 20 bis 50 Tieren. 

Aktuell ist der Dunkle Wasserläufer als seltener, aber regelmäßiger jedoch weiter abnehmender 

Durchzügler anzusehen. Einzeltiere oder kleine Trupps rasten an flachen Gewässerufern. In NRW 

ziehen im Vergleich dazu nur geringe Anzahlen durch, deren Rastplätze konzentrieren sich auf 

das Münsterland und den Niederrhein.  

 

Lebensraum und Gefährdung 

Dunkle Wasserläufer brüten im Norden von Skandinavien und Russland in der Tundra und lich-

tem borealen Nadelwald. Sie überwintern von Nordwest-Europa bis Afrika, dort v. a. in der Sahel-

zone. Der Zug erfolgt hauptsächlich entlang der europäischen Küste aber auch durch das Binnen-

land (DELANY et a. 2009). 

Als Rast und Nahrungsplatz nennt MILDENBERGER (1982) insbesondere Verlandungszonen von 

Altrheinen, aber auch von Seen und Flüssen. Aktuell kann diese Beobachtung bestätigt werden, 

es werden flache Uferzonen und seichte Gewässerbereiche aufgesucht. Da diese durch Regulie-

rung, Austrocknung vieler Gewässer und Ausbleiben von Überschwemmungen in großen Teilen 

der Rheinvorländer immer seltener werden, nehmen auch geeignete Rasthabitate stetig ab.  

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Generell rasten im Binnenland (BIJLSMA et al. 2001) und somit in NRW nur wenige Dunkle Was-

serläufer. Innerhalb von NRW stellt der Untere Niederrhein aber neben den Rieselfeldern in 
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Münster, wo Maxima von 12 bis 32 ermittelt wurden (SCHIELZETH et al. 2001, www.rieselfelder-

muenster.de), das bedeutendste Rastgebiet dar. 

 

Grünschenkel ( Tringa nebularia)  

Bestandsentwicklung im VSG UN 

In den 1970er Jahren galt der Grünschenkel in Rheinland als regelmäßiger und zahlreich auftre-

tender Rastvogel mit Schwerpunkt am Unteren Niederrhein (MILDENBERGER 1982). Die meisten 

Beobachtungen bezogen sich auf den Herbstzug von Juli bis September, aber auch aus dem 

Frühjahrszug im April und Mai lagen viele Nachweise vor. Auch im Sommer waren einzelne Tiere 

zu beobachten, bei denen es sich sowohl um Übersommerer als auch um sehr späte bzw. frühe 

Durchzügler gehandelt haben kann. Aufgrund der Zugzeiten außerhalb der üblichen Rastvogel-

Erfassungsperiode liegen wenig systematische Beobachtungen vor. SUDMANN (1998) schätzte 

den maximalen Rastbestand am Unteren Niederrhein für die 1990er Jahre auf 80 bis 150 Indivi-

duen, für 2005-2009 jedoch deutlich weniger Individuen (Sudmann schriftl. Mitt.). 

Aktuell liegen aufgrund der sommerlichen Rastzeit weiterhin nur sehr lückenhafte Daten vor. Die 

Art wird in mehreren Gebieten regelmäßig beobachtet, sowohl im Frühjahr als auch im Herbst, 

wie z. B. in der Emmericher Ward, dem Rheinvorland bei Wallach oder der Rheinaue Walsum. In 

einigen Bereichen wurden deutliche Rückgänge beobachtet, die aber ohne weitere Untersuchung 

keine Interpretation zulassen. 

 

Lebensraum und Gefährdung 

Grünschenkel brüten in Schottland, Skandinavien und dem nördlichen Russland, wobei nur die 

schottischen und skandinavischen Vögel über Mittel- und Westeuropa ziehen. Die Brutgebiete 

liegen in Mooren und an Seen im borealen Nadelwald sowie nördlich im Bereich offener Birken-

wälder. Die Überwinterungsgebiete liegen hauptsächlich im mittleren und südlichen Afrika, wäh-

rend geringe Anzahlen auch an den westeuropäischen Küsten überwintern. Der Zug erfolgt 

hauptsächlich entlang der europäischen Küsten, wo die wichtigsten Rastplätze liegen, aber auch 

durch das Binnenland (DELANY 2009). 

Als Lebensraum gibt MILDENBERGER (1982) schlammige Ufer und Verlandungszonen von Flüssen 

und Seen sowie Pfützen und Kläranlagen an. Auch die aktuellen Beobachtungen konzentrieren 

sich auf schlammige Gewässerufer. Bezüglich dieser Uferbereiche gilt das beim Dunklen Wasser-

läufer gesagte. 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

Grünschenkel rasten generell nur in geringen Anzahlen im Binnenland (BIJLSMA et al. 2001) und 

entsprechend in NRW. Innerhalb von NRW stellt der Untere Niederrhein aber neben den Riesel-

feldern in Münster, wo jährliche Maxima von 30 bis 80 Tieren erfasst wurden (SCHIELZETH et al. 

2001, www.rieselfelder-muenster.de), das bedeutendste Rastgebiet dar. 
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Waldwasserläufer ( Tringa ochropus)  

Bestandsentwicklung im VSG UN 

MILDENBERGER (1982) fand den Waldwasserläufer in den 1970er Jahren im gesamten Rheinland 

an kleinen Gewässern und Kläranlagen, wobei einer der Schwerpunkte an den Altrheinen am 

Unteren Niederrhein lag. Ähnlich wie die vorher besprochenen Wasserläufer rastete die Art im 

Herbst von Juni bis September und im Frühjahr v. a. im April im Rheinland. Zudem konnten 

einzelne Tiere im Sommer und Winter beobachtet werden. WINK et al. (2005) gaben ihn in den 

1990er Jahren für die Mehrzahl der Gitterfelder am Unteren Niederrhein an, überall mit geringen 

Anzahlen. SUDMANN (1998) bezeichnete die Art dementsprechend als regelmäßigen Durchzügler 

und vereinzelten Wintergast mit maximalen Rastbeständen am Unteren Niederrhein von 150 bis 

250 Individuen.  

Der Waldwasserläufer rastet an fast allen, auch sehr kleinen Gewässern und Gräben sowie in 

überstautem Grünland, so dass eine vollständige Erfassung sehr erschwert ist.  

 

Lebensraum und Gefährdung 

Der Waldwasserläufer brütet von Skandinavien bis nach Ostdeutschland in lichten Wäldern und 

Mooren, wobei das Nest im Gegensatz zu dem der meisten Limikolen in Bäumen angelegt wird. 

Zum Überwintern zieht die Art teils bis ins mittlere Afrika, bedeutende Teile der Population bleiben 

aber auch in unterschiedlichen Bereichen Mittel- und Westeuropas. Der Zug erfolgt in breiter 

Front durch das Binnenland, so dass sich in Europa kaum starke Konzentrationspunkte ausma-

chen lassen (DELANY et al. 2009). 

Die Art sucht an Gewässern aller Art ihre Nahrung. Dies kann sowohl der Rhein selbst sein 

ebenso wie seine Altarme und kleine Gräben, aber auch sehr kleine, flache Tümpel, bis hin zu 

Pfützen in nassem Grünland. Die Kläranlagen, die MILDENBERGER (1982) als bevorzugtes Habitat 

nennt, sind in der Form kaum mehr vorhanden. Mehr als die anderen Wasserläufer nutzt die Art 

auch zunehmend die rheinfernen Bereiche wie die feuchter werdenden Randsenken (Hetter, 

Südteil der Düffel). 

 

Bedeutung des VSG UN für die Art 

In der Karte der Winterverbreitung bei WINK et al. (2005) zeigt sich, dass etwa ein Drittel der im 

Rheinland besetzten Rasterfelder dem Unteren Niederrhein zuzuordnen ist. Somit ist dies im 

Landesteil das bedeutendste Rastgebiet. Mangels Bestands- und Verbreitungsangaben aus ganz 

NRW oder Deutschland kann über die Bedeutung auf diesem Maßstab kaum eine Aussage 

gemacht werden. Als Einzelgebiet haben auch für diese Art die Rieselfelder in Münster mit Jah-

resmaxima um die 60 Individuen die höchste Bedeutung (SCHIELZETH et al. 2001, 

www.rieselfelder-muenster.de), die Anzahlen des gesamten Unteren Niederrheins (s. o.) werden 

aber bei weitem nicht erreicht. 
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Entwicklungsperspektiven und Maßnahmen für die Gild e Ufervögel (Rastvögel)  

Zu den wertbestimmenden Vogelarten dieser Gilde im VSG UN gehören  Bruchwasserläu-

fer, Dunkler Wasserläufer, Grünschenkel und Waldwasserläufer. Die Rastbestände der 

Limikolen schwanken jährlich stark. Die Bestandsschwankungen sind abhängig vom Bruter-

folg in den Brutgebieten, von unterschiedlichen Zugwegen und der aktuellen Verfügbarkeit 

geeigneter Rasthabitate (u. a. Schlammflächen). 

Seit den 1980er Jahren nehmen die vorgenannten Limikolenarten im VSG UN kontinuierlich 

ab. Hauptursache für diesen Rückgang ist wahrscheinlich der Mangel an geeigneten 

Schlammflächen während der Zugzeiten.    

Um die Rastbestände der Limikolen zu fördern, müssen entsprechende Nahrungshabitate 

während der Zugzeiten  im April / Mai und Juli bis September zur Verfügung stehen. Maß-

nahmen wie die Anlage von Nass- und Feuchtflächen oder flachen Gewässern und Blän-

ken, die Wiederherstellung offener Uferbereiche entlang der Gewässer sind von großer 

Bedeutung für durchziehende Limikolen. Zudem sollte überprüft werden, ob das Wasser-

management, z. B. am Bienener Altrhein, geändert werden kann, so dass während des 

Herbstszuges den Limikolen Schlammflächen zur Verfügung stehen. Weitere Begleitarten 

wie Flussuferläufer, Rotschenkel, Bekassine und Zwergschnepfe profitieren von diesen 

Maßnahmen. 

Wichtig ist es auch, bedeutsame Limikolenrastflächen von der Freizeitnutzung (einschließ-

lich Angelsport) auszuschließen, um konsequent ungestörte Rast- und Nahrungsgebiete 

vorzuhalten. 

Zielsetzung 

Zunahme der Rastpopulationen dieser Arten. Sie befinden sich im unzureichenden Erhal-

tungszustand C. Sie sind über geeignete Maßnahmen (Habitatverbesserungen, Reduzie-

rung von Störungen) mindestens in den Erhaltungszustand B zu bringen.  
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4 Erforderliche Maßnahmen 

Seit der Ausweisung des VSG UN wurde eine Vielzahl von Schutzmaßnahmen durchgeführt, 

sowohl in den NSG als auch außerhalb. Die Umsetzung erfolgte über verschiedene Planungs- 

und Umsetzungsinstrumente: Vertragsnaturschutz, Rückverpachtung öffentlicher Flächen unter 

Nutzungsauflagen, Pflege- und Entwicklungspläne bzw. Biotopmanagementpläne, LIFE+-Projekte 

und Großprojekte in Gebieten mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung (s. Kap. 8 und Karte 

5). Daneben gibt es eine Vielzahl von bestehenden Regelungen, die zum Schutz der wertbestim-

menden Arten beitragen, z. B. in den NSG- und LSG-Verordnungen. Die  Regelungen, die pro 

Kreis für alle dortigen NSG bzw. LSG innerhalb des VSG UN gelten, sind in Tab. 20 im Anhang 

zusammengestellt. Darüber hinaus gibt es für einen großen Teil der NSG sowie einige LSG 

weitere, spezielle Regelungen, die – soweit sie für das VSG UN relevant sind - in den Gebiets-

steckbriefen (s. Kap. 5) dargestellt werden. 

Beispiele für positive Auswirkungen bestehender Regelungen sind die guten Erhaltungszustände 

der nordischen Wildgänse (Kap. 3.1), die neben überregionalen Einflussgrößen nicht zuletzt auf 

die Jagdverschonung und die Entschädigungszahlungen des Landes NRW für Gänsefraßschäden 

bei gleichzeitigem Verzicht auf die Vergrämung zurückzuführen sind (s. u.).  Für einige Vogelarten 

wurden gezielte Artenschutzmaßnahmen durchgeführt, z. B. wurden für Fluss- und Trauersee-

schwalbe auf geeigneten und ungestörten Gewässern Nistflöße ausgebracht und betreut, so dass 

dadurch eindrucksvolle Bestandszunahmen erzielt werden konnten. Allerdings sind die bislang 

umgesetzten Maßnahmen für das VSG UN insgesamt nicht ausreichend. Insbesondere reichen 

die Flächengrößen und der bisherige Umfang der Maßnahmen für die Wiederherstellung von 

geeigneten Feuchtwiesen-Lebensräumen keineswegs aus, um die Erhaltungsziele gerade für die 

Gilde der Grünland-Brutvögel zu erreichen. 

 

Darüber hinaus wurden wichtige, großflächig wirkende Einflussfaktoren in Schutzkonzepten und –

maßnahmen bislang zu wenig berücksichtigt, da sie nicht in einzelnen NSG zu bearbeiten sind. 

Diese Einflussfaktoren werden im Kap. 9 erörtert. Dazu gehören vor allem die großräumige 

Intensivierung der Landwirtschaft (Flächennutzungsintensität, Großstall-Viehhaltungen, Grün-

landumbruch etc., vgl. Kap. 9.1), die Austrocknung des Gebietes durch die Sohlenerosion des 

Rheins und andere Entwässerungsmaßnahmen (vgl. Kap. 9.2) sowie Flächenverluste z. B. durch 

Kiesabgrabungen (vgl. Kap. 9.4).  

 

Aus diesen Überlegungen folgt, dass 

1. die bisher bestehenden hoheitlichen und vertraglichen Regelungen sowie die laufenden 

Maßnahmen  beizubehalten, fortzuführen bzw. Umsetzungsdefizite aufzuheben sind und 

2. die vorstehend genannten Maßnahmen durch zusätzliche hoheitliche und vertragliche Re-

gelungen und Maßnahmen zu ergänzen sind. 
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Diese zusätzlichen Maßnahmen, die im Folgenden vorgestellt werden, sind in zwei Kategorien 

gegliedert: 

 

1. Gebietsübergreifende Maßnahmen 

Maßnahmen, die im gesamten VSG durchgeführt werden sollen oder für die eine Verortung auf 

dieser konzeptionellen Ebene nicht sinnvoll ist, werden hier als „gebietsübergreifende Maßnah-

men“ bezeichnet. Ihre Umsetzung soll an möglichst vielen Stellen im VSG UN erfolgen. Auch 

Maßnahmen, die im Laufe der Zeit immer wieder an anderen Stellen nötig werden (z. B. das 

Offenhalten von Sukzessionsflächen, s.  u.), zählen hierzu. 

 

2. Maßnahmen in Such- / Schwerpunkträumen 

Für diejenigen Maßnahmen, für die sich besonders geeignete Räume im VSG identifizieren 

lassen, werden im MAKO VSG UN sogenannte „Such- / Schwerpunkträume“ dargestellt. Karte 6 

zeigt eine Übersicht über diese Räume, in Kap. 5 sind die entsprechenden Gebietssteckbriefe mit 

den vorgesehenen Entwicklungszielen und Maßnahmen enthalten.  

Die Abgrenzung dieser Räume ist nicht flächenscharf. Wenn im Einzelfall Flächen außerhalb des 

VSG UN (z. B. aus der Gebietskulisse ausgegrenzte Hofstellen) optisch in den Such- / Schwer-

punkträumen liegen, sind sie dennoch nicht als Teil dieser Räume zu verstehen. Die Maßnah-

menvorschläge beziehen sich ausdrücklich nur auf Flächen innerhalb des VSG UN. Meist handelt 

es sich dabei um NSG oder Teile davon, in Einzelfällen liegen diese Räume aber auch außerhalb 

der NSG. Dann handelt es sich in der Regel um LSG. Innerhalb dieser Such- oder Schwer-

punkträumen sollen die entsprechenden Maßnahmen nicht flächendeckend durchgeführt werden, 

sondern auf Flächen innerhalb des umgrenzten Gebietes, in denen die jeweilige Maßnahme 

sowohl naturschutzfachlich sinnvoll als auch in der Praxis umsetzbar ist. Um dies beurteilen zu 

können, muss in der Regel im Vorfeld der Umsetzung genau geprüft werden, wo dies unter 

Berücksichtigung der standörtlichen Gegebenheiten tatsächlich möglich ist.  

Die entsprechenden Maßnahmen sollen möglichst verteilt auf die Such- / Schwerpunkträume 

umgesetzt werden. Diese haben aber keinen ausschließenden Charakter. Das bedeutet, dass 

eine Maßnahme auch außerhalb der Such- / Schwerpunkträume durchgeführt werden kann, wenn 

dies naturschutzfachlich sinnvoll und notwendig ist und wenn die Gegebenheiten vor Ort hinsicht-

lich der Durchführbarkeit geprüft wurden. 

Über die hier vorgeschlagenen Maßnahmen hinaus können vor Ort weitere Maßnahmen, die der 

Erfüllung des Schutzziels dienen, geplant und umgesetzt werden, auch wenn das MAKO VSG UN 

sie nicht ausdrücklich benennt. Die Maßnahmenplanung ist in Abhängigkeit von der Entwicklung 

des VSG UN und von den bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen gewonnenen 

Erfahrungen ggf. zu modifizieren und fortzuschreiben. 
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Zielsetzung 

Für jede der im Folgenden vorgestellten Maßnahmen wird in Form einer Tabelle angegeben, ob 

und in welchem ungefähren Umfang sie 1. gebietsübergreifend und 2. in Such- / Schwer-

punkträumen umgesetzt werden sollen. 

 

Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen, dass das MAKO VSG UN eine Rahmenplanung für 

das gesamte VSG darstellt. Eine flächenscharfe Maßnahmendarstellung kann auf dieser Ebene 

noch nicht erfolgen, sondern muss im Rahmen der konkreten Umsetzungsplanung unter Berück-

sichtigung der genauen örtlichen Gegebenheiten durchgeführt werden (s. Kap. 1). Für die FFH-

Gebiete erfolgt diese Konkretisierung im Rahmen der in Erarbeitung befindlichen bzw. noch zu 

erstellenden FFH-Maßnahmenkonzepte.  Darüber hinaus wird zurzeit durch das LANUV ein 

eigenes Konzept für die forstfiskalischen Offenlandflächen erarbeitet, das für diesen Teil der 

landeseigenen Flächen die erforderlichen Maßnahmen flächenscharf darstellt. Bei diesen Planun-

gen werden die Maßnahmenvorschläge des MAKO VSG UN berücksichtigt (vgl. Kap. 8). 
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4.1 Nordische Wildgänse 

Erhalt der Äsungsflächen der nordischen Wildgänse 

Für die überwinternden nordischen Wildgänse ist der Erhalt der Äsungsflächen von zentra-

ler Bedeutung. Deshalb dürfen diese Flächen in ihrer Bilanz innerhalb des VSG UN nicht 

abnehmen. 

Zielsetzung 

Übergreifend 
Erhalt der Flächenbilanz der Äsungsflächen der nordischen Wild-

gänse 

 

 

Beibehaltung der Ausgleichszahlungen für Fraßschäde n durch nordische Wild-
gänse 

Seit  1986 zahlt das Land NRW einen finanziellen Ausgleich von Fraßschäden durch arkti-

sche Wildgänse auf landwirtschaftlichen Flächen. Im Gegenzug verpflichtet sich die Land-

wirtschaft, überwinternde arktische Wildgänse nicht zu beunruhigen und zu stören.  

Die Entschädigung orientiert sich an Richtwerten, die je nach Schwere des Schadens 

gestaffelt sind und sich nach Kulturarten und notwendigen Folge- oder Wiederholungsar-

beitsgängen unterscheiden. Die Richtsätze werden jährlich zum Antragsverfahren bekannt 

gegeben.  

In den letzten Jahren wurden auf diesem Wege landesweit jährlich bis zu 4 Mio. Euro 

ausgezahlt. Diese Praxis hat sich aus fachlicher Sicht bewährt, da den Wildgänsen dadurch 

im Großen und Ganzen vergleichsweise störungsarme Fraßflächen zur Verfügung stehen. 

Zielsetzung 

Übergreifend 
Beibehaltung der Ausgleichszahlungen für Fraßschäden durch 

nordische Wildgänse 

 

 

Beibehaltung der Jagdverschonung der nordischen Wil dgänse 

Durch die Jagdverschonung stehen den nordischen Wildgänsen im VSG UN relativ stö-

rungsarme Rastgebiete zur Verfügung. Deshalb sind die Tiere hier ruhiger als in anderen 

Rastgebieten, wo sie bejagt werden dürfen. Sie haben deutlich geringere Fluchtdistanzen 
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und sind dadurch auch weniger anfällig für andere Störungen, was sich positiv auf ihren 

Energiehaushalt auswirkt (weniger häufiges Auffliegen). Die ganzjährige Jagdverschonung 

der nordischen Wildgänse ist damit für den Schutz dieser wertbestimmenden Vogelgilde 

essenziell und muss beibehalten werden. 

Zielsetzung 

Übergreifend Beibehaltung der Jagdverschonung der nordischen Wildgänse 

 

 

Jagd auf Grau-, Nil- und Kanadagans („Sommergänse“)  nur vom 16.07. bis 30.09. 
im gesamten VSG 

Zurzeit dürfen Grau-, Nil- und Kanadagans zum Schutz der nordischen Wildgänse im VSG 

UN nur zwischen dem 16.07. und 14.10. bejagt werden. Die Ankunft der ersten nordischen 

Wildgänse im VSG UN  hat sich in den letzten Jahren jedoch deutlich nach vorne verscho-

ben. In der Regel treffen die ersten Wildgänse bereits Ende September ein. Zum Schutz der 

nordischen Wildgänse wird daher vorgeschlagen, die Bejagung der sog. „Sommergänse“ im 

VSG UN bereits am 01.10. einzustellen.  

Durch eine weitere Einschränkung der Bejagung kann es eventuell zu einer Zunahme der 

Fraßschäden an landwirtschaftlichen Kulturen durch Grau-, Nil- und Kanadagans kommen. 

Bei nachgewiesenen erheblich Schäden muss eine entsprechende Lösung gefunden 

werden. 

Zielsetzung 

Übergreifend 
Jagd auf Grau-, Nil- und Kanadagans („Sommergänse“) nur vom 

16.07. bis 30.09. im gesamten VSG UN 

 

 

Belassen von Ernteresten / Winterstoppeln, Vermehru ng von Zwischenfruchtan-
bau 

Ein wichtiges Ziel für das VSG sind die Sicherung und Verbesserung der Nahrungssituation 

für die nordischen Wildgänse. Da für die Vögel - insbesondere in der Zeit nach der Ankunft 

im Gebiet auch für Blässgänse - abgeerntete Ackerflächen bedeutende Nahrungsflächen 

sind, sollten auf möglichst vielen Flächen im VSG Erntereste oder Winterstoppeln belassen 

oder Zwischenfrüchte angebaut werden, die über den Winter – neben Wintergetreidefeldern 

- ausreichend energiereiches Futter bieten. Dies verbessert gleichzeitig das Nahrungsange-

bot für Sing- und Zwergschwan. Über den Winter umgepflügt liegen gelassene, nicht bestell-
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te Äcker sind für die Gänse dagegen wertlos. Werden in größerem Umfang Flächen im 

Winter „schwarz“ liegen gelassen, verschlechtert dies die Nahrungssituation der nordischen 

Wildgänse. Das Belassen von Ernteresten / Winterstoppeln und die Vermehrung von Zwi-

schenfruchtanbau sollten überall im VSG erfolgen, wo Landwirte bereit sind solche Maß-

nahmen durchzuführen.  

Zielsetzung 

Zwischenfruchtanbau oder Wintergetreide auf weitgehend allen 

Ackerflächen im VSG UN  
Übergreifend 

Längerfristiges Belassen von Ernteresten bzw. Winterstoppeln auf 

den Ackerflächen im VSG UN, soweit landwirtschaftlich vertretbar 
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4.2 Grünland 

Erhalt und Schaffung von Grünlandflächen (auch auße rhalb der NSG) 

Das Grünland hat für viele wertbestimmende Arten eine essenzielle Bedeutung als Nah-

rungs- und Bruthabitat sowie für die Jungenaufzucht (s. Kap. 3). Ein vorrangiges Ziel für das 

VSG ist daher der Erhalt der vorhandenen Dauergrünlandflächen. Dieser darf sich nicht auf 

die NSG beschränken, sondern muss auch auf den Flächen außerhalb stringent verfolgt 

werden. Durch die entsprechende Verordnung der EU (Verordnung (EG) Nr. 796/2004) ist 

die Verpflichtung zum Erhalt des landesweiten Grünlandanteils bereits gegeben, es muss 

aber auch die Flächenbilanz innerhalb des VSG bestehen bleiben.  

Der Rückgang des Grünlandes im VSG UN in den zurückliegenden Jahren und gegenüber 

dem Stand Sommer 2010 (s. Karten) macht eine Vermehrung von Grünlandflächen mindes-

tens auf den Stand von Sommer 2010 zur Sicherung des guten Erhaltungszustandes der 

wertbestimmenden Vogelarten notwendig. 

Der Erhalt von Grünland bedeutet auch, dass wichtige Grünlandflächen ihren Offenlandcha-

rakter nicht verlieren dürfen, da sie sonst von Grünlandvogelarten nicht mehr angenommen 

werden. In wichtigen Offenlandbereichen (Wiesenvögel, Wildgänse) dürfen keine Gehölz-

pflanzungen oder andere den offenen Charakter der Landschaft gefährdenden Maßnahmen 

stattfinden. 

Bei einer Inanspruchnahme von Grünlandflächen durch andere Schutzmaßnahmen (z. B. 

Anlage von Nebenrinnen) muss ein entsprechender Ausgleich stattfinden. 

Zielsetzung 

Übergreifend 
Erhalt und Förderung des Grünlandanteils von mindestens 51% 

der Gesamtfläche des VSG UN (Stand Sommer 2010) 

 

 

Erhalt und Vermehrung von Flächen mit grünlandvogel gerechter Bewirtschaftung 
(Beweidungs-, Mahdregime, Düngung) 

Unter „grünlandvogelgerechter Bewirtschaftung“ ist eine an die Lebensraumansprüche der 

Arten dieser Gilde angepasste Bewirtschaftung von Grünlandflächen zu verstehen. Das 

bedeutet, dass das Mahd- bzw. Beweidungsregime so gestaltet sein muss, dass es die 

Arten in ihrem Brutgeschäft nicht beeinträchtigt. Die Häufigkeit und der Zeitpunkt der Mahd 

müssen auf den Brutrhythmus der Grünlandvögel abgestimmt sein. Zudem sollte die Mahd 

stets von innen nach außen erfolgen, um noch nicht flüggen Jungen das Ausweichen zu 

ermöglichen. Auf Weideflächen darf die Beweidungsdichte nicht zu hoch sein. Die Dünge-

gaben müssen so erfolgen, dass die Vegetation auf der Fläche eine geeignete Struktur für 
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die wertbestimmenden Grünlandvogelarten bietet. Der Bewuchs darf also nicht zu dicht 

sein. Was dies im Einzelfall bedeutet, muss an Hand der Gegebenheiten (Bodengüte, 

Ausgangszustand der Vegetation, zu fördernde Vogelarten) auf der konkreten Fläche 

beurteilt werden. Auch wenn die Nutzung nicht zu intensiv sein darf, muss sie aufwuchsge-

recht sein, damit eine für die Grünlandvögel geeignete Vegetationsstruktur entsteht bzw. 

erhalten bleibt. Die bisherigen Vertragsnaturschutzregelungen stehen zur Anwendung zur 

Verfügung, sie müssen im Einzelnen ortsspezifisch angewandt werden. 

Ein Teil der Grünlandflächen (ca. 3.360 ha) im VSG wird bereits „grünlandvogelgerecht“ 

genutzt. Dabei handelt es sich entweder um öffentliche Flächen, die bestimmten Bewirt-

schaftungsauflagen unterliegen, oder um Privatflächen, auf denen Vertragsnaturschutz 

stattfindet. Zur Zeit der Erarbeitung des Maßnahmenkonzeptes gibt es im VSG UN ca. 

2.670 ha rückverpachtete Flächen mit Bewirtschaftungsauflagen und ca. 690 ha Flächen mit 

Vertragsnaturschutz (Stand: Sommer / Herbst 2010).  

Die Zeitspanne von fünfjährigen Verträgen sichert nicht hinreichend den langfristigen Schutz 

der oft in Jahrzehnte langer Tradition bestehenden Vorkommen von Wiesenlimikolen. Es 

muss daher nachdrücklich dafür gesorgt werden, dass sich der Umfang der Naturschutzver-

träge nicht weiter verringert (vgl. Kap. 8.5) und eine örtliche Kontinuität der Maßnahmen 

erhalten bleibt. Vor allem aber ist die Rückverpachtung mit Auflagen von Bedeutung, da sie 

die Flächen langfristig sichert, während Vertragsnaturschutz-Flächen der Gefahr unterlie-

gen, dass der Vertrag nach Ablauf seiner fünfjährigen Dauer nicht verlängert wird. Da eine 

Reihe von Naturschutzverträgen 2010 nicht verlängert wurden, hat sich im VSG UN der 

Umfang an Vertragsnaturschutzflächen mit Beginn des neuen Verpflichtungszeitraumes ab 

Juli 2010 um fast 200 ha (ca. 28% der Vertragsnaturschutzflächen) verringert. Wo möglich, 

sollte durch die öffentliche Hand somit der Ankauf von Flächen, die für die wertbestimmen-

den Arten bedeutend sind, oder auch die Arrondierung von öffentlichen Flächen verfolgt 

werden. Dort, wo dies noch nicht der Fall ist, sind die Pachtverträge auf landeseigenen 

Flächen zielkonform anzupassen. 

Um die angestrebte Bestandszunahme der Brutvogelgilde Grünlandvögel und insbesondere 

der Uferschnepfe erreichen zu können (vgl. Kap. 3), muss der Flächenanteil mit grünland-

vogelgerechter Bewirtschaftung erheblich ansteigen. Die als Ziel gesetzte Bestandshöhe 

von bis zu 300 Uferschnepfenpaaren und die Förderung weiterer Grünlandarten in möglichst 

allen grünlandgeprägten NSG des VSG UN erfordern einen Flächenumfang von insgesamt 

bis zu 5.000 ha grünlandvogelgerechter Bewirtschaftung (= Zunahme um rund 1.600 ha 

grünlandvogelgerechter Bewirtschaftung, entspricht einer Zunahme um rund ein Drittel 

gegenüber heutigem Stand von 3.360 ha „extensiver“ Bewirtschaftung). Dies entspräche 

rund 38% der gesamten aktuellen Grünlandfläche im VSG UN. Dies stellt auch für den 

Schutz der Blässgänse eine akzeptable Größe dar, da die Flächen nicht als Nahrungsfläche 

verloren gehen (BALLASUS 2004). Die gesamte Maßnahmenfläche sollte sich auf ca. 10 

Teilflächen verteilen (s. Kap. 5). Zur Priorität der Flächenakquisition s. Kap. 3.  

Hinweis: Die dargestellten Such- / Schwerpunkträume für die Vermehrung von Flächen mit 

grünlandvogelgerechter Bewirtschaftung beziehen sich nicht auf die Deiche.  
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Zielsetzung 

Übergreifend 

Erhalt der aktuellen Fläche mit grünlandvogelgerechter Bewirt-

schaftung von ca. 3.360 ha (entspricht aktuell ca. 26% der Grün-

landflächen im VSG UN), Erhalt in bisherigen Schwerpunktberei-

chen (z. B. Salmorth, Emmericher Ward, Gut Grindt, Rheinvorland 

Walsum) 

Such-/ Schwer-
punkträume 

Schaffung von rund 1.600 ha zusätzlicher Grünlandflächen mit 

grünlandvogelgerechter Bewirtschaftung in den in Kap. 5 genann-

ten 11 Gebieten 

 

 

Erhöhung des Beweidungsanteils 

In Folge der Tendenz der Milchviehwirtschaft zu einer ganzjährigen Stallhaltung werden 

immer weniger Flächen beweidet (s. Kap. 9.1). Da für einige Grünlandvögel eine Abwechs-

lung unterschiedlich genutzter Grünlandflächen wichtig ist (s. Mosaikbewirtschaftung), sollte 

im VSG UN der Anteil der Flächen mit Weidenutzung erhöht werden. Ziel ist, auch klein-

räumig ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis zwischen Wiesen- und Weidenutzung im 

VSG zu etablieren. 

In Gebieten, die sich dafür sowohl naturschutzfachlich als auch aufgrund der Ausgangsbe-

dingungen dafür gut eignen (z. B. Westerheide, Emmericher Ward), befürwortet das MAKO 

VSG UN auch die extensive Dauerbeweidung mit Robustrassen.  

Zielsetzung 

Übergreifend 
Schaffung eines ausgeglichenen Verhältnisses (ca. 1:1) von 

Wiesen- und Weidenutzung im gesamten VSG UN, auch auf der 

Ebene der einzelnen Teilgebiete 

 

 

Mosaikbewirtschaftung 

Das Prinzip der Mosaikbewirtschaftung basiert darauf, dass die Ansprüche vieler Vogelarten 

in einer Landschaft mit möglichst kleinräumiger Nutzungsvielfalt besser erfüllt werden als in 

großflächig einheitlich bewirtschafteten Gebieten. Die Vielfalt kann sich dabei auf verschie-

dene Aspekte der landwirtschaftlichen Nutzung beziehen. 
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a) Staffelung der Mahdzeitpunkte 

Ein wichtiges Ziel für die Grünlandflächen im VSG UN ist eine größere Vielfalt in den Zeit-

punkten des ersten Schnitts bei reiner Mahdnutzung. Einige wertbestimmende Arten wie 

Großer Brachvogel, Schwarzkehlchen oder Wiesenpieper nutzen regelmäßig kurzrasige 

Bereiche zur Nahrungssuche, so dass auch frisch gemähte Flächen aufgesucht werden. Für 

andere Wiesenbrüter wie die Uferschnepfe werden Flächen erst ein bis zwei Wochen nach 

der Mahd wieder attraktiv für die Nahrungsaufnahme. Insofern ist eine möglichst kleinräumi-

ge Vielfalt (auch innerhalb der Teilgebiete) von gestaffelten Schnittzeitpunkten anzustreben, 

die den verschiedenen Bedürfnissen auch nicht flügger Jungvögel gerecht werden. Mosaik 

aus extensiv und intensiv genutzten Flächen 

Eine großflächig einheitliche Nutzung ist aus vogelschutzfachlicher Sicht selten vorteilhaft. 

Besser ist ein Nebeneinander aus extensiv und intensiv genutzten (Grünland-) Flächen, das 

beispielsweise zu jeder Zeit während der Brutsaison für ein Angebot an höherwüchsigen 

(Brut) und kurzrasigen Flächen (Jungenführung) sorgt, das viele Grünlandvögel benötigen. 

Deshalb sollte insgesamt eine möglichst gleichmäßige Verteilung von extensiv und intensiv 

genutzten Flächen angestrebt werden. 

 

b) Mosaik aus Mahd und Beweidung 

Im VSG ist die Weidenutzung seit einiger Zeit rückläufig (s. Kap 9.1). Da auch in Bezug auf 

Wiesen- und Weidenutzung für die Grünlandvögel eine größtmögliche Vielfalt wünschens-

wert ist, sollte hier, auch kleinräumig betrachtet, ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis 

erreicht werden. 

 

c) Mosaik aus Acker- und Grünlandflächen 

Ähnliches gilt für ein Nebeneinander aus Acker- und Grünland, da es auch wertbestimmen-

de Grünlandvögel gibt, die gelegentlich auf Äckern brüten und dann ihre Jungen zur Nah-

rungssuche auf Grünland führen. Dies bedeutet, dass in weiten Ackergebieten, die von 

Grünlandvögeln genutzt werden, Einzelflächen in Grünland umgewandelt werden sollten.  

Zielsetzung 

Erhalt von Nutzungsvielfalt dort, wo sie bereits besteht 

Übergreifend Mosaikbewirtschaftung im gesamten VSG UN, insbesondere in 

wichtigen Grünlandvogelgebieten 
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Gelegeschutz 

Um den Reproduktionserfolg von Wiesenlimikolen auch auf intensiv genutzten Flächen, die 

keiner entsprechenden Vertragsnaturschutzregelung unterliegen, zu sichern (z. B. Cross-

Compliance-Vorschriften), sollten in Absprache mit den Eigentümern und Bewirtschaftern 

kurzfristig wirksame Gelegeschutzprogramme realisiert werden.  

Zielsetzung 

Übergreifend 
Schutz der Gelege von Wiesenlimikolen (Uferschnepfe, Rotschen-

kel, Großer Brachvogel) auf nicht grünlandvogelgerecht bewirt-

schafteten Flächen 

 

 

Erhalt von Flächen mit für Wiesenlimikolen geeignet er Bodenfeuchte und Erhö-
hung der Bodenfeuchte auf Grünlandflächen 

Feuchtwiesen haben für das VSG eine hohe Bedeutung, weil sie wichtiger Lebensraum 

mehrerer gefährdeter wertbestimmender Arten sind. Aktuell existieren im gesamten VSG 

nur noch wenige extensive Grünlandflächen mit Feuchtwiesencharakter. Viele Flächen sind 

auf Grund der Sohleintiefung des Rheins, der Auflandung von Überschwemmungsflächen 

und durch Entwässerungsmaßnahmen für die Grünlandvögel zu trocken (s. Kap. 9.1, 9.2).  

Zentrale Bedeutung kommt der Anhebung der Grundwasserstände oder der Vernässung  

durch Oberflächenwasser zu. Das beste Instrument dafür ist der Flächenerwerb bzw. -

tausch, wie das Beispiel der NRW-Stiftungsflächen im NSG Hetter-Millinger Bruch“ (LIFE-

Projekt „Uferschnepfen-Lebensraum Hetter“, vgl. Kap. 8) zeigt. In der Regel lassen sich 

Maßnahmen zur Erhöhung der Bodenfeuchte nur auf öffentlichen Flächen umsetzen. 

Stocherfähige, feuchte Böden und lückige Vegetationsausprägungen, wie Wiesenlimikolen 

sie benötigen, werden durch ausreichend hohe Grundwasserstände oder die Verhinderung 

des schnellen Abflusses von gestautem Oberflächenwasser erreicht. Im Vorfeld der Umset-

zung ist eine genaue Prüfung der Standortverhältnisse notwendig, um die sachgerechten 

Maßnahmen zur Erhöhung der Bodenfeuchte festlegen zu können: 

- Anstau von Gräben 

- Anpassung der Pumpleistung in Bergsenkungsgebieten 

- „Tieferlegung“ von Flächen im Deichvorland (gleichzeitig Maßnahme der WRRL) und 

ggf. von anderen trocken gefallenen Flächen 

- Aktive Bewässerung (z. B. über Windradpumpen) 

Gemäß der Zielsetzung, die Brutbestände der Grünlandvögel zu fördern (s. Kap. 3), müssen 

die Flächen mit einem für Wiesenlimikolen geeigneten Bodenfeuchtegrad erheblich ver-
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mehrt werden. Um die als Ziel gesetzte Erhöhung des Brutbestands der Uferschnepfe auf 

ca. 300 Paare zu erreichen, muss die Bodenfeuchte auf insgesamt ca. 2.500 ha Grünland-

fläche im VSG UN erhöht werden. Die Gesamt-Maßnahmenfläche sollte sich auf mindes-

tens 15 Teilflächen verteilen (s. Tab. 9, Kap. 5). Zur Priorität der Flächenakquisition s. Kap. 

3. 

Zielsetzung 

Übergreifend 

Keine weiteren Entwässerungsmaßnahmen auf Grünlandflächen 

im VSG UN, insbesondere nicht auf Flächen, die Lebensraum 

wertbestimmender Brut- oder Rastvogelarten sind (Gilde Grün-

landvögel) 

Such-/ Schwer-
punkträume 

Erhöhung der Bodenfeuchte auf insgesamt mindestens 2.500 ha 

Grünlandfläche in 18 Gebieten (s. Tab. 9). 

 

Tab. 9: Such- / Schwerpunkträume für Erhöhung der Bodenfeuchte zur Förderung der Wiesenlimikolen. 

Such- /Schwerpunktraum 
Ungefähre 

Zielkulisse 

Fläche in öffentli-

chem Eigentum* 

Düffel 500 ha ca. 140 ha 

Salmorth  100 ha ca. 300 ha 

Emmericher Ward 100 ha ca. 140 ha 

Dornicksche Ward 100 ha ca. 50 ha 

Deichvorland bei Grieth 200 ha ca. 50 ha 

Hetter 400 ha ca. 100 ha 

Bienener und Grietherorter Altrhein, Rosau, Reeserward 100 ha ca. 600 ha 

Reeser Eyland 100 ha ca. 30 ha 

Reeser Schanz 50 ha ca. 80 ha 

Hagener Meer 100 ha ca. 10 ha 

Hübsche Grändort 100 ha ca. 120 ha 

Gut Grindt 100 ha ca. 320 ha 
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Such- /Schwerpunktraum 
Ungefähre 

Zielkulisse 

Fläche in öffentli-

chem Eigentum* 

Rheinaue Bislich-Vahnum 50 ha ca. 40 ha 

Bislicher Insel 150 ha ca. 610 ha 

Auf dem Büssum 100 ha < 10 ha 

Rheinvorland bei Wallach 100 ha - 

Orsoyer Rheinbogen 200 ha ca. 210 ha 

Rheinaue Walsum 50 ha ca. 60 ha 

Gesamt 2.600 ha ca. 2.860 ha 

* nicht nach Landnutzung differenziert (d. h. inkl. Gewässer etc.) 

 

Anlage und Pflege von Blänken und Flutmulden 

Für die im Grünland brütenden wertbestimmenden Arten sowie für viele Rastvogelarten 

mangelt es dort an geeigneten Flachgewässern, weil die Flächen dauerhaft oder zu früh im 

Jahr austrocknen. Durch die Anlage von flachen Kleingewässern können wertvolle Nah-

rungshabitate für Wiesenlimikolen wie die Uferschnepfe, die bevorzugt im flachen Wasser 

nach Nahrung suchen, geschaffen werden. Die Anlage von Blänken (Grundwasser-

gespeist) ist an solchen Stellen sinnvoll, wo die Grundwasserflurabstände ausreichend 

gering sind oder eine Speisung durch Oberflächenwasser erfolgen kann. Als Flutmulden 

werden in diesem Konzept Senken verstanden, die nicht wie Blänken durch Grundwasser, 

sondern durch Hochwasser gespeist werden. Sie sollen dazu dienen, nach einem Hoch-

wasser das Oberflächenwasser länger in der Fläche zu halten. Die Anlage von Flutmulden 

ist daher nur in Bereichen sinnvoll, die einer gewissen Überflutungsdynamik unterliegen. 

Je nach den standörtlichen Gegebenheiten können solche Kleingewässer oder ihre Uferbe-

reiche mit der Zeit zuwachsen und verbuschen. Daher können nach ihrer Anlage zusätzlich 

Pflegemaßnahmen notwendig werden. Diese sollten in jedem Fall gesichert werden, damit 

die Strukturen ihre Lebensraumfunktion für die entsprechenden Arten nicht nach einiger Zeit 

einbüßen. Die Sukzession kann auch mittels Beweidung zurückgedrängt werden. 

Zielsetzung 

Übergreifend 
Beweidung / Pflege vorhandener Blänken und Flutmulden, die 

Bedeutung für die wertbestimmenden Arten haben 
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Such-/ Schwer-
punkträume 

Anlage von Blänken bzw. Flutmulden in den in Kap. 5 genannten 

Gebieten 
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4.3 Gewässer 

Maßnahmen gegen ein Fortschreiten der Sohleintiefun g des Rheins 

Das Trockenerwerden der Rheinaue durch die Sohleintiefung des Rheins (s. Kap. 9.2) ist 

eine bedeutende Ursache für den Lebensraumverlust der wertbestimmenden Feuchtgrün-

landarten. Maßnahmen, die der Sohlenerosion und deren Folgen entgegen wirken können, 

sind beispielsweise die Tieferlegung von Deichvorlandflächen, die Anlage von Nebenrinnen, 

die Verwendung alternativer Buhnenformen (Schlitz-, Knick und Hakenbuhnen) und der 

teilweise Rückbau von Steinpackungen. Die Geschiebezugaben (s. Kap. 9.2) sollten fortge-

setzt werden, solange die o. g. Maßnahmen nicht in gleichem Maße wirken.  

Die Maßnahmen gegen das Fortschreiten der Rheinsohlenvertiefung dienen auch dem 

Schutz der wertbestimmenden Arten, werden aber über die WRRL umgesetzt. Deshalb 

werden dafür im MAKO VSG UN keine Zielsetzungen formuliert. Lediglich für die Anlage 

von Nebenrinnen werden Zielsetzungen und Such- / Schwerpunkträume festgelegt (s. u. 

und Kap. 5), da ihre Auswahl wegen des einhergehenden Grünlandverlustes vogelschutz-

fachlich sorgfältig abgewogen werden muss. 

 

 

Anlage von Nebenrinnen 

Als Nebenrinnen werden hier Rinnen in der rezenten Rheinaue verstanden, die - zumindest 

bei höheren Wasserständen - an den Rhein angebunden sind und daher periodisch durch-

flutet werden. Solche Nebenrinnen können bei naturschutzgerechter Gestaltung unter 

mehreren Gesichtspunkten Lebensraumverbesserungen für die wertbestimmenden Arten 

des VSG bringen. Wenn ihre Sohle mit Senken modelliert ist, halten sie auch nachdem sie 

durchströmt worden sind Wasser in der Fläche zurück. Nordische Wildgänse, die im an-

grenzenden Grünland äsen, können die so entstehenden Kleingewässer zum Trinken 

nutzen. Bei ausreichend flachen Ufern entstehen wertvolle Feuchtlebensräume (kleine 

Feuchtgrünlandbereiche, Schlammflächen) für Grünland- und Ufervögel. Darüber hinaus 

entstehen durch die Anlage von Nebenrinnen zwischen ihnen und dem Rhein unzugängli-

che Situationen, die zur Störungsminderung beitragen und den Feinddruck durch Bo-

denprädatoren mindern. 

Nebenrinnen werden in der Regel aus Gründen des Hochwasserschutzes und als Maß-

nahme im Rahmen der WRRL angelegt. Hier bestehen also hohe Synergieeffekte. Auch im 

VSG UN sind Nebenrinnen als Maßnahme im Sinne der WRRL geplant. Es muss jedoch 

berücksichtigt werden, dass eine Nebenrinne auch Fläche in Anspruch nimmt. In der Regel 

wird es sich im VSG UN dabei um Grünlandflächen handeln, die essentieller Lebensraum 

für Grünlandvögel und nordische Wildgänse sind. Umfang und Lage der anzulegenden 

Nebenrinnen innerhalb des VSG UN sind daher zwischen den Belangen des Vogelschutzes 
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und der WRRL abzustimmen. Die abgestimmten Such- / Schwerpunkträume für Nebenrin-

nenanlage sind in Kap. 5 dargestellt. Der Verlust an Äsungsflächen für die nordischen 

Wildgänse und für Grünlandvögel muss wie auch bei anderen Vorhaben im Verhältnis 1:1 

ausgeglichen werden. 

Zielsetzung 

Such-/ Schwer-
punkträume 

Anlage von Nebenrinnen in den in Kap. 5 genannten Gebieten  

 

 

Naturnahe Gestaltung von Gewässern (Schaffung von F lachufern, Flachwasser-
zonen, Inseln) 

Die Gewässer im VSG UN mit ihren Uferbereichen sind wichtige Lebensräume der wertbe-

stimmenden Arten, vor allem der Wasser-, Ufer- und Röhrichtvögel. Viele Gewässer, v. a. 

Abgrabungsgewässer, weisen jedoch keine geeigneten Strukturen auf, weil sie naturfern 

gestaltet sind (z. B. steile Ufer, Fehlen von Flachwasserbereichen). Dies gilt insbesondere 

für Abgrabungen, deren Genehmigung viele Jahre zurückliegt. Deshalb sind an zahlreichen 

Gewässern Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung notwendig. Welche Gestaltungsmaß-

nahmen im Einzelnen durchzuführen sind, ist bei den jeweiligen Such- / Schwerpunkträu-

men (Kap. 5) aufgeführt. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 

- Schaffung flacher Ufer 

- Schaffung offener Uferbereiche u. a. für Flussregenpfeifer und rastende Ufervögel 

(Schlamm- / Kiesufer) 

- Schaffung von Flachwasserbereichen für Limikolen, als Habitat für Nahrungsfische 

für Fluss- und Trauerseeschwalbe und als Grundlage für Röhrichtentwicklung  

- Rückbau von Uferbefestigungen 

- Schaffung von offenen Schotterinseln für Flussseeschwalbe und Flussregenpfeifer 

Diese Maßnahmen sind am einfachsten an in Betrieb befindlichen Abgrabungen durchführ-

bar, da dort das entsprechende Equipment und ggf. auch geeignetes Abraummaterial 

vorhanden ist. Aber auch bereits abgeschlossene Abgrabungen oder andere anthropogen 

überformte Gewässer sollen nach Möglichkeit naturnäher gestaltet werden, da sie nur so 

eine Funktion für wertbestimmende Brutvogelarten erfüllen können. 

Zielsetzung 

Such-/ Schwer-
punkträume 

Schaffung von Flachwasserbereichen, Flachufern und / oder 

offenen Uferbereichen in den in Kap. 5 genannten Gebieten 
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Schaffung von Schotterinseln in den Abgrabungsgewässern 

Bergerfurth und Diersfordter Waldsee  

 

 

Offenhalten von Sukzessionsflächen und Ufern 

Flache Ufer und Inseln wachsen ohne eine ausreichende Wasserstandsdynamik mit der Zeit 

zu und verbuschen und sind dann für die wertbestimmenden Ufer- und Röhrichtvögel nicht 

mehr nutzbar. Somit müssen überall dort, wo flache, offene Ufer vorhanden sind oder 

geschaffen werden (s.o.), geeignete Maßnahmen zur Offenhaltung ergriffen werden. Dies 

kann beispielsweise durch extensive Beweidung oder durch periodische Mahd geschehen. 

Diese Maßnahmen dürfen jedoch nicht den Ansprüchen der entsprechenden wertbestim-

menden Arten zuwider laufen (z. B. durch zu hohe Viehdichten, Gefährdung der Gelege). 

Beispielsweise ist die Rheinaue Walsum ein Gebiet, in dem das Zurückhalten der Sukzessi-

on auf den Offenlandflächen besonders wichtig ist. 

Zielsetzung 

Übergreifend 
Offenhalten aller Uferbereiche und Inseln, die Bruthabitat von 

Ufervögeln sind (Flussregenpfeifer, Flussseeschwalbe) 

 

 

Röhrichtentwicklung 

Die verschiedenen Röhrichtlebensräume sind prägend für die Vogelwelt des Unteren Nie-

derrheins. Auf Grund verschiedener Einflüsse herrscht heute im VSG UN jedoch ein starker 

Mangel an Röhrichtbeständen und damit an Lebensräumen für die dort vorkommenden 

Vogelarten (vgl. Kap. 3.1). Deshalb muss die spontane Röhrichtentwicklung gefördert 

werden.  

Durch gezielte Entwicklungsmaßnahmen kann im VSG wieder ein Netzwerk von Röhrichtle-

bensräumen entwickelt werden. Eine besondere Bedeutung haben großflächige Röhricht-

bestände, da für Arten wie das Tüpfelsumpfhuhn und die Große Rohrdommel sehr kleine 

Bestände nicht ausreichen. Für die Entwicklung von Schilfröhrichten eignen sich auf Grund 

ihrer Empfindlichkeit gegenüber stärkeren Strömungen und Wasserstandsschwankungen 

vor allem Gewässerufer oder Flachwasserbereiche, die nicht mit dem Rhein in Verbindung 

stehen.  

Um die Zielsetzung der Wiederansiedlung der Großen Rohrdommel zu erreichen, ist eine 

Entwicklung von großflächigen Röhrichtbeständen (jeweils mindestens 30 ha groß) an 

mehreren Standorten im VSG UN notwendig. Gebiete mit Entwicklungspotential für solche 
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Röhrichtbestände sind vor allem die NSG Bislicher Insel, Bienener Altrhein und Millinger 

Meer sowie Kranenburger Bruch und die Abgrabungen Bergerfurth. 

Stellenweise ist Nutriafraß an Schilfpflanzen ein Problem, beispielsweise am Bienener 

Altrhein. Daher kann zur Entwicklung von Röhrichten je nach örtlichen Gegebenheiten eine 

Nutria-Bejagung notwendig sein. Diese darf jedoch nicht zu Störungen für die wertbestim-

menden Vogelarten führen. 

Zielsetzung 

Erhalt aller vorhandenen Röhrichtbestände 
Übergreifend 

Zulassen aller spontanen Röhrichtentwicklungen  

Such-/ Schwer-
punkträume 

Entwicklung von insgesamt 100 - 150 ha Röhrichtbeständen 

verteilt auf Teilflächen von mindestens 30 ha Flächengröße (Kra-

nenburger Bruch, Bienener Altrhein, Bergerfurth, Bislicher Insel), 

Entwicklung weiterer kleinerer Röhrichtbestände in den in Kap. 5 

genannten Gebieten 

 

 

An den Brutrhythmus angepasste Unterhaltungsmaßnahm en an Ufern und Grä-
ben 

Arten wie das Schwarz- und das Blaukehlchen sowie Löffel- und Knäkente, die oft in der 

Ufervegetation, z. B. von Gräben, brüten, können durch Unterhaltungsmaßnahmen während 

der Brutzeit Gelegeverluste erleiden. Deshalb dürfen in allen Uferbereichen, in denen 

Brutvorkommen dieser Arten bekannt sind, keine Maßnahmen der Ufer- oder Grabenpflege 

zwischen dem 15.03. und dem 15.08. stattfinden (s. auch § 44 BNatSchG). Die Gewässer-

unterhaltungspläne sind ggf. entsprechend anzupassen. 

Zielsetzung 

Übergreifend 
Schutz aller bekannten bzw. bekannt werdenden Brutvorkommen 

wertbestimmender Arten an Ufern und Gräben (insbesondere 

Schwarz- und Blaukehlchen, Löffel- und Knäkente) 

 

 

Rekultivierung von Abgrabungen 

Das VSG UN und sein Umfeld sind durch zahlreiche Abgrabungsgewässer geprägt (s. Kap. 

9.4). Diese anthropogenen Gewässer stellen einerseits einen gewissen Ersatz für die 
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Gewässer der ehemaligen strukturreichen Auenlandschaft dar, die durch die Umgestaltung 

der Rheinaue verloren gegangen sind, und sind dort, wo sie entsprechend naturnah gestal-

tet sind, wichtige Sekundärlebensräume für die wertbestimmenden Vogelarten. Andererseits 

darf die Dichte von Abgrabungsgewässern nicht so hoch sein, dass sie der Auenlandschaft 

zu viel Fläche entnehmen. Dies gilt insbesondere auch für die Äsungsflächen der nordi-

schen Wildgänse. 

Bei der Kies- und Sandgewinnung im VSG UN müssen bei der Rekultivierung genehmigter 

Abgrabungen die ökologischen Aspekte vorrangig berücksichtigt werden: 

- Ökologische Baubegleitung, um temporäre Habitate für den Naturschutz zu nutzen 

und eine frühzeitige naturschutzgerechte Lenkung zu ermöglichen  

- Anlage von Flachwasserzonen, die eine Röhrichtentwicklung zulassen (Enten, Röh-

richtvögel) und Laichplätze und Jungfisch-Habitate bieten (Verbesserung des Nah-

rungsangebotes z. B. für Fluss- und Trauerseeschwalbe) 

- Stellenweises Beibehalten von Abbruch- und Steilkanten als Bruthabitat für Ufer-

schwalbe und Eisvogel 

- Erhaltung /Schaffung von Kiesinseln und Kiesufern für Flussseeschwalbe und Fluss-

regenpfeifer 

- Initialpflanzung von Krebsscheren in ausgedehnten Flachwasserbereichen, um für 

die Trauerseeschwalbe wieder natürliche Brutplätze zu schaffen 

- Langfristige Sicherung einer extensiven Beweidung in Uferbereichen, um eine flä-

chendeckende Uferverbuschung zu vermeiden und eine Röhrichtentwicklung zu er-

möglichen 

Vorhandene Abbauflächen sollten nur wiederverfüllt werden, wenn es naturschutzfachlich 

sinnvoll ist. Die Flächen sollten dann im Verhältnis zum Grundwasserstand auf niedrigerem 

Niveau mit lokalem Bodenmaterial verfüllt (Tieferlegung) und zu Feuchtgrünland mit unter-

schiedlichen Feuchtestufen und einem wechselnden Geländerelief aus Senken und Höhen-

rücken entwickelt werden. 

Darüber hinaus sollen zur Verfügung stehende Möglichkeiten (z. B. Verfügbarkeit von 

Bodenmaterial und entsprechendem Gerät der Abgrabungsindustrie in der näheren Umge-

bung) genutzt werden, um auch einst naturfern rekultivierte Abgrabungen im Sinne des 

Vogelschutzes aufzuwerten und wenn möglich zu wertvollen Lebensräumen mit flachen, 

naturnahen Ufern und Inseln zu renaturieren. Auch für die nachträgliche Gestaltung von 

Abgrabungsgewässern sowie weitere reliefgestaltende Maßnahmen außerhalb von Gewäs-

sern ist eine enge Zusammenarbeit mit der Kiesindustrie sinnvoll, da die Unternehmen über 

die notwendigen technischen Kenntnisse und die entsprechende Ausrüstung verfügen. 

Die Rekultivierungspläne für Abgrabungen enthalten auch Auflagen für die freizeitliche, 

jagdliche und angelfischereiliche Nutzung nach Beendigung der Abbautätigkeit, die einzu-

halten sind. 
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Zielsetzung 

Übergreifend 
Berücksichtigung vogelschutzfachlicher/ökologischer Aspekte bei 

Rekultivierungen von Abgrabungen 

Such- / Schwer-
punkträume 

Großflächige naturnahe Gestaltung von Abgrabungen, auch 

nachträglich, in Schwerpunktgebieten, siehe Kap. 5 
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4.4 Freizeit und Erholung, Jagd und Angelfischerei 

Beibehaltung und Durchsetzung bestehender naturschu tzfachlicher Regelungen 

Vielerorts im VSG UN bestehen Umsetzungsdefizite bezüglich der Ver- und Gebote in den 

NSG- und LSG-Verordnungen. So werden beispielsweise Leinenzwang für Hunde oder 

Wegegebote in vielen Gebieten oft nicht eingehalten (s. Kap. 9.7). In LSG mit Bedeutung für 

wertbestimmende Grünlandarten, in denen noch kein Leinenzwang besteht, wird dieser als 

zusätzliche Maßnahme vorgeschlagen (s. Kap. 5).  

Die Durchsetzung bestehender Regelungen ist ein zentraler Aspekt für die Sicherung und 

die Verbesserung des Erhaltungszustandes der wertbestimmenden Arten. Das bedeutet 

auch, dass vermehrte Kontrollen notwendig sind. Noch wichtiger ist die Erhöhung der 

Identifikation der Bevölkerung mit dem VSG UN, die die soziale Kontrolle unter den Besu-

chern verstärken wird. 

Zielsetzung 

Übergreifend 
Beibehaltung und Durchsetzung der bestehenden naturschutzfach-

lichen Regelungen im gesamten VSG UN 

 

 

Keine weiteren die Schutzziele des VSG UN beeinträc htigenden Freizeitnutzungen 

Im VSG UN existieren vielfältige Formen der Freizeitnutzung (s. Kap. 9.7). Eine Zunahme 

störender intensiver Freizeitnutzungen ist mit dem Schutz der wertbestimmenden Arten 

nicht vereinbar. Bei der zukünftigen Entwicklung der Freizeit- und Tourismusangebote 

innerhalb des VSG UN muss dafür Sorge getragen werden, dass die Störungen für die 

wertbestimmenden Arten keinesfalls zunehmen, im Gegenteil durch Neuplanungen in der 

Bilanz abnehmen. 

Zielsetzung 

Übergreifend 
Keine weiteren die Schutzziele des VSG UN beeinträchtigenden 

Freizeitnutzungen innerhalb des VSG UN 

 

 

Ausweisung von Ruhezonen 

Wichtig für eine Begrenzung der negativen Auswirkungen von Freizeit- und Erholungsnut-
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zung, Jagd und Angelfischerei auf die wertbestimmenden Arten im VSG UN ist die Schaf-

fung eines Netzwerkes umfassend beruhigter und ausreichend großer Ruhezonen (auf-

grund der Fluchtdistanzen und Mindestarealbedarf jeweils möglichst mindestens um 200 ha 

Größe) im VSG UN. Dies ist umso wichtiger, als sich das VSG UN in einem überdurch-

schnittlich intensiv genutzten Landschaftsraum befindet. Daher sind in den Ruhezonen 

keine Erschließungsmaßnahmen für die Freizeitnutzung vorzusehen und strenge Regelun-

gen für Jagd und Angelfischerei sowie eine Lenkung des Besucherverkehrs notwendig (s.u. 

und Kap. 5). Dennoch sollen die Menschen diese Ruhezonen erleben können. Daher 

müssen in diesen Bereichen nicht störende Möglichkeiten zum Naturerlebnis besonders 

gefördert werden. Dies können zum Beispiel Beobachtungskanzeln oder interessante 

Beobachtungspfade am Rand der entsprechenden Gebiete sein. Darüber hinaus sollen die 

Ruhezonen, neben den Konzentrationsbereichen vorhandener Störungen, Schwerpunkte für 

den Einsatz von VSG-Beauftragten (s. u.) sein, damit sowohl eine umfassende Information 

der Besucher als auch die Einhaltung der Regelungen sichergestellt werden.  

Als Ruhezonen eignen sich in besonderer Weise solche Gebiete, die bereits relativ stö-

rungsarm sind, aber auch solche, in denen eine Beruhigung besonders gut umsetzbar ist. 

Dazu zählen insbesondere landeseigene und andere öffentliche Flächen (s. Karte 2). 

Fachlich wurden der Auswahl der Ruhezonen folgende Kriterien zu Grunde gelegt: 

- Bedeutende Schlafgewässer der nordischen Wildgänse 

- Bedeutende Rastgebiete für andere Durchzügler und Wintergäste 

- Bedeutende Brutgebiete 

- Gebiete mit hohem Entwicklungspotential für Brut- oder Rastvögel (Gebiete, für die 

gleichzeitig aufwändige  Optimierungsmaßnahmen vorgesehen werden) 

Zielsetzung 

Übergreifend 
Entwicklung eines Netzwerks von störungsarmen Rückzugsräu-

men im gesamten VSG UN 

Such-/ Schwer-
punkträume 

Umfassende Beruhigung von zehn Ruhezonen im VSG UN (s. 

Tab. 10 und Kap. 5) 

 

Tab. 10: Vorgeschlagene Ruhezonen im VSG UN, erfüllte Kriterien und Flächengröße. 
(Fett  = Gebiete mit hohem Flächenanteil in öffentlichem Eigentum.) 

Ruhezone Erfüllte Kriterien 
Flächengröße 

(ca.) 

Kranenburger Bruch - bedeutendes Schlafgewässer der nordischen 
Wildgänse 

- bedeutendes Brutgebiet für Grünland- 
(Schwarzkehlchen) und Röhrichtvögel 

- hohes Entwicklungspotenzial für Brut- und 

140 ha 
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Rastvögel 

- störungsarm 

Emmericher Ward  - bedeutende Schlafgewässer der nordischen 
Wildgänse 

- bedeutendes Rastgebiet für Wasservögel 

- bedeutendes Brutgebiet für Grünland-, Was-
ser-, Ufer- und Röhrichtvögel 

- hohes Entwicklungspotenzial für Brut- und 
Rastvögel 

- störungsarm 

310 ha 

Bienener und Griethe-

rorter Altrhein, Rosau, 

Reeserward  

- bedeutendes Schlafgewässer der nordischen 
Wildgänse 

- bedeutendes Rastgebiet für Wasservögel 

- bedeutendes Brutgebiet für Grünland-, Was-
ser-, Ufer- und Röhrichtvögel 

- hohes Entwicklungspotenzial für Brut- und 
Rastvögel 

- störungsarm 

1.080 ha 

Hübsche Grändort 

und Grindsee / 

Lohrwardtsee  

- bedeutendes Schlafgewässer der nordischen 
Wildgänse 

- bedeutendes Rastgebiet für Wasservögel 

- bedeutendes Brutgebiet für Grünland-, Was-
ser-, Ufer- und Röhrichtvögel 

- hohes Entwicklungspotenzial für Brut- und 
Rastvögel 

- störungsarm 

280 ha 

Abgrabung Bergerfurth 

Nordwest   

- bedeutendes Schlafgewässer der nordischen 
Wildgänse 

- bedeutendes Rastgebiet für Wasservögel 

- hohes Entwicklungspotenzial für Brutvögel 
(großes Flächenpotenzial für die Schaffung 
von Flachwasserbereichen, u. a. zur Röhricht-
entwicklung) 

- störungsarm 

- prädestinierte Randlage in einer zukünftig 
großflächigen Seenplatte, strategisch günstig 
für Ruhigstellung und Entwicklungsmaßnah-
men  

190 ha 

Gut Grindt  - bedeutendes Rastgebiet für Wasservögel 

- bedeutendes Brutgebiet für Grünland-, Was-
ser- und Ufervögel 

- hohes Entwicklungspotenzial für Brut- und 
Rastvögel 

- störungsarm 

470 ha 

Westerheide  - bedeutendes Schlafgewässer der nordischen 
Wildgänse 

- bedeutendes Rastgebiet für Wasservögel 

- hohes Entwicklungspotenzial für Brutvögel 

- störungsarm 

230 ha 
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Bislicher Insel    - bedeutendes Schlafgewässer der nordischen 
Wildgänse 

- bedeutendes Rastgebiet für Wasservögel 

- bedeutendes Brutgebiet für Grünland-, Was-
ser-, Ufer- und Röhrichtvögel 

- hohes Entwicklungspotenzial für Brut- und 
Rastvögel 

- Besucherlenkung vorhanden 

1.010 ha 

Orsoyer Rheinbogen 

und Hasenfeld   

- bedeutendes Schlafgewässer der nordischen 
Wildgänse 

- bedeutendes Rastgebiet für Wasservögel 

- bedeutendes Brutgebiet für Grünland-, Was-
ser-, Ufer- und Röhrichtvögel 

- hohes Entwicklungspotenzial für Brut- und 
Rastvögel 

- noch relativ störungsarm 

730 ha 

Rheinaue Walsum - bedeutendes Rastgebiet für Wasservögel 

- bedeutendes Brutgebiet für Grünland-, Was-
ser-, Ufer- und Röhrichtvögel 

- hohes Entwicklungspotenzial für Brut- und 
Rastvögel 

- in Teilen relativ störungsarm 

580 ha 

Summe:  5.020 ha 

 

 

Regelungen zur Angelfischerei 

Die Ausübung des Angelsports führt im VSG UN stellenweise zu erheblichen Störungen für 

wertbestimmende Arten (s. Kap. 9.9). Betroffen sind sowohl Gewässer und ihre Ufer als 

auch die Flächen, die auf dem Weg dorthin von Anglern durchquert werden. Aus diesem 

Grund werden im vorliegenden Maßnahmenkonzept für einige Teilgebiete folgende Rege-

lungen zur Angelfischerei vorgesehen:  

- ganzjähriger Angelverzicht: Gebiete, in denen Störungen durch Angelnutzung ganz-

jährig wertbestimmende Arten beeinträchtigen 

- Angelverzicht in Teilbereichen: räumliche Zonierung in Gebieten, in denen für die 

wertbestimmenden Arten eine Beruhigung bestimmter Teilbereiche (z. B. Uferab-

schnitte) notwendig ist 

- Angelverzicht im Winter: Gebiete, in denen hauptsächlich für wertbestimmende 

Rastvogelarten (inkl. nordische Wildgänse) Störungen durch Angelnutzung verur-

sacht werden 

- Verzicht auf Angeln vom Boot aus: Gebiete, in denen vor allem Wasservögel auf 

dem Gewässer durch Angelnutzung gestört werden 
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Zielsetzung 

Übergreifend Kontrolle der Einhaltung von bestehenden Angelregelungen 

Such-/ Schwer-
punkträume 

Festsetzung zusätzlicher Angelregelungen in sensiblen Gebieten 

nach o. g. Kriterien, siehe Kap. 5 

 

 

Regelungen zur Jagd 

Aufgrund der hohen Störungswirkung für Vögel (s. Kap. 9.8) muss sich die Jagd im VSG UN 

an den Schutzbedürfnissen der wertbestimmenden Vogelarten ausrichten.  

Viele Vogelarten, die nach der Landesjagdzeitenverordnung zur Zeit bejagt werden können, 

kommen im VSG UN vor, wie z. B. Höckerschwäne, Graugänse, Nilgänse, Kanadagänse, 

Stockenten, Waldschnepfen, Blässhühner, Lach- und Silbermöwen. Diese Arten sind, auch 

wenn sie nicht selbst Zielart des VSG UN sind, in der Regel mit wertbestimmenden Arten 

vergesellschaftet. 

 

a) Verzicht auf Wasservogeljagd (Stockente, Blässhu hn, Höckerschwan, Lach-
möwe und Silbermöwe) 

Das VSG UN wurde u. a. wegen der Rast- und Überwinterungsbestände der Wasservögel 

bzw. der nordischen Wildgänse als VSG ausgewiesen. Einer der Hauptprobleme für das 

VSG UN ist der hohe Störungsgrad. Dazu zählen auch jagdliche Aktivitäten (s. Kap. 9.8). 

Generell gilt, das Störpotenzial in den Schwerpunktbereichen für rastende und überwintern-

de Wasservögel bzw. der nordischen Wildgänse im VSG UN erheblich zu reduzieren. Der 

Verzicht auf die Wasservogeljagd führt nach den Ergebnissen umfangreicher Untersuchun-

gen und Dokumentationen (ANDREAS 2010, GERHARD 1994, MADSEN 1993, SCHIFFERLI 

1986, SCHNEIDER-JACOBY 2001, WILLE 1996) nachweislich zu einer deutlichen Minimierung 

der Störwirkungen und somit zu einem verbesserten Schutz der wertbestimmenden Was-

servogelarten. 

Die Auswahl der Gebiete für den Verzicht auf Wasservogeljagd (einschließlich Rheinstrom-

jagd) basiert auf Daten der Wasservogelzählung der Nordrhein-Westfälischen Ornithologen-

Gesellschaft (NWO) bzw. der Biologischen Stationen. Ausgewählt wurden solche Gebiete, 

die von den wertbestimmenden Arten quantitativ am häufigsten aufgesucht wurden.  

 

Zusätzlich zu den direkten Störwirkungen ist eine Verwechslungsgefahr mit anderen ge-

schützten Entenarten nicht auszuschließen. Der Ausschluss dieses Risikos ist ein weiterer 

Grund, auf die Wasservogeljagd in Teilflächen des VSG UN zu verzichten. 
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b) In den vorgeschlagenen Ruhezonen ganzjähriger Ja gdverzicht außer einem 
Treibjagdtermin pro Winterhalbjahr und der Bockjagd  zwischen dem 15.6. und 
15.8. 

Im Rahmen der Treibjagd in der Regel auf Hasen und Fasanen werden überwinternde 

nordische Wildgänse und weitere Rastvögel erheblich gestört. Sie reagieren mit Verhaltens-

änderungen und mit Fluchtverhalten (siehe u. a. WILLE 1996). Um jedoch den nordischen 

Wildgänsen und weiteren wertbestimmenden Rastvögeln langfristig ungestörte Lebensräu-

me zu bieten, wird in den Ruhezonen (s. o.) die Durchführung von nur einem Treibjagdter-

min pro Ruhezone und Winterhalbjahr vorgeschlagen. Diese Treibjagd kann auch Jagdbe-

zirk-übergreifend stattfinden, wenn in einer Ruhezone mehrere Jagdbezirke liegen. 

Darüber hinaus soll in den Ruhezonen (s. o.) auch die Einzeljagd eingeschränkt werden.  

Dadurch sollen die von ihr ausgehenden Störungen insbesondere zur Brutzeit in Grünland-

bereichen und in der Nähe von Brutgewässern sowie zur Zugzeit reduziert werden. Deshalb 

soll in den Ruhezonen nur die Bockjagd zwischen dem 15.6. und dem 15.8. zugelassen 

werden. Der Jagdverzicht bezieht sich im Übrigen auch auf die Rheinstromjagden. 

Inwieweit die vorgeschlagenen Regelungen in den Ruhezonen (ein Gesellschaftsjagdtermin 

pro Saison und Bockjagd zwischen dem 15.6. und 15.8.)  mit der zu erzielenden positiven 

Entwicklung der wertbestimmenden Arten verträglich sind, wird das Monitoring (Kap. 6) 

zeigen. Gegebenenfalls sind diese Regelungen zukünftig zu modifizieren. 

In bestimmten Sonderfällen müssen allerdings Ausnahmen möglich sein. Wenn an Deichen 

Schäden durch Kaninchen festgestellt werden und dadurch die Hochwassersicherheit 

gefährdet werden könnte, muss eine Bejagung der Kaninchen ermöglicht werden. Ähnliches 

gilt, wenn die Schalenwildbestände in einer Ruhezone zu stark zunehmen und insbesonde-

re auch, wenn Schilffraß durch Nutria oder Bisam die Entwicklung von Röhrichten verhin-

dert. In Brutgebieten von Wiesenlimikolen kann in Einzelfällen eine Prädatorenbejagung zur 

Sicherung des Bruterfolgs erforderlich sein. In jedem Fall sollte aber zuerst ein Nachweis 

von Schäden erfolgen, um die Jagd in der Ruhezone zulassen zu können. 

Die Jägerschaft soll zukünftig besser über das VSG UN informiert werden und könnte m 

Rahmen des Jagdschutzes auch ihre Aufsichtsfunktion behalten. Jäger sind aufgrund ihrer 

Ortskenntnis und ihrer Präsenz im Gebiet gut in der Lage, Erholungsuchende zu informieren 

und über Ge- und Verbote in den Schutzgebieten aufzuklären (s. auch Unterpunkt „VSG-

Beauftragte“). 

Zielsetzung 

Übergreifend Kontrolle der Einhaltung von bestehenden Jagdregelungen 

Verzicht auf Wasservogeljagd in bedeutenden Rastgebieten für 

wertbestimmende Wasservögel 
Such-/ Schwer-
punkträume 

In den Ruhezonen ganzjähriger Jagdverzicht außer einer Treibjagd 
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pro Saison und der Bockjagd zwischen dem 15.6. und 15.8. 

 

 

Verbesserung der Vorort-Information 

Eine verbesserte Information der Besucher vor Ort, z. B. durch Informationstafeln und 

persönliche Ansprache durch VSG-Beauftragte, kann zu einer besseren Einhaltung von 

bestehenden Regelungen beitragen. Sie dient darüber hinaus vor allem dazu, die Akzep-

tanz des VSG UN und der dort für die wertbestimmenden Vogelarten durchgeführten und 

noch durchzuführenden Maßnahmen zu erhöhen. Der Schutz des VSG UN und seiner 

wertbestimmenden Arten kann nur in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und den Nut-

zern vor Ort sowie mit den Besuchern des Gebietes erfolgreich sein. Deshalb ist es wichtig, 

dass sich die Bevölkerung mit dem Schutzgebiet identifiziert, was nur über intensive Infor-

mation und Einbeziehung der Menschen zu erreichen ist. 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Information sind u. a.: 

- Internetpräsentation zum VSG UN  

- Infopunkte in den einzelnen Gebieten (Beobachtungskanzeln, Infotafeln, Hörstatio-

nen) 

- Flyer/Broschüren mit Informationen und Verhaltensregeln  

- Film- bzw. Video-Beiträge zu den einzelnen Schutzgebieten bzw. zu den dort vor-

kommenden Arten 

- Exkursionen in wertvollen Bereichen für Einzelbürger sowie Schulklassen und ande-

re Gruppen 

- Kommunikation: Entwicklung neuer Dialogformen mit Bürgern und Nutzern im VSG 

UN  

- Organisation lokaler öffentlicher Veranstaltungen wie die alljährlich stattfindenden 

Obstwiesenfeste oder das seit einigen Jahren an der Ruhr regelmäßig organisierte 

„Vogelfestival“, z. B. ein „Gänsefest“ mit Exkursionen, „Storchenfest“ im Frühjahr etc. 

Zielsetzung 

Übergreifend 
Verbesserung der Information der Besucher im gesamten VSG 

UN, vorrangig in den Ruhezonen und NSG 

 

 

Besucherlenkung und Schaffung von Naturerlebnismögl ichkeiten 

Die Beruhigung des VSG UN für die wertbestimmenden Arten bei gleichzeitiger Verbesse-
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rung der Möglichkeiten zum Naturerlebnis ist eines der wichtigsten Ziele dieses Konzeptes. 

Aus diesem Grund werden diese beiden Maßnahmen hier unter einem Punkt zusammenge-

fasst. Für die Besucherlenkung und das Naturerlebnis sollen in möglichst vielen Bereichen 

des VSG UN Maßnahmen durchgeführt werden. Gebiete, in denen dies besonders notwen-

dig ist, sind unter den Such- / Schwerpunkträumen in Kap. 5 zusätzlich explizit aufgeführt. 

Störungen durch ungelenkten Besucherverkehr stellen in großen Teilen des VSG UN 

Beeinträchtigungen für die wertbestimmenden Arten dar (s. Kap. 9.7). Um eine Beruhigung 

des VSG UN zu erreichen, ist eine intelligente Besucherlenkung von hoher Bedeutung. 

Beispiele dafür sind interessante und kreativ konzipierte Beobachtungswege oder Beobach-

tungskanzeln. Durch eine geschickte Wegeführung können ggf. Störungen für die wertbe-

stimmenden Arten vermieden werden, ohne dass die Erlebbarkeit des Gebietes einge-

schränkt wird.  

Eine spezielle Maßnahme zur Lenkung des Besucherverkehrs ist der Rückbau oder die 

Sperrung von Zuwegungen. Im VSG UN lenken z. B. einige Wege und ehemalige NATO-

Straßen zahlreiche Besucher in Gebietsteile, die ansonsten nicht zugänglich wären (s. Kap. 

9.5).  

Zielsetzung 

Verbesserung der Besucherlenkung überall im VSG UN, wo durch 

ungelenkten Besucherverkehr Störungen für wertbestimmende 

Arten bestehen  Übergreifend 

Schaffung von Naturerlebnismöglichkeiten in möglichst vielen 

Stellen im VSG UN, wo es möglich und sinnvoll ist 

Such-/ Schwer-
punkträume 

Rückbau von 5 NATO-Straßen sowie Sperrung von Wegen für 

Pkw in sensiblen Gebieten (s. Kap. 5) 

 
Schaffung von zusätzlichen Naturerlebnismöglichkeiten in den 

Ruhezonen bei gleichzeitiger strikter Ruhigstellung dieser Gebiete 

 

 

Einsatz von VSG-Beauftragten  

Der Einsatz von VSG-Beauftragten als ehrenamtliche oder nebenberufliche Naturführer und 

/ oder Rangern im VSG UN soll zwei Zwecken dienen. An erster Stelle sollen sie die Besu-

cher des VSG informieren - z. B. über das VSG und seine Bedeutung, die wertbestimmen-

den Arten mit ihrer Lebensweise und ihren Ansprüchen und darüber, wie der Einzelne zum 

Schutz des Gebietes beitragen kann. Insbesondere die Jägerschaft sollte für diese Aufgabe 

gewonnen werden. Andererseits sollen sie für eine bessere Einhaltung der naturschutzfach-

lichen Regelungen sorgen. Die zuständigen Gebietskörperschaften sollten den Beauftragten 

ordnungsbehördliche Befugnisse erteilen. Daneben sollte auch die Polizei gezielt für die 



 
4    Erforderliche Maßnahmen  

 

114 LANUV NRW 2011 

Problematik der Nichteinhaltung von Regelungen im VSG UN sensibilisiert werden. 

Zielsetzung 

Übergreifend 
Einsatz von VSG-Beauftragten in möglichst vielen Gebieten im 

VSG UN, vorrangig in NSG 

Such-/ Schwer-
punkträume 

Einsatz von VSG-Beauftragten in allen Ruhezonen 

 

 

Verminderung von Störungen durch Flugsport 

a) Verlegung von Segel- und Modellflugplätzen  

Im VSG befinden sich drei Segel- bzw. Modellflugplätze (s. Kap. 9.7, Karte 10). Da vom 

Flugbetrieb und Besucherverkehr Störungen für wertbestimmende Arten ausgehen, sollen 

diese Flugplätze auf Standorte außerhalb des VSG verlegt werden. Selbstverständlich 

müssen die Alternativstandorte sorgfältig ausgewählt und im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens auf ihre Vereinbarkeit mit dem Artenschutzrecht und ihre FFH-Verträglichkeit 

geprüft werden. 

 

b) Verminderung von Störungen durch das Überfliegen  des VSG UN 

Störungen durch Flugsport gehen im VSG UN nicht nur von den Flugplätzen innerhalb des 

VSG aus, sondern entstehen auch durch das (niedrige) Überfliegen des Gebietes. Über die 

bereits begonnene Ausweisung des VSG UN in den offiziellen Luftverkehrskarten (s. Kap. 

9.7) hinaus, sollte für das gesamte VSG UN eine verbindliche Mindestflughöhe von 500 m 

festgelegt werden. Insbesondere der private Luftverkehr mit Hubschraubern, Kleinflugzeu-

gen und Heißluftballonen sollte hier in die Pflicht genommen werden, da hiervon die größten 

Störungen ausgehen (s. Kap. 9.7). Notwendig sind hier rechtsverbindliche Regelungen und 

deren Kontrolle. 

Zielsetzung 

Übergreifend 
Information der Luftsportorganisationen über notwendige Maß-

nahmen 

 
Rechtsverbindliche Regelung für den privaten Luftverkehr zur 

Mindestflughöhe von 500 m einschließlich regelmäßiger Kontrollen 

Such-/ Schwer-
punkträume 

Verlegung der im VSG UN vorhandenen Segel- und Modellflug-

plätze auf Flächen außerhalb des VSG UN 
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4.5 Infrastruktur und Energie 

Minimierung des weiteren Flächenverbrauchs 

Die Neuanlage weiterer Infrastrukturprojekte im VSG UN in den bisher nicht durch Wege, 

Brücken oder Überfahrten erschlossenen Bereichen sollte unterbleiben und der weitere 

Ausbau vorhandener (unbefestigter) Wege, z. B. durch Verbreiterung oder Befestigung, 

vermieden werden.  

Zielsetzung 

Übergreifend Der Erschließungsgrad im VSG UN soll nicht zunehmen 

 

 

Windkraftanlagen (WKA) 

Grundsätzlich sollten die Gefährdungen, die von Windkraftanlagen auf das VSG UN ausge-

hen (s. Kap. 9.6, Karte 9), dadurch minimiert werden, dass Anlagenstandorte nicht innerhalb 

des VSG UN liegen und ein Pufferbereich von 1.000 m eingehalten wird wegen der regen 

Flugaktivitäten der Wildgänse, Wasservögel und Limikolen, die in das VSG UN ein- und 

ausfliegen (vgl. auch Empfehlung der LAG-VSW 2007). Bei der Neuanlage ist auf mögliche 

Beeinträchtigungen in Bezug auf das Fluggeschehen der nordischen Wildgänse auch in der 

weiteren Umgebung des VSG UN zu achten, da diese Tiere kilometerweit zu Nahrungsflä-

chen auch außerhalb des VSG UN fliegen. 

Zielsetzung 

Übergreifend 
Grundsätzlich kein Neubau von WKA innerhalb des VSG UN und 

innerhalb eines Puffers von 1.000 m um das VSG UN sowie in 

weiteren regelmäßig beflogenen Bereichen (Einzelfallprüfung) 

 

 

Biogasanlagen 

Biogasanlagen stellen insbesondere auf Grund der Folgen für die landwirtschaftliche Nut-

zung (z. B. großflächiger Maisanbau) eine potenzielle Gefährdung für die wertbestimmen-

den Arten dar (s. Kap. 9.1, 9.6).  

Anlagen, die minderwertige Produkte, wie etwa Grünschnitt (insbesondere sogenannte 

Landschaftspflegeabfälle), organische Abfälle, Gülle etc. verwenden können, stellen keine 
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oder nur eine geringe Beeinträchtigung dar. 

Zielsetzung 

Keine weitere Vermehrung von Flächen für den intensiven Anbau 

landwirtschaftlicher Produkte für die Verwendung in Biogasanlagen 

im VSG UN 
Übergreifend 

Keine weitere Genehmigung von Biogasanlagen, die für den 

Betrieb mit hochwertigen landwirtschaftlichen Produkten ausgelegt 

sind und die von Produktionsflächen im VSG UN abhängen 

 

 

Sicherung, Leiterseilmarkierung und Erdverkabelung von Stromleitungen 

Für das Mittelspannungsnetz besteht die gesetzliche Verpflichtung für die Leitungsbetreiber, 

die Strommasten bis 2012 gegen Stromschlag zu sichern, der im VSG UN zum Teil bereits 

nachgekommen wurde (s. Kap. 9.6, Karte 9). Allerdings bleibt auch trotz Umrüstung der 

Masten für diesen Leitungstyp das Problem der Leitungskollision bestehen. Dies ist am 

wirkungsvollsten durch die Verlegung der Kabel in die Erde zu lösen. Daher sollte die 

Erdverkabelung für alle Mittelspannungs-Freileitungen im VSG UN angestrebt werden. Zur 

Minderung der Kollisionsgefahr bei Hochspannungsleitungen sind sowohl an den Erd- als 

auch an den Leitungsseilen Markierungen erforderlich.  

Zielsetzung 

Sicherung aller Strommasten von Mittelspannungsleitungen im 

VSG UN 

Markierung der Erd- und Leitungsseile aller Hochspannungsleitun-

gen im VSG UN 

Übergreifend 

Erdverkabelung aller Mittelspannungsleitungen im VSG UN 
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4.6 Spezielle Artenschutzmaßnahmen 

 

 

 

Nisthilfen für Fluss- und Trauerseeschwalbe 

Die Bestände von Fluss- und Trauerseeschwalbe im VSG UN sind abhängig von Schutz-

maßnahmen. Die Ausbringung künstlicher Nistgelegenheiten durch die Biologischen Statio-

nen muss daher weitergeführt werden. Darüber hinaus sollten auch an weiteren geeigneten 

Standorten Nistflöße ausgebracht werden, um die Populationen zu fördern. Geeignet für 

diese Ansiedlungsmaßnahme sind störungsarme, nahrungsreiche Stillgewässer wie z. B. 

Altarme. 

Zielsetzung 

Such-/ Schwer-
punkträume 

Ausbringung von weiteren Nisthilfen für jeweils insgesamt rund 200 

BP der Flussseeschwalbe und mindestens 70 BP der Trauersee-

schwalbe (s. Bestandsziele in Kap. 3), verteilt auf mehrere Stand-

orte im VSG UN (einige potenzielle Standorte werden in Kap. 5 

genannt) 
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5 Entwicklungziele und Maßnahmen für die Such-/ 
Schwerpunkträume 

In diesem Kapitel werden die Entwicklungsziele und Maßnahmen für jeden Such- / Schwer-

punktraum einzeln dargestellt. Nähere Erläuterungen zu den Maßnahmen s. Kap. 4. Die Angabe 

von Arten in kursiv (Unterpunkt Entwicklungsziele) bezieht sich auf Arten des Art. 4 der VS-RL, 

die für das VSG UN nicht als wertbestimmend festgelegt wurden. Eine Übersicht über die Maß-

nahmen pro Such- / Schwerpunktraum befindet sich im Anhang Tab. 21). 

 

Düffel (KLE) 

Schutzstatus: NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Wie-

senpieper, Weißstorch   

Wasservögel: Löffelente 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Wachtelkönig, Knäkente, Blaukehlchen, Bekassine 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel (u. 

a. Goldregenpfeifer, Kampfläufer)  

Maßnahmen (jeweils in den dargestellten Suchräumen): 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Nur auf Teilfllächen grünlandvogelgerechte 

Bewirtschaftung (ca. 120 ha auf rückver-

pachteten Flächen, ca. 30 ha über Vertrags-

naturschutz) 

Vermehrung von Flächen mit grünlandvo-

gelgerechter Bewirtschaftung  

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel Erhöhung der Bodenfeuchte 

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage von Blänken 

Gewässergestaltung  
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

  

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

 

Angelfischerei  

Keine Regelungen  

Jagd  

Jagd auf Wasserwild vom 1.12.-15.01. nur 

1x wöchentlich erlaubt 
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Wyler Meer (KLE) 

Schutzstatus: FFH-Gebiet, NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Blaukehlchen, Löffelente, Große Rohrdommel, Rohrweihe 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Wasservögel (vor allem Löffel-

ente, Zwergsäger, Gänsesäger) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

  

Bodenfeuchte  

  

Blänken / Flutmulden  

  

Gewässergestaltung  

Entwicklungspotential für Röhricht Röhrichtentwicklung 

Potenzial für die Ansiedlung von Trauersee-

schwalben 

Nisthilfen für Trauerseeschwalben 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

 

Angelfischerei  

Keine Regelungen In Teilbereichen ganzjähriger Angelverzicht 

Jagd  

Jagd auf Wasserwild vom 1.12.-15.01. nur 

1x wöchentlich erlaubt 

Verzicht auf Wasservogeljagd 
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Kranenburger Bruch (KLE) 

Vorschlag Ruhezone 

Schutzstatus: FFH-Gebiet, NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Schwarzkehlchen 

Röhrichtvögel: Blaukehlchen, Teichrohrsänger 

- Neuansiedlung: Uferschnepfe, Rotschenkel, Rohrweihe 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Grünland- und Ackervögel, 

Ufervögel, Wasservögel  

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

In großen Teilen bereits grünlandvogelge-

rechte Bewirtschaftung (ca. 60 ha auf rück-

verpachteten Flächen) 

Erhalt und ggf. Förderung der grünlandvo-

gelgerechten Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden teilweise feucht, aber noch Optimie-

rungspotenzial 

Erhöhung der Bodenfeuchte  

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage von Blänken 

Gewässergestaltung  

Entwicklungspotenzial für großflächige 

Röhrichte 

Röhrichtentwicklung 

Schaffung von Flachwasserzonen und 

flachen Ufern 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

Keine weitere Erschließung für die Freizeit-

nutzung 

Angelfischerei  

Angeln in Teilbereichen in bestimmten 

Zeiträumen erlaubt, sonst verboten  

Ganzjähriger Angelverzicht 

Jagd  
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Errichtung von Jagdkanzeln nur im Einver-

nehmen mit der unteren Landschaftsbehör-

de  

Ganzjähriger Jagdverzicht außer einem 

Treibjagdtermin pro Winterhalbjahr und der 

Bockjagd zwischen dem 15.6. und 15.8. 
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Salmorth mit Griethauser Altrhein (KLE) 

Schutzstatus: FFH-Gebiet, NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Wachtelkönig, Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Rotschenkel, Schwarz-

kehlchen, Wiesenpieper 

Wasservögel: Knäkente, Löffelente 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

Röhrichtvögel: Blaukehlchen, Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Weißstorch  

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel, 

Ufervögel, Wasservögel (vor allem Knäkente, Tafelente, Zwergsäger, Gänsesäger, Pfeifente) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Bereits überwiegend grünlandvogelgerechte 

Bewirtschaftung (ca. 300 ha auf rückver-

pachteten Flächen, ca. 30 ha über Vertrags-

naturschutz) 

Erhalt und ggf. Förderung der grünlandvo-

gelgerechten Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel Erhöhung der Bodenfeuchte 

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage von Flutmulden 

Gewässergestaltung  

Ufer des Griethauser Altrheins in Teilen mit 

Steinschüttungen befestigt; bei Rückbau 

Entwicklungspotenzial für flache Ufer und 

Flachwasserzonen 

Griethauser Altrhein: Rückbau der Uferbe-

festigung (im westlichen Teil ab Freizeitha-

fen) 

Schaffung von Flachwasserzonen und 

flachen Ufern 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

Keine weitere Erschließung des Gebietes für 

Freizeitnutzung 

Keine Erweiterung des Freizeithafens 
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Griethauser Altrhein: Kein Befahren des 

Gewässers im Winter 

Angelfischerei  

Angeln in Teilbereiche der Ufer des 

Griethauser Altrheins zeitlich eingeschränkt 

(Vereinbarung) 

In einem Teilbereich des Griethauser Alt-

rheins ganzjähriger Angelverzicht (zwischen 

Freizeithafen und Rhein) 

Jagd  

Jagd auf Wasserwild vom 1.12.-15.01. nur 

1x wöchentlich erlaubt 

Verzicht auf Wasservogeljagd 

Errichtung von Jagdkanzeln nur im Einver-

nehmen mit der unteren Landschaftsbehör-

de 
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Rindernsche Kolke (KLE) 

Schutzstatus: FFH-Gebiet, NSG  

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Rotschenkel, Schwarzkehlchen 

Wasservögel: Löffelente 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Blaukehlchen, Trauerseeschwalbe, Knäkente 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Ufervögel, Wasservögel 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

  

Bodenfeuchte  

  

Blänken / Flutmulden  

  

Gewässergestaltung  

Zuwachsen der Ufer der Kolke mit Weiden-

gebüsch 

Schaffung offener Uferbereiche 

Röhrichtentwicklung  

Potenzial für die Ansiedlung von Trauersee-

schwalben 

Nisthilfen für Trauerseeschwalben 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

 

Angelfischerei  

Keine Regelungen  

Jagd  

Jagd auf Wasserwild vom 1.12.-15.01. nur 

1x wöchentlich erlaubt 

 

Errichtung von Jagdkanzeln nur im Einver-  
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

nehmen mit der unteren Landschaftsbehör-

de 
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Kellener Altrhein (KLE) 

Schutzstatus: NSG (teilweise), LSG (übriger Teil) 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Blaukehlchen, Löffelente, Knäkente, Trauerseeschwalbe, Rohrwei-

he 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Wasservögel (vor allem 

Zwergsäger, Gänsesäger)  

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Teilflächen mit grünlandvogelgerechter 

Bewirtschaftung (ca. 10 ha über Vertragsna-

turschutz) 

Erhalt und ggf. Förderung der grünlandvo-

gelgerechten Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

  

Blänken / Flutmulden  

  

Gewässergestaltung  

Entwicklungspotenzial für Röhrichtbrüter  Röhrichtentwicklung 

Potenzial für die Ansiedlung von Trauersee-

schwalben 

Nisthilfen für Trauerseeschwalben  

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG und LSG s. Anhang) 

 

Angelfischerei  

Keine Regelungen  

Jagd  

Jagd auf Wasserwild vom 1.12.-15.01. nur 

1x wöchentlich erlaubt 

NSG: Verzicht auf Wasservogeljagd 
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Emmericher Ward (KLE) 

Vorschlag Ruhezone 

Schutzstatus: FFH-Gebiet, NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Wachtelkönig, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Wie-

senpieper 

Wasservögel: Knäkente, Löffelente 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

Röhrichtvögel: Blaukehlchen, Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Weißstorch, Uferschnepfe, Tüpfelsumpfhuhn, Rohrweihe, 

Schwarzmilan 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel, 

Ufervögel, Wasservögel (vor allem Knäkente, Pfeifente) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Weitgehend grünlandvogelgerechte Bewirt-

schaftung (ca. 120 ha auf rückverpachteten 

Flächen, ca. 10 ha über Vertragsnatur-

schutz) 

Erhalt und ggf. Förderung der grünlandvo-

gelgerechten Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel  Erhöhung der Bodenfeuchte 

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage von Flutmulden 

Gewässergestaltung  

Auenrelief teilweise durch Kiesabgrabung 

verändert, zu wenig Flachwasserbereiche  

Anlage von Nebenrinnen 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

Keine weitere Erschließung für die Freizeit-

nutzung 

Besucherlenkung 
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Naturerlebnis 

Angelfischerei  

Ganzjähriges Angelverbot  

Jagd  

Jagd auf Wasserwild vom 1.12.-15.01. nur 

1x wöchentlich erlaubt 

Ganzjähriger Jagdverzicht außer einem 

Treibjagdtermin pro Winterhalbjahr und der 

Bockjagd zwischen dem 15.6. und 15.8. 
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Flussmarschen (KLE) 

Schutzstatus: NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Schwarzkehlchen, Wiesenpieper 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

- Wieder- / Neuansiedlung: Uferschnepfe, Rotschenkel, Großer Brachvogel 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel, 

Ufervögel 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

  

Bodenfeuchte  

  

Blänken / Flutmulden  

  

Gewässergestaltung  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen  

Anlage einer Nebenrinne 

Schaffung von Flachwasserzonen und 

flachen Ufern 

Schaffung offener Uferbereiche 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

Verlegung des Modellflugplatzes 

Angelfischerei  

Keine Regelungen  

Jagd  

Jagd auf Wasserwild vom 1.12.-15.01. nur 

1x wöchentlich erlaubt 
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Dornicksche Ward (KLE) 

Schutzstatus: FFH-Gebiet, LSG (teilweise) 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Rotschenkel, Wiesenpieper 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

Röhrichtvögel: Blaukehlchen, Teichrohrsänger, Knäkente 

- Wieder- / Neuansiedlung: Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Schwarzkehlchen, Weißstorch 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel, 

Ufervögel    

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Überwiegend grünlandvogelgerechte Bewirt-

schaftung (ca. 50 ha auf rückverpachteten 

Flächen) 

Erhalt und ggf. Förderung der grünlandvo-

gelgerechten Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel Erhöhung der Bodenfeuchte  

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage von Flutmulden 

Gewässergestaltung  

Entwicklungspotential für Röhricht Röhrichtentwicklung 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG und LSG s. Anhang) 

Verlegung des Segelflugplatzes 

Leinenzwang für Hunde 

Angelfischerei  

Rheinufer: Angelverbot vom 15.4.-15.7. 

Stillgewässer: keine Regelungen 

 

Jagd  

Keine Regelungen  
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Deichvorland bei Grieth (KLE) 

Schutzstatus: FFH-Gebiet (teilweise), NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Rotschenkel, Uferschnepfe, Wiesenpieper 

Wasservögel: Löffelente 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Großer Brachvogel, Schwarzkehlchen, Wachtelkönig, Knäkente  

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel, 

Ufervögel, Wasservögel (u. a. Pfeifente) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Teilflächen mit grünlandvogelgerechter 

Bewirtschaftung (ca. 20 ha über Vertragsna-

turschutz) 

Vermehrung von Flächen mit grünlandvo-

gelgerechter Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel Erhöhung der Bodenfeuchte 

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen, wenig Relief 

Anlage von Flutmulden 

Gewässergestaltung  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen, wenig Relief 

Anlage von Nebenrinnen 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

Besucherlenkung 

Angelfischerei  

Angelverbot vom 15.12.-15.3. Ganzjähriger Angelverzicht 

Jagd  

Errichtung offener Ansitzleitern nur im 

Einvernehmen mit der unteren Landschafts-
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

behörde erlaubt, Errichtung von Jagdkanzeln 

verboten  
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Kalflack (KLE) 

Schutzstatus: FFH-Gebiet, LSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Blaukehlchen, Löffelente, Trauerseeschwalbe 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Ufervögel, Wasservögel (vor 

allem Löffelente, Schnatterente, Knäkente, Zwergsäger, Gänsesäger)  

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

  

Bodenfeuchte  

  

Blänken / Flutmulden  

Keine Nebengewässer, zu wenig Flachwas-

serbereiche 

Anlage von ufernahen Blänken 

Gewässergestaltung  

Entwicklungspotenzial für Röhricht Röhrichtentwicklung in Teilbereichen 

Ehemaliger Koloniestandort der Trauersee-

schwalbe 

Nisthilfen für Trauerseeschwalbe 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG und LSG s. Anhang)  

 

Angelfischerei  

Keine Regelungen In Teilbereichen Angelverzicht im Winter 

Jagd  

Keine Regelungen Verzicht auf Wasservogeljagd 
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Hetter (KLE) 

Schutzstatus: FFH-Gebiet, NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Großer Brachvogel, Rotschenkel, Uferschnepfe, Schwarzkehlchen, Wie-

senpieper, Bekassine 

Wasservögel: Knäkente, Löffelente 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Blaukehlchen, Weißstorch,  

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel (vor 

allem Goldregenpfeifer), Ufervögel 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Teilweise grünlandvogelgerechte Bewirt-

schaftung (ca. 90 ha auf rückverpachteten 

Flächen, ca. 20 ha über Vertragsnatur-

schutz) 

Vermehrung von Flächen mit grünlandvo-

gelgerechter Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel Erhöhung der Bodenfeuchte (z. T. vorgese-

hen in laufendem LIFE+-Projekt) 

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage von Blänken (z. T. vorgesehen in 

laufendem LIFE+-Projekt) 

Gewässergestaltung  

Entwicklungspotenzial für Röhrichtbestände 

an der Landwehr 

In Teilbereich Röhrichtentwicklung (west-

lichster Teil der Landwehr) 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

 

Angelfischerei  

Angelverbot vom 15.12.-15.3.  

Jagd  



 
5    Entwicklungziele und Maßnahmen für die Such-/ Schwerpunkträume  

 

136 LANUV NRW 2011 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Verbot der Hasenjagd vom 1.-15.1.  

Jagd auf Wasserwild vom 1.12.-15.01. nur 

1x wöchentlich erlaubt 

Errichtung offener Ansitzleitern im Einver-

nehmen mit unteren Landschaftsbehörde 

erlaubt, Errichtung von Kanzeln verboten 
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Mettmeer (KLE) 

Schutzstatus: FFH-Gebiet, LSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Blaukehlchen, Löffelente, Knäkente, Trauerseeschwalbe, Rohrwei-

he 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Wasservögel (u.a. Knäkente, 

Löffelente)   

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

  

Bodenfeuchte  

  

Blänken / Flutmulden  

  

Gewässergestaltung  

Entwicklungspotenzial für Röhricht, aber 

Zuwachsen der Ufer mit Weiden 

Röhrichtentwicklung 

Entwicklungspotenzial als Bruthabitat für 

Trauerseeschwalbe 

Nisthilfen für Trauerseeschwalbe 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für LSG s. Anhang) 

 

Angelfischerei  

Keine Regelungen Ganzjähriger Angelverzicht 

Jagd  

Keine Regelungen Verzicht auf Wasservogeljagd 
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Bienener und Grietherorter Altrhein, Rosau, Reeserw ard (KLE) 

Vorschlag Ruhezone    

Schutzstatus: FFH-Gebiet, NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Wachtelkönig, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Uferschnepfe, Wiesen-

pieper 

Wasservögel: Knäkente, Tafelente, Löffelente, Trauerseeschwalbe, Schnatterente 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

Röhrichtvögel: Blaukehlchen, Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Große Rohrdommel, Tüpfelsumpfhuhn, Rohrweihe 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Grünland- und Ackervögel, 

Ufervögel, Wasservögel (vor allem Knäkente, Löffelente, Zwergsäger) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

In großen Teilen bereits grünlandvogelge-

rechte Bewirtschaftung (ca. 380 ha auf 

rückverpachteten Flächen) 

Erhalt und ggf. Förderung der grünlandvo-

gelgerechten Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel Erhöhung der Bodenfeuchte 

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage von Blänken und Flutmulden 

Gewässergestaltung  

Gehölzbewachsene Ufer Schaffung offener Uferbereiche 

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage einer Nebenrinne 

Rückgang der Röhrichtbestände, Entwick-

lungspotenzial für großflächige Röhrichtent-

wicklung 

Röhrichtentwicklung 

Weiterführung des erfolgreichen Nisthilfen-

Managements durch das Naturschutzzent-

rum im Kreis Kleve 

Nisthilfen für Trauerseeschwalbe 
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

Aufgabe und Rückbau des Pionierhafens 

Keine weitere Erschließung für die Freizeit-

nutzung 

Besucherlenkung 

Naturerlebnis 

Angelfischerei  

Bienener Altrhein, Rosau: ganzjähriges 

Angelverbot; Ausnahme: am Westufer des 

Abgrabungsgewässers ist Angeln vom 1.7. - 

30.3. erlaubt 

 

Grietherorter Altrhein, Reeserward: Angeln 

am Grietherorter Altrhein teilweise vom 

1.11.-15.4. (südlicher Zipfel), teilweise 

ganzjährig verboten; in kleinem Bereich 

sowie am Baggersee und an den südlichen 

Teichen im Bereich Reeserward ohne 

Einschränkung erlaubt 

In Teilbereichen ganzjähriger Angelverzicht 

(nördlich der Zufahrt zum Sporthafen) 

Jagd  

Bienener Altrhein, Rosau: Jagd vom 16.11.-

30.09. in Teilbereich verboten und vom 

1.10.-15.11. nur 1x wöchentlich erlaubt (in 

Teilbereich davon ist Einzeljagd auf Rehe 

allerdings ohne Beschränkung erlaubt) 

Die traditionelle Treibjagd Mitte November / 

Anfang Dezember ist erlaubt 

Errichtung von Jagdkanzeln verboten  

Ganzjähriger Jagdverzicht außer einem 

Treibjagdtermin pro Winterhalbjahr und der 

Bockjagd zwischen dem 15.6. und 15.8. 

Grietherorter Altrhein, Reeserward: Jagd auf 

Wasserwild vom 1.12.-15.01. nur 1x wö-

chentlich erlaubt; 

Errichtung offener Ansitzleitern nur im 

Einvernehmen mit der unteren Landschafts-

behörde erlaubt, Errichtung von Jagdkanzeln 

verboten  

Ganzjähriger Jagdverzicht außer einem 

Treibjagdtermin pro Winterhalbjahr und der 

Bockjagd zwischen dem 15.6. und 15.8. 
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Millinger Meer (KLE) 

Schutzstatus: FFH-Gebiet, NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Wasservögel: Knäkente, Tafelente, Löffelente, Trauerseeschwalbe 

Röhrichtvögel: Blaukehlchen, Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Tüpfelsumpfhuhn, Große Rohrdommel 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Ufervögel, Wasservögel (vor 

allem Schnatterente, Löffelente, Tafelente, Zwergsäger, Gänsesäger) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

  

Bodenfeuchte  

  

Blänken / Flutmulden  

  

Gewässergestaltung  

Mangel an Flachwasserzonen Schaffung von Flachwasserzonen und 

flachen Ufern 

Entwicklungspotenzial für Röhricht bzw. 

Beeinträchtigung vorhandener Röhrichtbe-

stände 

Röhrichtentwicklung 

Erfolgreiches Ausbringen von Nisthilfen für 

die Trauerseeschwalbe durch das Natur-

schutzzentrum im Kreis Kleve e.V. 

Nisthilfen für Trauerseeschwalbe 

Freizeit und Erholung  

Baden und Betreten der Eisfläche am 

nördlichen Arm des Gewässers erlaubt 

(allgemeine Regelungen für NSG s. Anhang) 

 

Angelfischerei  

Ganzjähriges Angelverbot 

Ausnahme: Angeln in dem Bereich, in dem  

auch  Baden erlaubt ist (s. o.), ganzjährig 
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

erlaubt 

Jagd  

Errichtung offener Ansitzleitern erlaubt, 

Errichtung von Jagdkanzeln verboten  
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Reeser Eyland inkl. Altrhein (KLE) 

Schutzstatus: FFH-Gebiet (teilweise), NSG (teilweise), LSG (übriger Teil) 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Wachtelkönig, Rotschenkel, Wiesenpieper 

Wasservögel: Knäkente 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger, Blaukehlchen 

- Wieder- / Neuansiedlung: Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Löffelente, Weißstorch, Knäken-

te 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel, 

Ufervögel, Wasservögel (vor allem Löffelente, Knäkente, Zwergsäger, Gänsesäger)  

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Teilflächen mit grünlandvogelgerechter 

Bewirtschaftung (ca. 20 ha auf rückverpach-

teten Flächen, 2 ha über Vertragsnatur-

schutz) 

Vermehrung von Flächen mit grünlandvo-

gelgerechter Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel, 

kaum Relief im Deichvorland 

Erhöhung der Bodenfeuchte  

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage von Flutmulden 

Gewässergestaltung  

Steile und teilweise Gehölz bewachsene 

Ufer 

Schaffung von Flachwasserzonen und 

flachen Ufern (Abgrabungsgewässer) 

Schaffung offener Uferbereiche (Abgra-

bungsgewässer) 

Röhrichtentwicklung  

Entwicklungspotenzial als Bruthabitat für 

Trauerseeschwalbe  

Nisthilfen für Trauerseeschwalbe auf dem 

Reeser Altrhein 

Freizeit und Erholung  
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

NSG: keine besonderen Regelungen 

LSG: Lagern und Feuer machen verboten 

(allgemeine Regelungen für NSG und LSG 

s. Anhang) 

Besucherlenkung 

Sperrung der Wege für Pkw 

Leinenzwang für Hunde auch im LSG 

Angelfischerei  

NSG (Reeser Altrhein): Angeln in Teilberei-

chen verboten 

Außerhalb des NSG: keine Regelungen 

Ganzjähriger Angelverzicht im NSG Altrhein 

Reeser Eyland 

Jagd  

NSG (Reeser Altrhein): 1.12.-15.1. Jagd auf 

Wasserwild nur 1x wöch. erlaubt 

Verzicht auf Wasservogeljagd am Reeser 

Altrhein 

Außerhalb des NSG: keine Regelungen  
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Reeser Meer (KLE) 

Schutzstatus: NSG (teilweise), LSG (teilweise) 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: Weißwangengans 

Grünlandvögel: Wiesenpieper 

Ufervögel: Flussseeschwalbe 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Blaukehlchen, Flussregenpfeifer  

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Ufervögel, Wasservögel (vor 

allem Tafelente, Zwergsäger, Gänsesäger, Schellente) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

  

Bodenfeuchte  

  

Blänken / Flutmulden  

  

Gewässergestaltung  

Teilweise steile und gehölzbewachsene Ufer Schaffung von Flachwasserzonen und 

flachen Ufern 

Schaffung offener Uferbereiche 

Bei entsprechender Ufergestaltung Entwick-

lungspotenzial für Röhricht 

Röhrichtentwicklung 

Freizeit und Erholung  

NSG: Verbot der Anlage von Ufer begleiten-

den Wanderwegen oder sonstigen Erschlie-

ßungsmaßnahmen außerhalb des zu erstel-

lenden Besucherlenkungskonzeptes 

Wintersperrung des Radwanderweges vom 

1.12.-28.2. 

Begrenzung der Segelnutzung des Reeser 

Meeres auf max. 306 Boote (ca. 1,5 Boote je 

Ganzjährig kein Befahren der Wasserfläche 

im NSG, Absperrung des NSG durch Bojen 

(-ketten) 
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

ha nutzbarer Wasserfläche) 

Außerhalb des NSG: keine besonderen 

Regelungen 

Allgemeine Regelungen für NSG und LSG s. 

Anhang 

Außerhalb des NSG: kein Befahren der 

Wasserfläche im Winterhalbjahr, Sperrung 

vogelschutzfachlich bedeutsamer Uferberei-

che für Freizeitzeitnutzung 

Angelfischerei  

NSG: Ganzjähriges Angelverbot 

Beschränkung der fischereilichen Nutzung 

des Reeser Meeres auf das Angeln vom 

Boot aus 

Begrenzung der Angelfischerei im Reeser 

Meer auf max. 10 Boote 

 

außerhalb NSG: keine besonderen Rege-

lungen 

 

Jagd  

NSG: Jagd auf Wasserwild vom 1.11.-15.1. 

nur 1x wöchentlich erlaubt 

Verzicht auf Wasservogeljagd 

außerhalb NSG: keine besonderen Rege-

lungen 
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 Hagener Meer (KLE, WES) 

Schutzstatus: FFH-Gebiet (teilweise), NSG (teilweise), LSG (übriger Teil) 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Schwarzkehlchen 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Wachtelkönig, Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Rotschenkel, 

Wiesenpieper, Knäkente, Trauerseeschwalbe  

- Rastbestandssicherung und -förderung:  Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel, 

Ufervögel, Wasservögel (vor allem Löffelente, Zwergsäger, Gänsesäger) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Bislang keine grünlandvogelgerechte Be-

wirtschaftung 

Vermehrung von Flächen mit grünlandvo-

gelgerechter Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel, 

hohes Potential zur Erhöhung der Boden-

feuchte (Austritt von Hangwasser aus der 

Terrassenkante) 

Erhöhung der Bodenfeuchte 

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage von Blänken 

Gewässergestaltung  

Entwicklungspotenzial für die Entwicklung 

von Röhrichten und als Bruthabitat für 

Trauerseeschwalbe  

Röhrichtentwicklung 

Nisthilfen für Trauerseeschwalbe  

Freizeit und Erholung  

NSG Teil Kleve: Wintersperrung Radwan-

derweg 1.12.-28.2. (allgemeine Regelungen 

für NSG und LSG s. Anhang) 

 

Angelfischerei  

NSGTeil Kleve: Angelverbot in Teilbereich  

NSG Teil Wesel: Angelverbot, ausgenom-

men bisherige fischereiliche Nutzung und 

Verzicht auf Angeln vom Boot aus 
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Angeln außerhalb von Röhricht- und 

Schwimmblattzonen 

Jagd  

Keine Regelungen  
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Reeser Schanz (KLE, WES ) 

Schutzstatus: FFH-Gebiet (teilweise), NSG (teilweise), LSG (übriger Teil) 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Wiesenpieper 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

- Wieder- / Neuansiedlung: Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Rotschenkel 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel (u.a. 

Großer Brachvogel), Ufervögel  

- Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Auf Teilflächen (NSG) grünlandvogelgerech-

te Bewirtschaftung (ca. 80 ha auf rückver-

pachteten Flächen) 

Vermehrung von Flächen mit grünlandvo-

gelgerechter Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel Erhöhung der Bodenfeuchte 

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage von Flutmulden 

Gewässergestaltung  

  

Freizeit und Erholung  

LSG (Teilbereich Kreis Wesel): Leinzwang 

für Hunde, Wegegebot (allgemeine Rege-

lungen für NSG und LSG s. Anhang) 

 

Angelfischerei  

Rheinufer: ganzjähriges Angelverbot 

Stillgewässer: ganzjähriges Angelverbot, 

ausgenommen bisherige fischereiliche 

Nutzung und Angeln außerhalb von Röh-

richt- und Schwimmblattzonen 

 

Jagd  
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

NSG: Verbot Stockentenjagd (ausgenom-

men 1x wöch. während Jagdzeit) 

Verbot Treibjagd (außer 1x pro Jagdbezirk 

16.10. - 20.11.) 

 

Außerhalb des NSG: keine Regelungen  
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Hübsche Grändort und Lohrwardtsee / Grindsee (KLE) 

Vorschlag Ruhezone    

Schutzstatus: FFH-Gebiet (teilweise), NSG (teilweise), LSG (geringer übriger Teil) 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Wachtelkönig, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Wiesenpieper 

Wasservögel: Knäkente, Löffelente 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Uferschnepfe, Blaukehlchen 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Grünlandvögel (vor allem 

Großer Brachvogel, Goldregenpfeifer), Ufervögel, Wasservögel (vor allem Tafelente, Zwerg-

säger) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Größter Teil der Grünlandflächen bereits in 

grünlandvogelgerechter Bewirtschaftung (ca. 

100 ha auf rückverpachteten Flächen) 

Erhalt und ggf. Förderung der grünlandvo-

gelgerechten Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel Erhöhung der Bodenfeuchte 

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage von Flutmulden 

Gewässergestaltung  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage einer Nebenrinne 

Lohrwardt- / Grindsee: steile und gehölzbe-

wachsene Ufer 

Schaffung von Flachwasserzonen und 

flachen Ufern 

Röhrichtentwicklung 

Freizeit und Erholung  

NSG: Erschließung der Flächen für Erholung 

verboten 

Keine weitere Erschließung für die Freizeit-

nutzung 
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Lohrwardt- / Grindsee: Betretungsverbot für 

die  Brutinsel 

Wintersperrung des Radwanderweges vom 

01.12. bis 28.02. 

LSG: Lagern und Feuer machen verboten 

(allgemeine Regelungen für NSG und LSG 

s. Anhang) 

Rückbau der NATO-Straße 

Besucherlenkung 

Naturerlebnis 

Angelfischerei  

Angelverbot während der Brutzeit (15.3. - 

15.7.) 

Lohrwardt- / Grindsee: ganzjähriges Angel-

verbot am Ostufer und Teilen des Westufers 

Hübsche Grändort: ganzjähriges Angelver-

bot in Teilbereichen 

Angeln vom Boot aus verboten 

LSG: keine Regelungen 

Ganzjähriger Angelverzicht im gesamten 

Gebiet 

Jagd  

Jagd auf Wasserwild vom 1.11.-15.1. nur 1x 

wöchentlich erlaubt 

LSG: keine Regelungen 

Ganzjähriger Jagdverzicht außer einem 

Treibjagdtermin pro Winterhalbjahr und der 

Bockjagd zwischen dem 15.6. und 15.8. 
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Abgrabungen bei Bergerfurth - nordwestlicher Teil ( WES) 

Vorschlag Ruhezone    

Schutzstatus: LSG (überwiegender Teil), NSG (übriger Teil) 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung Brutvögel: Große Rohrdommel, Flussseeschwalbe, Flussregenpfei-

fer, Knäkente, Löffelente, Blaukehlchen, Rohrweihe, Schwarzkopfmöwe, Wasserralle 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Ufervögel, Wasservögel (vor 

allem Löffelente, Tafelente, Zwergsäger, Schnatterente, Gänsesäger, Schellente) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

  

Bodenfeuchte  

  

Blänken / Flutmulden  

  

Gewässergestaltung  

Ufer großenteils steil und mit Gehölzen 

bewachsen 

Schaffung von Flachwasserzonen und 

flachen Ufern 

Schaffung offener Uferbereiche 

Anlage von Schotterinseln 

Bei entsprechender Ufergestaltung Entwick-

lungsmöglichkeiten für Röhricht 

Röhrichtentwicklung 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG und LSG s. Anhang)  

Ganzjährig keine Freizeitnutzung / kein 

Befahren der Gewässer 

Keine weitere Erschließung für die Freizeit-

nutzung 

Besucherlenkung im Uferbereich 

Naturerlebnis 

Angelfischerei  
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

NSG: Angelverbot, ausgenommen bisherige 

fischereiliche Nutzung und Angeln außerhalb 

von Röhricht- und Schwimmblattzonen 

außerhalb NSG: keine Regelungen 

Ganzjähriger Angelverzicht im gesamten 

Gebiet 

Jagd  

Keine Regelungen Ganzjähriger Jagdverzicht (Treib- und 

Einzeljagd nicht relevant) 
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Abgrabungen bei Bergerfurth - südlicher Teil (WES) 

Schutzstatus: LSG (überwiegender Teil), NSG (übriger Teil) 

Entwicklungsziele: 

- Wieder- / Neuansiedlung: Flussseeschwalbe, Flussregenpfeifer, Knäkente, Löffelente, Blau-

kehlchen, Rohrweihe, Schwarzkopfmöwe, Wasserralle 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Wasservögel (vor allem Löffel-

ente, Tafelente, Zwergsäger, Schnatterente, Gänsesäger, Schellente) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

  

Bodenfeuchte  

  

Blänken / Flutmulden  

  

Gewässergestaltung  

Ufer großenteils steil und mit Gehölzen 

bewachsen 

Schaffung von Flachwasserzonen und 

flachen Ufern 

Schaffung offener Uferbereiche 

Anlage von Schotterinseln 

Bei entsprechender Ufergestaltung Entwick-

lungsmöglichkeit für Röhricht 

Röhrichtentwicklung 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG und LSG s. Anhang)  

Kein Befahren der Wasserfläche im Winter-

halbjahr, Sperrung vogelschutzfachlich 

bedeutsamer Uferbereiche für Freizeitzeit-

nutzung 

Angelfischerei  

NSG: Verbot, ausgenommen bisherige 

fischereiliche Nutzung und Angeln außerhalb 

von Röhricht- und Schwimmblattzonen 

außerhalb NSG: keine Regelungen 

 

Jagd  
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Keine Regelungen  
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Abgrabung Diersfordter Waldsee (WES) 

Schutzstatus: LSG (überwiegender Teil), NSG (übriger Teil) 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Ufervögel: Flussregenpfeifer, Flussseeschwalbe, Schwarzkopfmöwe 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Blaukehlchen, Löffelente, Knäkente, Rohrweihe 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Ufervögel, Wasservögel (vor 

allem Tafelente, Zwergsäger, Gänsesäger, Schellente) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

  

Bodenfeuchte  

  

Blänken / Flutmulden  

  

Gewässergestaltung  

Ufer großenteils steil und mit Gehölzen 

bewachsen 

Schaffung von Flachwasserzonen und 

flachen Ufern 

Schaffung offener Uferbereiche 

Anlage von Schotterinseln 

Bei entsprechender Ufergestaltung Entwick-

lungspotenzial für Röhricht 

Röhrichtentwicklung 

Freizeit und Erholung  

NSG: Keine besonderen Regelungen (all-

gemeine Regelungen für NSG und LSG s. 

Anhang)  

LSG: Leinenzwang für Hunde 

Bootsverkehr begrenzt auf 0,75 Boote / ha 

Kein Befahren der Wasserfläche im Winter-

halbjahr, Sperrung vogelschutzfachlich 

bedeutsamer Uferbereiche für Freizeitnut-

zung 

Angelfischerei  

NSG: Angelverbot, ausgenommen bisherige 

fischereiliche Nutzung und Angeln außerhalb 
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

von Röhricht- und Schwimmblattzonen 

außerhalb NSG: keine Regelungen 

Jagd  

Keine Regelungen  
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Gut Grindt (WES) 

Vorschlag Ruhezone    

Schutzstatus: FFH-Gebiet (teilweise), NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Wie-

senpieper 

Wasservögel: Löffelente 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

- Wieder- / Neuansiedlung: Wachtelkönig, Teichrohrsänger, Blaukehlchen, Knäkente 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel, 

Ufervögel, Wasservögel (vor allem Löffelente, Pfeifente) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Zum größten Teil bereits grünlandvogelge-

rechte Nutzung (ca. 310 ha auf rückverpach-

teten Flächen, ca. 20 ha über Vertragsnatur-

schutz) 

Erhalt und ggf. Förderung der grünlandvo-

gelgerechten Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel Erhöhung der Bodenfeuchte 

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage von Flutmulden 

Gewässergestaltung  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage einer Nebenrinne  

Stillgewässer: Schaffung von Flachwasser-

zonen und flachen Ufern 

Entwicklungspotenzial für Röhricht und 

Flachufer 

Röhrichtentwicklung (an Stillgewässern, die 

nicht an den Rhein angebunden sind) 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

Keine weitere Erschließung für die Freizeit-

nutzung 
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Besucherlenkung 

Naturerlebnis 

Angelfischerei  

Rheinufer: teilweise ganzjähriges Angelver-

bot, teilweise Einschränkungen 

Stillgewässer: Verbot, ausgenommen bishe-

rige fischereiliche Nutzung und Angeln 

außerhalb von Röhricht- und Schwimmblatt-

zonen 

Ganzjähriger Angelverzicht am Rheinufer 

und an Stillgewässern 

 

Jagd  

Verbot Stockentenjagd (ausgenommen 1x 

wöchentlich während der Jagdzeit) 

Verbot Treibjagd (außer 1x pro Jagdbezirk 

16.10. - 20.11.) 

Ganzjähriger Jagdverzicht außer einem 

Treibjagdtermin pro Winterhalbjahr und der 

Bockjagd zwischen dem 15.6. und 15.8. 
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Rheinaue Bislich-Vahnum (WES) 

Schutzstatus: FFH-Gebiet (teilweise), NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Wachtelkönig, Rotschenkel, Wiesenpieper 

Wasservögel: Löffelente 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Schwarzkehlchen, Knäkente, 

Tafelente 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel, 

Ufervögel, Wasservögel (u.a. Pfeifente) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Großer Teil der Flächen bereits in grünland-

vogelgerechter Bewirtschaftung (ca. 40 ha 

auf rückverpachteten Flächen, ca. 30 ha 

über Vertragsnaturschutz) 

Erhalt und ggf. Förderung der grünlandvo-

gelgerechten Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel Erhöhung der Bodenfeuchte 

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage von Flutmulden 

Gewässergestaltung  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen 

Anlage einer Nebenrinne durch Verbindung 

der vorhandenen Abgrabungsgewässer 

(geplant in LIFE+-Projekt) 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

Besucherlenkung 

Rückbau der NATO-Straße 

Naturerlebnis (u. a. Erhalt eines Stichweges 

als Naturerlebnispfad zum Rhein) 
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Angelfischerei  

Rheinufer: größtenteils ganzjähriges Angel-

verbot  

Stillgewässer (Teil der geplanten Nebenrin-

ne): Angelverbot, ausgenommen bisherige 

fischereiliche Nutzung und Angeln außerhalb 

von Röhricht- und Schwimmblattzonen 

Ganzjähriger Angelverzicht an Rhein-

zugewandter Seite der Gewässer bzw. der 

Rinne 

Jagd  

Verbot Stockentenjagd (ausgenommen 1x 

wöchentlich während der Jagdzeit) 

Verzicht auf Wasservogeljagd 

 

Verbot Treibjagd (außer 1x pro Jagdbezirk 

16.10. - 20.11.) 
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Westerheide (WES) 

Vorschlag Ruhezone    

Schutzstatus: FFH-Gebiet (teilweise), NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Wiesenpieper 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Weißstorch, Blaukehlchen, Löffelente 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Ufervögel, Wasservögel (vor 

allem Tafelente, Zwergsäger, Gänsesäger, Schellente, Pfeifente) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Auf Teilflächen grünlandvogelgerechte 

Bewirtschaftung (ca. 4 ha über Vertragsna-

turschutz) 

Vermehrung von Flächen mit grünlandvo-

gelgerechter Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

  

Blänken / Flutmulden  

  

Gewässergestaltung  

Entwicklungspotenzial für Röhricht und 

offene Uferbereiche an Stillgewässern 

Schaffung offener Uferbereiche 

Röhrichtentwicklung 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

Keine weitere Erschließung für die Freizeit-

nutzung 

Besucherlenkung 

Rückbau der NATO-Straße 

Sperrung der Wege für Pkw 

Naturerlebnis 

Angelfischerei  
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Rheinufer: keine Regelungen  

Stillgewässer: Angelverbot, ausgenommen 

bisherige fischereiliche Nutzung und Angeln 

außerhalb von Röhricht- und Schwimmblatt-

zonen 

Ganzjähriger Angelverzicht am Rhein und an 

Stillgewässern 

Jagd  

Verbot Stockentenjagd (ausgenommen 1x 

wöchentlich während der Jagdzeit) 

Verbot Treibjagd (außer 1x pro Jagdbezirk 

16.10. - 20.11.) 

Ganzjähriger Jagdverzicht außer einem 

Treibjagdtermin pro Winterhalbjahr und der 

Bockjagd zwischen dem 15.6. und 15.8. 
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Bislicher Insel (WES) 

Vorschlag Ruhezone    

Schutzstatus: FFH-Gebiet, NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Weißstorch, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Uferschnepfe, Schwarz-

kehlchen, Wiesenpieper, Grauammer 

Wasservögel: Knäkente, Löffelente, Schnatterente 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Tafelente, Wachtelkönig, Trauerseeschwalbe, Blaukehlchen, Tüp-

felsumpfhuhn, Seeadler, Rohrweihe 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Ufervögel, Acker- und Grün-

landvögel (u.a. Goldregenpfeifer) und Wasservögel (vor allem Knäkente, Löffelente, Zwergsä-

ger, Gänsesäger, Pfeifente) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Bereits weitgehend grünlandvogelgerechte 

Bewirtschaftung (ca. 570 ha auf rückver-

pachteten Flächen, ca. 40 ha über Vertrags-

naturschutz) 

Erhalt und ggf. Förderung der grünlandvo-

gelgerechten Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel Erhöhung der Bodenfeuchte 

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen; Entwicklungspotenzial für Grün-

land-, Ufer- und Wasservögel durch die 

Anlage von Flutmulden 

Anlage von Flutmulden 

Gewässergestaltung  

Zuwachsen wertvoller offener Uferbereiche 

an der Flutrinne  

Anlage von Nebenrinnen (hier durch Anbin-

dung des Xantener Altrheins an den Rhein, 

geplantes LIFE+ Projekt)  

Schaffung von Flachwasserzonen und 

flachen Ufern 
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Schaffung offener Uferbereiche 

Potenzial für die Entwicklung großflächiger  

Röhrichte 

Röhrichtentwicklung 

Entwicklungspotenzial als Bruthabitat für 

Trauerseeschwalbe 

Nisthilfen für Trauerseeschwalben 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

Keine weitere Erschließung für die Freizeit-

nutzung 

Besucherlenkung 

Naturerlebnis 

Angelfischerei  

Rheinufer: Angeln teilweise ganzjährig 

erlaubt, teilweise zeitlich eingeschränkt  

Stillgewässer: Angelverbot, ausgenommen 

bisherige fischereiliche Nutzung und Angeln 

außerhalb von Röhricht- und Schwimmblatt-

zonen 

Ganzjähriger Angelverzicht am Rhein und an 

Stillgewässern 

Jagd  

Verbot Stockentenjagd (ausgenommen 1x 

wöchentlich während der Jagdzeit) 

Verbot Treibjagd (außer 1x pro Jagdbezirk 

vom 16.10. - 20.11.) 

Ganzjähriger Jagdverzicht außer einem 

Treibjagdtermin pro Winterhalbjahr und der 

Bockjagd zwischen dem 15.6. und 15.8. 
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Rheinvorland bei Perrich (WES) 

Schutzstatus: NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Wasservögel: Knäkente, Löffelente 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

- Wieder- / Neuansiedlung:  

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Ufervögel, Wasservögel (vor 

allem Knäkente, Löffelente, Spießente) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

  

Bodenfeuchte  

  

Gewässergestaltung  

  

Blänken / Flutmulden  

  

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

 

Angelfischerei  

Rheinufer: teilweise ganzjähriges Angelver-

bot, teilweise zeitliche Einschränkung 

 

Stillgewässer: Angelverbot, ausgenommen 

bisherige fischereiliche Nutzung und Angeln 

außerhalb von Röhricht- und Schwimmblatt-

zonen 

Ganzjähriger Angelverzicht am Stillgewässer 

Jagd  

Verbot Stockentenjagd (ausgenommen 1x 

wöchentlich während der Jagdzeit) 

Verzicht auf Wasservogeljagd 

Verbot Treibjagd (außer 1x pro Jagdbezirk  
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

16.10. - 20.11.) 
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Auf dem Büssum (WES) 

Schutzstatus: NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Wachtelkönig, Uferschnepfe, Rotschenkel, Wiesenpieper 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Großer Brachvogel, Schwarzkehlchen, Knäkente, Weißstorch 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel, 

Ufervögel, Wasservögel (u. a. Pfeifente) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Keine grünlandvogelgerechte Bewirtschaf-

tung  

Vermehrung von Flächen mit grünlandvo-

gelgerechter Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel Erhöhung der Bodenfeuchte 

Blänken / Flutmulden  

Teile des Gebietes wurden bei der Rekulti-

vierung relieflos wiederverfüllt; zu wenig 

Flachwasserbereiche für Wiesenlimikolen 

Anlage von Flutmulden 

Gewässergestaltung  

  

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

Wegesperrung für Pkw 

Angelfischerei  

Rheinufer: Angeln ganzjährig erlaubt   

Stillgewässer: Angelverbot, ausgenommen 

bisherige fischereiliche Nutzung und Angeln 

außerhalb von Röhricht- und Schwimmblatt-

zonen 

Ganzjähriger Angelverzicht am Stillgewässer 

Jagd  
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Verbot Stockentenjagd (ausgenommen 1x 

wöchentlich während der Jagdzeit) 

Verzicht auf Wasservogeljagd 

Verbot Treibjagd (außer 1x pro Jagdbezirk 

16.10. - 20.11.) 
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Rheinvorland bei Wallach (WES) 

Schutzstatus: NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Wachtelkönig, Uferschnepfe, Rotschenkel, Wiesenpieper 

Ufervögel: Flussregenpfeifer  

- Wieder- / Neuansiedlung: Weißstorch, Großer Brachvogel, Schwarzkehlchen 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel, 

Ufervögel, Wasservögel  

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Nur einzelne Flächen mit grünlandvogelge-

rechter Bewirtschaftung (ca. 70 ha über 

Vertragsnaturschutz) 

Vermehrung von Flächen mit grünlandvo-

gelgerechter Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden zu trocken für Feuchtgrünlandvögel Erhöhung der Bodenfeuchte 

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche für Wiesen-

limikolen  

Anlage von Flutmulden 

Gewässergestaltung  

  

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

 

Angelfischerei  

Rheinufer: Angeln teilweise ganzjährig 

verboten, teilweise zeitlich eingeschränkt 

 

Stillgewässer: ganzjähriges Angelverbot, 

ausgenommen bisherige fischereiliche 

Nutzung und Angeln außerhalb von Röh-

richt- und Schwimmblattzonen 

 

Jagd  
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Verbot Stockentenjagd (ausgenommen 1x 

wöchentlich während der Jagdzeit) 

 

Verbot Treibjagd (außer 1x pro Jagdbezirk 

16.10. - 20.11.) 
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Rheinvorland westlich Mehrum (WES) 

Schutzstatus: NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Wiesenpieper 

Wasservögel: Löffelente 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Blaukehlchen, Rotschenkel, Uferschnepfe 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Ufervögel, Wasservögel (vor 

allem Löffelente, Tafelente, Pfeifente)  

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Keine grünlandvogelgerechte Bewirtschaf-

tung 

Vermehrung von Flächen mit grünlandvo-

gelgerechter Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

  

Blänken / Flutmulden  

Zu wenig Flachwasserbereiche Anlage von  Flutmulden 

Gewässergestaltung  

Gebiet in Teilbereichen bereits gut struktu-

riert, aber noch hohes Entwicklungspotenzial 

Anlage einer Nebenrinne 

Schaffung von Flachwasserzonen und 

flachen Ufern 

Schaffung offener Uferbereiche 

Röhrichtentwicklung 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 

 

Angelfischerei  

Rheinufer: keine Regelungen   

Stillgewässer: Angelverbot, ausgenommen 

bisherige fischereiliche Nutzung und Angeln 

Ganzjähriger Angelverzicht am Stillgewässer 
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

außerhalb von Röhricht- und Schwimmblatt-

zonen 

Jagd  

Verbot Stockentenjagd (ausgenommen 1x 

wöchentlich während der Jagdzeit) 

Verzicht auf Wasservogeljagd 

 

Verbot Treibjagd (außer 1x pro Jagdbezirk 

16.10. - 20.11.) 
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Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen und Hasenfeld (W ES) 

Vorschlag Ruhezone    

Schutzstatus: FFH-Gebiet (teilweise), NSG 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Uferschnepfe, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Wiesenpieper 

Wasservögel: Knäkente, Löffelente 

Ufervögel: Flussregenpfeifer 

Röhrichtvögel: Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Blaukehlchen, Großer Brachvogel, Wachtelkönig, Tafelente, Rohr-

weihe 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Ufervögel, Wasservögel (vor 

allem Tafelente, Löffelente, Zwergsäger, Schnatterente, Gänsesäger, Schellente) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

Auf Teilflächen grünlandvogelgerechte 

Bewirtschaftung (ca. 100 ha auf rückver-

pachteten Flächen, ca. 20 ha über Vertrags-

naturschutz) 

Vermehrung von Flächen mit grünlandvo-

gelgerechter Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Boden teilweise zu trocken für Feuchtgrün-

landvögel 

Erhöhung der Bodenfeuchte 

Blänken / Flutmulden  

  

Gewässergestaltung  

Potenzial zur Schaffung wertvoller Lebens-

räume für Wasser-, Ufer- und Röhrichtvögel: 

Entstehung neuer Gewässer durch  Kiesab-

grabung (Teile bereits rekultiviert, Teile noch 

in Betrieb) 

Anlage von Nebenrinnen  

Schaffung von  Flachwasserzonen und 

flachen Ufern 

Schaffung offener Uferbereiche  

Röhrichtentwicklung 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine Keine weitere Erschließung für die Freizeit-
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Regelungen für NSG s. Anhang) nutzung 

Rückbau der NATO-Straße  

Besucherlenkung 

Naturerlebnis 

Angelfischerei  

Rheinufer: teilweise ganzjähriges Angelver-

bot, teilweise zeitliche Einschränkung (nach 

Fertigstellung der Rekultivierung auch hier 

ganzjähriges Angelverbot) 

Stillgewässer: ganzjähriges Angelverbot, 

ausgenommen bisherige fischereiliche 

Nutzung und Angeln außerhalb von Röh-

richt- und Schwimmblattzonen 

Ganzjähriger Angelverzicht am Rhein und an 

Stillgewässern 

Jagd  

Verbot Stockentenjagd (ausgenommen 1x 

wöchentlich während der Jagdzeit) 

Verbot Treibjagd (außer 1x pro Jagdbezirk 

16.10. - 20.11.) 

Ganzjähriger Jagdverzicht außer einem 

Treibjagdtermin pro Winterhalbjahr und der 

Bockjagd zwischen dem 15.6. und 15.8. 
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Rheinaue Walsum (DU , WES) 

Vorschlag Ruhezone    

Schutzstatus: FFH-Gebiet, NSG  

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung: 

Grünlandvögel: Weißstorch, Wachtelkönig, Uferschnepfe, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, 

Wiesenpieper 

Wasservögel: Knäkente, Löffelente, Tafelente 

Ufervögel: Flussregenpfeifer, Flussseeschwalbe 

Röhrichtvögel: Tüpfelsumpfhuhn, Teichrohrsänger 

- Wieder- / Neuansiedlung: Blaukehlchen, Großer Brachvogel, Rohrweihe 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Acker- und Grünlandvögel, 

Ufervögel, Wasservögel (vor allem Knäk-, Löffel-, Tafelente, Schnatterente, Zwergsäger) 

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

In großen Teilen bereits grünlandvogelge-

rechte Bewirtschaftung (ca. 60 ha auf rück-

verpachteten Flächen, ca. 160 ha über 

Vertragsnaturschutz) 

Erhalt und ggf. Förderung der grünlandvo-

gelgerechten Bewirtschaftung 

Bodenfeuchte  

Relativ hohe Bodenfeuchte im Deichvorland Erhalt der hohen Bodenfeuchte im Deichvor-

land 

Boden im Deichhinterland zu trocken für 

Wiesenlimikolen, Austrocknen von Stillge-

wässern in trockenen Jahren 

Erhöhung der Bodenfeuchte im Deichhinter-

land (Anpassung der Polderung) 

Blänken / Flutmulden  

Austrocknen von Stillgewässern in trockenen 

Jahren im Deichhinterland 

Anlage von Blänken im Deichhinterland 

Gewässergestaltung  

Ufer der Stillgewässer stark verbuscht Schaffung offener Ufer (Schlammflächen)  

Röhrichtentwicklung 

Teilbereiche des Rheinufers bereits mit Kies 

naturnah gestaltet 

Weitere Schaffung offener Kiesufer 
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG s. Anhang) 
Keine weitere Erschließung für die Freizeit-

nutzung 

Verlegung des Modellflugplatzes 

Naturerlebnis 

Angelfischerei  

Teil Duisburg: ganzjähriges Angelverbot; 

Ausnahme: Angeln erlaubt an der Ostseite 

des nördlichen Teiches im Rheinvorland und 

Rheinufer am Nordhafen Walsum (jeweils 

vom 1.4. - 15.11.)  

Teil Dinslaken: Rheinufer: teilweise ganzjäh-

riges Angelverbot, teilweise Angeln ganzjäh-

rig erlaubt 

Ganzjähriger Angelverzicht an Stillgewäs-

sern und am Rheinufer im gesamten Gebiet 

(Ausnahme Nordhafen Walsum) 

Jagd  

Teil Duisburg: Jagdverbot 16.12. - 31.8. 

Teil Dinslaken: Verbot Stockentenjagd 

(ausgenommen 1x wöchentlich während 

Jagdzeit); Verbot Treibjagd (außer 1x pro 

Jagdbezirk 16.10. - 20.11.) 

Ganzjähriger Jagdverzicht im gesamten 

Gebiet außer einem Treibjagdtermin pro 

Winterhalbjahr und der Bockjagd zwischen 

dem 15.6. und 15.8. 
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Binsheimer Feld und Rheinaue Binsheim (DU) 

Schutzstatus: NSG (teilweise), LSG (übriger Teil) 

Entwicklungsziele: 

- Brutbestandssicherung und -förderung:  

Keine bekannten Vorkommen wertbestimmender Arten 

- Wieder- / Neuansiedlung: Flussregenpfeifer, Schwarzkehlchen 

- Rastbestandssicherung und -förderung: Nordische Wildgänse, Ufervögel   

Maßnahmen: 

Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

Grünlandbewirtschaftung  

  

Bodenfeuchte  

Austrocknung des Senkungsbereiches durch 

Polderung (Trinkgewässer für nordische 

Wildgänse) 

Erhöhung der Bodenfeuchte und Erhalt der 

feuchten bzw. Wasser führenden Senken 

durch Anpassung der Polderung 

Blänken / Flutmulden  

  

Gewässer  

  

Freizeit und Erholung  

Keine besonderen Regelungen (allgemeine 

Regelungen für NSG und LSG s. Anhang) 

Rückbau / Sperrung der NATO-Straße  

Besucherlenkung im Uferbereich 

Angelfischerei  

NSG Rheinaue Binsheim: Angelverbot für 

Kleingewässer  

NSG Blaue Kuhle: Angelverbot  

LSG: keine Regelungen 

 

Jagd  

NSG Rheinaue Binsheim: Jagdverbot vom 

16.11. - 31.8. 

NSG Blaue Kuhle: Jagdverbot vom 1.3. - 

31.8. 
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Status quo Zusätzliche Maßnahmen / Regelungen 

LSG: keine Regelungen 
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6 Monitoringkonzept für die wertbestimmenden Arten 

Ein systematisch aufgebautes Monitoring der wertbestimmenden Brut- und Rastvogelarten ist 

notwendig, um 

- die Bestandsveränderungen der Arten zu dokumentieren und sie analysieren zu können, 

- die Wirkung und Effizienz von Schutzmaßnahmen zu ermitteln, 

- Bewirtschaftung und Gebietsbetreuung schutzzielbezogen zu steuern 

- die Bewertung der Erhaltungszustände der Arten zu ermöglichen sowie 

- die Zielerreichung des MAKO VSG UN zu messen und zu dokumentieren. 

 

Das  Monitoring ist auch im Rahmen der EU-Berichtspflichten erforderlich. Nach § 6 BNatSchG 

muss ein Monitoring den Erhaltungszustand der Arten von gemeinschaftlichem Interesse sowie 

der europäischen Vogelarten umfassen.  

 

Für das VSG UN ergibt sich daraus folgende Anforderung an ein Monitoring: 

6.1 Monitoring der Vogelbestände,  

6.2 Qualitätsmonitoring (fachgutachterliche Einschätzung) der Habitate der wertbestimmenden 

Arten und der in diesen Habitaten wirkenden Beeinträchtigungen zur Ermittlung des Erhal-

tungszustandes der wertbestimmenden Arten (Parameter Habitatqualität und Beeinträchti-

gungen), 

6.3 Dokumentation der umgesetzten Maßnahmen. 

 

 

6.1 Monitoring der Vogelbestände  

Brutvogelkartierung der wertbestimmenden Arten 

Im EU-Vogelschutzgebiet sollte ein- bis dreijährlich eine Erfassung der wertbestimmenden Brut-

vogelarten in den NSG und den weiteren Such- / Schwerpunkträumen für Maßnahmen (s. Kap. 5, 

z. B. Dornicksche Ward) in Anlehnung an den bundesweit geltenden Methodenstandard (SÜD-

BECK et al. 2005) durchgeführt werden. Gegebenenfalls kann die dort angegebene Anzahl von 

Erhebungsdurchgängen pro Saison im Rahmen des „Dauermonitorings“ reduziert werden. Jähr-

lich müssen die wertbestimmenden Brutvogelarten in allen bekannten Vorkommensgebieten 

erfasst werden, auf deren Vorkommen Bewirtschaftung bzw. Pflegemaßnahmen auszurichten 

sind wie z.B. bei Grünlandbrutvögel im Rahmen einer orts- und brutvogelangepassten Bewirt-

schaftung (flexible Handhabung der Vertragspakete). Dreijährlich werden alle anderen Brutvor-
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kommen der wertbestimmenden Arten erfasst, so dass im 6-jährigen Berichtszeitraum zwei 

Untersuchungsdurchgänge erfolgen können (s. Tab. 11).  

Brutvogelkartierung weitere Arten nach Art. 4 VS-RL  

Die weiteren Brutvogelarten nach Art. 4 VS-RL sind ebenfalls der Tab. 11 zu entnehmen. Sie 

sollen in Anlehnung an die Erfassung der wertbestimmenden Arten zur Nutzung zeitlich-

methodischer Synergien im 3-jähri gen Turnus in den NSG und den weiteren Such- / Schwer-

punkträumen für Maßnahmen erfasst werden.  

Tab. 11: Brutvogelmonitoring - Übersicht.  
(Erläuterungen s. Text.) 

Wertbestimmende Brutvögel Brutvögel weitere Arten nach Art. 4 VS-RL 

Art Turnus Art Turnus 

Flussseeschwalbe 1-jährig   

Großer Brachvogel 1-jährig   

Rotschenkel 1-jährig   

Trauerseeschwalbe 1-jährig   

Uferschnepfe 1-jährig   

Wachtelkönig 1-jährig   

    

Blaukehlchen 3-jährig Bekassine 3-jährig 

Flussregenpfeifer 3-jährig Eisvogel 3-jährig 

Knäkente 3-jährig Kiebitz 3-jährig 

Löffelente 3-jährig Krickente 3-jährig 

Nachtigall 3-jährig Uferschwalbe 3-jährig 

Pirol 3-jährig Schwarzkopfmöwe 3-jährig 

Tafelente 3-jährig Wasserralle 3-jährig 

Schwarzkehlchen 3-jährig Weißwangengans 3-jährig 

Schwarzmilan 3-jährig Zwergtaucher 3-jährig 

Teichrohrsänger 3-jährig   

Weißstorch 3-jährig   

Wiesenpieper 3-jährig   
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Gelegeerfassung  

Für die Grünlandvogelarten Uferschnepfe, Rotschenkel und Großer Brachvogel sollten auf Flä-

chen, die keine grünlandvogelgerechte Bewirtschaftung aufweisen, die Gelege in den NSG und 

den weiteren Such- / Schwerpunkträumen erfasst und den Bewirtschaftern sowie den Unteren 

Landschaftsbehörden angezeigt werden. Damit könnten bei Gelegeschutzmaßnahmen ggf. im 

Rahmen des Vertragsnaturschutzes oder anderweitig Ernteverluste finanziell ausgeglichen oder 

Prämien für geschützte Gelege ausgezahlt werden. 

Erfassung des Brut- bzw. Schlupferfolges 

Für besonders gefährdete Arten (z.B. Uferschnepfe, Rotschenkel, Großer Brachvogel, Trauersee-

schwalbe, Flussseeschwalbe) sollte zumindest in Einzeljahren und auf ausgewählten Flächen 

eine Bruterfolgskontrolle stattfinden, weil ein Monitoring der Revierpaare bei diesen besonders 

langlebigen Arten keine Aussagen über die Ursachen langfristiger Bestandsentwicklungen zu-

lässt. Die Kenntnis über mangelnden Bruterfolg und dessen Ursachen erleichtert die Ableitung 

wirksamer Naturschutzmaßnahmen und ermöglicht ein Eingreifen oder Umsteuern, ehe die 

lokalen Bestände zusammen brechen.  

Rastvogelerfassung  

Um die wertbestimmenden Rastvogelarten (nordische Wildgänse, weitere Acker- und Grünlandar-

ten, Wasservögel und Ufervögel) sowie weitere gebietstypische Rastvogelarten nach Art. 4 VS-RL 

der vorgenannten Gilden sowie des Anh. I und nach Art 4 (2) der VS-RL flächendeckend im VSG 

UN zu erfassen, wäre ein unverhältnismäßig hoher Aufwand erforderlich, bei manchen Limikole-

narten praktisch unmöglich. Daher soll ein Stichprobenverfahren entwickelt werden, dass zuver-

lässige Aussagen zum Rastvogelbestand der vorgenannten Arten im VSG UN liefert. Das zu 

entwickelnde Verfahren muss auf einem gemischten Netz aus Stichprobenflächen und größeren 

Referenzflächen basieren, das Schwankungen und örtliche Verschiebungen der Rastbestände 

sowie auch Anforderungen an Erfolgskontrollen in aufwendig optimierten Gebieten berücksichtigt. 

Die Details des Brut- und Rastvogel-Monitorings sind in einem separaten Monitoringplan zwi-

schen LANUV und den betreuenden Biologischen Stationen festzulegen. Es wird vorgeschlagen, 

dass die Biologischen Stationen  - wie bisher - einen Teil der Monitoringaufgaben im Rahmen 

ihrer jährlichen Aufgaben- und Maßnahmenpläne in bewährter Weise erledigen (Monitoring auf 

Betreuungsflächen). 

  

Das Artenspektrum des Brutvogel- und Rastvogelmonitorings ist ggf. im Rahmen der Fortschrei-

bung der wertbestimmenden Arten anzupassen. 
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6.2 Qualitätsmonitoring der Habitate der wertbestim menden Arten 
und der in diesen Habitaten wirkenden Beeinträchtig ungen  

Zur Ermittlung des Erhaltungszustandes der wertbestimmenden Arten (Parameter Habitatqualität 

und Beeinträchtigungen) im VSG UN wird ein Monitoring der Habitate der wertbestimmenden 

Arten und der in diesen Habitaten wirkenden Beeinträchtigungen als fachgutachterliche Einschät-

zung einmal pro 6-jährigem Berichtszeitraum durchgeführt. Dazu wird auf der Grundlage der 

ABC-Bewertungsbögen des LANUV NRW von den Biologischen Stationen in Abstimmung mit 

dem LANUV ein Kartierbogen entwickelt, der die Erfassung transparent und wiederholbar für 

Zielerreichungskontrollen durchzuführen erlaubt.  

Darüber hinaus wird im Rahmen des Qualitätsmonitorings auch das Grünland kartiert, um Verän-

derungen in dessen Flächenbilanz und räumlicher Verteilung feststellen zu können. 

 

6.3 Dokumentation der umgesetzten Maßnahmen 

Die für die Umsetzung der Maßnahmen zuständigen Behörden stellen jährlich die umgesetzten 

Maßnahmen in einem noch mit dem MKULNV und LANUV NRW abzustimmenden digitalen 

Tabellenformat zusammen. 
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7 Ziele für weitere bedeutsame Vogelarten des VSG U nte-
rer Niederrhein 

Im VSG UN gibt es neben den wertbestimmenden Vogelarten weitere Arten, die für die Auenland-

schaft des VSG charakteristisch sind. Maßnahmen für diese Arten, die nicht Bestandteil des 

MAKO VSG UN sind, sind aber auf Grund ihrer Bedeutung für die gesamte Vogelwelt des VSG 

UN wünschenswert. 

 

7.1 Vogelarten der Auenwälder des VSG Unterer Niede rrhein 

Ausgedehnte Flächen des VSG UN tragen von Natur aus je nach ihrer Lage zum Rhein Auenwäl-

der des Typs Weichholzauenwald (Salicion albae) und Hartholzauenwald (Alno-Ulmion), die in 

Abhängigkeit von der Hochwasserführung des Rheins mehr oder weniger lange rezent überflutet 

werden. Als überkommende Relikte der Auenwälder und heute charakteristische Kulturland-

schaftsbestandteile treten häufig Pappelreihen und Kopfbäume in Erscheinung, die als charakte-

ristische und schutzwürdige Elemente der heutigen Auenkulturlandschaft zu werten sind. 

 

Stromauenwälder mit ihren Biozönosen sind europaweit hoch gefährdet. Für die vorhandenen 

Restbestände dieser Wälder wurden daher auch in Nordrhein-Westfalen FFH-Gebiete ausgewie-

sen. So liegen die verbliebenen Bestände der Weich- und Hartholzauenwälder am Niederrhein 

sämtlich in FFH-Gebieten und genießen dort vorrangigen Schutz. Auch zur Erfüllung der Ziele der 

Wasserrahmenrichtlinie - ein gutes ökologisches Potenzial zu erreichen – werden potenzielle 

Standorte für Auenwälder berücksichtigt. Zwischen den Anforderungen der FFH-Richtlinie und 

denjenigen der WRRL bestehen hinsichtlich der Auenwälder deutliche Synergien. 

 

Auenwälder haben auch für die Vogelwelt eine herausragende Bedeutung. Daher sind sie grund-

sätzlich auch aus Vogelschutzsicht zu fördern. Im VSG UN muss jedoch sichergestellt werden, 

dass die bisher festgesetzten wertbestimmenden Arten, die alle Offenlandarten sind (Grünland, 

Acker, Ufer, Röhricht, Wasserflächen) nicht durch Auenwaldentwicklung  zurückgedrängt werden. 

Zielarten nach Anh. I und nach Art. 4 (2) der VS-RL der Auenwälder und ihrer Relikte sind im VSG 

UN der Pirol (5-10 BP im VSG UN), die Nachtigall (50-100 BP) und der Schwarzmilan (3-4 BP). 

Die vorhandenen Auenwaldflächen und die mit dem MAKO VSG UN abgestimmten Bereiche für 

zukünftige Auenwaldentwicklung (s. Karte 7) geben diesen Arten Raum, sich zu entwickeln. 

Daher sollten diese drei Arten zukünftig als weitere wertbestimmende Arten des VSG UN geführt 

werden. Perspektivisch sei auch der Seeadler genannt. Daneben werden die Auenwälder auch 

von Graureiher und Kormoran gerne als Bruthabitat genutzt.  

 

Als Maßnahme wird empfohlen, die vorhandenen Auenwaldrelikte zu erhalten und - soweit mit 

den Hochwasserschutzzielen vereinbar - aus der Nutzung zu nehmen. In den in Karte 7 grob 
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dargestellten Bereichen für Auenwaldentwicklung (nur Bereiche > 5 ha) sollen außerdem weitere 

Auenwälder entwickelt werden. Diejenigen Entwicklungsbereiche, die in forstfiskalischen Flächen 

liegen, sind mit dem Konzept für die forstfiskalischen Offenlandflächen im VSG UN abgestimmt, 

das zurzeit durch das LANUV erarbeitet wird. Auf flussnahen Weichholzauenwaldstandorten 

erfolgt eine Auenwaldentwicklung möglichst im Wege der natürlichen Sukzession, auf Hartholz-

auenwaldstandorten ggf. durch Initialpflanzungen, auch unter Verwendung der autochthonen 

Schwarzpappel. Sie sind mit den Schutz- und Entwicklungszielen für die wertbestimmenden Arten 

des VSG UN vereinbar. 

 

Außerhalb der in Karte 7 dargestellten Bereiche für Auenwaldentwicklung ist eine Förderung 

größerer Auenwälder nicht mit den Zielen des VSG UN vereinbar, da dadurch wertvolle Offen-

landbereiche für die wertbestimmenden Arten verloren gehen oder fragmentiert würden. Daher 

wird empfohlen, außerhalb der dargestellten Bereiche für Auenwaldentwicklung höchstens gering-

fügige Ergänzungen bereits vorhandener Waldvorkommen vorzunehmen. Darüber hinaus ist auch 

im Rahmen der Maßnahmenplanungen zu den FFH-Gebieten sicherzustellen, dass wertvolle 

Offenlandflächen nicht durch sich ausdehnende Weidengebüsche im Wege der natürlichen 

Sukzession zu Lasten von Brut- und Äsungshabitaten für nordische Wildgänse, Feuchtgrünland-

vögel und Ufervögel verloren gehen.  

Die in der Vergangenheit oft angewandte Ausgleichsmaßnahmenpraxis, Grünland oder Ackerflä-

chen aufzuforsten, führte zum Verlust von Offenlandbereichen, die als Lebensraum der Wiesen-

brüter eine große Bedeutung im Bereich des VSG haben (s. Binsheimer Feld, Kranenburger 

Bruch). In den Bergsenkungsbereichen im Süden des VSG kommt es durch Versumpfungen auch 

zur Nutzungsaufgabe von Grünlandflächen und einer ungewollten Sukzession und Bewaldung 

von naturschutzfachlich wertvollen Offenlandbereichen. Die rechtliche Einstufung dieser Flächen 

als Wald, kann zu Konflikten bei der naturschutzfachlich gewünschten Rückumwandlung in 

Offenland führen. 
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7.2 Vogelarten der typischen Kulturlandschaft des V SG Unterer 
Niederrhein 

Wie schon in Kap. 7.1 ausgeführt, hat sich im VSG UN unter anthropogenem Einfluss eine vielfäl-

tige auenspezifische Kulturlandschaft mit einer Verzahnung von relativ kleinen Grünlandflächen, 

Obstwiesen und Hecken sowie Kopfbaumreihen entwickelt. Typische Beispiele dafür finden sich 

in weiten Teilen der Rheinaue Walsum, in der Mommbachniederung, dem Binsheimer Vorland 

und der Düffel.  

 

Neben den wertbestimmenden Arten (s. Kap. 3) leben in dieser strukturreichen Kulturlandschaft 

weitere für das VSG UN charakteristische Vogelarten. An die für diese Landschaft besonders 

typischen Baumhecken und Kopfbäume sind der Steinkauz, der Gartenrotschwanz und die 

Hohltaube gebunden. 

 

Unter diesen Arten ist insbesondere der Steinkauz hervorzuheben, der innerhalb der Bundesre-

publik Deutschland in Nordrhein-Westfalen und dort vor allem am Unteren Niederrhein seinen 

Verbreitungsschwerpunkt hat. Er besiedelt bevorzugt beweidetes Niederungsgrünland mit Kopf-

bäumen und Streuobstweiden in Gehöft- und Dorfrandlagen und nutzt dabei die Grünlandflächen 

im VSG UN als Nahrungshabitat. Die Hoflagen selbst sind zwar nicht Bestandteil des VSG UN, 

aber dennoch Lebensraum für typische Arten der Kulturlandschaft, zu denen beispielsweise 

Rauch- und Mehlschwalbe gehören. 

 

Der Erhalt und die Pflege dieser typischen Elemente der Kulturlandschaft im VSG UN (Kopfbäu-

me, Hecken, beweidete Auengrünlandflächen, hofnahe (Obst-) Weiden) sind für den Schutz der 

genannten Vogelarten von hoher Bedeutung.  

 

Ein weiterer Charaktervogel am Niederrhein ist der Kiebitz, ein Feuchtgrünlandvogel, der Maisflä-

chen als Sekundärbiotop nutzt. Günstig für den Kiebitz ist die mosaikartige Verflechtung von 

Maisäckern und Weidegrünland. Er profitiert von vielen Maßnahmen, die im MAKO VSG UN 

vorgeschlagen werden (s. Kap. 4 und 5). 
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8 Finanzierungsinstrumente, Gebietsmanagement, Kos-
tenschätzung 

8.1 Umsetzung der im MAKO VSG UN vorgeschlagenen Ma ßnahmen 

Die in Kap. 4 und 5 dargestellten Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung eines günstigen 

Erhaltungszustandes der wertbestimmenden Vogelarten sollen in den kommenden Jahren durch 

die zuständigen Landschaftsbehörden (Duisburg, Wesel, Kleve) in Kooperation mit den Flächen-

eigentümern und Nutzungsberechtigten sukzessiv umgesetzt werden. Dazu müssen auf der Basis 

der Gesamtschau  und des Gesamtkonzeptes des MAKO VSG UN in den nächsten zwei Jahren 

Umsetzungspläne auf Kreisebene erstellt werden. Insbesondere die Landschaftspläne sind ein 

geeignetes Umsetzungsinstrument. Deshalb sollte die Erstellung bzw. Fortschreibung von Land-

schaftsplänen im VSG UN unter Berücksichtigung des MAKO VSG UN vorangetrieben werden. 

Als zeitliche Zielvorgabe für die Umsetzung des MAKO VSG UN sollte ein 10-jähriger Zeitraum in 

Betracht gezogen werden. Das Land wird die Kreise mit einem Erlass zur Umsetzung des Maß-

nahmenplans auffordern und sich jährlich den Stand der Umsetzung berichten lassen. 

Basis für die Kooperation mit den Landwirten im Gebiet sind die Vereinbarung EG-

Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ in der Fassung vom 07.04.2010 und die Rahmenverein-

barung aus dem Jahr 2007. 

Zukünftig sollen die Ergebnisse des Monitorings im VSG UN (s. Kap. 6) jährlich im Kreis der durch 

das VSG UN betroffenen Interessen- und Nutzergruppen sowie der dort tätigen Biologischen 

Stationen und der Naturschutzverbände vorgestellt werden, um über die Entwicklung der wertbe-

stimmenden Arten und den Fortschritt der Maßnahmenumsetzung zu informieren. 

 

8.2 Finanzierungsinstrumente 

Für die Umsetzung der Maßnahme stehen zahlreiche Finanzierungsinstrumente zur Verfügung. 

Das Land NRW und die Kreise Wesel und Kleve haben bereits in den zurückliegenden Jahren im 

Rahmen der Durchführung sogenannter gesamtstaatlich repräsentative Projekte in Kooperati-

on mit dem BfN Flächen angekauft und Maßnahmen finanziert (s. u.).  Wichtige Großprojekte 
können auch über das EU-Finanzierungsinstrument „Life+“  realisiert werden (s. u.). Life+ bietet 

die Möglichkeit zum Erwerb naturschutzbedeutsamer Flächen und zur Durchführung investiver 

Ersteinrichtungsmaßnahmen. Weiterhin lassen sich Maßnahmen, die der touristischen Erschlie-
ßung in Verbindung mit Natura 2000 dienen, über ein entsprechendes NRW-Ziel 2-Programm  

finanzieren (z. B. „Rheinaue erleben“, Kreis Kleve).  

Einzelmaßnahmen können auch auf der Grundlage der Förderrichtlinie Naturschutz (FöNa) über 

die zuständige Bezirksregierung Düsseldorf finanziert werden.  

Auch das NRW-Programm für den ländlichen Raum (ELER) sieht über den Artikel 57  die Mög-

lichkeit der Förderung investiver Maßnahmen vor. Auf der Grundlage von ELER werden darüber 

hinaus regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen als sogenannte Agrarumweltmaßnahmen 
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speziell vor allem im Vertragsnaturschutz finanziert, die auf 5-Jahresbasis insbesondere der 

Extensivierung von Grünlandflächen dienen (s. u.).  

Hingewiesen werden soll an dieser Stelle auch auf das seit dem 01.01.2011 angelaufene Bun-
desprogramm Biologische Vielfalt  sowie auf die Interreg IV-Säule  des Ziel 2-Programms mit 

der Möglichkeit grenzübergreifender Zusammenarbeit. 

 

Schließlich sind die Kreise aufgerufen, ihre A+E-Mittel  gezielt in notwendige Fördermaßnahmen 

im VSG einzusetzen. Eine Übersicht der naturschutzbezogenen Förderinstrumente ist unter 
www.umwelt.nrw.de/naturschutz/natur_foerderprogramm e/index.php  einzusehen. 

 

8.3 Gebietsmanagement 

Für das Gebietsmanagement sind die jeweiligen Gebietskörperschaften zuständig. Diese werden 

durch die regionalen Biologischen Stationen unterstützt, die das Land zu 80% finanziert. Die 

Biologischen Stationen sollen das Bindeglied zwischen den Behörden einerseits und den Land-

nutzern andererseits sein. Sie betreuen die Naturschutzgebiete, beraten die Landnutzer hinsicht-

lich Vertragsnaturschutz und führen im Auftrag und in Koordination durch das LANUV das Monito-

ring durch (s. Kapitel 6). Die Biologischen Stationen übernehmen darüber hinaus wichtige Aufga-

ben im Rahmen der Vermittlung der Naturschutzziele an die Bevölkerung (Naturerleben). Sie 

betreuen auch die im Eigentum des Landes befindlichen Flächen, die in besonderer Weise 

Modellfunktion für die Umsetzung der Naturschutzmaßnahmen im VSG UN haben. Das Betreu-

ungsmodell regionaler gebietsbetreuender Biologischer Stationen ist europaweit einzigartig. 

 

8.4 Kostenschätzung 

In Tab. 12 wird eine grobe Kostenschätzung der Maßnahmenumsetzung dargestellt, die sowohl 

die Fortsetzung laufender Maßnahmen als auch die Realisierung der im MAKO VSG UN vorge-

sehenen Maßnahmen umfasst. Die Kosten sind getrennt nach Einrichtungsaufgaben, die auf eine 

Umsetzungszeit von 10 Jahren kalkuliert wurden, und laufenden Positionen dargestellt, die auch 

nach der 10jährigen Umsetzungsphase bereitzustellen sind. Trotz des groben Schätzungscharak-

ters dieser Kalkulation lassen sich nicht alle Positionen einschätzen; ihre Kostendimension kann 

erst nach Vorliegen einer Detailprüfung überhaupt eingeschätzt werden, da sie in starkem Maße 

von den Einzelbedingungen abhängen (z.B. bauliche Gegebenheiten beim Rückbau von Natost-

raßen oder Uferbefestigungen). In der Kostenschätzung sind nicht die Kosten enthalten, die über 

die Synergiewirkung mit Umsetzungen im Rahmen der WRRL entstehen (Nebenrinnenanlage, 

Tieferlegung des Rheinvorlandes). Bei Abzug der EU-kofinanzierungsfähigen Anteile reduziert 

sich die jährliche Belastung für die angenommene 10jährige Umsetzungsphase von 13 Mio auf 

ca. 10 Mio Euro. Die Maßnahmenrealisierung im Rahmen von EU Life-Projekten oder anderen 

Kofinanzierungsinstrumenten würde die Kosten für das Land weiter reduzieren.  
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Tab. 12: Kostenschätzung für die Maßnahmen des VSG UN. 

Maßnahme Zielsetzung (angestrebter 
Maßnahmenumfang) 

Voraussichtliche Gesamt-
kosten 

Voraussichtli-
che Kosten pro 

Jahr* 

Ersteinrichtungskosten    

Erhöhung der Boden-
feuchte  

ca. 2.500 ha, davon bereits 
ca. 1.000 ha in öffentlichem 
Eigentum 

Flächenankauf: ca. 60 Mio. € 

Aufhebung v. Drainagen / 
Anstau von Gräben: ca. 
750.000 €  

ca. 6 Mio € 

 

ca. 75.000 € 

Anlage von Blänken ca. 30 Blänken 
ca. 7.000 € pro Blänke, 
insgesamt ca. 210.000 € 

ca. 21.000 € 

Anlage von Flutmulden ca. 60 Flutmulden ca. 420.000 € ca. 42.000 € 

Anlage von Nebenrinnen  ca. 21 km Nebenrinnen Finanzierung über WRRL  

Schaffung von Flachwas-
serzonen und flachen 
Ufern 

durchschnittl. je ca. 10 ha in 
14 Gebieten = 140 ha 

ca. 35 Mio. € ca. 3 Mio. € 

Rückbau von Uferbefes-
tigungen 

ca. 4 km (Griethauser 
Altrhein) 

erst im Rahmen der flächen-
scharfen Umsetzungspla-
nung zu konkretisieren  

 

Schaffung von Schotter-
inseln 

ca. 5 schwimmende Inseln 
mit Grobkiesabdeckung ca. 5.000 € ca. 500 € 

Nisthilfen für Flusssee-
schwalbe 

Nisthilfen für 200 BP 
Flussseeschwalbe (5-6 
zusätzliche Flöße) 

ca. 6.000 € ca. 600 € 

Nisthilfen für Trauersee-
schwalbe 

ca. 120 weitere Nistflöße für 
Trauerseeschwalbe (120 
bereits vorhanden), ca. 20-
60 pro Standort 

ca. 3.600 € 

Betreuungsaufwand: jährl. 
ca. 4.000 € 

ca. 4.360 € 

Röhrichtentwicklung 

100 - 150 ha verteilt auf 3-4 
Teilflächen von mindestens 
30 ha Flächengröße 

17 Gebiete für kleinflächige 
Bestände 

Initialpflanzungen 

 ca. 3 Mio. € ca. 300.000 € 

Verbesserung der Vorort-
Information und Schaf-
fung von Naturerlebnis-
möglichkeiten (Infotafeln, 
Internet, …) 

ca. 30 Beobachtungskan-
zeln 

ca. 50 neue Infotafeln 

ca. 5 Naturerlebnispfade 

 

Beobachtungskanzeln: ca. 
600.000 € 

Infotafeln: ca. 35.000 

Naturerlebnispfade: erst im 
Rahmen der flächenscharfen 
Konkretisierung abzuschät-
zen 

ca. 63.500 € 
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Maßnahme Zielsetzung (angestrebter 
Maßnahmenumfang) 

Voraussichtliche Gesamt-
kosten 

Voraussichtli-
che Kosten pro 

Jahr* 

Besucherlenkung 
(Sperrung von Wegen, 
Anlage neuer Wege, 
Wegweiser,…) 

9 Ruhezonen + 6 weitere 
Gebiete  

erst im Rahmen der flächen-
scharfen Umsetzungspla-
nung zu konkretisieren 

 

Rückbau von NATO-
Straßen 5 NATO-Straßen 

erst im Rahmen der flächen-
scharfen Umsetzungspla-
nung zu konkretisieren 

 

Sperrung von Wegen für 
Pkw  

3 Wege (Wegschranke, 
Beschilderung) 

ca. 6.000 € ca. 600 € 

Zwischensumme Einrich-
tungskosten 

  ca. 10 Mio € 

Jährliche Kosten    

Beibehaltung der Aus-
gleichszahlungen für 
Fraßschäden durch 
nordische Wildgänse 

Beibehaltung des bisheri-
gen Umfangs im VSG 

Zugrunde gelegt sind die 
Zahlungen im Winter 
2009/10 

ca. 1,5 Mio € im 
VSG 

Vermehrung von Zwi-
schenfruchtanbau 

etwa 50% der Ackerflächen 
im VSG UN 

 ca. 280.000 € 

Belassen von Ernteres-
ten / Winterstoppeln 

möglichst viele Ackerflä-
chen 

Vertragsnaturschutz (nur 
Winterstoppeln): ca. 150 € / 
ha 

 

Erhalt bisheriger Flächen 
mit grünlandvogelgerech-
ter Bewirtschaftung 

ca. 690 ha Vertragsnatur-
schutz, ca. 2.670 ha 
Rückverpachtung 

nur Vertragsnaturschutz; 
Rückverpachtung: keine 
jährlichen Kosten 

ca. 280.000 €  

Zusätzliche Flächen mit 
grünlandvogelgerechter 
Bewirtschaftung über 
Vertragsnaturschutz 

ca. 1.600 ha  ca. 640.000 € 

Erhöhung des Bewei-
dungsanteils 

VN / Rückverpachtung; 
Flächenumfang? 

erst im Rahmen der flächen-
scharfen Umsetzungspla-
nung zu konkretisieren 

 

Offenhalten von Sukzes-
sionsflächen und Ufern 
und Pflege von Blänken 
und Flutmulden 

Offenhalten aller Uferberei-
che und Inseln, die Brutha-
bitat von Ufervögeln sind  

Pflege vorhandener sowie 
anzulegender Blänken und 
Flutmulden 

erst im Rahmen der flächen-
scharfen Umsetzungspla-
nung zu konkretisieren 

 

Durchsetzung bestehen-
der naturschutzfachlicher 
Regelungen, Einsatz von 
VSG-Beauftragten 

Einrichtung von insgesamt 
1 Vollzeit-Stelle für das 
VSG UN 

 ca. 35.000 € 
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Maßnahme Zielsetzung (angestrebter 
Maßnahmenumfang) 

Voraussichtliche Gesamt-
kosten 

Voraussichtli-
che Kosten pro 

Jahr* 

Monitoring s. Kap. 6 

nur Brutvogelmonitoring 

Rastvogelmonitoring: im 
Rahmen des zu erstellenden 
Monitoringplans zu konkreti-
sieren 

ca. 80.000 € 

(incl. des lauf. 
Monit.-Anteils der 4 

Biol.Stat.) 

Zwischensumme laufen-
de Kosten 

  ca. 2,5 Mio € 

Gesamtkosten (pro Jahr):  ~ 13 Mio € 

 

 

8.5 Bisher angewandte Umsetzungsinstrumente    

8.5.1 Unter Naturschutzvorgaben verpachtete öffentl iche Flächen 

Flächen, die sich im Eigentum des Bundes, des Landes NRW, der Kreise bzw. Städte, der NRW-

Stiftung oder des RVR befinden (vgl. Kap. 2.4, Karte 2) summieren sich im VSG UN auf insge-

samt 5.048 ha (Tab. 2). Von besonderer Bedeutung für die wertbestimmenden Arten des VSG UN 

ist das Grünland, das einen großen Teil der öffentlichen Flächen ausmacht. Der größte Teil der 

Grünlandflächen in öffentlichem Eigentum wird grünlandvogelgerecht bewirtschaftet (s. Karten 5 

und 6). Hinzu kommen ca. 24 ha Fläche im Eigentum von Naturschutzverbänden, die ebenfalls 

naturschutzgerecht bewirtschaftet werden, als Privatflächen jedoch in die Darstellung in Kap. 2.4 

nicht mit eingehen. 

Auf öffentlichen Flächen, die vollständig oder zu einem großen Teil mit Auflagen an Landwirte 

verpachtet werden, konnte zumindest der Bestandsrückgang einiger wertbestimmender Arten 

verlangsamt oder aufgehalten werden. Beispiele hierfür sind die letzten Bekassinen im Kranen-

burger Bruch oder der Uferschnepfenbestand auf den Naturschutzflächen in der Hetter (s. Kap. 

3). Der Schutz durch Kauf mit Rückverpachtung erfordert in den ersten Jahren allerdings erhebli-

che Finanzmittel. Er eignet sich vor allem zur Sicherung der Kernzonen des Naturschutzes, wo 

zur Erreichung der Naturschutzziele weitergehende Regelungen z. B. die Anhebung des Grund-

wasserstandes erforderlich sind. Dabei müssen negative Effekte auf die landwirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit der Nachbarflächen ausgeschlossen werden. Dies lässt sich im Allgemeinen 

nur durch die Instrumente der Bodenordnung erreichen, mit denen die öffentlichen Naturschutz-

flächen in den Zielkulissen gebündelt werden können.  
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8.5.2 Vertragsnaturschutz 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert im Rahmen des Programms „Ländlicher Raum“ Maßnah-

men zur naturschutzgerechten Nutzung von Grünland, Acker und sonstigen Biotopen sowie die 

Pflege von Streuobstwiesen / -weiden und Hecken. Die Europäische Union beteiligt sich an der 

Förderung dieser Maßnahmen mit bis zu 45%. Der durch die Naturschutzmaßnahmen verursach-

te Minderertrag bzw. die dadurch entstehenden Mehraufwendungen werden finanziell ausgegli-

chen. Die Teilnahme an den mindestens fünfjährigen Maßnahmen ist freiwillig. Das Anwender-

handbuch Vertragsnaturschutz dient den Bewilligungsbehörden als Arbeitsgrundlage für die 

konkrete Umsetzung und Ausgestaltung der einzelnen Maßnahmen (LANUV NRW 2010). 

 

 
Abb. 11: Vertragsnaturschutzflächen in NRW in den Jahren 2000-2009 (LANUV 2010). 

Die Menge an Vetragsnaturschutzflächen ist in NRW seit 2007 rückläufig (Abb. 11). Diese Ten-

denz zeigt sich auch im VSG UN: Im Jahr 2010 mit Beginn des neuen Verpflichtungszeitraums 

zum 1. Juli ist der Umfang der Vertragsnaturschutzflächen im VSG UN von ca. 870 auf ca. 690 ha 

zurückgegangen. Besonders stark war der Rückgang im Kreis Kleve. Aufgrund der weiter zuneh-

menden Tendenz zur Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung werden auslaufende Ver-

träge von Seiten der Landwirte häufig nicht wieder verlängert und so ehemalige Vertragsnatur-

schutzflächen wieder in eine intensive Nutzung überführt. Als Gründe werden genannt: 

- Flächenknappheit nach Vergrößerung des Betriebes 

- Gülleverbot (die Flächen werden zur Ausbringung von Gülle benötigt) 

- Konkurrenz durch Biogasanlagen (bisherige Vertragsflächen stehen nicht mehr zur Verfü-

gung, weil dort die Reste aus den Biogasanlagen als Düngung ausgebracht werden). 

Innerhalb des VSG UN stehen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes zurzeit ca. 690 ha Grün-

landflächen unter Vertrag.  
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Aufgrund der Kofinanzierung mit EU-Mitteln sind die Bewirtschaftungsregelungen recht starr. Je 

nach vertraglich festgelegten Mahdterminen ist lediglich das Hinausschieben durch zusätzliche 

Zahlungen möglich, eine Vorverlegung jedoch nicht. Aus vogelschutzfachlicher Sicht wäre eine 

flexiblere Handhabung wünschenswert. 

Die Verträge laufen zudem in der Regel nach fünf Jahren aus und müssen dann verlängert 

werden. Für bestimmte Maßnahmen, wie beispielsweise Grünlandextensivierung, sind fünf Jahre 

eine zu kurze Zeit, um erwünschte Erfolge zu erzielen.  Fehlen die notwendigen Haushaltsmittel 

oder hat der Landwirt andere Pläne für seine Flächen, gehen die zwischenzeitlich eingetretenen 

Extensivierungserfolge wieder verloren. Daher wäre eine langfristige Absicherung wünschens-

wert. 

 

8.5.3 Naturschutzgroßprojekte  

Bis 2010 wurden im Bereich des VSG zwei Naturschutzgroßprojekte im Rahmen des seit 1979 

bestehenden Förderprogramms „chance.natur – Bundesförderung Naturschutz“ für Gebiete mit 

gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung sowie zwei weitere, ebenfalls umfangreiche LIFE+ -

Projekte durchgeführt bzw. gestartet (s. Karte 5). 

 

Bienener Altrhein 

Seit Ende der 1970er Jahre wurden am Bienener Altrhein im Rahmen von Naturschutzgroßprojek-

ten verschiedene Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt. Ziel des Gesamtprojektes war es, 

den Bienener Altrhein, das Millinger und Hurler Meer sowie die angrenzenden Bereiche zu si-

chern und unter Biotop- und Artenschutzgesichtspunkten zu entwickeln. Beeinträchtigungen 

bestanden hauptsächlich durch die Eutrophierung und die intensive landwirtschaftliche Nutzung 

(v. d. WEYER 1993, REYNDERS 1991).  

Der sukzessive Erwerb bzw. die langfristige Anpachtung von Grundstücken und die Entschlam-

mung des Bienener Altrheins wurden durch Mittel des Bundes, des Landes NRW und des Kreises 

Kleve  gefördert (Gesamtkosten ca. 22,379 Mio. DM). Träger der Maßnahmen war die Stadt Rees 

bzw. der Kreis Kleve. Durch die Entschlammung konnte der drohenden Verlandung des Altrheins 

entgegengewirkt werden. Die angekauften landwirtschaftlichen Flächen wurden unter dem Aspekt 

der Nährstoffreduzierung und des Wiesenvogelschutzes extensiviert. Daneben wurden auf den 

erworbenen bzw. angepachteten Wasserflächen die fischereiliche Nutzung (mit Ausnahme einer 

Fläche von 6,8 ha am Millinger Meer) eingestellt und die jagdlichen Aktivitäten eingeschränkt. Das 

Kerngebiet des Naturschutzgroßprojektes umfasste wie das heutige NSG 650 ha. 

Darüber hinaus investierte das Land NRW zur Minimierung des Nährstoffeintrags in die Gewässer 

weitere rd. 20 Mio. DM in die Abwasserbeseitigung der umliegenden Ortschaften (BRÜHNE et al. 

2000). 
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Bislicher Insel 

Wegen der großen Bedeutung des Gebietes für den Naturschutz hat der damalige Kommunalver-

band Ruhrgebiet KVR (jetzt Regionalverband Ruhr RVR) seit 1981 Flächen im Bereich der 

Bislicher Insel erworben, mit dem Ziel, diese auf Dauer zu sichern und im Sinne des Naturschut-

zes zu entwickeln. Seit der Aufnahme des Gebietes in das Förderprogramm des Bundes zur 

„Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich 

repräsentativer Bedeutung“ wurden mit Förderung des Bundesumweltministeriums und des 

Umweltministeriums des Landes NRW der Flächenerwerb verstärkt, erste Sofortmaßnahmen 

durchgeführt und die Erstellung eines Managementplanes für das gesamte Gebiet im Auftrag 

gegeben (BLAB et al. 1991 & 1992, KOMMUNALVERBAND RUHRGEBIET 1992, PLANUNGSGRUPPE 

ÖKOLOGIE + UMWELT 1995). Heute sind insgesamt über 52 % der Flächen der Bislicher Insel in 

öffentlichem Eigentum. Auf der Bislicher Insel wurden verschiedene Maßnahmen zur Lebens-

raumverbesserung, auch für die wertbestimmenden Arten des VSG UN (z. B. Schaffung von 

grünlandvogelgerecht bewirtschaftetem Grünland, Anlage von Blänken, Abflachung der Ufer der 

Abgrabungsgewässer, weitgehende oberstromige Anbindung des Xantener Altrheins) sowie 

Maßnahmen zur Störungsminimierung (Besucherlenkung und Kontrollen, Abriss ungenehmigt 

betriebener Campingplätze) und zur Förderung des Naturerlebnisses umgesetzt. 

Die endgültige Fertigstellung der (auch unterstromigen) Wiederanbindung des Altrheins an das 

Hochwasserregime des Rheins soll in den kommenden Jahren verwirklicht werden. Zur Realisie-

rung dieser Planung sollen weitere Fördermittel des Bundes bzw. der Europäischen Union (Life+) 

beantragt werden. 

 

LIFE+ „Optimierung des Lebensraumes der Uferschnepf enbrutpopulation im NATURA 
2000-Gebiet „NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweit erung““ 

Das Projekt sieht Flächenankauf bzw. -tausch sowie Maßnahmen vor, die den weiteren Rückgang 

der Feuchtwiesenvögel in der Hetter aufhalten bzw. umkehren sollen. Zu den wichtigsten Maß-

nahmen zählt die Optimierung der Feuchtigkeitsverhältnisse für die Uferschnepfe (Wasser-

standsmanagement in den Entwässerungsgräben, Optimierung von Blänken, Anlage feuchter 

Senken). Hierzu werden etwa 1,9 Mio. Euro eingesetzt. Die Finanzierung des Projektes erfolgt zur 

Hälfte aus EU-Mitteln (LIFE+), zu mehr als 30% über das Land NRW und zu 18,5% über die 

NRW-Stiftung (Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege).  Die beiden 

ausführenden Projektpartner NABU-Naturschutzstation in Kranenburg und Naturschutzzentrum im 

Kreis Kleve sind ebenfalls an der Finanzierung beteiligt.   

 

LIFE+ „Wiederherstellung einer Rhein-Nebenrinne bei  Wesel am Unteren Niederrhein“ 
(NSG Rheinaue Bislich-Vahnum)  

In diesem Projekt  sollen im Deichvorland vorhandene Abgrabungsgewässer zu einer Gelände-

senke verbunden werden, die ein nahezu ganzjährig durchströmtes Nebengerinne bilden wird. Es 

sollen vielfältige und naturnahe Fluss- und Auenstrukturen wie Schlammuferfluren, Flachwasser-
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zonen, Kiesbänke und strömungsberuhigte Laichhabitate geschaffen bzw. initiiert werden, einher-

gehend mit einer Optimierung der Nahrungs- und Bruthabitate durchziehender und brütender 

Wat- und Wasservögel (z. B. Goldregenpfeifer, Kampfläufer, Uferschnepfe, Rotschenkel). Durch 

die entstehende Insellage des Grünlands werden bedeutende Äsungsflächen überwinternder 

nordischer Wildgänse beruhigt. Das Projekt wird von der NABU-Naturschutzstation e.V. koordi-

niert. Weitere Projektpartner sind die Biologische Station im Kreis Wesel, das Planungsbüro 

Koenzen, die Universität Köln und das MKULNV. Neben der Finanzierung durch das europäische 

Förderinstrument Life+-Natur (1,3 Mio. Euro) trägt das MKULNV mit 1,2 Mio. Euro den weitaus 

größten Eigenanteil der Projektpartner. Eine Kofinanzierung kommt von der Michael-Otto-Stiftung, 

der Kurt-Lange-Stiftung und dem Unternehmen TimoCom.  

 

8.5.4 Pflege- und Entwicklungspläne, Biotopmanageme ntpläne und FFH-
Maßnahmenkonzepte 

Für einige NSG und FFH-Gebiete innerhalb des VSG UN existieren Planungen von Naturschutz-

maßnahmen in Form von Pflege- und Entwicklungsplänen (PEPL), Biotopmanagementplänen 

(BMP) oder FFH-Maßnahmenkonzepten (MAKO), die in Teilen bereits umgesetzt wurden (s. auch 

Karte 5). 

FFH-Gebiet NSG Kranenburger Bruch (DE-4202-301) 

Für das Gebiet wurde 1987 ein BMP erstellt, dessen Maßnahmen weitgehend umgesetzt sind. 

Durch die jährliche Fortschreibung können eingeleitete Maßnahmen weitergeführt und ein umfas-

sendes Monitoring der wertbestimmenden Arten gewährleistet werden. Die Pflege- und Entwick-

lungsziele des BMP sind neben dem Erhalt sämtlicher Niedermoorreste und einer Anhebung des 

Wasserstandes im gesamten Gebiet, die Offenhaltung durch extensive Grünlandnutzung, sowie 

die Erhaltung der ausgedehnten Röhrichtzonen durch Schilfnutzung. Als weiteres Entwicklungs-

ziel wurden die Pflege von Hecken und die Reduzierung der Freizeitnutzung festgesetzt. Für 

Teilbereiche wurde die Entwicklung von Bruchwald vorgeschlagen. Wasserflächen sollen erhalten 

und neu angelegt werden, wie in den letzten Jahren durch die Anlage von zwei Blänken und 

einem Flachwassersee umgesetzt (NABU-NATURSCHUTZSTATION 2006).  

FFH-Gebiet NSG Emmericher Ward (DE-4103-302) 

Der 1998 erstelle BMP wird jährlich fortgeschrieben und sieht v. a. den Erhalt des offenen Auen-

komplexes im Westen des Gebietes und die Entwicklung von Auenwald im Osten als wesentliche 

Entwicklungsziele vor (NABU-Naturschutzstation 2009). Neben dem Monitoring Wert gebender 

Tiergruppen und Biotoptypen, wurden in der Vergangenheit Maßnahmen zur Verminderung von 

Störungen (z. B. Besucherlenkung), zur Offenhaltung der Auengewässer und zum Erhalt der 

Halbtrockenrasenkomplexe durchgeführt. 

FFH-Gebiet NSG Salmorth (DE-4102-302; nur Teilgebie t) 

Derzeit wird durch das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve für das NSG Salmorth (Teilgebiet 
Salmorth) der Pflege- und Entwicklungsplan überarbeitet und ein MAKO für das FFH-Gebiet 
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erstellt. In diesem FFH-MAKO wurde ein neues Bewirtschaftungskonzept für Salmorth erarbeitet, 
welches u.a. zum Ziel hat, die extensive Beweidung im Gebiet auszudehnen, um bessere Brutbe-
dingungen für die Wiesensingvögel zu schaffen. Der überwiegende Teil der landeseigenen 
Flächen wurden bereits im Jahr 2009 und 2010 nach den neuen Bewirtschaftungsbedingungen 
genutzt. Das FFH-MAKO wird voraussichtilich im Jahr 2011 fertiggestellt werden. 

FFH-Gebiet Dornicksche Ward (DE-4103-301) 

Für das FFH-Gebiet und LSG Dornicksche Ward gibt es einen BMP aus dem Jahr 1994. Haupt-

ziel dieses BMP ist der Erhalt der auentypischen Lebensräume. Als vordringliche Maßnahme wird 

die Extensivierung der Grünlandnutzung aufgeführt, daneben der Erhalt der Hecken und Gebü-

sche, die Förderung von Auenwald und die Verlegung des Segelflugplatzes. Die Grünlandexten-

sivierung ist bereits in großen Teilen des Gebietes erfolgt, auch andere Maßnahmen wurden z. T. 

umgesetzt. 

FFH-Gebiet NSG Hetter-Millinger Bruch (DE-4104-301)  

Seit 1996 wird der BMP für das Gebiet Hetter-Millinger Bruch durch die Jahresberichte der NABU-

Naturschutzstation fortgeschrieben. Neben Extensivierung und Schutz von Grünlandbereichen, 

sieht er Erhaltungsmaßnahmen für Feuchtwiesen sowie die Anlage und Pflege von Kleingewäs-

sern vor.  

FFH-Gebiet NSG Bienener Altrhein, Millinger Meer un d Hurler Meer (DE-4104-302) 

Im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes (s. Kap 8.5.3) wurde ein Biotopmanagementplan für 

das Naturschutzgebiet mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung "Bienener Altrhein, Millin-

ger Meer und Hurler Meer" erstellt (WEYER 1993, im Auftrag der LÖLF). Der Plan beinhaltet eine 

umfassende Darstellung und Auswertung zoologischer und floristischer Daten, anhand derer die 

besondere Schutzwürdigkeit des Gebietes verdeutlicht wird. Darauf aufbauend wurden Vorschlä-

ge für Schutzmaßnahmen gemacht. Wichtigste Maßnahmen waren dabei die Einschränkung der 

landwirtschaftlichen, fischereilichen und jagdlichen Nutzung sowie das Wassermanagement 

(Dornicker Schleuse). Der überwiegende Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen wurden bereits 

im Rahmen der Projektlaufzeit des Naturschutzgroßprojektes aber auch in der Zeit danach umge-

setzt.  

FFH-Gebiet NSG Grietherorter Altrhein (DE-4203-303)  

Derzeit wird durch das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. für das NSG „Grietherorter Alt-

rhein“ ein FFH-MAKO erstellt. Mit der Erhebung der Grundlagendaten wurde 2009 begonnen. Die 

Fertigstellung ist für 2011 geplant.  

NSG Reeser Schanz 

1989 wurden in einem PEPL Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für Uferbereiche, 

Teiche und Auengehölze formuliert. Der PEPL enthält außerdem Vorgaben zur Grünlandextensi-

vierung, Anlage von Teichen und Blänken sowie Regelungen zur Jagd und Fischerei. 
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NSG Rheinaue zwischen Obermörmter und Vynen 

Im Jahr 1990 wurde für das Gebiet ein PEPL erarbeitet, der Schutzmaßnahmen (u. a. Wegsper-

rungen, Zäunungen), Pflegemaßnahmen für Wiesen und Weiden, Sand- und Kiesfluren, Gewäs-

ser sowie Einzelbäume und Hecken vorsieht, sowie die Entwicklung von Gehölzen. 

NSG Gut Grindt 

Für den Bereich des NSG Gut Grindt zwischen Haus Lüttingen und dem Rheinvorland bei Vynen 

wurde im Jahr 2004 ein PEPL erstellt, in dem v. a. die Entwicklung des Gebietes zu einer natur-

nahen Auenlandschaft, u. a. durch die Anlage von Nebenrinnen, vorgesehen wird. 

Forstfiskalische Flächen Hollandswardt bei Bislich (Teil des NSG Rheinaue Bislich-
Vahnum) 

Für den 45 ha großen Bereich, der Teil des NSG Rheinaue Bislich-Vahnum ist, wurden 1993 in 

einem PEPL Auflagen für jagdliche, fischereiliche und landwirtschaftliche Nutzung formuliert 

sowie Maßnahmen zur Pflege von Blänken, Flutmulden und Kopfweiden.  

FFH-Gebiet NSG Bislicher Insel (DE-4304-302) 

1989 wurde ein erster PEPL mit umfangreichen Maßnahmen zur Renaturierung des Kernbereichs 

erstellt. Eine Überarbeitung erfolgte 1995. Die Maßnahmen sind größtenteils umgesetzt, u. a. 

Förderung natürlicher Sukzession und Aufhebung der Campinganlagen.  

Forstfiskalische Fläche Eisenbahnweide bei Wesel (T eil des NSG Bislicher Insel) 

Das 60,5 ha große Gebiet ist Teil des NSG Bislicher Insel. In einem PEPL von 1993 wurden 

Maßnahmen zur extensiven Grünlandnutzung, Anlage und Abzäunung von Blänken und Flutmul-

den, Heckenpflanzung sowie Anbringen von Infotafeln erarbeitet. 

NSG Weseler Aue 

Für einen 330 ha umfassenden Teilbereich des NSG Weseler Aue wurde 1986 ein PEPL erstellt. 

Inhalte sind Extensivierung, Wiedervernässung, Besuchererschließung sowie Maßnahmen für 

Einzelobjekte (z. B. Brachen, Leygraben und Tümpel). Zur Umsetzung kamen u. a. die Wieder-

vernässung von Tonstichen mit Hilfe von Windradpumpen sowie die Anlage und Pflege einer 

Blänke. 

FFH-Gebiet NSG Rheinaue Walsum (DE-4406-301) 

Für die Rheinaue Walsum wird 2011 durch die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet ein 

FFH- MAKO erarbeitet, das u. a. die Freistellung von Gewässern von Gehölzen sowie die Anlage 

von Blänken im Deichvorland wie auch im Deichbinnenland vorgeschlagen wird. Einige dieser 

Maßnahmenvorschläge, die auch den wertbestimmenden Vogelarten des VSG UN zugute kom-

men, wurden bereits umgesetzt. 
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NSG Rheinaue Binsheim 

Für das NSG Rheinaue Binsheim existiert ein PEPL aus dem Jahr 1997, dessen Hauptziele der 

erhalt und die Entwicklung der kleinstrukturierten Kulturlandschaft mit Hecken, Kopfbaumreihen 

und Obstweiden, des Grünlands mit zeitweise wasserführenden Flutmulden sowie der Rheinfuer-

bereiche mit ihren Sand- und Kiesbänken und Weidenauenwaldbereichen. Dazu wurde u. a. eine 

Lenkung der Erholungsnutzung, die Optimierung vorhandener Flutmulden und eine extensive 

Grünlandnutzung vorgesehen. 

NSG Blaue Kuhle 

Für das NSG Blaue Kuhle wurde im Jahr 1993 ein PEPL erstellt. Im Vordergrund dieses PEPL 

stehen der Erhalt und die Entwicklung des Gewässers, der Weidengebüsche, Feldgehölze, 

Obstbäume und Hecken, auch durch gezielte Pflegemaßnahmen. Daneben werden auch Maß-

nahmen zur Nutzungsextensivierung und zur Störungsminimierung vorgeschlagen. 
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9 Übergreifende Einflussfaktoren für die wertbestim men-
den Vogelarten des VSG Unterer Niederrhein 

Auf das VSG und seine Teilbereiche wirkt eine Vielzahl verschiedener Einflussfaktoren; darunter 

haben die jeweiligen Landnutzungssysteme eine besondere Bedeutung. Sie können sich sowohl 

positiv als auch negativ auf das VSG und seine wertgebenden Vogelarten auswirken. Bei den 

behandelten Einflussparametern handelt es sich nicht um eine erschöpfende Aufzählung. Es 

werden vielmehr die Faktoren behandelt, die für das VSG UN die größte Relevanz haben.  

 

9.1 Landwirtschaft 

Der größte Teil des VSG UN (ca. 76%, s. Tab. 1) wird landwirtschaftlich genutzt. Damit ist die 

Landwirtschaft einer der wichtigsten Einflussfaktoren. Seit Jahrhunderten ist die landwirtschaftli-

che Nutzung eine wichtige Grundlage für die Artenvielfalt. Viele Vogelarten sind auf eine landwirt-

schaftliche Nutzung angewiesen. Seit den 1960er Jahren hat die landwirtschaftliche Nutzungsin-

tensität jedoch immer stärker zugenommen und ist heute für bestimmte wertbestimmende Arten 

im VSG UN auch einer der größten Gefährdungsfaktoren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich 

die Situation in den verschiedenen Teilgebieten sehr unterschiedlich darstellt. So konnten in 

einzelnen Schutzgebieten mit hohem Anteil von Naturschutzflächen (z. B. Kranenburger Bruch, 

Salmorth, Bienener Altrhein) schon große Fortschritte bei der Etablierung einer naturschutzge-

rechten Landnutzung erzielt werden. Die nachfolgenden Ausführungen zum Einfluss intensiver 

landwirtschaftlicher Nutzung beziehen sich daher vornehmlich auf Gebiete mit weitgehend kon-

ventioneller landwirtschaftlicher Nutzung. 

Auf die überwinternden nordischen Wildgänse hat die intensive landwirtschaftliche Nutzung 

überwiegend keinen nachteiligen Einfluss (außer dem hohen Anteil an unbewachsenen Ackerflä-

chen im Winter, die den Wildgänsen keine Nahrungsaufnahme ermöglichen).  

 

9.1.1 Aktuelle landwirtschaftliche Nutzung im VSG 

Das Grünland nimmt im gesamten VSG UN etwa 51%, die Ackerfläche ca. 26% ein (s. Tab. 1 und 

Karten). Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei den Nacherfassungen der Landnutzung 2010 

Ackergrasflächen teilweise dem Grünland zugeordnet wurden. Naturschutzrechtlich sind diese 

Flächen Acker, so dass hier kein Grünlandumwandlungsverbot gilt. 

Der Anteil von extensiv bewirtschaftetem Grünland an der Grünlandfläche des VSG UN beläuft 

sich aktuell auf ca. 3.360 ha (26% der Grünlandfläche des VSG UN). Dabei sind die Anteile 

außerhalb von NSG in der Regel deutlich niedriger als in den NSG. Vertragsnaturschutz findet auf 

ca. 690 ha statt, das entspricht gut 5% des Grünlands. Die durch die ELER-VO vorgegebenen 

Laufzeiten der entsprechenden Extensivierungs-Verträge sind vielfach zu kurz, um einen dau-

erhalften Schutz zu gewährleisten (s. u.). Über Rückverpachtung werden werden ca. 2.670 ha 

(ca. 20%) des Grünlands längerfristig extensiv bewirtschaftet. Diese Naturschutzflächen wurden 



 
9    Übergreifende Einflussfaktoren für die wertbestimmenden Vogelarten des VSG Unterer Niederrhein  

 

200 LANUV NRW 2011 

von der öffentlichen Hand, Naturschutzstiftungen oder Naturschutzverbänden gekauft und sind 

mit Bewirtschaftungsauflagen an örtliche Landwirte verpachtet. Die Verteilung des Extensivgrün-

lands im VSG UN ist sehr unterschiedlich. In einigen NSG im Deichvorland (z. B. Salmorth, 

Bienener Altrhein) werden größere Grünlandflächenanteile extensiv genutzt, während in rheinfer-

neren und zum Teil wichtigen Wiesenbrütergebieten, wie zum Beispiel im NSG Düffel, nur geringe 

Grünlandflächenanteile extensiv genutzt werden. 

 

9.1.2 Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzung in der Region 

Große Flächenanteile der Landkreise Kleve und Wesel unterliegen traditionell einer landwirt-

schaftlichen Nutzung. Aufgrund von Flächenverlusten, insbesondere durch Kiesabbau und Sied-

lungsentwicklung (vgl. Kap. 6.3 und 6.4), ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche zwar rückläufig, 

bleibt aber die prägende Nutzungsform. Im Kreis Kleve wurden 2007 rund 60 % der Kreisfläche 

als Acker oder Grünland bewirtschaftet (vgl. Tab. 13), im Kreis Wesel waren es 48 %. Die Stadt 

Duisburg hat nur einen geringen Anteil an landwirtschaftlicher Nutzfläche, die ebenfalls abnimmt. 

Die Flächenanteile Duisburgs am VSG UN sind allerdings deutlich von der landwirtschaftlichen 

Nutzung dominiert.  

Dem allgemeinen Trend folgend hat in den vergangenen Jahrzehnten der Grünlandanteil im VSG 

abgenommen. Tab. 13 gibt exemplarisch einen Überblick, wie die Entwicklung seit den 80iger 

Jahren im Kreis Kleve verlaufen ist. Innerhalb dieses Zeitraums gingen im Kreis ca. 3500 ha 

Grünlandfläche verloren. 

Tab. 13: Landwirtschaftliche Nutzfläche und Anteile von Acker und Grünland im Kreis Kleve in verschiede-
nen Jahren von 1987 – 2007.  
(Für Acker und Grünland sind die Flächenanteile an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche und der 
Kreisfläche angegeben. Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland 1988, 1993, 1999, Landwirtschafts-
kammer NRW 2004, 2008.) 

Flächenanteil [%] an Flächenanteil [%] an Jahr Landw. 
Nutzfläche 
ges. [ha] 

Anteil an 
Kreisfläche 

[%] 

Ackerfläche 
[ha] Landw. 

Nutzfläche  
Kreisfläche  

Grünland-
fläche 
[ha] 

Landw. 
Nutzfläche  

Kreisfläche

1987 77.950 63,26 % 50.589 64,9 % 41,06 % 26.832 34,42 % 21,78 % 

1991 77.063 62,54 % 51.167 66,4 % 41,52 % 25.423 32,99 % 20,63 % 

1995 76.591 62,16 % 51.198 66,85 % 41,55 % 24.900 32,51 % 20,21 % 

1997 75.731 61,46 % 50.820 67,11 % 41,24 % 24.403 32,22 % 19,8 % 

2003 74.225 60,24 % 50.507 68,05 % 40,99 % 23.300 31,39 % 18,91 % 

2007 73.674 59,79 % 50.974 69,19 % 41,37 % 22.431 30,45 % 18,2 % 

 

Zum Zeitpunkt der Ausweisung des VSG UN dominierte noch die grünlandgebundene Milchvieh-

wirtschaft. Unter anderem mit der im April 1984 eingeführten Milchquotenregelung der EU, der 

seit den 1970er Jahren schrittweisen Etablierung von Mais als neuer Futterpflanze und der 

Umstellung von Heu- auf Grassilagenutzung erfuhr die Landwirtschaft einen signifikanten Intensi-

vierungsschub, der seitdem andauert. Die in Folge der Milchquotenregelung frei werdenden 

Flächen wurden nicht selten in Ackerland umgewandelt. Außerdem hielt die nicht flächengebun-

dene Tierhaltung - insbesondere Putenmast - Einzug. Momentan findet eine Umstellung der 
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Milchviehhaltung auf ganzjährige Stallhaltung statt, womit die Entstehung noch größerer Betriebe 

mit z.T. über tausend Milchkühen einhergeht.  

 

9.1.3 Intensivierung und Veränderungen in der Grünl andnutzung 

Die Intensivierung von Dauergrünland ist ein ernstes Naturschutzproblem und gefährdet die 

Bestände vieler Wiesenbrüter (MITSCHKE et al. 2008, MOOIJ 1997, MÜHLENBERG & SLOWIK 1997, 

KLEIJN et al. 2010), und auch den Erhaltungszustand vieler wertbestimmender Arten im VSG UN. 

Die noch vor wenigen Jahrzehnten in den Grenzen des VSG UN verbreiteten, artenreichen 

Feucht- und Magergrünlandbereiche sind vielfach durch Entwässerung und intensive Bewirtschaf-

tung (Vorverlegung des Mahdzeitpunktes, Gülle- statt Festmistdüngung, Kunstdünger- und 

Herbizideinsatz) in artenarmes Grünland überführt worden. Die hohe Bewirtschaftungsintensität 

im Dauergrünland stellt durch spätes Walzen und Schleppen sowie häufige und frühzeitige Mahd 

im Frühjahr eine direkte Gefährdung von Gelegen und Jungvögeln von Wiesenbrütern dar. Für 

Jungvögel von Uferschnepfe und Kiebitz wurde die Mahd - neben der Prädation durch Beutegrei-

fer - als Verlustursache nachgewiesen (SCHEKKERMAN et al. 2009). MOOIJ (1997) benennt eine 

Verfrühung der landwirtschaftlichen Nutzung von den 1930er bis zu den 1990er Jahren um zwei 

Wochen im Frühjahr (vgl. auch KLEIJN et al. 2010). Er gibt für das Intensivgrünland einen ersten 

Mahdtermin von Anfang Mai an, dieser Termin hat sich in den vergangenen zehn Jahren noch 

etwa eine Woche weiter nach vorne verlagert. Bei einer so frühzeitigen Mahd werden die Gelege 

beispielsweise der Uferschnepfe bei der Bearbeitung zerstört. Falls doch noch Jungvögel schlüp-

fen können, werden diese bei der zweiten Mahd im Juni gefährdet. Vergleichbares gilt für zu 

intensiv genutzte Weiden. Bei einem frühzeitigen Auftrieb hoher Viehdichten werden Gelege und 

Jungvögel gefährdet. Aus diesem Grund sehen Vertragsnaturschutzpakete eine späte erste Mahd 

(frühestens Mitte Juni) sowie den Einsatz geringerer Viehdichten vor. Untersuchungen in den 

Niederlanden belegen eine Verfrühung des ersten Mahdtermins seit den frühen 1980er Jahren 

(also zur Zeit der Ausweisung des VSG UN) um 15 Tage, während die Uferschnepfen die brutzeit-

lichen Daten in diesem Zeitraum nicht nach vorne verlegt haben (KLEIJN et al. 2010). 

 

Die verstärkte Düngung, der Einsatz von Bioziden und die immer früheren Mahdtermine wirken 

über die floristische Verarmung und die damit verbundene Verschlechterung der Lebensraumqua-

lität für wirbellose Nahrungstiere eher indirekt. Sie tragen zu einer Vereinheitlichung und Verdich-

tung von Grünlandgesellschaften bei und verringern somit Nahrungsangebot und -verfügbarkeit 

für Wiesenbrüter (BEHRENS et al. 2007, BEINTEMA et al. 1995, KLEIJN et al. 2010). Durch den 

Trend zu einer ganzjährigen Stallhaltung werden immer weniger Flächen beweidet. Die daraus 

folgende großflächige und nahezu zeitgleich ausgeführte Schnittnutzung führt zu einer Struktur-

verarmung des Grünlandes. 

Durch die fortschreitende Rheinvertiefung sinkt der Grundwasserspiegel im gesamten VSG UN 

zudem weiter ab (Ausnahme: Bergsenkungsbereiche im Süden des VSG UN (vgl. Kap. 6.2). Dies 

verstärkt den Verlust von Flächen mit Überstauungseinflüssen, wie sie zum Beispiel noch bis 

Ende der 1980er Jahre in der Hetter vorhanden waren. Innerhalb der eingedeichten Bereiche 
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wurden in der Vergangenheit Feuchtwiesen großflächig in intensiv genutzte Grünland- und Acker-

flächen umgewandelt. Auch in den rheinferneren Bereichen wirkt sich der sinkende Grundwasser-

spiegel auf die Intensivierungsmöglichkeiten im Grünland aus und viele extensiv genutzte 

Feuchtwiesen sind so verloren gegangen. Durch die Entwässerung der Flächen verlieren typische 

Vogelarten des Feuchtgrünlandes wie Kiebitz, Uferschnepfe, Rotschenkel und Großer Brachvogel 

wichtige Brut- und Nahrungsräume (BEINTEMA et al. 1995, MOOIJ 1997). 

Auf die großflächige und nachhaltige Entwässerung von landwirtschaftlichen Nutzflächen folgte 

oftmals die Umwandlung von Grünland in Ackerland. Sie stellt eine besonders gravierende Le-

bensraumveränderung dar, die meist zu starken Bestandsabnahmen von Wiesenbrütern wie der 

Uferschnepfe geführt hat (HEMMERLING & MEYER 1993, MITSCHKE et al. 2008). Erst durch die 

Ausweisung von Naturschutzgebieten von 1986 bis 1992 und die anschließenden Maßnahmen 

wurde diese Entwicklung schrittweise gebremst.  

Ein exemplarischer Vergleich der Nutzungsentwicklung im Bereich der Düffel (1990/2010) zeigt, 

dass im Bereich der Schutzgebietsausweisungen das Grünland weitgehend erhalten werden 

konnte (vgl.  Abb. 12 und Abb. 13), während es außerhalb zu Grünlandverlusten gekommen ist. 

Der Flächenanteil des Grünlandes ging von 2.860 ha auf 2.599 ha zurück, zugleich stieg der 

Anteil der Ackerfläche von 1.223 ha auf 1.398 ha. D. h. auch in diesem Landschaftsausschnitt 

ging das Grünland insgesamt um ca. 10 % zurück. Außerhalb der Naturschutzgebiete wurden 

auch in den letzten zwei Jahrzehnten weitere Teile des Grünlandes in Ackerland umgewandelt.  

 

 
Abb. 12: Grünland und Acker in der Düffel im Jahr 1990 (Grenze des VSG UN: Stand 2010). 
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Abb. 13: Grünland und Acker in der Düffel im Jahr 2010. 

Große Änderungen in der landwirtschaftlichen Nutzung ergeben sich aus dem Strukturwandel in 

der Landwirtschaft (RÖSLER & WEINS 1996). Dieser Trend erhält weitere Impulse, z. B. durch den 

Umstieg von Milchviehwirtschaft zu so genannten Veredelungsbetrieben (Puten, Schweine), der 

den Umstieg zum Ackerbau zur Futtermittelerzeugung mit sich bringt. Zurzeit entsteht ein ver-

stärkter Nutzungsdruck in Richtung Ackerbau in Teilen des VSG UN durch die Inbetriebnahme 

von Biogasanlagen, die überwiegend Mais für einen wirtschaftlichen Betrieb benötigen.  

Durch die Förderung der Erzeugung von Bioenergie und die Aufhebung der EU-

Stilllegungsprämie sind viele Brachen in eine intensive Ackernutzung überführt worden. Der 

Anbau von Futtergras auf regelmäßig untergepflügten Grasäckern stellt eine intensive Nutzungs-

form von „Grünland“ dar, die den meisten Brutvogelarten – darunter alle Wiesenbrüter unter den 

wertbestimmenden Vogelarten – keinen geeigneten Lebensraum bieten. Das liegt insbesondere 

am Saatgut (reine Lolium-Bestände) und an den frühen und vielen Mahdzeitpunkten, die wieder-

um zu Strukturarmut und dichten Beständen mit einem geringen Nahrungsangebot führen. 
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Abb. 14: Entwicklung der Putenbestände im Kreis Kleve und im Rheinland (NABU-Naturschutzstation e.V.). 
(Daten: Zahlen zur Landwirtschaft; vgl. Landwirtschaftskammer Rheinland 1996, 1999 und Landwirtschafts-
kammer NRW 2004, 2008; ab dem Jahr 2003 waren keine auf Kreise aufgeschlüsselten absoluten Zahlen 
der Putenbestände verfügbar, aber auch der Putenbestand pro Betrieb stieg von 5.072 Puten/Halter im Jahr 
1996 auf 11.924 Puten/Halter im Jahr 2007 an.) 

Mit Beginn der 1990er Jahre kam die Veredelungswirtschaft auf und wurde nachfolgend immer 

mehr ausgebaut. Neben der Schweinemast erfolgte vor allem der Bau großer Putenmastanlagen. 

Der Kreis Kleve und hier insbesondere der Nordkreis Kleve ist zudem bundesweit eines der 

größten Zentren der Putenmast (vgl. Abb. 14). 

Die flächenungebundene Haltung und Ernährung der Tiere führt zu einer vermehrten Umwand-

lung von Grün- in Ackerland und zur Eutrophierung von Flächen und Gewässern. Dazu kommt ein 

stetig wachsender Milchkuhbestand (2009 stammt über 45 % der Milcherzeugung für NRW aus 

dem Rheinland; Pressemitteilung des RLV, Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V., 

26.07.2010), der in zunehmend großen, offenen Stallungen ganzjährig gehalten wird. Diese Tiere 

benötigen aufgrund der hohen Milchleistung hochwertiges Futter. Hierdurch wird der Druck zur 

Produktion von proteinreichem und rohfaserarmem Gras erhöht. Optimale Mahdzeitpunkte liegen 

witterungs-, regional- und standortbedingt am Niederrhein um den Monatswechsel April/Mai 

(BERENDONK 2009). Damit fällt der erste Schnitt regelmäßig in die Brutzeit der meisten Wiesenvö-

gel. Nester und frisch geschlüpfte Jungvögel gehen dadurch alljährlich verloren. In der Folge 

nehmen die Brutbestände ab, was allerdings langsam geschieht, weil viele Wiesenvögel ein 

hohes individuelles Alter erreichen können (BAUER et al. 2005). 

 

Exemplarische Untersuchung zur Art und Weise der Gr ünland-Nutzung in der Düffel 

Im Frühjahr 2010 wurde beispielhaft in einem etwa 2.500 ha großen Teilbereich des VSG UN in 

der Düffel die Grünland-Nutzung analysiert. Der Grünlandanteil im Untersuchungsraum lag bei ca. 

70 %, das entspricht in etwa dem Anteil im gesamten NSG „Düffel, Kellener Altrhein und Fluss-

marschen“ und ist im Vergleich zur Landnutzung im gesamten VSG leicht erhöht. Im Ergebnis 
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wurden 86 % des Grünlands als reine Mähwiesen genutzt, während die Mähweidenutzung auf gut 

7 % und eine reine Beweidung auf gut 6 % der untersuchten Grünlandfläche stattfand. 

Auf knapp 1.600 ha Grünland- und Grasackerflächen wurde der Mahdzeitpunkt ermittelt. In Abb. 

15 ist die gemähte Grünlandfläche jeweils zum Ende ausgewählter Kalenderwochen kumulativ 

dargestellt. 

Mitte Mai schlüpft der Großteil der Uferschnepfenküken. Zu diesem Zeitpunkt war 2010 etwa 1/3 

der Grünland- und Grasackerflächen bereits gemäht. Bis zum Zeitpunkt des voraussichtlichen 

Flüggewerdens der Küken Mitte Juni waren sogar 84 % der Flächen gemäht. Zu diesem Zeitpunkt 

(bis 13.6.) waren fast ausschließlich Naturschutzflächen mit Bewirtschaftungsauflagen noch 

ungemäht. Dabei ist zu beachten, dass es im Jahr 2010 durch den langen und kalten Winter zu 

einer deutlich verzögerten Vegetationsentwicklung kam. So wurden die Intensivgrünlandflächen 

bis zu 10-14 Tage später als im Vorjahr gemäht. In Jahren ohne ein solch kaltes Frühjahr dürften 

also bis Mitte Mai im Mittel mindestens 60 % der konventionell genutzten Flächen gemäht sein.  

 

 

Abb. 15: Zeitpunkte der ersten Mahd von Grünland- und Grasackerflächen in einem Teilgebiet 
des VSG UN im Bereich des NSG „Düffel, Kellener Altrhein und Flussmarschen“ (Untersuchungs-
gebiet: 2.500 ha) im Frühjahr 2010 (NABU-Naturschutzstation e.V.). 

Aus diesen Daten ist ersichtlich, dass unter einer intensiven landwirtschaftlichen Grünlandnutzung 

der Bruterfolg der Wiesenbrüter stark gefährdet ist. Es sind sowohl die Nester der am Boden 

brütenden Wiesenvögel als auch deren Jungvögel, die über vier Wochen als Nestflüchter noch 

nicht flugfähig auf den Flächen laufen, betroffen. Dazu kommen negative Einflüsse wie Nah-

rungsmangel und ein erhöhtes Prädationsrisiko (BAUER et al. 2005). Für den Wiesenbrüterschutz 

im VSG ist eine Anpassung des Mahdrhythmus auf den Brutflächen sowie eine Erhöhung des 

Anteils an extensiv genutzten Flächen unverzichtbar. 
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9.1.4 Intensivierung der ackerbaulichen Nutzung 

Im Betriebsjahr 2007 machte Wintergetreide (v. a. Winterweizen, zudem auch Wintergerste und 

Triticale) im Kreis Kleve fast 80 % der mit Getreide (inkl. Körnermais) bestellten Ackerfläche aus 

(LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN 2008). Weitere 16 % entfielen auf Mais. 

Dadurch entstehen wenig abwechslungsreiche Monokulturen. Diese werden nach der Ernte 

zeitnah gepflügt, so dass auch für viele Arten potenziell wertvolle Ackerbrachen nicht als Nah-

rungsflächen im Winter zur Verfügung stehen. Weitere Getreidearten wie Sommerweizen und -

gerste, Dinkel, Roggen und Hafer machen weniger als 5 % des angebauten Getreides aus 

(LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN 2008). Insgesamt sind eine Zunahme des 

Anbaus von Raps und Zuckerrüben (LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN 2008) 

und ein hoher Flächenanteil von Mais festzustellen. Der ökologische Nutzen dieser Feldfrüchte ist 

vergleichsweise gering, weil der Anbau intensiv erfolgt und wenig Lebensraum für gefährdete 

Vogelarten bietet.  

Moderne, effizientere Erntemaschinen und der frühe Umbruch von Stoppeln und Ernteresten 

entzieht Rastvögeln eine mögliche Nahrungsgrundlage. Insbesondere Saatgänse profitieren von 

Ernteresten auf Zuckerrübenfeldern und Maisäckern (WILLE 2000, NABU-NATURSCHUTZSTATION 

et al. 2003, NWO 2010a). Die Zunahme der Düngeintensität, vor allem die Ausbringung von 

Gülle, die lückenlose Ausnutzung der Ackerflächen zum Anbau der Feldfrüchte, der Einsatz 

selektiv wirkender Herbizide sowie ein forcierter Energiepflanzenanbau unter flächenhafter Aus-

nutzung ehemaliger Brachen und Stilllegungsflächen (RIECKEN et al. 2010), führt zu einer Ver-

drängung von vielen Vogelarten der Feldflur.  

Die Arrondierung zu größeren Nutzungseinheiten, u. a. durch die Flurbereinigung und die Zu-

sammenlegung von einzelnen Parzellen zu größeren Einheiten, hat darüber hinaus in vielen 

Fällen zu einem Verlust von ökologisch wertvollen Strukturen wie Gehölzreihen, Hecken und 

Saumstrukturen oder Ackerrandstreifen geführt (HORMANN 2001, RÖSLER & WEINS 1996). Durch 

die Förderung der Erzeugung von Bioenergie und die Aufhebung der EU-Stillegungsprämie sind 

viele Brachen in eine intensive Ackernutzung überführt worden. Das hatte gravierende Folgen für 

verschiedene Feldvögel. Die großflächigen NSG-Ausweisungen, welche den Grünlandumbruch 

sowie die Beseitigung von Heckenstrukturen verbieten, haben den Verlust bestenfalls bremsen, 

aber nicht aufhalten können. Der Verlust von Ackerrandstreifen und Säumen führte zu einer 

strukturellen Verarmung und zu einem deutlichen Artenrückgang (BEZZEL 1982, HORMANN 2001).  
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9.2 Wasserhaushalt 

Der Niederrhein erstreckt sich von Königswinter (Rhein-km 643) bis zur deutsch-niederländischen 

Grenze (Rhein-km 858) und ist dem Fließgewässertyp „kiesgeprägter Strom des Tieflandes“ 

zuzuordnen (Tab. 14). Im langjährigen Mittel ist der Rhein durch eine ausgeglichene Wasserfüh-

rung geprägt. Den alpinen Schmelzwässern im Sommer stehen hohe Abflüsse aus den nieder-

schlagsreichen Mittelgebirgen im Winter und Frühjahr gegenüber. Zudem wirken der Bodensee 

und zahlreiche andere Seen im Einzugsgebiet der Aare ausgleichend auf den Abflussgang des 

Rheins (QUICK 2004). Sommerhochwasser sind am Niederrhein sehr selten, meist ist in den 

Monaten Dezember bis Februar mit hohen Abflüssen zu rechnen. Der Herbst gilt als abflussärms-

te Periode.  

Tab. 14: Übersicht des Rheinverlaufs ab Ruhrort mit Angabe der Rhein-Kilometrierung, der Pegelmessstel-
len sowie weiterer Bemerkungen. 

Ortslage Rhein-km Bemerkung Pegel Rhein-km
Ruhrort 780 Ruhrmündung Ruhrort 780,8
Duisburg 782 Geschiebemeßstelle . .
Baerl 785 DB-Brücke . .
Walsum 790 Nordhafen Orsoy 793,3
Orsoy 794,6 Geschiebemeßstelle . .
Dinslaken 797,7 Emscher Kanal . .
Götterswickerhamm 800 Geschiebemeßstelle . .
Mehrum 805 Kiesbaggerei . .
Ork 808,5 Geschiebemeßstelle . .
Wallach 810 Baggersee Wesel 814
Wesel 814,4 Lippemündung . .
Wesel 818,2 Geschiebemeßstelle . .
Flüren 820 Alter Rhein . .
Bislich 825 Retentionsraum . .
Vynen 830 Baggerseen . .
Niedermörmter 835 Althrein Rees 837,4
Rees 838,4 Geschiebemeßstelle . .
Mühlenfeld 840 . . .
Grieth 845 Geschiebemeßstelle . .
Emmerich 850 Buhnenfelder Emmerich 851,9
Kleve 855 Ziegelei . .
Griethausen 857,5 Geschiebemeßstelle . .
Spijk 860 Berechnungsgrenze . .  

 

Für das VSG UN sind die hydrologischen Verhältnisse, die maßgeblich von den Wasserständen 

des Rheins bestimmt werden, von entscheidender Bedeutung. Im klassischen Fall schaffen die 

Winterhochwässer des Rheins für zahlreiche Wasservögel ideale Lebensbedingungen, da große 

Bereiche der angrenzenden Niederung in Flachwasserzonen verwandelt werden (SUDMANN 

1998). Dies kann jedoch durch ausbleibende Winterhochwässer, bereits im Frühjahr eintretende 

Trockenheit und anthropogen bedingte mangelnde Auendynamik jährlich sehr unterschiedlich 

sein. Während der Brutsaison sind die Lebensräume wie Altarme, Verlandungszonen und 

Feuchtgrünländer, sowie  Sand- und Kiesbänke oder Uferabbrüche von großer Bedeutung für die 

Avifauna im VSG UN.  
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9.2.1 Gewässerausbau und Deichbau 

Bereits im 10. Jahrhundert erfolgten am Niederrhein lokal begrenzt erste Deichbauten. Um etwa 

1500 fand der allmähliche Zusammenschluss zu einem geschlossenen Deichzug statt. Ab dem 

16. und 17. Jahrhundert wurden zusätzlich Strombegradigungen vorgenommen, so dass sich bis 

heute die Lauflänge des Niederrheins insgesamt um ca. 23 km verkürzt hat (QUICK 2004). Der 

Rhein wurde 1866 zur internationalen und gebührenfreien Wasserstraße erklärt und war bereits 

bis 1900 auf seiner gesamten Länge durch eine normierte Fahrwassertiefe und -breite sowie die 

Befestigung der Böschungen durch Steindeckungen gekennzeichnet. Diese Strombaumaßnah-

men gelten im Wesentlichen auch heute noch als Soll-Zustand dieser Bundeswasserstraße. 

Zuletzt kam es zwischen 1962-1965 durch den Bau des rheinnahen Deiches zwischen Grieth und 

Griethausen zu einem Verlust an Überflutungsraum von ca. 4000 ha.  

Der Rhein ist heutzutage der am meisten von Schiffen frequentierte Strom in ganz Europa, auf 

dessen gesamter Länge sowohl die Ufer als auch die Sohle permanent für eine funktionsfähige 

Schifffahrt unterhalten werden. Die Entwicklung von Kies- und Sandbänken wird nicht mehr 

zugelassen und naturnahe Ufer sind besonders am Unteren Niederrhein nur noch lokal vorhan-

den (WERNEKE et al. 2000).  

Auch ein Großteil der natürlichen Überschwemmungsfläche des Rheins ist verloren gegangen, 

ca. 85 % der ursprünglichen Überflutungsaue sind eingedeicht und werden nicht mehr überflutet. 

Die ehemals dort vorkommenden und an periodische Überflutungen angepassten Auenlebens-

gemeinschaften wurden dadurch zerstört oder stark beeinträchtigt (WERNEKE et al. 2000, QUICK 

2004). Die heutige Aue ist nur noch 1,5 bis 4 km breit und muss bei Hochwasser dennoch in etwa 

die gleiche Wassermenge aufnehmen, wie zu Zeiten ihrer ursprünglichen Ausdehnung mit einer 

Talauenbreite von 15 km (WERNEKE et al. 2000). Infolge des Baus von Sommerdeichen und 

Schleusenanlagen fand eine Einpolderung des Deichvorlandes statt, wodurch sich auch das 

Überflutungsregime im Auengrünland verändert hat: Bei extremen Hochwässern kommt es nach 

Öffnen der Flutschleusen zu einem schnellen Rheinwassereinstrom in das bis dahin geschützte, 

weiter binnenländisch liegende Deichvorland. In den Poldern ist die Strömungsgeschwindigkeit 

stark verringert, so dass die vom Hochwasser mitgeführten Feinpartikel absinken. Hierdurch wird 

vom Rhein in der Aue nur noch Sediment abgelagert, aber keines mehr abgetragen. Stellenweise 

lagern sich pro Hochwasser 2 bis 5 cm tonig-schluffiges Feinsediment auf dem Grünland ab 

(ÖKOLOGISCHE STATION REES 1994). Die Auengebiete wachsen somit in die Höhe und weisen in 

Trockenzeiten einen ungewöhnlich hart trocknenden Oberboden auf (NEUMANN 1996, WERNEKE 

et al. 2000). 

 

Eine Vielzahl an anthropogenen Eingriffen wie Wasserkraftwerke am Alpen- und Hochrhein, 

Staustufenbau, Laufbefestigungen und -begradigungen, Flächenversiegelungen, Flurbereinigun-

gen, Anbau von nicht bodenbedeckenden Fruchtarten im Einzugsgebiet und auf ehemaligen 

Retentionsflächen haben zu erheblich beschleunigten Abflüssen, einer Verstärkung der Abfluss-

spitzen am Rhein sowie einer gesteigerten Sohlenerosion geführt (QUICK 2004). Hinzu kommt, 

dass im VSG UN die abflusswirksamen Breiten bei Hochwasser sehr unterschiedlich sind. So 

beträgt die Breite bei Xanten (Rhein-km 821,0 - 823,0) nur 590 m und bei Wesel-Flüren 1.200 m 
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(Rhein-km 819,0). Weitere Hochwasserengpässe liegen z. B. bei Wesel (Rhein-km 814,0), im 

Bereich vor Rees (Rhein-km 837,4) und in der Grenzstrecke bei Tolkammer (Rhein-km 863,0 - 

865,5) (AG Rheinsohlenerosion 1997); der Bereich stromabwärts von Emmerich-Dornick gilt als 

der engste Hochwasser-Querschnitt am Niederrhein (ABEL, mdl. Mitt. 2010). 

Von dem Gewässerausbau sind laut SUDMANN (1998) nicht nur der Rhein, sondern auch angren-

zende Gewässer betroffen. So gehen beispielsweise durch die Uferbefestigung von Altrheinarmen 

wichtige Rastplätze vieler Watvogelarten verloren, die auf feines Substrat angewiesen sind 

(SUDMANN 1998).  

Aber auch der Verlust natürlicher Sand- und Kiesflächen am Rhein, die Verlandung der Altrheine 

sowie die Auflandung in der Aue durch Sedimentationsprozesse bei extremen Hochwässern 

führen zu einem Fehlen wichtiger Habitate im VSG.  

Auch kleinere Zuflüsse des Rheins zeigen ein hohes Maß an Verbauung. Begradigungen, steile 

Uferprofile, fehlende Flachwasserbereiche und Laufaufweitungen, geringe Substrat- und Struktur-

vielfalt haben auch Auswirkung auf die gewässerbegleitende Vegetation und Avifauna.  

 

9.2.2 Sohlenvertiefung 

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich die Rheinsohle infolge des Gewässerausbaus, der 

Auskiesungen im Strombett sowie der Auswirkungen von Senkungsmulden, die durch den Stein-

kohle- und Steinsalzbergbau hervorgerufen werden, um ca. 3 bis 5 m vertieft (siehe Tab. 15). 

Hiervon ist besonders der Rheinabschnitt zwischen Pegel Wesel und der niederländischen 

Grenze betroffen (AG RHEINSOHLENEROSION 1997).  

Da der Rhein als Hauptvorfluter die Höhe des angrenzenden Grundwassers und damit auch die 

Grundwasserhöhe im gesamten VSG bestimmt, bewirken die tieferen Rheinwasserstände ein 

Absinken des Grundwassers sowohl in den rheinnahen als auch, in abgeschwächter Form, in den 

weiter vom Rhein entfernten Feuchtgebieten, z. B. in der Hetter (MOOIJ 1996, QUICK 2004). Auch 

die Altrheine sind von den Auswirkungen der fortschreitenden Rheinsohlenvertiefung betroffen, da 

ihre Wasserstände gegenüber dem Rhein stufenartig erhöht sind (NEUMANN 1996). Die Altarme 

unterliegen somit einem Abfluss bis zum Erreichen ihrer Stauhöhen, die jeweils von den natürli-

chen Auflandungen bzw. den künstlich errichteten Stauanlagen abhängig sind. 

Eine Ursache für die Rheinsohlenerosion sind die am Stromverlauf durchgeführten wasserbauli-

chen Maßnahmen. Durch Deiche, Buhnen und Uferbefestigungen wurde der Fluss immer weiter 

eingeengt, so dass der Rhein seine frühere Tendenz zur Seitenerosion nicht mehr entfalten kann 

und sich die Angriffskräfte nur noch an der Gewässersohle auswirken (verstärkte Tiefenerosion) 

(WERNEKE et al. 2000, QUICK 2004). Zusätzlich wird die Abflussgeschwindigkeit des Rheins durch 

die Verkürzung der Lauflänge erhöht. 
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Abb. 16: Übersicht der Geschiebezugaben mit Geschiebemessstellen (Quelle: WSA Obg.-Rhein, Außen-
stelle Wesel, 4-211, Bearbeitungsstand: 30.9.2007). 
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Auch die Geschiebeführung im Rhein ist massiv verändert. Es herrscht ein Geschiebedefizit vor, 

wodurch die Sohle gegenüber der starken Strömung stärker exponiert ist (NEUMANN 1996, QUICK 

2004). Außerdem kommt eine Vergröberung des Sohlenmaterials hinzu, die durch die ungenü-

gende Geschiebezufuhr und den fehlenden Eintrag feinerer Komponenten bedingt wird. Da der 

Rhein aus dem staugeregelten Bereich oberhalb von Iffezheim kein Geschiebe erhält, wird bereits 

bei Iffezheim versucht dem Geschiebedefizit durch Geschiebezugaben entgegen zu wirken 

(dynamische Sohlenstabilisierung) (AG RHEINSOHLENEROSION 1997). Auch am Unteren Nieder-

rhein erfolgten in den Jahren 2000 bis 2007 Geschiebezugaben. So wurden in Wesel insgesamt 

425.000 Tonnen Geschiebe sowie 42.000 Tonnen Tracermaterial und in Rees 477.500 Tonnen 

Geschiebe dem Rhein zugeführt. Mittels der Geschiebezugaben sowie Maßnahmen zur Sohlsta-

bilisierung ist es gelungen die Erosionsrate beispielsweise bei Emmerich von über 2 cm/Jahr (in 

den Jahren 1990-2000) in eine geringe Sohlenaufhöhung von 0,1 cm/Jahr (in den Jahren 2000-

2008) zu wandeln (Tab. 15, Abb. 16 - Abb. 19). Trotz dieses Teilerfolges bleibt die Situation 

kritisch, da die durchschnittliche Eintiefungsrate in den letzten 10.000 Jahren am Unteren Nieder-

rhein bei lediglich < 0,5 mm/Jahr lag (AG RHEINSOHLENEROSION 1997).  

Tab. 15: Rheinsohlenerosion je Zeitabschnitt im Gesamtzeitraum 1934 bis 2008.  
(Mittelwerte basieren auf 100 m - Querprofilen im Gesamtprofil, Bezug Mittelwasser. Quelle: Berechnungen 
vom WSA Duisburg-Rhein, teilweise bisher unveröffentlicht, Stand 12/2009. Wegen der Mittelwertbildung in 
ungleichlangen Zeitintervallen ist die letzte Spalte nicht als Aufsummierung der vorhergehenden zu verste-
hen (Abel mdl. Mitt. 2010).) 

Rhein-Abschnitt 1934-1960 1960-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-2000 2000-2008 1934-2000
Rh-km 760 bis 865 -54,5 -23,2 -6,3 3,0 0,6 -6,9 1,9 -301,8

Rh-km 760 bis Pegel Ruhrort -57,2 -22,0 -1,6 0,7 -4,0 -1,5 -1,0 -325,0
Pegel Ruhrort bis Pegel Wesel -53,7 -32,9 -3,0 15,6 2,1 -3,2 -0,9 -115,6
Pegel Wesel bis Pegel Rees -60,3 -9,7 -11,1 -6,0 2,0 -4,8 7,3 -366,8
Pegel Rees bis Pegel Emmerich -61,9 -23,4 -11,4 -8,3 1,3 -10,0 4,9 -528,9
Pegel Emmerich bis Grenze NL -36,2 -24,0 -13,1 3,2 0,4 -24,4 1,0 -373,6

Rheinsohlenerosion [cm]

 

 

Die anthropogen ausgelöste Sohleneintiefung wird durch eine hohe Tertiärlage noch weiter 

verstärkt, da der Niederrhein bereits lokal die quartäre Talfüllung durchschnitten hat und das 

Tertiär erodiert. Der tertiäre Untergrund steht stellenweise oberflächennah unterhalb der Gewäs-

sersohle an und besteht aus Feinsanden, die extrem erosionsanfällig sind. Schon bei niedrigen 

Abflüssen werden sie erodiert und in Suspension abtransportiert (QUICK 2004). Untersuchungen 

der Rheinsohle zeigten, dass besonders die Bereiche Rhein-km 804,5 - 805,5, Rhein-km 812,2, 

Rhein-km 815,3, Rhein-km 822,0 - 823,0, Rhein-km 830,3 - 833,3 und Rhein-km 835,4 - 835,9 

(Tab. 14) hiervon betroffen sind. Zusätzlich nimmt der mittlere Korndurchmesser der kiesigen 

Rheinsohle von über 25 mm (Götterswickerhamm) bis auf unter 10 mm bei Rees ab, wodurch die 

Stabilität der Sohle stromabwärts von Rees bis zu niederländischen Grenze deutlich verringert ist 

(AG RHEINSOHLENEROSION 1997). 

Eine weitere Ursache für die verstärkte Rheinsohlenerosion sind Bergsenkungen durch den 

Steinkohlen- und Steinsalzabbau, die teilweise eine weitere Versteilung des Gefälles sowie eine 

Erhöhung der Fließgeschwindigkeiten bewirken (QUICK 2004). Hiervon ist besonders der Bereich 

von oberhalb der Ruhrmündung bei Duisburg (Rheinkilometer 775) bis oberhalb der Lippemün-
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dung bei Wesel (Rheinkilometer 813) betroffen, in dem es zu nachhaltigen Veränderungen der 

ursprünglichen Reliefstrukturen und Grundwasserverhältnisse gekommen ist (SUDMANN 1998, 

QUICK 2004). Die großflächigen Bergsenkungen können beim Steinkohlenabbau bis 10 m und 

beim Steinsalzabbau bis 5 m betragen und könnten somit die negativen Auswirkungen der steti-

gen Rheinsohlen- und Grundwasserabsenkungen in Teilgebieten ganz oder teilweise kompensie-

ren (MOOIJ 1996, SUDMANN 1998, QUICK 2004). In diesen Gebieten wird allerdings stellenweise 

stark entwässert, um einen Anstieg des Grundwassers über Oberflächenniveau zu verhindern 

(SUDMANN 1998). Für den Salzabbau unter dem NSG „Bislicher Insel“ sind hingegen keine 

grundwasserregulierenden Maßnahmen vorgesehen, hier wird der Salzabbau die Auswirkungen 

der Rheinsohlenabsenkung im Gebiet teilweise kompensieren können (MOOIJ 1996). 

Um ein weiteres Absinken der Rheinsohle durch Bergsenkungen auszugleichen, ist der Bergbau 

am Niederrhein seit Mitte der 1970er Jahre verpflichtet, durch Verklappen von Bergematerial die 

Rheinsohle entsprechend der eintretenden Absenkungen zu erhöhen. Außerdem werden Maß-

nahmen zur Sohlenstabilisierung ergriffen, wie Sohlensicherung, Kolk- und Buhnenverbau, 

Grundschwellen, Geschiebeumlagerungen und Stromsohlenaufhöhungen (QUICK 2004). Da 

Bergsenkungen vor 1976 nicht ausgeglichen werden mussten, war bereits ein Sohlenvolumenver-

lust von ca. 10 Mio. m3 entstanden, der sich nach und nach mit Geschiebe wieder auffüllt. Dieser 

Prozess wird jedoch ohne Zugabe von zusätzlichem Material noch weitere Jahrzehnte andauern, 

da in Duisburg die mittlere Geschiebefracht bei ca. 230.000 m3/a liegt (AG RHEINSOHLENEROSION 

1997). 

 
Abb. 17: Darstellung der Rheinsohlenerosion für die vier Stromabschnitte Ruhrort - Wesel, Wesel - Rees, 
Rees - Emmerich und Emmerich - Grenze NL im Zeitraum 1934 bis 2000 (Naturschutzzentrum im Kreis 
Kleve e.V.). 
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Abb. 18: Darstellung der Rheinsohlenerosion für die vier Stromabschnitte Ruhrort - Wesel, Wesel - Rees, 
Rees - Emmerich und Emmerich - Grenze NL im Zeitraum 1990 bis 2000 (Naturschutzzentrum im Kreis 
Kleve e.V.).  

Aktuell zeigt die Sohlgefällestruktur des Rheins im Längsprofil beträchtliche Sohlenabsenkungen, 

die durch die Rheinsohlenerosion kombiniert mit Bergsenkungen erfolgt sind (s. Abb. 17 - Abb. 

19). Hieraus resultieren veränderte Gefälleverhältnisse, die bis zu einer Gefälleumkehr reichen 

können. Stromaufwärts von Absenkungstrichtern gelegene Bereiche der Gewässersohle sind 

durch eine rückschreitende Erosion geprägt, stromabwärts sedimentiert das Geschiebe häufig in 

lang gestreckten Senkungswannen (QUICK 2004). Unterhalb der Bergbaustrecke nimmt der 

Feststofftransport des Rheins auf 330.000 m3/a stark zu, der Strom füllt sein Geschiebedefizit 

jedoch durch Aufnahme von Sohlenmaterial wieder auf. Das Geschiebedefizit beträgt für die 

Jahre 1981 bis 1990 im Mittel ca. 140.000 m3/a (AG RHEINSOHLENEROSION 1997). 

Der Prozess der Rheinsohlenerosion stellt im Gegensatz zu aktiven Entwässerungen, die durch 

gezielte Maßnahmen gestoppt und deren Auswirkungen teilweise rückgängig gemacht werden 

können, eine kaum umkehrbare Gefährdung der Feuchtgebiete im VSG dar (MOOIJ 1996). Be-

sonders problematisch ist das Zusammenwirken der Rheinsohlenerosion und der Auflandung der 

rezenten Rheinaue. Dies führt zu einer fortschreitenden Austrocknung der Aue mit ihren Feucht-

gebieten und Altarmen (NEUMANN 1996, WERNEKE et al. 2000). SUDMANN (1998) vermutet, dass 

und der Rückgang vieler Wiesenvogelarten im VSG vor allem mit den sinkenden Grundwasser-

ständen zusammenhängen.  
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Die Rheinsohlenerosion und die Auflandung der Aue wirken sich auch auf die Nebengewässer 

des Rheins bis in kleinste Gräben hinein aus. Die Gefahr ihrer Austrocknung wird verstärkt und 

ihre Verbindung mit dem Rhein verringert. Zudem kann es in Mündungsbereichen von Seitenge-

wässern zu lokaler Erosion durch ihre gegenüber dem Rhein erhöhte Lage kommen. 

 

 
Abb. 19: Darstellung der Rheinsohlenerosion für die vier Stromabschnitte Ruhrort - Wesel, Wesel - Rees, 
Rees - Emmerich und Emmerich - Grenze NL im Zeitraum 2000 bis 2008 (Naturschutzzentrum im Kreis 
Kleve e.V.).  

 

9.2.3 Grundwasser 

Die Höhe des Grundwasserstandes ist neben der Überflutungsdynamik der grundlegende Faktor 

für die Qualität der Feuchtgebiete im VSG. Daraus ergibt sich die Bedeutung für die zu schützen-

den Vogelarten der Gewässer und Feuchtwiesen.  

Das VSG Unterer Niederrhein erstreckt sich über die Grundwasserkörpergruppe des Rheingra-

ben-Nord (WRRL) (s. Abb. 20). 
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Abb. 20: Lage des VSG im Grundwasserkörper Rheingraben-Nord (MUNLV 2005; Abgrenzung des VSG: 
Stand 2005). 

Der Niederrhein gilt mit seinen bis über 1000 m mächtigen Lockergesteinsfüllungen als grund-

wasserreichste Landschaft Nordrhein-Westfalens (SCHLIMM 1988b). Die sehr ergiebigen, teilweise 

übereinander liegenden Porengrundwasserleiter sind im Bereich der holozänen Aue und Nieder-

terrassen verbreitet und – bezogen auf die Grundwassermenge – von entsprechend hoher was-

serwirtschaftlicher Bedeutung (SCHLIMM 1988b). Diese Grundwasserleiter stehen meist in hydrau-

lischer Verbindung mit den Gewässern – insbesondere mit dem Rhein, der als Hauptvorfluter die 

Höhe des angrenzenden Grundwassers und damit auch die Grundwasserhöhe in großen Teilen 

des VSG bestimmt (QUICK 2004).  

Die Grundwasserneubildung wird im Wesentlichen von den natürlichen Einflüssen Niederschlag, 

Versickerung und Verdunstung bestimmt. Nach MUNLV (2005) ist das Grundwasser im Bereich 

des Rheingraben-Nord in einem guten mengenmäßigen Zustand, wenn keine Übernutzung des 

Grundwassers stattfindet und Ökosysteme oder Oberflächengewässer, die vom Grundwasser 

gespeist werden, nicht durch Wasserentnahmen aus den Grundwasservorkommen beeinträchtigt 

werden. Neben den oben genannten natürlichen Einflüssen können sich aber auch anthropogene 

Maßnahmen auf die Höhe des Grundwasserstandes auswirken. Hierzu zählen insbesondere die 



 
9    Übergreifende Einflussfaktoren für die wertbestimmenden Vogelarten des VSG Unterer Niederrhein  

 

216 LANUV NRW 2011 

anthropogen forcierte Sohlenerosion, Entwässerungsmaßnahmen, Grundwasserentnahmen zur 

Trinkwassergewinnung, Sümpfung und Bewässerung, sowie Landnutzung (Versiegelung, Land-

wirtschaft, Kies- und Sandabbau) und Wasserbau (Eindeichung, Uferbefestigung, Fließstrecken-

veränderungen, Stauhaltung, etc.). Flächen- und mengenspezifische Daten zu diesen Aspekten 

und ihrem Einfluss auf die Grundwasserstände im VSG liegen allerdings nicht vor. 

Im Abschnitt zwischen Xanten/Wesel und Duisburg liegen bergsenkungsbezogene Schwerpunkt-

gebiete (Steinsalz- und Steinkohlenbergbau, siehe Kapitel 6.4), in denen dauerhaft Maßnahmen 

zur Regulierung des Grundwasserflurabstandes durchgeführt werden. Das im Rahmen dieser 

Maßnahmen geförderte Grundwasser wird u.a. in den Rhein abgeleitet oder zur Reinfiltration in 

den Grundwasserleiter genutzt, wodurch das Grundwasserdargebot lokal erhöht werden kann 

(MUNLV 2005). Dort, wo die bergbaubedingte Absenkung des Geländes der Grundwasserabsen-

kung entspricht und nicht zusätzlich entwässert wird, kann dies aus ökologischer Sicht eine 

durchaus positive Auswirkung auf die betroffenen Auengebiete haben. 

Aufgrund der Rheinsohlenerosion ist bereits seit Jahrzehnten eine Absenkung der durchschnittli-

chen Wasserspiegellage des Rheins zu beobachten. Der mittlere Wasserstand am Rheinpegel in 

Emmerich ist zwischen 1983 und 2009 um ca. 50 cm gesunken (s. Abb. 21). Betrachtet man die 

Entwicklung für Sommer und Winter getrennt, so ist die sinkende Tendenz im Sommer wesentlich 

deutlicher. Selbst im Winter, wenn in der Regel die höchsten Wasserstände erreicht werden, ist 

eine Absenkung festzustellen. Die Rheinsohlenerosion macht sich auch in einer Absenkung der 

Grundwasserstände in der benachbarten Aue und somit auch im VSG Unterer Niederrhein be-

merkbar. Für den Rhein, aber auch für andere Fließgewässer und ihre Auen wurde dies bereits 

vielfach beschrieben (u. a. HENRICHFREISE 1996, 2000, 2001). 

Um zu den Veränderungen der Grundwasserpegel eine genauere Aussage treffen zu können, 

wurden Messreihen von 97 Grundwassermessstellen ausgewertet. Die Auswertung der Jahres-

mittelwerte (n = 3.902) ergab für 71 Pegel eine Tendenz zu sinkenden Grundwasserständen und 

nur für 26 eine steigende Tendenz (s. Tab. 22, Anhang). Die Messstellen mit steigender Tendenz 

liegen überwiegend entweder in rheinferneren Bereichen oder in Bergsenkungsgebieten. 

Betrachtet man die Höhenveränderungen im Bezug zur Lage der Grundwassermessstellen (s. 

Karte 8) so fallen insbesondere die stark sinkenden Grundwasserstände im Bereich des Binshei-

mer Feldes auf. Aufgrund der Bergbautätigkeiten wurde bzw. wird hier massiv entwässert. Dar-

über hinaus gibt es noch drei weitere Pegel an denen in einem Zeitraum von 20-25 Jahren der 

Grundwasserpegel mit 6-11 cm/Jahr stark gefallen ist. Zwei liegen entlang des FFH-Gebietes 

Kalflack und einer in der Nähe eines Rhein-angebundenen Abgrabungsgewässers nahe Emme-

rich. 66 % der Pegel sind durchschnittlich zwischen 0,09 und 4,86 cm/Jahr gesunken. Wenn man 

berücksichtigt, dass z. B. die Uferschnepfe zur Nahrungssuche Grundwasserflurabstände von nur 

wenigen Dezimetern benötigt, so zeigt dies deutlich, dass möglicherweise innerhalb nur eines 

Jahrzehnts viele Bereiche des VSG für diese Art unattraktiv geworden sind. 
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Mittlere Wasserstände des Rheins bei Emmerich seit 1983
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Abb. 21: Entwicklung des Jahresmittelwertes (grün) des Rheinwasserstandes am Pegel Emmerich zwi-
schen 1983 und 2009, sowie der Mittel im Winter (blau) und im Sommer (rot) (Naturschutzzentrum im Kreis 
Kleve e.V.). 

Für Flora und Fauna in der Aue sind insbesondere die oberflächennahen Grundwasserstände 

maßgebend. Die Grundwassermessstellen bestehen meist jedoch aus recht tiefen Rohren, die je 

nach Bodenbeschaffenheit und Höhe der Filter mit unterschiedlichen grundwasserleitenden 

Schichten in Verbindung stehen. 

Dadurch zeigen Grundwassermessstellen häufig höhere oder tiefere Wasserstände als im ober-

flächennahen Boden an. Bei schwer wasserdurchlässigen Auelehmdecken, wie sie auch entlang 

des Niederrheines anzutreffen sind, können auf diese Weise deutlich unterschiedliche Wasser-

stände im Messrohr und im Boden auftreten. Bei Untersuchungen im Mündungsgebiet der Isar 

konnte HENRICHFREISE (2000) Abweichungen von nicht selten 1 m nachweisen. Die in der oberen 

Bodenschicht über Sand und Kies tatsächlich auftretenden (Grund-)Wasserstände, die auf die 

Vegetation und die Tierwelt wirken, werden zurzeit noch nicht durch Beobachtung und Messung 

erfasst. Zur Vorhersage der Auswirkungen geplanter Eingriffe ist jedoch die Kenntnis der ökolo-

gisch bedeutsamen Wasserstandsschwankungen im oberen Aueboden unerlässlich. 

Trotz dieser - methodisch bedingt - eingeschränkten Aussagekraft der Daten von einzelnen 

Pegeln ist angesichts der Vielzahl ausgewerteter Pegel eine überwiegend sinkende Tendenz als 

gebietsübergreifende Entwicklung im VSG Unterer Niederrhein festzustellen. Dies zeigt auch der 

Median von -1,14 cm/Jahr bei Auftragung der Höhenveränderung für alle ausgewerteten Grund-

wasserpegel (s. Abb. 22). Ein pro Jahr durchschnittlich um 1,14 cm sinkender Grundwasserstand 

hat für den hier untersuchten Zeitraum von 1983 – 2009 (seit Ausweisung des VSG UN bis heute) 

eine Absenkung des Grundwassers um insgesamt rd. 30 cm zur Folge.  
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Dies hat für einige der wertbestimmenden Vogelarten tiefgreifende Konsequenzen. Ehemals 

großflächig vorhandene Feuchtwiesen oder stark vom Grundwasser geprägte Lebensräume 

trocknen zunehmend aus und bieten für Limikolen keine stocherfähigen, zur Nahrungssuche 

geeigneten Böden mehr. Die für Feuchtwiesen charakteristischen Vogelarten, wie Uferschnepfe 

oder Rotschenkel verlieren somit ihre angestammten Brut- und Nahrungshabitate, was zu starken 

Bestandseinbrüchen der jeweiligen Populationen führt. Darüber hinaus verändern sich die Le-

bensräume entsprechend der neuen abiotischen, hier trockeneren, Bedingungen auch langfristig. 

Eine dadurch bedingte frühzeitigere Vegetationsentwicklung des Grünlandes im Frühjahr erleich-

tert die Nutzungsintensivierung.  
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Abb. 22: Höhenveränderung aller ausgewerteten Grundwasserpegel in cm/Jahr mit Angabe des Medians. 
Die Auswertung basiert auf Daten von 1909 – 2009. Die Daten der einzelnen Grundwassermessstellen 
umfassen allerdings sehr unterschiedliche Messzeiträume (s. Tab. 22, Anhang) (Naturschutzzentrum im 
Kreis Kleve e.V.).  
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9.3 Flächenverbrauch und Versiegelung  

Flächenverbrauch ist nicht mit Flächenversiegelung gleichzusetzen, da zu den Siedlungsflächen 

auch unversiegelte Bereiche wie Gärten und Parkflächen zählen. Etwa die Hälfte der verbrauch-

ten Fläche ist versiegelt, also überbaut, asphaltiert, mechanisch verdichtet oder befestigt. Der 

Flächenverbrauch, das heißt die Einschränkung der natürlichen Bodenfunktionen durch Verdich-

tung und Versiegelung, wird in den amtlichen Statistiken nicht direkt erfasst und ist deshalb häufig 

schwer zu ermitteln (KONOLD 1996, MUNLV 2008, UBA 2010, 

www.umwelt.nrw.de/umwelt/flaechenverbrauch). 
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Abb. 23: Abnahme der landwirtschaftlichen Nutzfläche zwischen 1975 und 2005 in Deutschland (D), 
Nordrhein-Westfalen (NRW), Regierungsbezirk Düsseldorf (BRD) und den Kreisen Kleve und Wesel 
(KLE+WES) (Biologische Station im Kreis Wesel e.V., Quelle: Mooij 2008, MUNLV 2008 & 2009, 
www.umwelt.nrw.de/umwelt/flaechenverbrauch). 

In den vergangenen 30 Jahren ging die Gesamtfläche der landwirtschaftlichen Nutzflächen am 

Unteren Niederrhein um ca. 20 % zurück (s. Abb. 23, Abb. 24) als Folge des Flächenverbrauchs 

für Gewinnung von Sand und Kies, Straßenbau und Siedlungserweiterungen, Erholungseinrich-

tungen sowie Gewerbe- und Industrieflächen. Diese negative Entwicklung betrifft auch das VSG 

UN (s. auch MOOIJ 2008). Solche Vorhaben bringen gleichzeitig zahlreiche Nebeneffekte wie 

Licht- und Lärmemission (vgl. Kap. 6.5), mit sich. 
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Abb. 24: Abnahme der landwirtschaftlichen Nutzfläche zwischen 1975 und 2005 in Nordrhein-Westfalen, im 
Regierungsbezirk Düsseldorf, in den Kreisen Kleve und Wesel und im VSG UN (Ausweisungsstand 1983) 
in % des Areals von 1975 (=100%) (Biologische Station im Kreis Wesel e.V., Quelle: Mooij 2008, MUNLV 
2008 & 2009, www.umwelt.nrw.de/umwelt/flaechenverbrauch). 
 
 

9.3.1 Flächenverbrauch und - versiegelung im Zusamm enhang mit dem Rhein 
als Wasserstraße 

Gewerbe- und Industriegebiete sowie Hafenanlagen  

In den letzten Jahrzehnten streben mehrere Kommunen eine verstärkte Entwicklung ihrer rhein-

nahen Gewerbegebiete sowie ihrer Häfen an. Angestrebt wird ein Hafenverbund mit Duisburg.  

Die Erweiterung rheinnaher Gewerbe- und Industriegebiete sowie Hafenanlagen beansprucht 

einerseits Flächen des VSG UN und wirkt sich andererseits auf die benachbarten VSG-Flächen 

negativ aus.  
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Abb. 25: Potenzielle Standorte für Übernachtungshäfen für die Berufsschifffahrt sowie Wasserwanderrast-
plätze für Sportboote innerhalb der Grenzen des EU-Vogelschutzgebietes, die gegenwärtig (für die Über-
nachtungshäfen im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes) untersucht werden (Biologische Station im 
Kreis Wesel e.V.). 

Übernachtungshäfen für die Berufsschifffahrt 

Seit Mitte der 2000er Jahre macht sich die Wasser- und Schifffahrtsdirektion (WSD) West Gedan-

ken über den Bedarf und die Planung zum Bau von Übernachtungshäfen im Bereich des Unteren 

Niederrheins. Übernachtungshäfen sind einfache Hafenanlagen, wo bis zu 30 Schiffe liegen 

können, mit einer Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Dabei soll auf vorhandene Auskie-

sungsflächen zurückgegriffen werden. Die vorgesehenen Flächen sind jedoch alle Teil des VSG 

UN (s. Abb. 25), und der Betrieb solcher Häfen sowie deren Zuwegungen wird zu weiteren Stö-

rungen im Vogelschutzgebiet führen. 

Wasserwanderrastplätze 

Darüber hinaus gibt es regionale Interessen an potenziellen Standorten für die Errichtung von 

Wasserwanderrastplätzen für die Sportschifffahrt. Auch hierbei soll aus Kostengründen vornehm-

lich auf bestehende Restgewässer der Rohstoffgewinnung zurückgegriffen werden. Da alle in 
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Betracht gezogenen potenziellen Standorte innerhalb der Abgrenzung des VSG UN liegen (s. 

Abb. 25), gilt für diese geplanten Schiffsliegeplätze das Gleiche wie für die Übernachtungshäfen. 

Nebenstromrinne 

Bei Rees wechselt der Rhein in einem relativ engen Bett in einer scharfen Kurve seine Fließrich-

tung von Süd-Nord zu Ost-West. Dies führt zu einer erhöhten Sohlenerosion in der Aussenkurve, 

unmittelbar vor der Reeser Kaimauer von etwa zwei Zentimetern pro Jahr. 

Um diese Probleme zu lösen, wird im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes gegenwärtig im 

Naturschutzgebiet „Reeser Schanz“, auf dem linken Flussufer gegenüber Rees, eine drei Kilome-

ter lange und zwischen 150 und 180 Metern breite Flutmulde gebaut (s. Abb. 26), die dem Rhein 

ab einem Wasserstand von 80 Zentimetern über Mittelwasser eine zusätzliche Abflussmöglichkeit 

bieten soll. Sie kann bis zu 18 Prozent der gesamten Wassermenge des Hauptstroms aufnehmen 

(WSV 2009). 

 

 

Abb. 26: Flutmulde im NSG „Reeser Schanz“ (Quelle: WSV 2009). 

 

9.3.2 Flächenverbrauch und -versiegelung im Zusamme nhang mit dem Hoch-
wasserschutz 

Nach den großen Hochwasserereignissen Mitte der 1990er Jahre hat die Landesregierung NRW 

im April 2006 ein Program zur Sanierung der zum Teil noch aus dem frühen Mittelalter stammen-

den Rheindeiche beschlossen. Im Rahmen dieses Programms werden die Hochwasserdeiche im 

Vogelschutzgebiet Zug um Zug saniert. Die Deichsanierung dient dazu, die Standsicherheit der 

Deiche zu gewährleisten bzw. zu verbessern. Hierzu werden beispielsweise landseitige Bermen 

mit Deichverteidigungsweg angelegt oder zu steile land- und wasserseitige Böschungen abge-

flacht (Boschhüter & Mehlig 2009, MUNLV 2009).  



 
  Maßnahmenkonzept für das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ 

 

LANUV NRW 2011 223 

 
Abb. 27: Querschnitt eines modernen Drei-Zonen-Deiches (Quelle: StUA Krefeld 2002). 

Aufgrund der Tatsache, dass die neuen Deiche im Rahmen der Sanierung insgesamt abgetragen 

und als moderner Drei-Zonen-Deich komplett neu aufgebaut werden, sind mit der Maßnahme 

große Eingriffe verbunden. Die neuen Deiche haben durch flacheren Böschungswinkel, breitere 

Deichkrone und die Anlage eines Deichverteidigungsweges (s. Abb. 27) einen wesentlich höheren 

Flächenverbrauch als ihre Vorgänger, der zum Teil auf Kosten der Rheinvorlandflächen bzw. 

Vogelschutzgebietsflächen geht. Die Deiche können potentiell wertvolle Vegetation tragen. Dazu 

bedarf es entsprechender Abstimmungen zwischen den Deichverbänden und dem Naturschutz. 

Außerdem sind bestimmte Deichstrecken auch für das Naturerleben nutzbar. 
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9.4 Bodenabbau 

Der Untere Niederrhein weist mit seinen großen Kies- und Sandvorkommen sowie den Steinsalz- 

und Steinkohlelagerstätten ein breites Spektrum an abbaubaren Rohstoffen auf. Die Gewinnung 

mineralischer Rohstoffe stellt immer einen erheblichen Eingriff in die Umwelt dar. Zwar ist der 

entstehende Eingriff in Natur und Landschaft zeitlich begrenzt, die Folgen der Eingriffe sind 

jedoch dauerhaft. Negative Konsequenzen ergaben sich in der Vergangenheit besonders dann, 

wenn im Falle des Kies- und Sandabbaus mit Bergematerial wiederverfüllt und die Bodenoberflä-

che nivelliert wurde, oder landschaftsuntypisch gestaltete Abgrabungsgewässer entstanden 

(„Steiluferseen“). 

Andererseits besteht im Rahmen der Rekultivierung bzw. Renaturierung die Möglichkeit einer 

strukturellen Neugestaltung bis hin zur Verbesserung bzw. Aufwertung der vor Abbaubeginn 

vorhandenen Situation. Dies gilt dann, wenn die Rekultivierung an naturschutzfachlichen Zielen 

ausgerichtet wird und negative Einflüsse (Verwendung von Bergematerial, Gefährdung des 

Grundwassers) minimiert werden. Auf diese Weise können wichtige Ersatzlebensräume für 

verlorengegangene Stillgewässer einer natürlichen Stromaue mit hoher Bedeutung für wertbe-

stimmende Arten des VSG UN entstehen. 

Um bereits im Vorfeld Nutzungskonkurrenzen auszuschließen bzw. zu minimieren, gleichzeitig 

aber auch eine ausreichende Rohstoffversorgung sicherzustellen, ist es Aufgabe der Bezirksre-

gierung Düsseldorf, im Regionalplan Bereiche zur Sicherung und Abbau oberflächennaher Bo-

denschätze darzustellen. Eine Abgrabung außerhalb der im Regionalplan dargestellten Abgra-

bungsbereiche ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig (BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 

2010). Bisher steht eine Abstimmung des GEP mit der EU-Vogelschutzrichtlinie noch aus. Da der 

derzeitig gültige Regionalplan vor 2009 und damit vor der Nachmeldung von Gebieten zum VSG 

UN aufgestellt wurde, konnten unter Umständen nicht alle Aspekte in Bezug zur Vogelschutzricht-

linie ausreichend berücksichtigt werden.  

 

9.4.1 Steinkohlenbergbau 

Das VSG UN überschneidet sich im Süden mit Teilbereichen des Niederrheinisch-Westfälischen 

Steinkohlenreviers. Laut dem GEOLOGISCHEN DIENST NRW (o. J.) sind die steinkohlenführenden 

Schichten des Oberkarbons am Unteren Niederrhein ca. 2.500 m mächtig und enthalten etwa 60 

Kohleflöze mit einer Mächtigkeit von 0,8 – 3 m.  

In den Jahren 1944 – 2008 wurden in der Schachtanlage Walsum durch die RAG jährlich 2,1 

Millionen Tonnen Steinkohle gefördert (MEßER et al. in Vorb., RAG 2006). Durch den Steinkohle-

abbau kam es zu großflächigen Bergsenkungen (s. Karte 6.4.b), die heute teilweise mehr als 6 m 

betragen (MEßER et al. in Vorb.). Im Rahmenbetriebsplan des Bergwerks Walsum werden für den 

Abbauzeitraum 2002 – 2008 Bergsenkungen für den Mehrumer Rheinbogen von max. 2,5 m, für 

den Orsoyer Rheinbogen von max. 2,75 m, für die Rheinaue Walsum von max. 2 m und für das 

Binsheimer Feld von max. 1 m angegeben (s. Karte 8) (PLANUNGSBÜRO DRECKER 2009). Aussa-
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gen zu Bergsenkungen im VSG UN von 1983 bis 2002 sind aufgrund der Datenlage nicht möglich 

(RAG, schriftl. Mitt. ROTH 2010). Die Angaben zu Abbaufeldern und Bergsenkungen basieren auf 

den von der RAG übermittelten Informationen.  

Laut SCHLIMM (1988a) sind die Auswirkungen des Steinkohlenbergbaus zwar räumlich begrenzt, 

aber vielschichtig: durch die Abbaumethoden senkt sich mit dem Abbau der Kohleflöze die Erd-

oberfläche sehr schnell ab, in einigen Teilgebieten des Niederrheinischen Reviers, in denen 

mehrere übereinander liegende Flöze abgebaut werden, sogar um mehr als 10 m. Um die daraus 

resultierenden ansteigenden Grundwasserstände auszugleichen werden die Flächen mit Brunnen 

und Vorflutpumpwerken entwässert. Dies erfolgt in der Rheinaue Walsum durch zwei Pumpwerke, 

je eines im Norden und Süden (MEßER et al. in Vorb.). Trotz des Abpumpens von Grundwasser 

erfolgte eine Vernässung: die ehemals reich strukturierte Kulturlandschaft in der Rheinaue Wal-

sum hat sich dadurch zu einer weitläufigen Wiesenlandschaft mit Gewässern und Feuchtwiesen 

verändert, die eine günstige Kombination von Grünland und Wasser für viele Vogelarten bietet. 

Die Vernässung führte zur Aufgabe vieler Acker- und Grünlandstandorte sowie teilweise zum 

Absterben von Kopfbaumreihen. Viele Wege wurden bzw. sind überflutet, was indirekt zu einer 

aus ornithologischer Sicht erfreulichen Gebietsberuhigung führte. Gleichzeitig entstanden teilwei-

se auenähnliche Verhältnisse, denen jedoch die charakteristische Dynamik fehlt, da durch Deiche 

und Dichtwände keine direkte Verbindung zum Rhein vorhanden ist (MEßER et al. in Vorb.). 

In benachbarten Gebieten wie dem Binsheimer Feld, dem Mehrumer Rheinbogen sowie der 

Mommbachniederung wird hingegen sehr stark entwässert, um den Ackerbau bzw. eine intensive 

Grünlandnutzung aufrecht zu erhalten (MEßER et al. in Vorb.). Dies führt in sehr trockenen Jahren 

- wie im Frühjahr und Sommer 2010 - dazu, dass Tümpel im Binsheimer Feld völlig bzw. in der 

Rheinaue Walsum zumindest teilweise trocken fallen.   

   

9.4.2 Steinsalzbergbau 

Das Steinkohlengebirge am Unteren Niederrhein wird teilweise von Steinsalz der Zechstein-Zeit 

überlagert. Das niederrheinische Zechstein-Becken erstreckt sich in einem 50 km langen Bereich 

von Rheinberg im Süden bis Winterswijk im Norden. Westlich von Xanten wurde eine 476 m 

mächtige Salzschicht nachgewiesen, bei Borth erreicht das Salz eine Mächtigkeit von ca. 200 m. 

Obwohl das Salzvorkommen bereits 1897 entdeckt wurde, konnte das Salz erst ab 1924 durch 

die Deutsche Solvay abgebaut werden, da die bergmännische Erschließung sich als besonders 

schwierig erwies (ROUTE INDUSTRIEKULTUR o.J.).  

Der Abbau erfolgt in 700 – 900 m Tiefe nach dem Stützpfeilerprinzip (GEOLOGISCHER DIENST 

NRW 2010). Die Salzkammer wird hierbei mittels gezielter Sprengungen stetig vergrößert, wobei 

Stützpfeiler aus Steinsalz stehen gelassen werden um das Gewölbe zu stützen. In geringerem 

Umfang wird Salz auch durch Aussolung gewonnen (SCHLIMM 1988). Die Abbaukonzession des 

Steinsalzbergwerks Borth umfasst 88 km² und ist durch zwei rund 850 m tiefe Schächte erschlos-

sen.  
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Heute wird der Salzabbau von der European Salt Company GmbH & Co.KG (Esco), einem 

Unternehmen der Kali + Salz-Gruppe sowie der Solvay, betrieben. Die Steinsalz-Fördermenge in 

Borth betrug 2007 1,1 Mio. und 2008 1,3 Mio. Tonnen. Die Spätfolgen früherer Salzgewinnungen 

werden heute von der Cavity GmbH, einem Tochterunternehmen der Firma Solvay, verwaltet 

(RHEINISCHE POST 2009a, b). 

Die Abbaufelder erstrecken sich linksrheinisch über den Bereich zwischen den Städten Xanten, 

Wesel und Alpen (s. Karte 8). Die voraussichtliche Abbaudauer der Firma Esco beträgt am 

Unteren Niederrhein ca. 50 – 200 Jahre (Bräunig mdl. Mitt. 2010). Wie beim Steinkohlenbergbau 

kommt es auch bei der Steinsalzgewinnung zu großflächigen Bergsenkungen, jedoch sind diese 

Veränderungen wegen der langsameren Geländesenkung geringer (SCHLIMM 1988b). Die Ent-

wicklung der Teilsenkungen unterliegt einem dynamischen Prozess, da sich die jeweiligen Teil-

senkungszentren in Richtung des fortschreitenden Abbaus entwickeln und sich somit von Jahr zu 

Jahr geringfügig ändern. Laut Bräunig (schriftl. Mitt. 2010) wird die voraussichtlich größte Berg-

senkung mit 487,5 cm nördlich zwischen den Ortschaften Borth und Wallach liegen. Die gemes-

senen Teilsenkungen von 2008-2009 weisen ihr Maximum mit 12,3 cm im Bereich des aktuellen 

Abbaufelds im Bereich der Stadsweide südwestlich von Werrich auf. Um den durch die Bergsen-

kungen bedingten Grundwasseranstieg auszugleichen, wird Grundwasser abgepumpt. Dabei wird 

eine Einstellung des Grundwasserstands auf die üblichen Flurabstände, wie -1,3 m (Acker) und – 

3,5 m (Siedlungsbereich) angestrebt. Ab 2012 ist eine Wasserleitung zur Bislicher Insel geplant, 

um dort das abgepumpte Grundwasser aus dem Bereich Ginderich/Menzelen wieder einzuleiten.  

 

9.4.3 Kies- und Sandabbau 

Der Niederrhein ist reich an Kies- und Sandvorkommen. Seit über 100 Jahren befindet sich hier 

das Kernland der deutschen Kies- und Sandindustrie, über 70% der nordrhein-westfälischen und 

mehr als 10% der deutschen Produktion stammen aus dieser Region (SCHULZ 2008, SCHÄFER 

2008). Durch die recht sortenreine Ablagerung, die sehr gute Bauwürdigkeit (technologisch, 

wirtschaftlich) und die Nähe zu Siedlungsschwerpunkten (Ruhrgebiet, NL) gehören die nieder-

rheinischen Sand- und Kiesvorkommen zu den wirtschaftlich interessantesten in Deutschland 

(MOOIJ 1996). 

Die natürlichen Kies- und Sandlagerstätten sind im Wesentlichen während des Quartärs entstan-

den. Das Gesteinsmaterial wurde durch mächtige Gletscherbewegungen während der Eiszeiten 

von Norden bis an den Niederrhein transportiert und hier von den Fließgewässern großflächig 

aufgeschottert. Der Rhein bildete damals aufgrund des starken Geschiebetriebes ein weit ver-

zweigtes Gerinnebettmuster aus und war von zahlreichen Kiesbänken durchsetzt (HILDEN 1988, 

QUICK 2004). Laut SCHÄFER (2008) weisen die Kies- und Sandvorkommen am Niederrhein eine 

durchschnittliche Mächtigkeit von ca. 16 Metern auf.  

Die Gewinnung von Kies- und Sandvorkommen kann sowohl im Trocken- als auch im Nassabbau 

geschehen. Während die Lagerstätte beim Trockenabbau oberhalb der Grundwasserlinie ausge-

kiest wird, geschieht dies beim Nassabbau unterhalb des Grundwasserspiegels. Zwei Drittel der 
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Abbauflächen in der Region werden im Nassbetrieb abgebaut. Die Nassabgrabungen am Unteren 

Niederrhein lassen sich aus limnologischer Sicht grob in zwei Kategorien unterteilen:  

1. Abgrabungen bzw. Baggerseen mit Verbindung zum Rhein oder seinen Nebengewässern und  

2. Baggerseen ohne Verbindung zu Fließgewässern und mit einem überwiegend vom Grund-

wasser geprägten Wasserhaushalt (WERNEKE 2008).  

Erstere sind nährstoffreich, weisen je nach Anbindung zum Rhein eine arten- und individuenrei-

che Fischfauna auf und haben meist eine geringe Sichttiefe und wenig Unterwasservegetation. 

Baggerseen ohne Verbindung zu Fließgewässern sind hingegen überwiegend vom Grundwasser 

geprägt und zumindest in den ersten Jahren ihres Bestehens nährstoffarm (WERNEKE 2008). 

Konflikte entstehen dadurch, dass als Abgrabungsflächen im Allgemeinen nur landwirtschaftlich 

genutzte Flächen in Betracht kommen. Diese weisen jedoch teilweise sehr fruchtbare Böden auf 

und werden gleichzeitig häufig von Wasserschutzgebieten, FFH- und Vogelschutzgebieten, 

Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten und anderen ökologisch wertvollen Biotopen über-

lagert (KREIS KLEVE 2004). Ebenso nennt SCHÄFER (2008) für den Unteren Niederrhein einen 

Nutzungskonflikt zwischen Rohstoffgewinnung und Natur- und Landschaftsschutz, da die gleichen 

Flächen in den Auenbereichen sowohl als schützenswerte Lebensräume und Arten nach FFH-

Richtlinie ausgewiesen wurden, als auch für Nassauskiesungen von Interesse sind.   

Um die Flächeninanspruchnahme und die Anzahl an Neuabgrabungen zu verringern wird eine 

effizientere Ausnutzung bisheriger Abgrabungen bzw. eine Nachauskiesung bereits rekultivierter 

Abgrabungen angestrebt. So sollen wenn möglich Trockenabgrabungen in Nassabgrabungen 

umgewandelt und Nachauskiesungen durchgeführt werden (KREIS KLEVE 2004). Dem steht 

jedoch entgegen, dass es auch ökologisch gut gelungene Rekultivierungen gibt, die sich (auch für 

Zielarten des VSG UN) zu hochwertigen Ersatzlebensräumen entwickelt haben, wenn sie – wie 

oben formuliert – nach naturschutzfachlichen Zielsetzungen gestaltet wurden (z.B. das Gebiet 

Reeserward (NATURSCHUTZZENTRUM IM KREIS KLEVE E.V. 2007)). Daher sind Nachauskiesungen 

in schon rekultivierten Bereichen aus Naturschutzsicht kritisch zu betrachten, sofern sie nicht der 

Erreichung von Naturschutzzielen dienen. 

Auswirkungen von Kiesabbau auf den Wasserhaushalt  

Bestimmender Standortfaktor in einer Auenlandschaft ist das Wasser in Form von Niederschlä-

gen, Hochwasserereignissen und Grundwasserzuflüssen. Da das Grundwasser oftmals in gerin-

gem Flurabstand ansteht, kommt es durch den Kiesabbau zu einer großräumigen Aufdeckung der 

Grundwasseroberfläche. Auch die Masseentnahme verändert die hydraulische bzw. hydrodyna-

mische Situation in der Aue. So führen die erhöhte Verdunstung und die Substratentnahme zu 

einer Senkung des Grundwasserspiegels. Da in überwiegenden Fällen landwirtschaftliche Nutz-

flächen für Auskiesungen in Anspruch genommen werden, kann unter den hiesigen klimatischen 

Voraussetzungen davon ausgegangen werden, dass es sich bei neu entstehenden Baggerseen 

um Zehrflächen für das Grundwasser handelt (AG KABE 2000). Ausnahmen können Gebiete mit 

stark grundwasserbeeinflussten Böden und Wald- oder Feuchtwiesenvegetation darstellen, die 

die Verdunstungswerte von Seen übertreffen. In Rhein ferneren Gebieten ist eine veränderte 
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Fließrichtung des Grundwassers in Richtung des neuen Gewässers möglich, aus der Grundwas-

serabsenkungen resultieren können (AG KABE 2000).  

Die Veränderungen des Wasserhaushaltes können weit über die unmittelbare Umgebung von 

Kiesgruben hinausreichen und erhebliche Konsequenzen für die Standortbedingungen in der Aue 

haben. Bei großflächigem Kiesabbau ist darüber hinaus mit Wechselwirkungen zu rechnen, die 

über den Einfluss einzelner Kiesgruben hinausgehen. Bei der Betrachtung einzelner Abbauvorha-

ben werden solche großräumigen Auswirkungen praktisch nicht berücksichtigt (AG KABE 2000). 

In Einzelfällen kann die Verdunstungsrate einer Landfläche allerdings größer sein als die einer 

gleich großen Wasserfläche, wenn die Landfläche während langer Zeiten in der Vegetationsperi-

ode einen geringen Grundwasser-Flur-Abstand hat und mit feuchtgebietstypischer, dichter Vege-

tation bestanden ist. Diese Pflanzen (z. B. verschiedene Weiden-Arten oder Pappeln) haben als 

Standortanpassung einen nur gering ausgeprägten Verdunstungsschutz, in der Summe ihrer 

Blätter aber eine größere transpirierende Oberfläche als ein glatter Wasserspiegel. Diese Stand-

ortverhältnisse liegen am Niederrhein nur auf einem geringen Flächenanteil vor. 

Auch die Wirkung von Abgrabungsseen auf die Fließrichtung des Grundwassers ist stark von den 

lokalen Verhältnissen (u. a. Lage, Größe und Durchlässigkeit des Grundwasserleiters) abhängig, 

mangels Daten aber an dieser Stelle nur allgemein zu bewerten. 

Auswirkungen von Kiesabbau auf die wertbestimmenden  Vogelarten 

Durch die großflächige Kies- und Sandgewinnung entstehen große Seen, die aufgrund ihrer 

Ausdehnung, Tiefe und der zumeist steilen Uferböschungen eine andere Wertigkeit gegenüber 

der abgegrabenen Ackerfläche als Vogellebensraum haben. Bei Abgrabungen, die in den 1960er 

bis 1980er Jahren genehmigt wurden, wurde kaum auf eine Rekultivierung unter ökologischen 

Gesichtspunkten geachtet. So erfolgte die anschließende Rekultivierung meist durch Verfüllung 

und Einebnung des Geländes. Durch Kiesabbau in ökologischen Vorranggebieten (z.B. Rheinvor-

land) kann es zur direkten Vernichtung von Habitaten und geschützten Lebensräumen kommen. 

Grundwasserabsenkungen, die durch Abbauvorhaben verursacht werden, können zu Beeinträch-

tigungen von benachbarten Feucht- und Nasswiesen führen. Andererseits werden zwar Pionier-

standorte geschaffen, die von spezialisierten  Arten besiedelt werden können. Bei den meisten 

Kiesgruben – auch in optimal renaturierten Flächen - setzt jedoch nach Beendigung der Abbautä-

tigkeit eine natürliche Entwicklung ein, so dass die ökologische Bedeutung vor allem der Pionier- 

und Offenlandbiotope wieder verloren geht (AG KABE 2000). Weitere Gründe für eine geringe 

Lebensraumbedeutung sind die durch das Wiederaufbringen des Abraums zu nährstoffreichen 

Oberböden (keine Entstehen von Magerbiotopen möglich) und die meist im Vordergrund stehen-

de Erholungsnutzung. Nur sehr wenige Abbauflächen werden gezielt dem Naturschutz überlassen 

(AG KABE 2000). 

Nassabgrabungen können jedoch auch positive Auswirkungen auf Vogellebensräume haben. So 

stellt SUDMANN (1998) beispielsweise fest, dass fischfressende Vogelarten wie Kormoran, Fluss-

seeschwalbe, Fischadler oder auch Gänsesäger, von den Baggerseen und ihrem Beitrag zum 

Erhalt der Fischfauna profitieren. Auch können Baggerseen bei entsprechender Störungsfreiheit 

für Durchzügler und überwinternde Wasservögel wertvolle Rast-, Schlaf- und Nahrungshabitat-
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funktionen (z.B. für Tafelente, Reiherente, Schellente, Löffelente und Pfeifente)  übernehmen. 

Andererseits gehen wichtige Äsungsflächen für nordische Wildgänse sowie Sing- und Zwerg-

schwäne und Brutgebiete der Wiesenvögel (Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Rotschenkel, 

Kiebitz) verloren.   

Weitere positive Wirkungen sind beispielsweise die Entwicklung folgender Strukturen:, 

• Abbruchkanten bieten Habitate für Uferschwalbe und Eisvogel 

• Vegetationsarme Sand- und Kiesbänke sowie Inseln bieten Nisthabitate für  Flussregenpfei-

fer,, Flussseeschwalbe oder auch Schwarzkopfmöwe 

• Flachwasserzonen, die im Rahmen der Rekultivierung hergestellt wurden, bieten Nahrungs-

möglichkeiten sowie Entwicklungsmöglichkeiten für Röhrichtbestände und Schlammflächen. 

Davon profitieren Entenarten, Röhrichtvögel und Limikolen.  

 

Beispiele für gelungene Rekultivierungen sind Initialpflanzungen von Auenwäldern oder die 

Anlage von Extensivgrünland, wobei diese Rekultivierungen jedoch sehr lange benötigen bis sich 

auf ihnen wieder naturnahe Biozönosen entwickelt haben. Zusätzlich besteht bei Verwendung von 

Bergematerial aufgrund dessen hohen Salz- und Pyrit-Gehalts mittel- bis langfristig die Gefahr, 

dass sich eine ursprünglich vorhandene Vegetation nicht mehr einstellen kann (SUDMANN 1998). 

Eine wichtige Basis für gelungene Renaturierungen ist die ökologisch sinnvolle Reliefgestaltung, 

um die nötigen und wünschenswerten abiotischen Strukturen zur Lenkung der Sukzession zu 

schaffen. Sinnvolle Maßnahmen können auch die Tieferlegung von Vorlandflächen oder die 

Gestaltung von Nebenrinnen sein, wenn dabei ökologische Ziele im Vordergrund stehen. 

Aktuelle Situation im VSG UN 

Das VSG UN ist geprägt durch eine Vielzahl von Auskiesungen. Ein Schwerpunkt der Rohstoff-

gewinnung befindet sich besonders in den rheinnahen Bereichen zwischen Rheinberg und Rees 

(s. Karte 8). Nur wenige Deichvorlandbereiche wurden bisher nicht ausgekiest und anschließend 

auf niedrigerem Niveau wieder verfüllt. Daneben gibt es vier laufende Abgrabungsbereiche 

(Bergerfurth, Diersfordter Waldsee, Mehrum, Orsoyer Rheinbogen) und einige beantragte Abgra-

bungen (s. Karte 8). Innerhalb des VSG UN sind weitere Abgrabungen kaum vorstellbar, es sei 

denn sie dienen primär naturschutzfachlichen Zielen und die Problematik von Flächenverlusten 

(Äsungsflächen) wird durch eine entsprechende Gebietsarrondierung richtlinienkonform gelöst; 

dies ist im Rahmen von FFH-VP zu ermitteln. 

Für die Arbeiten im Rahmen des MAKO VSG UN wurden von den jeweiligen Genehmigungsbe-

hörden - Bezirksregierung Düsseldorf, Kreis Wesel und Kreis Kleve – sowie von den Kiesunter-

nehmen Hülskens GmbH & Co. KG und Holemans GmbH die offiziellen Daten zum Kies- und 

Sandabbau im VSG UN zur Verfügung gestellt.  
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9.5 Infrastruktur und Zerschneidung 

Die Fragmentierung der Landschaft durch Infrastruktureinrichtungen hat Auswirkungen, die weit 

über die eigentliche, d. h. direkte Inanspruchnahme von Flächen hinausgehen. Hierzu gehören u. 

a. Zerschneidung, Verinselung, Barrierewirkung, Verlärmung, Licht- und Schadstoffemissionen, 

die in ihren Auswirkungen auf den Naturhaushalt je nach Intensität und Ausbreitung eine Vielzahl 

von negativen Folgen für die betroffenen Ökosysteme haben. Abhängig von der artspezifischen 

Störungsempfindlichkeit sind unterschiedlich breite Streifen beiderseits solcher Linienstrukturen 

für die jeweiligen Arten weniger bis nicht mehr nutzbar (siehe u.a. BURTON 2007, DELONG 2002, 

KRIJGSVELD ET AL. 2004 & 2008).  

Ein weiterer Aspekt der Landschaftszerschneidung durch Straßen, Freileitungen und Windkraftan-

lagen ist die relativ hohe Opferzahl unter den betroffenen Tieren (vor allem Vögel und Fledermäu-

se). Freileitungen und Windkraftanlagen werden unter dem Thema Energie (Kap. 9.6) behandelt. 

Verkehrswege 

Der Untere Niederrhein verfügt über ein enges Netz von Verkehrswegen (s. Karte 9). Während 

die Maschenweite dieses Verkehrsnetzes im rheinnahen Bereich des Kreises Kleve noch bei 10-

20 km² liegt, verringert diese sich im Südteil des Kreises Wesel und in Duisburg zu weniger als 5 

km² (s. Abb. 28). Die Rheinvorlandflächen weisen im Allgemeinen die geringste Dichte an Ver-

kehrsverbindungen auf. Durch den recht hohen Anteil von Rheinvorlandflächen ist die  Maschen-

weite des Verkehrsnetzes im VSG deutlich überdurchschnittlich. Allerdings sind die Feldwege, die 

die zahlreichen im VSG verstreut liegenden Gehöfte mit den Nutzflächen und Siedlungen verbin-

den und nicht in der Statistik erfasst sind, fast durchgängig befestigt, meist sogar asphaltiert. 

Dadurch werden sie häufig als Verbindung zwischen den Ortschaften (Auto, Moped, Fahrrad) und 

als Erholungsraum (Fahrrad, Spaziergänger, Hunde ausführen) genutzt. Diese Nutzung führt 

dazu, dass auch von befestigten und teilbefestigten Feldwegen eine erhebliche Störungswirkung 

ausgeht (siehe BANKS & BRYANT 2007). Durch den Neubau von Deichverteidigungswegen und 

durchgängig befahrbaren Deichkronen wird das bereits engmaschigen Wegenetz noch weiter 

ergänzt.  
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Abb. 28: Unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR) am Niederrhein (Quelle: LANUV NRW 2007). 

Im Rahmen der Tourismus-Förderung wurden in den letzten Jahrzehnten Radwege angelegt bzw. 

ausgewiesen sowie Deichkronen und Deichverteidigungswege als Radwege ausgebaut und 

mehrere überörtliche bzw. überregionale Verkehrsverbindungen durch das Gebiet gebaut bzw. 

ausgebaut oder geplant.  

Im Rahmen der Bundesfernstraßenplanung ist im Kreis Kleve ein Weiterbau der Bundesstraße 

B9neu durch Vogelschutzgebietsflächen vorgesehen, und im Kreis Wesel wird zurzeit eine völlig 

neue Trassierung der Bundesstraße B58 durch Teile des Vogelschutzgebietes realisiert. Die neue 

Rheinbrücke bei Wesel (B58) ist als 130 m hohe Schrägseilbrücke konstruiert, die gegenüber der 

alten Brücke eine deutlich erhöhte Barriere-Wirkung für Vögel darstellt. Auch eine Neutrassierung 

der Bundesstraße B 220 (Kreis Kleve) durch Vogelschutzgebietsflächen ist weiterhin in der 

Planung.  

In den 1970er und 1980er Jahren wurden im Rahmen der Landesverteidigung sog. NATO-

Ersatzübergangsstellen gebaut, die die Rheinvorländer vielerorts durchschneiden und erschlie-

ßen. Im VSG UN befinden sich 10 dieser Ersatzübergangsstellen. Es handelt sich um gepflasterte 

oder betonierte Flächen beiderseits des Flusses, die als Rampe zum Teil recht weit unter die 

Wasserlinie führen und über befestigte, breite „Panzerstraßen“ zugänglich sind. Letztere bieten in 

der Regel eine direkte Zuwegung bis an das Ufer, die bequem auch mit größeren Fahrzeugen 
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befahren werden kann. Von diesen Zuwegungen streuen in vielen Gebieten Störungen durch 

Erholungsuchende in Bereiche aus, die ansonsten unzugänglich sind.  

Neben der direkten, zerschneidenden Wirkung von Straßen und Gebäuden spielt auch deren 

Beleuchtung eine Rolle als Einflussfaktor. Vögel können z. B. durch angeleuchtete hohe Bauwer-

ke in besonderem Maße irritiert werden.  

Der Rhein als Wasserstraße 

Zwischen Rotterdam und Duisburg ist der Rhein eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der 

Welt. Obwohl die meisten Vögel sich weder von der Breite des Rheins noch von dem intensiven 

Schiffsverkehr beeindrucken lassen, hat die intensive Nutzung des Rheins doch Auswirkungen 

auf das VSG UN. Die Rheinschifffahrt bewirkt eine durchgängige Trübung des Rheinwassers 

sowie einen stetigen, mehr oder weniger starken Wellenschlag. Hierdurch sind die Wasserflä-

chen, auch zwischen den Buhnen, sowie die Flachwasser- und schlammig-sandigen Uferberei-

chen für Wasser- und Watvögel nur eingeschränkt nutzbar. 

Der Rhein wird für viele wassergebundene Vogelarten als Leitlinie genutzt wird. Für eine Reihe 

von Arten, die entlang des Rheins aus den Niederlanden stromaufwärts ziehen, scheint die 

nahezu geschlossene, rheinüberschreitende Bebauung des westlichen Ruhrgebiets (Duisburg-

Moers) jedoch eine Barrierewirkung auszuüben. So endet die Hauptverbreitung mehrerer Arten 

(z. B. Silberreiher, Löffler, Weißstorch, Zwerg- und Singschwan, arktische Wildgänse, mehrere 

selteneren Entenarten, Säbelschnäbler, Uferschnepfe, Rotschenkel, Kampfläufer) in dem Bebau-

ungstrichter zwischen Rheinberg/Kamp-Lintfort/Moers und Duisburg/Dinslaken/Voerde (u.a. Wink 

et al. 2005, Mooij 1993). 
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9.6 Energie  

9.6.1 Freileitungen 

Jährlich verunglücken unzählige Vögel an Freileitungen, insbesondere in den Durchzugs- und 

Überwinterungsgebieten. 

Zu den bekannten Gefährdungsursachen zählen: 

• Leitungskollision 

• Stromschlag 

• Zerschneidung von Lebensräumen und Barrierewirkung  

Betroffen von direkten Verlusten durch Stromschlag und Leitungsanflug sind insgesamt rund 180 

Vogelarten, darunter größere Arten wie Greifvögel, Gänse, Eulen, Kraniche sowie Weiß- und 

Schwarzstorch, aber besonders in Durchzugs- und Rastgebieten auch Enten, Watvögel, Rallen 

und Möwen. Vögel, die in einem Gebiet mit Freileitungen aufgewachsen sind, verunglücken 

weniger häufig als Gastvögel. Allerdings ist auch der Jungvogelanteil an den Freileitungsopfern 

beträchtlich (SCHUMACHER 2002).  

Ein weiträumiges Ausweichen vor einer Leitungstrasse gelingt nur, wenn diese als Hindernis 

frühzeitig erkennbar ist. Daher hat sich die RWE AG als Netzbetreiber in Absprache mit den 

Naturschutzverbänden darauf verständigt, durch eine freiwillige Markierung der Kabel die Proble-

matik des Anfluges zu entschärfen (BERNSHAUSEN et al. 2000, BERNSHAUSEN et al. 2007, MÜLLER 

2007, SUDMANN 2000). So können Markierungen, wie sie derzeit Verwendung finden, in der Tat 

das Risiko der Vogelkollision um bis zu 93 % minimieren.  

Dennoch stellen insbesondere solche Trassen ein Problem dar, die quer oder in unmittelbarer 

Nähe zu Hauptflugrouten verlaufen. Zu nennen sind hier mehrere Leitungstrassen (u. a. bei 

Duisburg, Götterswickerham, Rees und Emmerich, s. Karte 9), die den Rhein überqueren. Insbe-

sondere nachts oder bei schlechter Sicht (Nebel, Regen) sind trotz Markierungen die Leitungen 

für Vögel so gut wie nicht zu erkennen. Ferner wird oftmals lediglich das obere Erdseil mit Markie-

rungen versehen; bei hoch verlaufenden Trassen, wie etwa im Falle der Hochspannungsleitun-

gen, die den Rhein queren, befinden sich dann die unteren relevanten Leitungsseile in der Höhe 

von Erdkabeln normal hoher Leitungen. Werden diese nicht ebenfalls markiert, wie dies aufgrund 

des Aufwandes und technischer Schwierigkeiten in der Regel der Fall ist (BAUMGÄRTEL et al. 

1997), besteht die Gefahr, dass Vögel mit diesen unteren Seilen kollidieren. 

Werden Leitungstrassen von den Vögeln rechtzeitig erkannt, werden diese besonders von den 

größeren Vogelarten als deutliches Hindernis wahrgenommen und weiträumig umflogen. Dadurch 

können Flugrouten zwischen unterschiedlichen Aufenthaltsräumen im VSG UN (Fraßplatz, 

Schlafplatz etc.) zerschnitten werden, die die Tiere zu längeren Umwegen zwingen (vgl. GUTS-

MIEDL & TROSCHKE 1997). Ferner übt die Leitungstrasse eine gewisse Scheuchwirkung aus, 

möglicherweise, weil der freie Anflug behindert wird. Dies führt dazu, dass Flächen beiderseits der 

Trasse selbst für die Tiere weitgehend als Lebensraum verloren gehen (BALLASUS 1996, 2002, 

BALLASUS & SOSSINKA 1997, KREUTZER 1997). Gänse beispielsweise meiden in der Regel die 

Trassenflächen oder verhalten sich hier wesentlich aufmerksamer und unruhiger, so dass hier 
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Fraß- und Ruheplätze für die Tiere nicht mehr in erforderlicher Qualität verfügbar sind (SOSSINKA 

& BALLASUS 1997, BALLASUS 2004). Falls Gänse, die in unmittelbarer Nähe von Stromtrassen 

äsen, durch Störungen aufgescheucht werden, kann es zu Verletzungen kommen, wenn sie von 

unten in die Leiterseile hinein fliegen.  

Sofern im Anflug Stromleitungen spät, aber rechtzeitig vor einer Kollision wahrgenommen werden, 

versuchen Vögel in der Regel über dem Hindernis hinweg zu fliegen, so dass ein wesentlich 

höherer Energieverbrauch entsteht. Dies ist insbesondere für rastende Wintergäste wie etwa 

Gänse von Bedeutung. Bei diesen Arten, die oft im (Familien-)Verband fliegen, führen spät 

erkannte Leitungstrassen auch dazu, dass durch ein schreckhaftes Ausweichmanöver die Ver-

bände aufgespalten und somit Familienmitglieder getrennt werden.  

Stromschläge treten vor allem an den Masten auf, die potenziell gute Aussichts- und Rastplätze 

darstellen. Das Problem eines Stromschlages stellt sich insbesondere im Falle der Mittelspan-

nungs-Freileitungen (10 - 60 kV), da die Isolatorenstrecken im Vergleich zu den Freileitungen des 

Hochspannungsnetzes (110 - 380 kV) vergleichsweise kurz sind und viele Vögel, insbesonders 

Greifvögel, hier diese z. B. beim Ansitzen überbrücken. Besonders gefährlich sind Konstruktionen, 

bei denen die spannungsführenden Leiterseile oberhalb des Mastquerträgers verlaufen. Gefähr-

det sind hier Greifvögel (z. B. Mäusebussard, Turmfalke) aber auch wertbestimmende Arten des 

VSG UN wie der Weißstorch. Da das Problem des Stromschlages an Mittelspannungsleitungen 

bekannt ist, sorgte der Gesetzgeber mit der Novellierung des BNatSchG im April 2002 dafür, dass 

bestehende und geplante Mittelspannungsmasten § 41 BNatSchG bis zum 31.12.2012 unschäd-

lich für Vögel gestaltet werden müssen.  Durch gute Ansitzmöglichkeiten für Greifvögel auf den 

Leitungsmasten kann sich der Prädationsdruck für Wiesenvögel erhöhen. 

 

9.6.2 Windkraftanlagen  

Die Förderung regenerativer Engergie ist ein wichtiges energiepolitisches Ziel. Die Windenergie-

nutzung hat in den vergangenen 20 Jahren enorm zugenommen. In NRW entwickelte sich die 

Windenergie von einer Leistung unter 100 MW Mitte der 1990er Jahre auf fast 2.800 MW Anfang 

2010 (Quelle: Deutsches Windenergie Institut -DEWI).  

Folgende Beeinträchtigungen und Gefährdungen der Avifauna können  von WKA ausgehen: 

• Scheuchwirkung 

• Zerschneidung von Lebensräumen/Barriereeffekt 

• Kollisionen 

Über die Scheuchwirkung von Windrädern auf Brutvögel liegen unterschiedliche Fachaussagen 

vor (HÖTKER et al. 2006). Die meisten Brutvogelarten nutzen auch die nähere Umgebung einer 

Anlage als Lebensraum. Bei einigen Wiesenbrütern konnte Meideverhalten nachgewiesen wer-

den. Auch für die Arten Wachtel und Wachtelkönig, die beide im VSG UN als Brutvogel nachge-

wiesen wurden, sind Störungen der Balz mit anschließender Aufgabe des Habitates infolge der 

Windgeräusche der Anlagen bekannt (REICHENBACH & HANDKE 2006, REICHENBACH 2002, 2004). 

Auf Rast- und Zugvogelarten üben WKA deutlich negative Einflüsse aus. In der offenen Land-
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schaft werden mehrere hundert Meter Umfeld um einen Anlagenstandort gemieden (vgl. KÜHNLE 

2003), wobei die Meidungsentfernung in der Regel mit der Höhe der Anlagen wächst. Beispiels-

weise reagieren arktische Gänse stark auf die Errichtung von WKA in ihren Rastgebieten. So 

wurde bei systematischen Studien in Ostfriesland festgestellt, dass Gänse einen Umkreis von ca. 

400 m um eine WKA meiden und erst außerhalb eines Umkreises von 600 m normale Dichten 

erreicht wurden (z. B. KRUCKENBERG & JAENE 1999, PROJEKTGRUPPE „WINDENERGIENUTZUNG“ 

2000, RICHARZ et al. 2001, KRUCKENBERG & BORBACH-JAENE 2001, KOWALLIK & BORBACH-JAENE 

2001, KOWALLIK 2002). 

Zu dem angesprochenen Aspekt der Flächeninanspruchnahme infolge der Scheuchwirkung von 

WKA kommt noch hinzu, dass die Anlagen in mehr oder weniger weiter Entfernung umflogen 

werden. Zugkorridore zwischen einzelnen Rast-, Äsungs- oder Schlafplätzen können so in erheb-

lichem Maße Beeinträchtigungen in ihrer Funktion erleiden (KÜHNLE 2003), Wintergäste haben 

infolge von hohen Überflügen oder weiten Umwegen einen erhöhten Energieaufwand.  Beobach-

tungen an im Kreis Wesel bereits errichteten WKA zeigen, dass Ausweichmanöver der Gänse 

meist schon auf eine Entfernung von über einem Kilometer vor den Anlagen einsetzen. Moderne 

WKA sorgen aufgrund ihrer Höhe für eine erhebliche Verwirrung in den Gänseschwärmen, die 

beim Anblick der Anlagen auseinander brechen. Diese Beobachtungen zeigen, dass WKA Flug-

schneisen von Gänsen beeinträchtigen und zu erheblichen Verlusten von Nahrungsflächen führen 

können (BALLASUS & GALHOFF 2003, MOOIJ 2005). 

Fälle von Kollisionen mit WKA sind stark abhängig von den Vogelarten und dem Lebensraum. So 

verunglücken Großvögel wie insbesondere Seeadler oder Rotmilan wesentlich häufiger als 

kleinere Arten und WKA innerhalb von Feuchtgebieten, Rast- und Durchzugsgebieten sowie auf 

Höhenzügen weisen wesentlich häufigere Fälle von Vogelschlag auf (HÖTKER et al. 2006). Neben 

den genannten Arten, die jedoch für das VSG UN bisher kaum eine Relevanz aufweisen, sind 

Arten wie der Weißstorch sowie rastende arktische Gänse durch WKA gefährdet. Dass die Kolli-

sionswahrscheinlichkeit und somit ein direkter Einfluss auf im Gebiet vorkommende Vogelarten 

sehr von den tatsächlichen Gegebenheiten am Standort einer WKA abhängt, zeigt die Spanne 

von jährlichen Opfern pro WKA zwischen 1,5 (TRAXLER et al. 2004) über 29,2 (KRIJGSVELD et al. 

2008) bis über 100 (JANSS 2000). 

Aufgrund dieser Einflussfaktoren hat die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 

(LAG-VSW) 2007 eine Empfehlung abgegeben, welche Abstände zwischen WKA und bedeuten-

den Vogelaufenthaltsräumen (Europäisches Vogelschutzgebiet, Schlafplätze, Flugkorridore etc.) 

eingehalten werden sollten. Die Empfehlungen dienen dazu, sich im konkreten Fall mit den dort 

genannten Abstandswerten auseinanderzusetzen. Das LANUV empfiehlt einen Sicherheitsab-

stand von mindestens 1.000 Metern von der VSG-Grenze einzuhalten, soweit windkraftempfindli-

che Vogelarten in einem Vogelschutzgebiet vorkommen, was im VSG UN der Fall ist (s. Kap. 4).  

Die Klärung genauer Abstandsfragen bzw. der Geeignetheit eines Windkraftstandortes bedarf der 

genauen Prüfung im Rahmen der FFH-VP. Es ist dabei insbesondere zu berücksichtigen, dass 

die nordischen Wildgänse regelmäßig auch Nahrungsflächen außerhalb des VSG UN nutzen und 

dass rege Pendelflugaktivitäten im Umfeld des VSG UN stattfinden. 
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Tab. 16: Übersicht über die von der LAG-VSW empfohlenen Abstände von WKA zu verschiedenen Vogel-
lebensräumen bzw. Funktionsräumen (verändert nach LAG-VSW 2007). 

Vogellebensraum bzw. Funktionsraum Abstand der  
Windkraftanlage 

Europäische Vogelschutzgebiete > 1.200 m 

Alle Schutzgebietskategorien nach nationalem Naturschutzrecht mit 
Vogelschutz im Schutzzweck > 1.200 m 

Feuchtgebiete internationaler Bedeutung entsprechend RAMSAR-
Konvention > 1.200 m 

Gastvogellebensräume nationaler, landesweiter und regionaler Bedeutung > 1.200 m 

Brutvogellebensräume nationaler, landesweiter und regionaler Bedeutung > 1.200 m 

Schlafplätze 
3.000 m Ausschlussbereich,  
6.000 m Prüfbereich 

Hauptflugkorridore zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen  Freihalten 

Zugkonzentrationskorridore Freihalten 

Gewässer oder Gewässerkomplexe > 10 ha > 1.200 m 

 

In den letzten Jahren wurden im VSG UN sowie in seiner Nachbarschaft mehrere WKA gebaut. 

Sie sind in Karte 9 dargestellt. Generell lässt sich feststellen, dass eine Reihe von Anlagen den 

Pufferabstand von mindestens 1.000 Metern, der zur Zeit empfohlen wird, nicht einhalten.  

 

9.6.3 Biogasanlagen 

Biogasanlagen als solche üben nur einen geringen Einfluss auf die Schutzziele des VSG UN aus; 

so fällt auch der Flächenverbrauch aufgrund der geringeren Dimensionierung weniger stark ins 

Gewicht. Problematisch ist der Umstand, dass für den Betrieb von Biogasanlagen meist in der 

näheren Umgebung entsprechende Energieträger großflächig angebaut werden (Maisfläche, früh 

geernteter Weizen etc.), die für die wertbestimmenden Vogelarten zu einem erheblichen Lebens-

raumverlust führen (HÖTKER et al. 2009).  
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9.7 Freizeit und Erholung 

Aufgrund seiner bemerkenswerten Kulturlandschaft besitzt der Niederrhein eine hohe Attraktivität 

für Erholungs- und Freizeitaktivitäten der Bevölkerung. Die Besucher kommen nicht nur aus den 

anliegenden Ortschaften, sondern auch aus dem benachbarten Ballungsraum Rhein-Ruhr. 

Grundsätzlich hat in den letzten Jahrzehnten der Einfluss des Tourismus stetig zugenommen. 

Zum einen wurden im Rahmen der staatlichen Tourismus-Förderung zunehmend überregionale 

Fahrrad- und Wanderwege z. B. auf stillgelegten Bahnstrecken eingerichtet und Bauernhöfe zu 

Hotel-/Restaurationsbetrieben umgebaut, die dadurch Erholungssuchende auch in bisher stö-

rungsarme Landschaftsräume führen. Zum anderen erfolgte im Rahmen der Deichsanierung 

entlang des Rheins die Anlage von Deichverteidigungswegen, die vielerorts als Fahrrad- und 

Wanderweg genutzt werden. Darüber hinaus wurde vielfach die Deichkrone für die Erholung 

freigegeben. Die Beeinträchtigungen von Gewässern nahmen ebenfalls zu. So entstanden im 

Laufe der letzten Jahrzehnte in mit dem Rhein verbundenen Baggerseen im Rheinvorland Was-

sersporthäfen/Marinas, die meist nachträglich legalisiert wurden. Auch gegenwärtig bestehen 

Planungsabsichten für die Einrichtung von Wassersporthäfen oder Marinas in geplanten bzw. 

bestehenden mit dem Rhein verbundenen Auskiesungsgewässern. Darüber hinaus gibt es Inte-

ressen an verschiedenen Stellen im EU-Vogelschutzgebiet Wasserwanderrastplätze zu einzurich-

ten. Diese Kleinhäfen sind üblicherweise reine Übernachtungsstationen für Segler, Motorboote 

und Kanuten, ohne Möglichkeiten der Ver- und Entsorgung mit Strom und Frischwasser. Sie 

sollen jedoch, ebenso wie die Marinas, an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen werden.  

Der dadurch ausgeübte Erholungsdruck auf das VSG UN ist groß. In den letzten Jahren hat sich 

der Druck auf die freie Landschaft eher verstärkt, wobei allerdings im Bewusstsein für die Proble-

matik auch naturverträgliche Formen der Naherholung entstanden sind. So nutzen beispielsweise 

mehr als 10.000 Besucher jährlich das Infozentrum des RVR auf der Bislicher Insel und zeigen 

somit ein großes Interesse an einer naturverträglichen Erholung. 

Folgende Aspekte der Erholung und Freizeitnutzung sind für die wertbestimmenden Arten des 

VSG relevant: 

- Nutzung von Gewässern und deren Ufern durch Baden, Campen, Angeln (s. auch Kap. 

9.9) und weiteren nicht anlagengebundene Sportarten (Segeln, Surfen, Paddeln etc.) 

- Spaziergänger 

- Freilaufende Hunde 

- Privater Luftverkehr (Motorflug-, Ultraleicht- und Ballonverkehr) 

- Modellflugsportbetrieb 

- Naturtourismus 

Insbesondere die drei erstgenannten Nutzungen haben je nach Intensität zum Teil sehr negative 

Auswirkungen auf die Vogelwelt. Die Kanalisierung der (Nah)erholungsnutzung durch Besucher-

lenkungskonzepte ist daher eine wichtige und sinnvolle Maßnahme. Bei den ULB und den NZ/BS 

liegen bereits für Teilgebiete, z. B. im Hinblick auf den „Gänsetourismus“ (WILLE 1997) entspre-

chende Konzepte vor. 
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Bereits GROTH & WÜBBENHORST (1985) stellen bedeutsame Freizeiteinrichtungen und Erholungs-

plätze mit hoher Frequentierung am Niederrhein dar. Grundsätzlich hat sich an der Lage der 

bisherigen Plätze wenig geändert, wenn auch die Anlagen ausgebaut wurden und somit einen 

zusätzlichen Besucherstrom anziehen. Eine Übersicht über die Bereiche, in denen sich der 

Freizeit-Tourismus konzentriert bzw. weitere Störeinflüsse durch Flugplätze oder den Mo-

dellsportbetrieb erkennbar sind, bietet Karte 10. 

Freizeit-Nutzung von Gewässern 

Freizeit und Erholung konzentrieren sich in erster Linie am Rhein selbst sowie an den zahlreichen 

Baggerseen. Dadurch entstehen unmittelbare Störungen der Wasservögel durch die Freizeitaktivi-

täten sowie Beeinträchtigungen der Ufervegetation durch Vertritt etc.  Die Störeinflüsse bleiben 

nur selten auf das Ufer beschränkt, sie setzten sich an den Zuwegungen zu den Gewässern fort. 

Dabei kann es sich um offizielle Wege handeln, oder aber -wie in vielen Fällen - auch um „wilde“ 

Trampelpfade, schlimmstenfalls sogar in Naturschutzgebieten fernab der Wege. 

Eine konkrete Aufzählung von Örtlichkeiten, von denen negative Einflüsse auf das Gebiet aus-

strahlen, ist dem Anhang (in Bearbeitung) zu entnehmen. Diese Hinweise sind eine wichtige 

Grundlage für die flächenscharfe Umsetzung des MAKO VSG UN durch die zuständigen Land-

schaftsbehörden. 

Spaziergänger 

Unter dem Begriff „Spaziergänger“ werden hier all diejenigen verstanden, die sich zu Fuß im VSG 

UN bewegen. Sofern dies (wie in NSG durch das Wegegebot geregelt) in „normaler“ (also nicht 

laut lärmender) Weise auf öffentlichen Wegen geschieht, stellen Fußgänger keine nennenswerte 

Beunruhigung für die Vogelwelt dar. So ist beispielsweise in der Rheinaue Walsum deutlich zu 

erkennen, dass selbst Wintergäste wie die Blässgänse gelernt haben, dass ihnen von den Spa-

ziergängern auf den öffentlichen Wegen keine Gefahr droht. Wie kaum anderswo sonst, können 

Fußgänger so bis auf wenige Dutzend Meter an den Tieren vorbeigehen. Problematisch wird es 

dort, wo durch ein zu enges Wegenetz die Meide- und Fluchtdistanz von Arten unterschritten wird. 

Dabei scheinen auch erhöhte Wegeführungen, etwa auf Deichkronen, eine Rolle zu spielen. Auch 

hier sei als Beispiel die Rheinaue Walsum angeführt, in der beobachtet werden kann, dass 

rastende Gänse im Deichvorland bei Spaziergängern auf dem Deich (erhöhte Position) wesentlich 

empfindlicher reagieren als binnendeichs.  

Weitaus problematischer jedoch sind Fußgänger, die sich nicht an die Sperrung von Wegen 

halten oder querfeldein laufen. Diese Störungen stellen sich als unkalkulierbar für Tiere dar, so 

dass sie sich nicht darauf einstellen können. Als Folge ist eine hohe Fluchtdistanz zu verzeichnen, 

bei wiederkehrenden Störungen wird das Gebiet verlassen. Auch Flussregenpfeifer verlieren am 

Rheinufer (s. o.) regelmäßig ihren Nachwuchs, da Personen (meist Spaziergänger, v. a. solche 

mit freilaufenden Hunden, oder Angler) am kiesigen Ufer entlanggehen (BUND-DUISBURG AG 

RHEINAUE WALSUM 2006). Manche für Flussregenpfeifer geeignete Rheinuferabschnitte mit 

früheren Brutvorkommen werden - vermutlich aufgrund solcher Störungen - nicht mehr von dieser 

Art besiedelt (z. B. Rheinufer Binsheimer Feld). 
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Freilaufende Hunde 

Noch problematischer als Personen allein sind Spaziergänger mit unangeleinten Hunden. Selbst 

wenn der Fußgänger selbst das Wegegebot einhält, trägt ein freilaufender Hund zu einer massi-

ven Beunruhigung der Vogelwelt bei (BANKS& BRYANT 2007). Bereiche, in denen wiederholt 

Störungen von unangeleinten Hunden ausgehen, werden von empfindlichen Arten gemieden. 

Wenn sich die Problematik an wenigen Plätzen kanalisieren ließe, sind diese Flächen zwar aus 

naturschutzfachlicher Sicht weitgehend verloren, dafür werden aber andere Stellen verschont. 

Derartige Plätze lassen sich lokalisieren, wie z. B. am Parkplatz an der Binsheimer Straße im 

Binsheimer Feld oder sehr extrem auch in der Dornickschen Ward und am Reeser Altrhein, wo 

bereits gewerbsmäßige „Hundeausführer“ mit Autokennzeichen auch aus benachbarten Kreisen 

beobachtet wurden, die am Reeser Altrhein 5-6 Hunde gleichzeitig frei laufen lassen. Insgesamt 

gesehen ist dieser Störeinfluss allerdings diffus auf die gesamte Fläche des VSG UN verteilt. 

Privater Luftverkehr 

Der Luftverkehr ist in Bezug auf die Avifauna problematisch (NABU-NATURSCHUTZSTATION 2004, 

vgl. auch WILLE 2000). Besonders störend wirken Hubschrauberüberflüge, speziell dann, wenn 

diese in geringer Höhe ausgeführt werden (KEIL et al. 2006). In Gesprächen und Schriftverkehr 

mit den zuständigen Stellen des militärischen und öffentlichen Luftverkehrs wurde die Position 

des Naturschutzes dargelegt, möglichst an unproblematischen Stellen bei Ost-West-Flügen den 

Rhein zu kreuzen und ansonsten das Gebiet zu meiden. Es wurde aber auch Konsens darüber 

erzielt, dass es notwendige Flugbewegungen, wie etwa bei Unfallopfertransporten oder der 

Kontrolle von Infrastruktureinrichtungen (Stromleitungen), geben wird, die sich nicht um das VSG 

UN herumlenken lassen. In den Flugsicherungskarten, die z. B. der Polizeihubschrauberstaffel 

NRW in Düsseldorf vorliegen, sind die Grenzen des VSG UN (zumindest in den Grenzen bis 

2008) eingetragen.  

Problematischer als der notwendige Luftverkehr stellt sich der Freizeitflugverkehr dar. Hier gibt es 

z. T. mit Fotos dokumentierte Berichte, dass Sportflugzeuge und Hubschrauber in drastischer 

Unterschreitung der Mindestflughöhe im Gebiet agieren und sich augenscheinlich einen Spaß 

daraus machen, im Winter Gänseschwärme aufzuscheuchen (mdl. Mittl. BECKMANN), ungeachtet 

der Gefahr durch Vogelschlag (vgl. MORGENROTH 2005).  

Dabei mag es sich zwar um Einzelfälle handeln, Fakt jedoch ist, dass es von den zum VSG UN  

benachbarten und innerhalb liegenden Flugplätzen aus viele Flugbewegungen gibt, die zu einer 

Beunruhigung der Tiere führen. Hubschrauber- und Flugzeugflüge jedoch, die auch im Winter z.B. 

in Form von Rundflügen in geringer Höhe abgehalten werden, stellen eine deutliche Beeinträchti-

gung und Gefährdung der Vögel dar, besonders unter dem Gesichtspunkt der Energiereserven 

der Zugvögel (MOOIJ 2008, WOIKE 2003) sowie Stressreaktionen und stressbedingte Unfälle, 

etwa, wenn ein Schwarm in Panik vor einem Fluggerät in den Bereich einer Hochspannungslei-

tung flieht. In diesem Zusammenhang sei ein privater Hubschrauber-Landplatz am Kernwasser-

Wunderland bei Kalkar als besondere ganzjährige Störquelle zu erwähnen. 

Zur Entschärfung der Situation wurde seitens der Biologischen Stationen bereits damit begonnen, 

umliegende Flugschulen und Flugplätze über einen Aushang gesondert auf die Lage und Abgren-



 
9    Übergreifende Einflussfaktoren für die wertbestimmenden Vogelarten des VSG Unterer Niederrhein  

 

240 LANUV NRW 2011 

zung des VSG hinzuweisen. Da allerdings der Erfolg dieser Maßnahme nicht messbar positiv 

ausgefallen ist, wären offizielle Regularien sowie strenge Kontrollen insbesondere des privaten 

und gewerbsmäßigen Luftverkehrs wünschenswert. 

Einen weiteren Aspekt neben der Beeinträchtigung durch Hubschrauber und Flugzeuge stellen 

Heißluftballone dar. Die steigende Beliebtheit führt dazu, dass besonders im Sommerhalbjahr 

zunehmend Überflüge von Ballonen stattfinden und es häufig sogar zu Landungen in Natur-

schutzgebieten kommt. Im Rahmen einer Untersuchung, durchgeführt durch den Deutschen 

Freiballonsport-Verband (DFSV) in Zusammenarbeit mit der damaligen Landesanstalt für Ökolo-

gie, Bodenordnung und Forsten NRW (LÖBF), der NABU Naturschutzstation Kranenburg sowie 

der Biologischen Station Wesel und dem Naturschutzzentrum im Kreis Kleve, wurde festgestellt, 

dass Überflüge in mehr als 500 m keine Störungen für rastende Gänse darstellen (WOIKE 2003). 

Als Konsequenz wurden die Mitglieder des DFSV über die Abgrenzung der empfindlichen Vogel-

schutzbereiche informiert und instruiert, Ballonfahrten im Winterhalbjahr nicht unterhalb dieser 

Höhe durchzuführen. Mittlerweile wurden die freiwilligen Vereinbarungen in die offiziellen Luft-

fahrtkarten eingetragen und haben somit verbindlichen Charakter (Hübner et al. 2008). Somit 

konnte zumindest für die rastenden Wintergäste eine Problemlösung erzielt werden. Störungen 

der Brutvögel sind jedoch weiterhin nicht ausgeschlossen, da aufgrund der unregelmäßigen 

Frequenz der Fahrten kein Gewöhnungseffekt zu erwarten ist, und auch die Mindestflughöhe von 

500 m nicht immer eingehalten werden kann bzw. sogar in geschützten Bereichen gelandet wird. 

Zudem treten Beeinträchtigungen durch niederländische Ballonfahrer auf, die bei östlichen Wet-

terlagen die Grenze in das VSG UN überqueren.  

Modellflugsport 

Mit „Modellflugsport“ ist in erster Linie der Betrieb von Modellflugzeugen angesprochen, die 

aufgrund ihrer Bewegung, Geschwindigkeit, Größe, Geräuschentwicklung eine Störung für die 

Avifauna darstellen. Gewöhnungseffekte bei Standvögeln minimieren die Beeinträchtigungen 

zwar, jedoch stellen sie für Rastvögel eine Gefährdung dar, besonders im Hinblick auf den 

Verbrauch von Energiereserven. Allerdings ist hierbei einschränkend anzuführen, dass der 

Modellsportbetrieb im Wesentlichen auf die Sommermonate beschränkt ist. 

Im VSG UN befinden sich zwei Modellflugplätze (s. Karte 10). Einer davon liegt in der Rheinaue 

Walsum in unmittelbarer Nähe zum Deichvorland. Die Maschinen werden auch über das Rhein-

vorland gelenkt, wo Feldlerche und Wiesenpieper brüten. Der zweite Modellflugplatz liegt östlich 

von Salmorth (Gebiet Flussmarschen), wodurch v. a. der Wiesenpieper betroffen ist. 

Naturtourismus 

Neben den oben angesprochenen Formen der Freizeit- und Erholungsgestaltung, die einen mehr 

oder weniger starken negativen Einfluss auf die Vogelwelt haben, seien zum Abschluss noch 

solche Besucheraktivitäten genannt, die direkt auf die Vogelwelt orientiert sind. Der Besuch des 

Vogelschutzgebietes, mit dem Ziel, die verschiedenen Vogelarten kennen zu lernen und dadurch 

auch den Wert des Schutzgebietes zu begreifen, steht – vernünftiges Verhalten des Besuchers im 

Gelände vorausgesetzt unter Berücksichtigung aller Verbots- und Gebotstatbestände – in keinem 

Widerspruch zu den Schutzzielen. Vielmehr sind solche Aktivitäten erwünscht und werden sowohl 
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von den Biologischen Stationen, den Naturschutzzentren, Ortsgruppen der ehrenamtlichen 

Naturschutzverbände sowie dem RVR durch Vorträge, geführte Exkursionen und Ausstellungen in 

Besucherzentren gefördert. Zu den angebotenen Programmpunkten gehören auch geführte 

Exkursionen zu den winterlich rastenden Gänsen. Beobachtet wird vom Bus aus durch die Fens-

ter, so dass die Tiere in Ruhe ihrem Tagesablauf nachgehen können. 

Problematisch sind generell unkontrollierte und unkanalisierte Aktivitäten. Das können z. B. 

unerfahrene Naturfotografen sein, die mit schlechter Optik ausgerüstet den Biber in Bislich foto-

grafieren wollen und dabei diverse Brutvögel empfindlich stören, oder fachlich unqualifizierte 

Gänsetouristen, die mit Beunruhigungen hervorrufen, an die sich die Vögel nicht gewöhnen 

können. Auch Vogelbeobachter können – angeregt durch entsprechende Einträge auf einschlägi-

gen Internetseiten - auf der „Beobachtungsjagd“ nach seltenen Arten Störungen auslösen. 
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9.8 Jagd  

In der überwiegenden Zahl der Schutzgebiete (FFH, NSG, LSG) im VSG UN ist, unter Berück-

sichtigung der entsprechenden Bundes- und Landesgesetze (BJagdG, LJagdG) sowie der Lan-

desjagdzeitverordnung (LJ-VO NRW) und den ordnungsbehördlichen Verordnungen zu den 

Schutzgebieten, die ordnungsgemäße Jagd erlaubt. In den meisten Verordnungen der NSG und 

FFH-Gebiete ist geregelt, dass in der Zeit vom 01.12.-15.01. die Jagd auf Wasservögel nur einmal 

wöchentlich stattfinden darf. Die arktischen Wildgänse (Bläss-, Saat- und Weißwangengans) 

genießen laut LJ-VO eine ganzjährige Schonzeit und dürfen landesweit nicht bejagt werden. 

Darauf aufbauend ergeben sich weitere Einschränkungen durch die LJ-VO. Sie legt fest, dass 

zwischen dem 15. Oktober und dem 31. Januar Grau-, Kanada- und Nilgans im VSG UN und 

weiten Teilen darüber hinaus aufgrund der Verwechslungsgefahr und der Störwirkungen bezüg-

lich überwinternder arktischer Wildgänse nicht bejagt werden dürfen. Mit der letzten Änderung der 

LJ-VO wurde die Jagdzeit von Grau-, Nil- und Kanadgans ausgedehnt und der Beginn auf den 

16.7. vorverlegt. Sämtliche Brut- und Rastvogelzielarten des VSG UN dürfen nicht  bejagt werden. 

Die Jagdberechtigten engagieren sich häufig auch bei Maßnahmen zur Lebensraumverbesserung 

- zum Beispiel bei der Anreicherung der Feldflur mit Feldgehölzen. Für die wertbestimmenden 

Vogelarten des VSG UN spielen diese Maßnahmen jedoch eine untergeordnete Rolle. 

Störungen aufgrund der jagdlichen Nutzung 

Eine besondere Beeinträchtigung stellt die Jagd auf Wasservögel dar. Von dieser gehen starke 

Störungen der freien Wasserfläche und angrenzenden Uferbereichen aus (HARTWIG et al. 2000, 

QUEST & SCHULTE 2002). Auch bei den Brutvögeln kam es durch Jagdbetrieb in der Nähe des 

Gewässers zu Fluchtverhalten (HARTWIG et al. 2000). Daraus ist ersichtlich, dass es bei Jagden, 

z. B. auf Enten, vor allem zu indirekten Vertreibungen vieler anderer Vogelarten kommt. Darüber 

hinaus ergeben sich auch direkte Gefährdungen durch eine Verwechslung, z. B. bei Enten und 

Gänsen, insbesondere in der Dämmerung (MOOIJ 2005) sowie ungewollte Verwundung oder 

Tötung von Tieren aufgrund der breiten Streuung der verwendeten Munition. 

Innerhalb der gesetzlich geregelten Jagdzeit für andere Tierarten (insbesondere das sogenannte 

„Niederwild“ wie z. B. Rehwild, Hasen, Fasane u. ä.) ergeben sich außerhalb der Brutzeit indirekte 

Störungen sowohl für Wasservögel als auch für landgebundene Rastvögel. Störreize stellen aber 

auch Treib- und Ansitzjagden dar, unabhängig davon, ob jagdbare Vogelarten oder andere 

Tierarten bejagt werden (vgl. HARTWIG et al. 2000). In überwiegenden Teilen des VSG UN mit 

Ausnahme von einzelnen NSG (z. B. Bienener Altrhein) ist die konkrete Umsetzung von Treibjag-

den nicht naturschutzfachlich geregelt.. Das führt dazu, dass große als Äsungsflächen geeignete 

Räume während der Treibjagden sowie gegebenenfalls mehrere Tage danach von den Wildgän-

sen gemieden werden (WILLE 2000). Neben einer zeitweisen Vertreibung aus wichtigen Rast- und 

Nahrungshabitaten, können Jagden auf Gänse Änderungen in den tageszeitlichen Rhythmen der 

Vögel verursachen. Die Meidung bestimmter Bereiche und ein hoher Energieverbrauch bei der 

Flucht sind weitere Negativaspekte (SCHRÖDER 1974, MOOIJ 1995, KRUCKENBERG & MOOIJ 2007). 

Die von Wildgänsen nutzbare Fläche verringert sich aufgrund der vergrößerten Fluchtdistanz in 
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Gebieten mit jagdlicher Nutzung (WILLE 2000, WILLE & BERGMANN 2002, KRUCKENBERG et al. 

2007, BELLEBAUM & KRUCKENBERG 2008).  

Prädatorenbejagung 

Positive Effekte auf den Erhaltungszustand von Zielarten können sich durch die Bejagung von – 

insbesondere gebietsfremden (wie z. B. Marderhund oder Mink) – Prädatoren ergeben (LANGGE-

MACH & BELLEBAUM 2005, ZSCHILLE et al. 2005, STIER et al. 2009). Für das VSG UN liegen aller-

dings keine entsprechenden Daten vor, weder zur Frage, ob eine Prädatorenbejagung zielfüh-

rend, noch ob sie effektiv ist. In diesem Kontext muss unbedingt beachtet werden, dass die 

Hauptgefährdungsursachen auch von Bodenbrütern zumeist in Lebensraumverschlechterungen 

liegen und daher ein eventuelles Prädatorenmanagement bestenfalls als lokale Zusatzmaßnahme 

und mit geringerer Priorität durchzuführen ist (LANGGEMACH & BELLEBAUM 2005).  

Vergleichbare Fragestellungen ergeben sich für die Regulierung von Pflanzenfressern  wie den 

gebietsfremden Nutria und Bisam, die in großen Bestandsdichten Röhrichtlebensräume schädi-

gen können. 
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9.9 Angelsport und Fischerei 

Die große Zahl von Teichen, Blänken, Altarmen und Abgrabungsgewässern sowie die langen 

Uferstrecken des Rheins im Vogelschutzgebiet begründen die Relevanz des Angelsports und der 

Fischerei. Insgesamt nehmen die Gewässer im VSG UN eine Flächengröße von ca. 4.670 ha ein, 

das entspricht einem Flächenanteil von etwa 18 % (s. Kap. 2.2). Der Rhein macht im VSG UN 

dabei etwa die Hälfte der Gewässerfläche aus.  

Verbote und Auflagen für die Angelnutzung ergeben sich aus den ordnungsbehördlichen Verord-

nungen für einzelne Naturschutzgebiete, der Verordnung zum FFH-Gebiet „Rhein-

Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef“ sowie der Vereinbarung Landschaftspla-

nung / Fischerei für den Kreis Wesel aus dem Jahr 2009.  

Nur in wenigen Fällen, z. B. der Emmericher Ward, dem Bienener Altrhein oder der Rheinaue 

Walsum (nur Stadt Duisburg), gelten vollständige Angelverbote für das NSG. Da das Beangeln 

von Gewässern ein Bodenrecht ist, dürfen Angler zur Erreichung ihrer Pachtflächen auch durch 

NSG mit Betretungsverbot laufen.  

Störwirkungen durch die angelsportliche Nutzung 

Die ökologische Bedeutung von Wasserflächen ergibt sich neben der Nutzung als Brutlebens-

raum heimischer Wasservogelarten auch durch die Funktion als Nahrungs- und Rastplatz durch-

ziehender und rastender Vogelarten. Durch Angeln und Fischerei kann es zu einer erheblichen 

Störung dieser Brut-, Nahrungs- und Rastgebiete von Wasservögeln kommen (WERNER 2001, 

HÜBNER & PUTZER 1985). Die Vertreibung von Altvögeln kann sich negativ auf den Bruterfolg 

auswirken, und störungsempfindliche Vogelarten schreiten an beangelten Gewässern aufgrund 

der regelmäßigen Anwesenheit von Anglern gegebenenfalls gar nicht erst zur Brut (PUTZER 

1985). Eine intensive Angelnutzung kann sogar dazu führen, dass ein Gewässer gar nicht mehr 

von Vögeln genutzt wird (WERNER 2001). Im VSG UN wurde in der ersten Hälfte der 1990er Jahre 

eine Untersuchung zum Bruterfolg von Schwimmvogelarten an der Rosau als Teil des Bienener 

Altrheins durchgeführt (SUDMANN et al. 1996). Bei den Schwimmvögeln, insbesondere Hauben-

taucher, Stockente und Blässhuhn, erhöhte sich der Bruterfolg von nahe Null in den Jahren mit 

intensiver Beangelung des Gewässers (1990-1991) auf durchschnittlich 2,4 flügge Jungvögel pro 

Paar nach Einstellung des Angelns ab 1992, ohne dass sich an den Revierzahlen etwas geändert 

hätte. Der intensiv beangelte Gewässerabschnitt erwies sich also als Falle für brütende Wasser-

vögel, indem zwar viele Paare zur Brut schritten, aber der Reproduktionserfolg nahezu komplett 

ausblieb. Dies gilt wahrscheinlich in ähnlicher Form auch für wertbestimmende Arten des VSG. 

Eine besondere Störwirkung geht vom Nachtangeln oder mehrtägigen Dauerangeln während der 

Brutzeit aus, zumal dies oft mit Begleiterscheinungen wie Lagerfeuern, Campieren oder Grillen 

verbunden ist. In diesem Fall helfen zum Teil auch keine Zelt- und Campierverbote in Schutzge-

bietsverordnungen, da diese mit dem Hinweis auf das ordnungsgemäße Nachtangeln umgangen 

werden. Entsprechende Erfahrungen wurden zum Beispiel in den Rindernschen Kolken als Teil 

des NSG Salmorth gemacht (NABU-NATURSCHUTZSTATION 2008). 
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Darüber hinaus entstehen im VSG UN Probleme durch Vollzugsdefizite. Es gibt zwar bereits 

Einschränkungen, die aber mangels Kontrollen und auch entsprechenden Sanktionen oft weitge-

hend nicht beachtet werden. 

Schäden an Lebensräumen 

An von Anglern häufig aufgesuchten Uferbereichen können z. T. Schäden an bedeutsamen 

Strukturen der Wasser- und Ufervegetation, wie z. B. Röhrichtzonen festgestellt werden. Auch 

andere wertvolle Strukturen, wie Totholz im Wasser, werden in der Nähe von Angelplätzen 

stellenweise von Anglern entfernt, da sie bei der Beangelung stören. Bei der oben genannten 

Untersuchung am Bienener Altrhein wurde das Gewässerufer so stark von Anglern beansprucht, 

dass es keine Röhrichtbestände mehr aufwies. Mit Einstellung des Angelns bildete sich in kürzes-

ter Zeit ein Bestand der Großen Teichsimse (Scirpus lacustris) aus und der Brutbestand des 

Teichrohrsängers verdreifachte sich innerhalb von zwei bis drei Jahren (SUDMANN et al. 1996). 

Zudem stellt die Erschließung der regelmäßig aufgesuchten Angelplätze ein Problem dar. Beru-

higte, oft von dichter Vegetation und Gehölzen bewachsene Uferbereiche werden offen gehalten 

und im Sinne der Angelnutzung „gepflegt“. Das führt zur weiteren Erschließung dieser Uferzonen 

durch andere Besucher und erleichtert Prädatoren den Zugang zu Bodennestern von Wasservö-

geln.  

Indirekte Störwirkungen und Schädigungen durch das Angeln 

Angelsportler können eine Anziehungswirkung auf Naherholungssuchende haben, die Betre-

tungsverbote aufgrund von Sondergenehmigungen für Angler ignorieren oder bewusst missach-

ten. Das ist im VSG UN insbesondere am Rheinufer ein großes Problem, da das Rheinufer fast 

auf der gesamten Rheinstrecke in den Kreisen Wesel und Kleve außerhalb der bebauten Berei-

che unter Naturschutz gestellt ist und ein Betretungsverbot für die Allgemeinheit existiert. Es ist 

Erholungssuchenden aber kaum verständlich zu machen, dass Angler zum Zwecke ihrer Hobby-

ausübung an den Rhein dürfen und sie selbst nicht. Die Angler dienen so als „Türöffner“ für eine 

aus Sicht des Vogelschutzes problematische Erholungsnutzung. Auch der Angelsport selbst kann 

sich am Rheinufer stark negativ auswirken, indem Rastvögel wie Gänsesäger, Pfeifente und 

Brutvögel, z.B. Flussregenpfeifer gestört und vertrieben werden. 

Vielfach haben sich auch die „Hinterlassenschaften“ von Anglern wie Angelschnüre und -haken, 

Senkblei, Knicklichter und Müll als sehr problematisch erwiesen, da sie zum Tod von Wasservö-

geln führen können (HÜBNER 1979, HADASCH 1989, WERNER 2001).  

Positive Auswirkungen des Angelns 

Positive Wirkungen für die Gebietsentwicklung und Umsetzung der Schutzinhalte ergeben sich 

beim Angeln insbesondere durch die soziale Kontrolle, die von rechtlich aufgeklärten, verantwor-

tungsvollen und naturverbundenen Anglern ausgeübt wird. Die Fischereiberechtigten engagieren 

sich häufig auch bei Maßnahmen zur Lebensraumverbesserung - zum Beispiel beim Schutz 

naturnaher Gewässer. Dies soll ausdrücklich gewürdigt werden. 
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Tabellen 

Tab. 17: FFH-Gebiete im VSG UN. 

 FFH-Gebiet  
(Gebietscode und 
Name) 

Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse 
gemäß Anhang I der FFH-RL  
(Code und Bezeichnung; fett = prioritärer Lebens-
raumtyp) 

 Arten von 
gemeinschaftli-
chem Interesse 
gem. Anhang II 
der FFH-RL 

DE-4101-301 

Wyler Meer (Teilfläche des 
NSG Düffel) 

3150 

91E0 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Erlen- und Eschenwälder und Weichholzauenwälder 
an Fließgewässern 

 

DE-4102-302 

NSG Salmorth, nur Teilfläche 

3150 

6510 

3270 

91F0 

 

91E0 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Magere Flachland-Mähwiesen 

Flüsse mit Schlammbänken und einj. Vegetation 

Eichen-/Ulmen-Eschen-Mischwälder am Ufer großer 
Flüsse 

Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder an Fließge-
wässern (Alno-Padion, Salicion albae)  

Kammmolch 

DE-4103-301 

Dornicksche Ward 

3150 

6430 

91E0 

 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Feuchte Hochstaudenfluren 

Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder an Fließge-
wässern (Alno-Padion, Salicion albae)  

 

DE-4103-302 

NSG Emmericher Ward 

3150 

91E0 

 

6210 

6430 

6510 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder an Fließge-
wässern (Alno-Padion, Salicion albae)  

Stromtal-Kalkhalbtrockenrasen 

Feuchte Hochstaudenfluren 

Magere Flachland-Mähwiesen 

Kammmolch 

DE-4103-303 

NSG Kellener Altrhein, nur 
Teilfläche, mit Erweiterung 

3150 

91E0 

 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder an Fließge-
wässern (Alno-Padion, Salicion albae)  

Groppe 

Steinbeißer 

DE-4104-301 

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit 
Erweiterung 

6510 

3150 

3260 

Magere Flachland-Mähwiesen 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Fließgewässer mit Unterwasservegetation 

 

DE-4104-302 

NSG Bienener Altrhein, 
Millinger und Hurler Meer und 
NSG Empeler Meer 

3150 

6510 

91E0 

 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Magere Flachland-Mähwiesen 

Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder an Fließge-
wässern (Alno-Padion, Salicion albae)  

Bitterling  

Flussneunauge  

Groppe 

Steinbeißer 

DE-4202-301 

NSG Kranenburger Bruch 
6510 Magere Flachland-Mähwiesen Kammmolch 

DE-4203-302 

Kalflack 

3150 

3270 

91E0 

 

6430 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Flüsse mit Schlammbänken und einj.Vegetation 

Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder an Fließge-
wässern (Alno-Padion, Salicion albae)  

Feuchte Hochstaudenfluren 

Steinbeißer 

DE-4203-303 

NSG Grietherorter Altrhein 

3150 

91E0 

 

6430 

6510 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder an Fließge-
wässern (Alno-Padion, Salicion albae)  

Feuchte Hochstaudenfluren 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Bitterling 

Groppe 

DE-4204-301 

NSG Reeser Schanz 

91E0 Erlen- und Eschenwälder u. Weichholzauenwälder an 
Fließgewässern (Alno-Padion, Salicion albae) Kammmolch 
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DE-4204-302 

NSG Lohrwardt und Reckerfeld, 
Hübsche Grändort, nur 
Teilfläche, mit Erweiterung 

3270 

6510 

91E0 

 

Flüsse mit Schlammbänken und einj.Vegetation 

Magere Flachland-Mähwiesen 

Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder an Fließge-
wässern (Alno-Padion, Salicion albae)  

 

DE-4204-303 

NSG Altrhein Reeser Eyland, 
mit Erweiterung 

3150 

6430 

91E0 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Feuchte Hochstaudenfluren 

Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder an Fließge-
wässern (Alno-Padion, Salicion albae)  

Bitterling 

Groppe 

DE-4204-305 

NSG Sonsfeldsche Bruch, 
Hagener Meer und Düne, mit 
Erweiterung  

3150 Natürliche eutrophe Seen und Altarme  

DE-4204-306 

NSG Gut Grindt und NSG 
Rheinaue zw. km 830,7 – 
833,2, nur Teilfläche 

3270 

 

6430 

6510 

91E0 

Fließgewässer mit Schlammbänken und einjähr. Vegetati-
on 

Feuchte Hochstaudenfluren 

Magere Flachland-Mähwiesen  

Erlen- und Eschenwälder u. Weichholzauenwälder an 
Fließgewässern  

Kammmolch 

DE-4304-302 

NSG Rheinaue Bislich Vahnum, 
nur Teilfläche 

3150 Natürliche eutrophe Seen und Altarme  

DE-4305-301 

NSG Bislicher Insel, nur 
Teilfläche 

3150 

3270 

6510 

91E0 

 

91F0 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme Fließgewässer mit 
Schlammbänken und einjähr. Vegetation 

Magere Flachland-Mähwiesen  

Erlen- und Eschenwälder u. Weichholzauenwälder an 
Fließgewässern  

Eichen-/Ulmen-Eschen-Mischwälder am Ufer großer 
Flüsse 

Kammmolch 

Steinbeißer 

Bitterling 

DE-4305-302 

NSG Weseler Aue 

6430 

6510 

91E0 

 

91F0 

Feuchte Hochstaudenfluren 

Magere Flachland-Mähwiesen  

Erlen- und Eschenwälder u. Weichholzauenwälder an 
Fließgewässern  

Eichen-/Ulmen-Eschen-Mischwälder a. Ufer gr. Flüsse 

 

DE-4305-303 

NSG Rheinvorland bei Perrich 

3270 

 

91E0 

Fließgewässer mit Schlammbänken und einjähr. Vegetati-
on 

Erlen- und Eschenwälder u. Weichholzauenwälder an 
Fließgewässern (Alno-Padion, Salicion albae)  

 

DE-4305-305 

NSG Droste Woy und NSG 
Westerheide 

3150 

6510 

91E0 

 

91F0 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Magere Flachland-Mähwiesen  

Erlen- und Eschenwälder u. Weichholzauenwälder an 
Fließgewässern  

Eichen-/Ulmen-Eschen-Mischwälder am Ufer großer 
Flüsse 

 

DE-4405-301 

Rheinfischschutzzonen 
zwischen Bad Honnef und 
Emmerich 

3270 

3150 

6210 

6430 

6510 

91E0 

Flüsse mit Schlammbänken und einj.Vegetation 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Stromtal-Kalkhalbtrockenrasen 

Feuchte Hochstaudenfluren 

Magere Flachland-Mähwiesen 

Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder an Fließge-
wässern (Alno-Padion, Salicion albae)  

Lachs 

Meerneunauge 

Steinbeißer 

Groppe 

Flussneunauge 

DE-4405-302 

NSG Rheinvorland nördlich der 
Ossenberger Schleuse, nur 
Teilflächen 

3150 

6510 

91E0 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Magere Flachland-Mähwiesen  

Erlen- und Eschenwälder u. Weichholzauenwälder an 
Fließgewässern  

Kammmolch 
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DE-4405-303 

NSG Rheinvorland im Orsoyer 
Rheinbogen, mit Erweiterung 

3150 

6510 

91E0 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Magere Flachland-Mähwiesen  

Erlen- und Eschenwälder u. Weichholzauenwälder an 
Fließgewässern  

 

DE-4406-301 

NSG Rheinaue Walsum 

3150 

6430 

6510 

91E0 

 

 

91F0 

Natürliche eutrophe Seen und Altarme 

Feuchte Hochstaudenfluren 

Magere Flachland-Mähwiesen  

Erlen- und Eschenwälder u. Weichholzauenwälder an 
Fließgewässern  

Eichen-/Ulmen-Eschen-Mischwälder a. Ufer gr. Flüsse 

Kammmolch 

 

Tab. 18: Naturschutzgebiete (NSG) im VSG UN. 

NSG-Name NSG-Kennung 
Flächengröße 
innerhalb des 
VSG UN (ha) 

Kreis Kleve   

NSG Kranenburger Bruch KLE-001 116 

NSG Düffel - Kellener Altrhein und Flussmarschen KLE-002 3.798 

NSG Grietherorter Altrhein KLE-003 507 

NSG Salmorth KLE-004 1.048 

NSG Emmericher Ward KLE-012 309 

NSG Hetter-Millinger Bruch KLE-013 626 

NSG Bienener Altrhein, Millinger Meer und Hurler Meer KLE-014 620 

NSG Altrhein Reeser-Eyland KLE-030 43 

NSG Abgrabungsseen Lohrwardt und Reckerfeld, Hübsche Grändort KLE-031 326 

NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne  KLE-032 48 

NSG Deichvorland bei Grieth KLE-033 436 

NSG Die Moiedtjes KLE-045 31 

NSG Haffensche Landwehr - Sonsfeldsche Weiden KLE-054 129 

   

Kreis Wesel   

NSG Bislicher Insel WES-005 1.028 

NSG Diersfordter Wald WES-007 23 

NSG Reeser Schanz, Rheinaue zwischen Obermörmter und Vynen, bei Gut Grindt 
und Haus Lüttingen 

WES-011 737 

NSG Hasenfeld und Rheinvorland zwischen Eversael und Ossenberg WES-016 780 

NSG Alter Rhein, Jenneckers Gatt, Niepgraben  WES-017 24 

NSG Momm-Niederung WES-018 585 

NSG Rheinvorland östlich von Wallach  WES-019 322 

NSG Bislicher Meer und Wat Ley WES-022 35 

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum WES-025 239 

NSG Droste Woy, Rheinaue zwischen Wesel und Bislich  WES-026 579 

NSG Weseler Aue und Leygraben bei Flüren WES-027 33 

NSG Rheinaue zwischen Büderich und Perrich  WES-029 320 

NSG Rheinaue Walsum, Dinslaken  WES-047 28 
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NSG Rheinvorland zwischen Mehrum und Emmelsum WES-055 531 

NSG Hagener Meer, Bellinghover Meer, Lange Renne WES-088 16 

NSG Forschungsrevier im Orsoyer Rheinbogen WES-094 172 

   

Stadt Duisburg   

NSG Rheinaue Walsum DU-002 550 

NSG Rheinaue Binsheim DU-003 189 

NSG Blaue Kuhle DU-004 12 

 

Tab. 19: Landschaftsschutzgebiete (LSG) im VSG UN. 

LSG-Name 

Kreis Kleve 

LSG Kreis Kleve 

LSG im Bereich der Rees - Bislicher Rheinniederung einschließlich der Reeser Rheinaue 

LSG Alter Hafen 

 

Kreis Wesel 

LSG Schwarzer Graben, Borthsche Ley 

LSG Gathsche Ley, Kolk bei Borth, Achterste Weide 

LSG Elverische Höfe 

LSG Rheinvorland an der Momm und Rheinauenwald 

LSG Orsoyer Rheinbogen und Eversael 

LSG Ork, Spellen, Unteremmelsum, Mehr, Löhnen, Mehrum, Götterswickerhamm, Haus Ahr und  

Kalbeckshof 

LSG Husen 

LSG Grünlandniederung Gesthuysen und Vynsche Ley 

LSG Bislicher Insel 

LSG Landwehren südlich der Weseler Straße 

LSG Seenlandschaft bei Bislich und Schloss Diersfordt 

LSG Marwick, Loh, Mars, Harsumer Graben, Schlossanlage Diersfordt 

LSG Auesee 

LSG Alt Büderich, Zur Bauerschaft und ehemalige Bahntrasse 

LSG Rheinvorland östlich Büderich 

 

Stadt Duisburg 

LSG Baerler Leitgraben/Lohkanal 

LSG Binsheimer Feld 

LSG Rheinaue „Hinter dem Neuen Damm“ in Niederhalen und „In den Rheinkämpen“, „Hombergerort“ 
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Tab. 20: Übergreifende Regelungen für NSG und LSG im VSG UN. 

NSG LSG 

Regelungen Kreis 
Kleve 

Kreis 
Wesel 

Stadt 
Duis-
burg 

Kreis 
Kleve 

Kreis 
Wesel 

Stadt 
Duis-
burg 

Verbote       

Errichtung / Änderung baulicher Anlagen x x x x x x 

Auf- / Abstellen von Werbeanlagen, Warenautoma-
ten, Buden, Verkaufsständen, Zelten, Wohnwagen 
o.ä. 

x x x x x x 

Anbringung von Schildern / Beschriftungen   x x  x 

Errichtung / Änderung von Straßen, Wegen, 
Plätzen o.ä.   x   x 

Veränderungen der Bodengestalt (Abgrabungen, 
Aufschüttungen, Sprengungen o.ä.) 

x x x x x x 

Verlegung / Änderung von Ver- / Entsorgungslei-
tungen x x x x x x 

Verlegung / Änderung von Drainagen  x   x  

Anlage / Veränderung von Zäunen / Einfriedungen x  x x  x 

Anlage / Änderung von Gewässern x x x x x x 

Zerstörung / Beeinträchtigung von Quellen / 
Gewässerrändern   x    

Veränderung des Wasserhaushaltes x x x  x  

Veränderungen des Wasserchemismus   x   x 

Gewässerunterhaltungsmaßnahmen an Gewäs-
sern II. Ordnung zu bestimmten Zeiten (15.2.-15.6. 
/ 28.2.-31.7. / 1.3.-15.6. / 15.3.-15.6. / 15.3.-1.10.)  

 x x    

Einbringung, Lagerung, Ab- / Einleitung von 
Stoffen / Gegenständen, die das Landschaftsbild 
oder den Naturhaushalt beeinträchtigen  

x x x x x x 

Ausbringen von Klärschlamm   x   x 

Umbruch / Umwandlung von Grünland  x x x   x 

Umbruch / Umwandlung von Brachflächen  x x    

Anlage von Silage- und Futtermieten, Lagerung 
von Düngemitteln außerhalb von Äckern und 
Hofstellen 

 x x    

Anwendung von Streusalzen   x    

Beweidung von Waldrändern, Quellen oder 
Gewässerrändern 

  x    

Neuanlage von Grabeland   x    

Abflämmen von Flächen    x***   

Anpflanzungen mit nicht einheimischen, standort-
gerechten Gehölzen   x   x 

Erstaufforstungen, Anlage von Schmuckreisig- und 
Weihnachtsbaumkulturen sowie Baumschulen 

x  x    

Aufforstung von landwirtschaftlich nutzbaren 
Flächen (ggf. mit Ausnahme von Ödland)    x   

Beseitigung von abgestorbenen Bäume und 
Totholz 

  x    

Beschädigung / Beseitigung von Gehölzen  x  x x  
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Beschädigung / Ausreißen o.ä. von wildwachsen-
den Pflanzen x x x  x x 

Fang, Entnahme, Verletzung, Tötung, Beunruhi-
gung von wildlebenden Tieren einschließlich ihrer 
Entwicklungsformen 

x* x x  x x 

Einbringung von Pflanzen / entwicklungsfähigen 
Pflanzenteilen,  

x x x   x 

Einbringung von Tieren / deren Entwicklungsfor-
men x  x   x 

Betreten von Flächen außerhalb der befestigten 
Wege 

x** x x    

Befahren von Flächen außerhalb der befestigten 
Wege  x x x x x x 

Reiten (vollständig oder außerhalb der gekenn-
zeichneten Straßen und Wege) 

 x x   x 

Freilaufenlassen von Hunden x x x    

Befahren von Gewässern, Baden, Wasser-, 
Eissport 

x  x   x 

Lagern, Feuermachen x x x  x x 

Motor-, Luft-, Modellflugsport x      

Betrieb von Flug- / Schiffsmodellen mit Verbren-
nungsmotor     x  

Betrieb von Schiffsmodellen  x x   x 

Betrieb von Leichtflugzeugen   x   x 

Betrieb von Drachen  x x   x 

Schießsport       

Errichtung von Jagdhochsitzen, künstlichen 
Nisthilfen für Wasserwild, Plattformen und anderen 
Aufbauten für jagdliche Zwecke 

  x    

Einrichtung von Wildfutterstellen   x   x 

Anlage von Wildäckern  x     

organisierte Veranstaltungen   x    

Ausübung sonstiger Tätigkeiten, die dem Schutz-
zweck zuwiderlaufen 

 x x  x x 

       

Gebote       

Erstellung eines BMP für alle NSG   x    

Festlegung von Maßnahmen der Gewässerunter-
haltung im Einvernehmen mit der Unteren 
Landschaftsbehörde  

 x     

Beachtung der aktuellen Richtlinien für Maßnah-
men der Gewässerunterhaltung 

    x  

* i.d.R. Ausnahme für die Bekämpfung von Bisam und Nutria 
** Ausnahme: NSG Moiedtjes 
*** nur im Geltungsbereich des LP Rees 
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Tab. 21: Übersicht über die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen in den Such- / Schwerpunkträumen (Ruhezonen rosa hinterlegt) 
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Anzahl Such- / 
Schwerpunkträume 

Grünlandbewirtschaftung                                                                      

Vermehrung von Flächen mit grünlandvogelgerechter 
Bewirtschaftung 

x         x  x    x  x x       x   x x x x   11 

Bodenfeuchte                                    
Erhöhung der Bodenfeuchte  x  x x   x  x x  x  x  x  x x x    x x  x  x x  x x x 20 
Blänken / Flutmulden                                    
Anlage von Blänken x  x        x x  x    x               x  7 
Anlage von Flutmulden    x   x  x x    x  x   x x    x x  x  x x x    14 
Gewässergestaltung                                    
Anlage von Nebenrinnen       x x  x    x      x    x x  x    x x   10 
Schaffung von Flachwasserzonen und flachen Ufern   x x    x       x x x   x x x x x   x    x x   14 
Schaffung offener Uferbereiche     x   x      x  x x    x x x   x x    x x x  13 
Rückbau von Uferbefestigungen    x                               1 
Anlage von Schotterinseln                     x x x            3 
Röhrichtentwicklung  x x  x x   x  x x x x x x x x  x x x x x  x x    x x x  23 
Nisthilfen für Trauerseeschwalben  x   x x     x  x x x x  x         x        10 
Freizeit und Erholung                                    
Keine weitere Erschließung für Freizeitnutzung   x x   x       x      x x   x  x x     x x  11 
Leinenzwang für Hunde         x       x                   2 
Kein Befahren der Wasserfläche im Winterhalbjahr, 
Sperrung vogelschutzfachlich bedeutsamer Bereiche 
für die Freizeitnutzung (Reeser Meer: nur außerhalb 
des NSG) 

   x             x     x x            4 

Ganzjährig keine Freizeitnutzung / kein Befahren der 
Wasserfläche (Reeser Meer: nur innerhalb des NSG)                 x    x              2 

Rückbau / Sperrung von NATO-Straßen                    x     x x      x  x 5 
Sperrung von Wegen für Pkw                 x          x   x      3 
Verlegung von Segel- und Modellflugplätzen        x x                        x  3 
Keine Erweiterung des Freizeithafens    x                               1 
Aufgabe und Rückbau des Pionierhafens              x                     1 
Besucherlenkung       x   x    x  x    x x   x x x x     x  x 12 
Schaffung von Naturerlebnismöglichkeiten       x       x      x x   x x x x     x x  10 
Angelfischerei                                    
Ganzjähriger Angelverzicht   x       x   x       x x   x  x x x    x x  11 
Ganzjähriger Angelverzicht in Teilbereichen  x  x          x  x         x    x  x    7 
In Teilbereichen Angelverzicht im Winter           x                        1 
Verzicht auf Angeln vom Boot aus                  x                 1 
Jagd                                    
Verzicht auf Wasservogeljagd   x  x  x     x  x   x x        x   x x  x    11 
Ganzjähriger Jagdverzicht außer einem Treibjagdter-
min und der Bockjagd zwischen dem 15.6. und 15.8. 

  x    x       x      x x   x  x x     x x  10 
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Tab. 22: Veränderungen der mittleren jährlichen Grundwasserhöhen an den ausgewerteten Grundwasser-
messstellen mit Angabe der Messzeiträume und daraus berechnetet Differenzen pro Jahr. Zur Lage der 
Messstellen siehe Karte 8. 
 

Messstellen-
Nr.

Differenz der 
Jahresmittel

werte im 
Messzeit-
raum (cm)

Anzahl Jahre
Differenz 
(cm/Jahr)

Messstellen-
Nr.

Differenz der 
Jahresmittel

werte im 
Messzeit-
raum (cm)

Anzahl Jahre
Differenz 
(cm/Jahr)

40061231 -193,85 46 -4,21 80301435 7,83 24 0,33
40200875 -48,26 23 -2,10 80301447 -35,70 25 -1,43
40200929 -40,27 33 -1,22 80301459 -13,37 24 -0,56
42000683 -333,45 101 -3,30 80301630 13,15 23 0,57
42005784 -106,91 58 -1,84 80301654 5,48 23 0,24
42006569 -177,24 49 -3,62 80301708 6,96 23 0,30
42007343 126,94 35 3,63 81260167 -55,92 43 -1,30
42008864 -75,98 41 -1,85 81260179 -17,50 58 -0,30
42008876 -71,51 41 -1,74 81260180 -53,24 58 -0,92
42008888 -89,12 41 -2,17 81260209 -53,65 58 -0,92
42009637 -35,77 39 -0,92 81260210 17,72 58 0,31
42010275 -268,10 33 -8,12 81260222 -79,00 58 -1,36
42010299 -531,66 33 -16,11 81260258 -146,11 23 -6,35
42010305 -233,53 33 -7,08 81260260 96,56 26 3,71
42010380 -82,15 33 -2,49 81270094 -115,30 26 -4,43
42012296 -60,98 28 -2,18 81270150 113,10 57 1,98
42012594 -86,97 27 -3,22 81270197 -190,04 44 -4,32
42013203 -115,13 26 -4,43 81270203 -85,23 38 -2,24
42013999 -52,30 25 -2,09 81270227 -53,37 43 -1,24
42014050 -69,77 25 -2,79 81270264 -70,23 57 -1,23
42014323 -61,02 25 -2,44 81270276 -70,94 56 -1,27
42014402 -16,96 24 -0,71 81270288 20,37 34 0,60
42015170 -116,57 24 -4,86 81270306 -9,64 48 -0,20
42015443 -507,39 19 -26,70 81270318 -33,11 57 -0,58
42015455 -54,11 23 -2,35 81270355 76,34 44 1,73
42015686 -30,96 23 -1,35 81270367 -86,45 28 -3,09
42015984 -17,96 23 -0,78 81320085 25,37 57 0,45
42016277 15,23 22 0,69 81320127 13,46 48 0,28
42016435 68,51 21 3,26 81320139 9,30 57 0,16
42016447 123,09 21 5,86 81330029 -127,09 20 -6,35
42016514 9,27 21 0,44 81330030 -92,03 57 -1,61
42016952 -131,49 32 -4,11 81330042 -66,09 58 -1,14
42016964 -96,34 24 -4,01 81330066 -58,39 58 -1,01
42050200 -90,68 21 -4,32 81330078 -91,65 58 -1,58
42050376 68,04 20 3,40 81330091 1,59 31 0,05
42060151 -82,51 18 -4,58 81330145 -88,76 56 -1,58
46601582 39,73 21 1,89 81330157 -49,00 56 -0,87
46604777 371,56 34 10,93 81330248 -264,46 25 -10,58
46606105 -46,90 33 -1,42 81330297 66,74 33 2,02
80100119 -90,29 62 -1,46 81340011 -29,94 57 -0,53
80100144 24,71 69 0,36 81340023 -41,82 58 -0,72
80100170 -53,65 68 -0,79 81340047 -51,36 58 -0,89
80100247 -131,30 61 -2,15 81340102 -47,63 58 -0,82
80100594 7,95 39 0,20 81340114 11,01 58 0,19
80200011 -29,50 55 -0,54 81340126 -125,70 58 -2,17
80200023 -55,70 59 -0,94 81340140 7,61 21 0,36
80200047 -6,07 68 -0,09 81340151 -118,56 58 -2,04
80200059 -40,40 68 -0,59 81340187 -39,09 46 -0,85
80200930 -8,76 33 -0,27
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